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KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

KWKG  Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

kWpeak installierte Leistung, Nennleistung 

LNVG Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH  

LOGIS.NET Institut für Verkehr und Logistik 

MFH Mehrfamilienhaus 

MWh Megawattstunden (10
3
 kWh) 

MIV motorisierter Individualverkehr 

NGO Nichtregierungsorganisation (non-governmental organization) 

NKI Nationalen Klimaschutzinitiative 

NVP Nahverkehrsplan 

NWL  Nahverkehr Westfalen-Lippe 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

OMT Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH  

O.K. Osnabrücker Klimaallianz  

OPG Osnabrücker Parkstätten- und Betriebsgesellschaft mbH  

OSB Osnabrücker ServiceBetrieb 

OWG Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft 

PlaNOS Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GbR 

PVO Verein für Umweltschutz durch Photovoltaik Osnabrück e.V. 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

SWO  Stadtwerke Osnabrück AG 

TKS Technologie-Kontaktstelle  

UBINOS  UmweltBildung für nachhaltige Entwicklung Osnabrück 

UBZ Umweltbildungszentrums (UBZ ) 
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VGM Verkehrsgemeinschaft Münsterland 

VOS Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 

VVOWL  Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe  

WI Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

WIGOS  Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH 

ZVM  Zweckverband SPNV Münsterland 
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1 KURZFASSUNG 

Einen Weg aufzuzeigen, wie die Reduzierung des Endenergieverbrauchs um 50 % und die Reduzierung der CO2-

Emissionen um 95 % bis zum Jahr 2050 gegenüber dem Basisjahr 1990 gelingen kann, ist die besondere Heraus-

forderung des Masterplans 100 % Klimaschutz. 19 Modellregionen bundesweit nehmen sich, mit finanzieller 

Unterstützung und fachlich begleitet durch das Bundesumweltministerium, dieser Herausforderung seit Mitte 

2012 an.  

Nach der Bewerbung im Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“, die von allen Fraktionen des Rates 

unterstützt wurde, und der Aufnahme der Stadt Osnabrück in das Förderprogramm, startete im Juli 2012 die 

Phase I des Masterplan 100 % Klimaschutz für Osnabrück, die am 30. Juni2014 endete. 

Wesentliche Ziele der ersten Phase des Masterplans waren die eingehende Analyse der Ausgangssituation und 

der Potenziale in der Stadt Osnabrück, die Institutionalisierung des Masterplanprozesses in der Stadt, die Erar-

beitung eines detaillierten Maßnahmenkatalogs und die Festlegung konkreter Schritte für die nächste Phase 

des Masterplans. 

Zur Analyse der Ausgangssituation hat die Stadt eine Reihe von Gutachten in Auftrag geben. Diese haben z. B. 

den Energieverbrauch und das Sanierungspotenzial im Wohngebäudebestand untersucht, den Energiever-

brauch und die Einsparpotenziale im Bereich der Wirtschaft beleuchtet, wirtschaftliche Potenziale für die Kraft-

Wärme-Kopplung identifiziert und Möglichkeiten der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen aufgezeigt.
1
 

Die Gutachten bilden zusammen mit den bereits vorhandenen Grundlagen eine Basis für die Bewertung des 

Status quo der Stadt Osnabrück im Bereich des Klimaschutzes, zum anderen haben sie Hinweise für die Ausrich-

tung des Masterplans und die Entwicklung konkreter Maßnahmen geliefert. 

Die Ziele des Masterplans wurden durch die Erarbeitung eines Entwicklungspfades für den Endenergiever-

brauch und die CO2-Emissionen der Stadt konkretisiert. Hier zeigte sich, dass zwar der Endenergiebedarf um 

das angestrebte Maß gesenkt werden kann, aber erwartungsgemäß die verbleibenden 50 % des Endenergiebe-

darfs nicht vollständig durch erneuerbare Energien im Stadtgebiet bereitgestellt werden können. Dementspre-

chend kann auch die angestrebte 95%ige CO2-Reduzierung für Osnabrück nicht ohne weiteres erreicht werden. 

Schon bei der Förderantragstellung war klar, dass die Lösung hierfür in einer Kooperation mit der Region liegen 

muss. 

So ist die Kooperation zwischen der Stadt Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück, dem Kreis Steinfurt sowie der 

Stadt Rheine ein integrierter Bestandteil der Masterplanstrategien dieser vier Akteure. Bereits in den jeweiligen 

Projektskizzen wurden Formen und Notwendigkeiten der Zusammenarbeit vorausgedacht und formuliert. 

Schon nach dem ersten Treffen der Akteure im November 2011 zeichnete sich ab, dass die „Masterplanregion“ 

durch die Kooperation gerade im wichtigen Bereich der Stadt-Umland-Beziehungen zu einer Modellregion in 

                                                                 
1
  Eine Übersicht über die Gutachten, die in der ersten Phase des Masterplanprozesses erstellt wurden, findet sich im 

Anhang. 
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Deutschland werden kann. Die Akteure des Masterplans 100 % Klimaschutz haben sich zum Ziel gesetzt, ge-

meinsam Konzepte zur Vernetzung als „Masterplanregion“ zu entwickeln, die sich auf vergleichbare Regionen 

in Deutschland übertragen lassen. 

Mit der zu Beginn der Phase I geschlossenen Kooperationsvereinbarung der vier Gebietskörperschaften wurde 

ein Engagement insbesondere in den Handlungsfeldern „Klimaschonende Mobilitätskonzepte“, „Ausbau der 

erneuerbaren Energien“, „Förderung der Energieeffizienz“, „Sparsame Nutzung von Energie im Strom- und 

Wärmesektor“ und „Erhöhung der Gebäudesanierungsraten“ vereinbart. Gemeinsam wurden hieraus konkrete 

Ziele für die weitere Zusammenarbeit in Phase II entwickelt. 

In der nun anstehenden zweiten Phase des Förderprojektes sollen über diese Kooperation auf Verwaltungs-

ebene hinaus Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen den Akteuren aus den Beiräten und 

den Netzwerken der jeweiligen Masterplankommunen organisiert werden.  

Das hoch gesteckte Masterplanziel der Klimaneutralität ist nur unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Grup-

pen, aller Bürgerinnen und Bürger, aller Institutionen und aller vor Ort tätigen Wirtschaftsbetriebe zu errei-

chen. Deshalb ist es die zentrale Aufgabe in den 19 Modellregionen, den Masterplanprozess langfristig zu insti-

tutionalisieren. Hierfür wurde von der Stadt Osnabrück in Phase I die Stelle der / des Masterplanmanager/in 

geschaffen und besetzt; eine Prozesssteuerungsgruppe auf Ebene der Verwaltung eingerichtet („Projektgrup-

pe“) und ein – unabhängig von Politik und Verwaltung arbeitender –  Masterplanbeirat geschaffen. Dieser setzt 

sich aus Mitgliedern verschiedenster Institutionen, Vereine und Verbände sowie aus der örtl. Wirtschaft zu-

sammen. Diese Gremien sind etabliert und haben maßgeblich an der Erstellung des Masterplans mitgewirkt 

(siehe Kapitel 3.2 und 10.1.3).
2
 

Die breite Palette der Akteure zeigt, dass eine zentrale Aufgabe des gesamten Masterplanprozesses in der 

Netzwerkbildung der zahlreichen Akteure in der Stadt liegt. Hierfür ist auch die Schaffung von transparenten 

und effizienten Informations- und Entscheidungsstrukturen erforderlich.  

Neben der Fortführung der Vernetzung der im Klimaschutz aktiven Institutionen, Organisationen und Netzwer-

ke müssen daher in der nächsten Phase des Masterplans weitere, bislang noch nicht aktive Akteure eingebun-

den werden, deren Mitwirkung für die erfolgreiche Umsetzung wichtiger Maßnahmen des Masterplans unab-

dingbar ist. Hierzu sollen vorzugsweise die bestehenden Strukturen genutzt werden. 

Der vorliegende Endbericht zur Phase I „Masterplan 100 % Klimaschutz Osnabrück“ ist der Ausgangspunkt für 

die Umsetzung zahlreicher Klimaschutzmaßnahmen. Er demonstriert beispielhaft, welche ersten Maßnahmen 

oder grundlegende Handlungen und Veränderungen nötig sind, um als Stadt im Kontext mit ihrem Umland zur 

Realisierung dieser Ziele beizutragen. Das Masterplankonzept zeigt die Handlungsschwerpunkte der Stadt Osn-

abrück für die Erschließung der Einspar- und Effizienzpotenziale auf und enthält bereits zahlreiche konkrete 

Umsetzungsmaßnahmen, von denen einige bereits begonnen wurden. In der Umsetzungsphase des Masterpla-

                                                                 
2
  Eine Übersicht über die Mitglieder des Masterplanbeirats enthält der Anhang (Stand Juni 2014). 
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nes werden die in Phase I priorisierten Maßnahmen (siehe Kapitel 1.5) im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Akzep-

tanz, Kosten und Realisierungsmöglichkeit überprüft und ggf. in die Umsetzung überführt. 

Neben der Umsetzung von Maßnahmen, die einen effizienteren Umgang mit der eingesetzten Energie oder 

eine CO2-arme Energieerzeugung zum Ziel haben, ist im weiteren Masterplanprozess auch das Thema „Suffizi-

enz“ zu berücksichtigt, um alle Akteure - Kommune ebenso wie Wirtschaft und Konsumenten - zu sensibilisie-

ren, ihr gesamtes Handeln zunehmend am Ziel des maßvollen Umgangs mit Energie und Rohstoffen auszurich-

ten. Dabei sind u. a. auch Fragen nach dem notwendigen Maß an Konsum, nach dem Verständnis von Wohl-

stand oder aber der Sinnhaftigkeit von Überproduktion oder Herstellung von kurzlebigen Wegwerfartikeln zu 

stellen. Damit verbindet sich der Masterplanprozess auch mit dem "Handlungskonzept zur Förderung der Frie-

denskultur in Osnabrück", das sich u. a. an den Leitlinien „Ökologische Ressourcenverantwortung“ und „Aus-

gleich der Disparität zwischen armen und reichen Ländern“ orientiert. 

1.1 AUSGANGSSITUATION OSNABRÜCK 

Aufgrund der Implementierung des Klimaschutzes in kommunales Handeln seit Anfang der neunziger Jahre 

kann in Osnabrück für die Entwicklung des Masterplans auf eine gute Datenbasis zurückgegriffen werden. So 

liegen die Endenergieverbräuche und die damit verbundenen CO2-Emissionen in Osnabrück in einer zum größ-

ten Teil auf lokalen Zahlen basierenden CO2-Bilanz von 1990 bis 2012 vor. Hierfür nutzt die Stadt Osnabrück 

seit 2009 die internetbasierte Software ECORegion, die u. a. vom Klimabündnis mitentwickelt und empfohlen 

wurde. In diese sind rückwirkend alle seit 1990 zur CO2-Bilanzerstellung erhobenen Daten eingepflegt. Der 

Zyklus der Aktualisierung soll zukünftig zur Verbesserung des Monitoring und Controlling von derzeit drei bis 

fünf Jahre auf ein bis zwei Jahre verkürzt werden. 

Auch auf die Ergebnisse und Erfahrungen bereits umgesetzter Konzepte, Gutachten und einer Vielzahl von 

Maßnahmen aus der Vergangenheit kann zurückgegriffen werden, was insbesondere für die Entwicklung von 

Maßnahmenansätzen von Vorteil ist. Beispielhaft seien hier nur der Maßnahmenkatalog des Wuppertal Insti-

tuts (WI), Konzepte und Modellprojekte zur Energetischen Quartierssanierung und Quartiersberatung, die Pla-

nung und Umsetzung einer Passivhaus-Siedlung in der Gartlage oder das Projekt SUN-AREA genannt. 

Zu speziellen Themen liegen bereits Planungen und Konzepte vor, die es einerseits im Rahmen der Masterpla-

nerstellung zu berücksichtigen und andererseits im Hinblick auf die Ziele des Masterplans zu überprüfen und 

weiter zu entwickeln gilt, z. B. der Masterplan Mobilität , der Nahverkehrsplan der Stadt und des Landkreises 

Osnabrück, das Monitoring des demografischen Wandels, die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung und der 

Radverkehrsplan. 
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1.1.1 ENERGIEVERBRAUCH UND CO2-EMISSIONEN 

Bei einem Gesamtenergieverbrauch von 4.987 Gigawattstunden (GWh) entstanden im Betrachtungsjahr 2010 

in Osnabrück 1,59 Millionen Tonnen CO2, was 9,7 

Tonnen je Einwohner entspricht. Dies liegt ober-

halb des Bundesdurchschnitts von 9,06 Tonnen 

CO2 pro Jahr, stellt aber gegenüber dem Basisjahr 

1990 dennoch eine Reduzierung um 21,3 % dar. 

Den größten Anteil hat jeweils die Wirtschaft mit 

37 % am Endenergieverbrauch bzw. 42 % am 

CO2-Aufkommen. Mit deutlichem Abstand folgen 

die Haushalte (33 % Energie/30 % CO2) und der 

Verkehr (30 % Energie/28 % CO2).  

 Abbildung 1-1:  CO2-Bilanz nach Energieanwendung in 2010 

Die 21,3 %ige Reduzierung des CO2-Aufkommens 

seit 1990 beruht einerseits auf einem reduzier-

tem Endenergieverbrauch – um fast 27 % in der 

Wirtschaft und 8,5 % in den Haushalten – und 

andererseits auf dem Ersatz kohlenstoffreicher 

durch kohlenstoffärmere Brennstoffe. Letzteres 

führt insbesondere bei der Prozesswärmeerzeu-

gung in der Industrie zu deutlich verbesserten 

Emissionsfaktoren.  

 Abbildung 1-2:  Endenergiebilanz nach Sektoren in 2010 

Diese stark positive Entwicklung der Wirtschaft und der Haushalte wird in der Gesamtbetrachtung durch den 

parallel gestiegenen Energieverbrauch im Verkehrssektor (+ 8,8 %) abgeschwächt. Dies ist im Wesentlichen auf 

einen seit 1990 um 160 % gestiegenen Flugverkehr und auf einen stark gestiegenen Straßengüterverkehr zu-

rückzuführen.  

Besser geeignet zur Ermittlung zukünftiger Handlungsansätze und Maßnahmenempfehlungen ist jedoch die 

Betrachtung der Verbräuche unterteilt nach den verschiedenen Endenergienutzungsarten, wie in Abbildung 1-1 

grob dargestellt. Effizienz- und Einsparmaßnahmen sowie Maßnahmen für alternative Energieerzeugung bezie-

hen sich auf bestimmte Energiearten wie Raumwärme, Prozesswärme, Kraftstoffe, Strom etc. In vielen Fällen 

wirken sich solche Maßnahmen sektorenübergreifend aus, zum Beispiel sowohl auf den CO2-Ausstoß privater 

Haushalte als auch auf den von Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) und der Industrie. Dies gilt weniger für 

Strom, hier sind die Anwendungen in Haushalten und Industrie zumeist sehr unterschiedlich, umso mehr je-

doch für den Raumwärmebedarf, der in Osnabrück ursächlich für nahezu ein Drittel des CO2-Aufkommens ist.  
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Neben dem in Phase I umfassend herausgearbeiteten Endenergieverbrauchsprofil Osnabrücks stellt eine Po-

tenzialanalyse die zweite wichtige Grundlage für Handlungsstrategien dar. Dazu wurden die zur Verfügung 

stehenden Potenziale von erneuerbarer Energieerzeugung sowie von Effizienz- und Einsparmaßnahmen für 

Osnabrück in Phase I im Rahmen verschiedener Gutachten detailliert ermittelt.  

Durch die Überprüfung und Modifizierung sowohl der Energieeffizienz- als auch der Energieerzeugungs-

potenziale im Stadtgebiet Osnabrücks konnten die Grundlagen für die Entwicklung und Diskussion zukünftiger 

Handlungsansätze und Strategien geschaffen werden. Die Ergebnisse sind zunächst zu drei möglichen Szenarien 

(Trend, moderate Einsparung und effiziente Sanierung) des Endenergieverbrauchs bis 2050 zusammengeführt 

worden.  

1.1.2 SZENARIEN BIS 2050 

Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Pfad bei Antragstellung wurden insbesondere bei der Entwick-

lung der Energienachfrage für Prozesswärme, der Entwicklung des Verkehrs sowie bei der Stromnachfrage 

vorgenommen. Die Annahmen hierzu orientieren sich an der Leitstudie 2011 [BMU 2012b] und sind in allen 

drei Szenarien gleich.  

Unterschiedliche Annahmen wurden für die Entwicklung des Raumwärmebedarfs, einem der wichtigsten Berei-

che bei der Erreichung der Masterplanziele, getroffen. Diese basieren im „Trendszenario“ und im Szenario 

„Moderate Einsparung“ auf Ergebnissen des Gutachtens der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 

„Untersuchungen des Wohngebäudebestandes in der Stadt Osnabrück“ [ARGE 2013] sowie dem Gutachten 

„Ermittlung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung und der Erdwärme in Osnabrück“ [IFAM 2014]. In bei-

den Szenarien wird davon ausgegangen, dass die Sanierungen in zwei Dritteln der Sanierungsfälle als Einzel-

maßnahmen und in einem Drittel entsprechend des Modernisierungsstandards für Altbauten nach der Energie-

einsparverordnung (EnEV Stand 2009) erfolgen.  

Das Trendszenario und das Szenario „Moderate Einsparung“ unterscheiden sich bezüglich der Sanierungsrate: 

Im Trendszenario wird angenommen, dass diese nicht zunimmt und weiterhin 1 % beträgt, im Szenario „Mode-

rate Einsparung“ wird aufgrund eingeleiteter kommunaler Maßnahmen eine Steigerung der Sanierungsrate auf 

2 % angesetzt.  

Beim Szenario „Effiziente Sanierung“ hingegen wurde angenommen, dass es sich bei den Sanierungen immer 

um Vollsanierungen gemäß EnEV handelt. Außerdem wird von einem sich erhöhenden Sanierungsniveau auf-

grund steigender EnEV-Anforderung bis 2050 sowie von einem Anstieg der Sanierungsrate auf bis zu 3 % aus-

gegangen. Des Weiteren wurde unterstellt, dass die Sanierung sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäu-

den stattfindet. Diese Annahmen sind äußerst ambitioniert und führen zu einer Reduktion von ca. 60 % des 

Endenergiebedarfs im Gebäudebestand. Sie sind nur zu realisieren, wenn die energetische Sanierung zu einem 

Handlungsschwerpunkt auf kommunaler Ebene wird. Das Ziel der Bundesregierung, den Endenergiebedarf im 

Gebäudebestand allein durch Energieeffizienzmaßnahmen um 80 % gegenüber 1990 zu verringern, wird jedoch 
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nicht erreicht. Hierzu bedarf es noch umfassender Änderungen der Rahmenbedingungen auf landes- und bun-

despolitischer Ebene. 

In den drei Szenarien beträgt die Reduktion des gesamten Endenergiebedarfs zwischen -36 % und -49 %. Das 

Ziel des Masterplans, den Endenergiebedarf Osnabrücks zu halbieren, wird mit -49 % nur im Szenario „Effizien-

te Sanierung“ nahezu erreicht. In diesem Szenario reduziert sich der Endenergiebedarf der Wirtschaft bis 2050 

um -49 %, der Bedarf der privaten Haushalte um -58 % und der Endenergiebedarf des Verkehrs liegt um 37 % 

niedriger als in 1990.  

 

Abbildung 1-3: Entwicklung des Endenergiebedarfs im Szenario „Effiziente Sanierung“ 

Im nächsten Schritt wurden Entwicklungspfade bis 2050 skizziert. Hierbei sind der Entwicklung der Endener-

gienachfrage laut Szenario „Effiziente Sanierung“ die prognostizierte Entwicklung des Ausbaues der erneuerba-

ren Energieerzeugung in Osnabrück hinzugefügt worden. 

1.1.3 ENTWICKLUNGSPFADE 

Laut der Studie „Stadt-Umland-Kooperation – Potenziale, Osnabrück“ [IdE, Graw 2014] beläuft sich das Ge-

samtpotenzial der erneuerbaren Energien in der Stadt Osnabrück auf knapp 1.200 GWh/a. Hiervon entfallen 

600 GWh/a auf die Geothermie und 440 GWh/a auf thermische Solaranlagen.  

Bei der Erarbeitung des Ziel-Entwicklungspfads für die erneuerbare Energien in Osnabrück bis 2050 wird unter-

stellt, dass die vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energieerzeugung (EE) zum Großteil ausgeschöpft wer-

den. In die Ermittlung des Ausbaus der erneuerbaren Energie bis 2050 sind neben der Flächenverfügbarkeit 

auch Annahmen zum Nachfragepotenzial sowie zu erreichbaren Ausschöpfungsgraden der EE-Potenziale einge-

flossen. Hierdurch ergibt sich im Vergleich zu [IdE, Graw 2014] eine andere Gewichtung zwischen der thermi-

schen Nutzung der Solarenergie und der solaren Stromerzeugung. Auch wird davon ausgegangen, dass das 
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Potenzial der Geothermie aufgrund der Anforderungen im Prozesswärmebereich und der Konkurrenz verschie-

dener erneuerbarer Energien bei der Wärmebereitstellung bis 2050 nicht vollständig erschlossen werden kann.  

Die Wärmebereitstellung kann entsprechend dem aufgezeigten Entwicklungspfad zu 53 % durch erneuerbare 

Energien erfolgen. Der Strombedarf in Osnabrück wird mit den getroffenen Annahmen in 2050 nur zu etwa 

45 % durch Ressourcen in Osnabrück gedeckt. Den größten Beitrag liefern dabei die Photovoltaikanlagen auf 

den Gebäuden. Die Weiterentwicklung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) wird hierbei zukünftig eine 

entscheidende Rolle spielen. Dies gilt ebenso für die PV-Freiflächenanlagen, in die nur bei ausreichender Wirt-

schaftlichkeit investiert werden wird.  

Der Entwicklungspfad „Endenergiemix“ ergibt sich aus dem beschriebenen Ziel-Entwicklungspfad EE und der 

hierdurch erfolgten Verdrängung fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien oder auch durch Strom 

aufgrund der verstärkten Nutzung von Wärmepumpen. Zusätzlich gehen Annahmen bezüglich der Entwicklung 

des Energiemixes im Verkehrsbereich ein. Hier wird der Ansatz berücksichtigt, einen Großteil des Verkehrs in 

Osnabrück bis 2050 auf elektrische Antriebe umzustellen, was wiederum den Strombedarf an dieser Stelle 

erhöht. Hinsichtlich der verbleibenden Anteile der in 2050 im Verkehrssektor noch genutzter Treibstoffe (ins-

besondere Flugverkehr) wurden die Annahmen des Szenarios 2011 a der Leitstudie 2011 [BMU 2012b] über-

nommen. Dieses weist hierfür einen Mix aus Biotreibstoffen, Wasserstoff und fossilen Treibstoffen auf.  

Im Verkehrssektor liegt demnach der Anteil der erneuerbaren Energien in Osnabrück auch in 2050 nur bei 

20 %. Rechnet man noch den Wasserstoff, der aufgrund der Annahmen zum Energiemix in [BMU 2012b] ein-

fließt, als erneuerbare Energie mit ein, so läge der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor in Osn-

abrück in 2050 bei 37 %. 

Auf Basis dieser Annahmen wird der verbleibende Endenergiebedarf im Szenario „Effiziente Sanierung“ im Jahr 

2050 noch zu 52 % aus fossilen Energien gedeckt, wenn man voraussetzt, dass der im Verkehrssektor genutzten 

Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen stammt
3
. 

Die CO2-Emissionen schließlich ergeben sich aus dem Entwicklungspfad „Endenergiemix“ sowie den Emissions-

faktoren der Energieträger einschließlich der Vorketten. Dies entspricht der Methodik, die auch bei der Analyse 

des Status quo angewendet wurde. 

Für den Strom, der in Osnabrück erzeugt wird, ergibt sich der Emissionsfaktor aus dem im Entwicklungspfad 

„Erneuerbare Energien in Osnabrück bis 2050“ angenommenen Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung in der 

Stadt Osnabrück und der Entwicklung des Strommixes auf Bundesebene gemäß [BMU 2012b]. 

                                                                 
3
  Ohne diese Annahme würde der Anteil der fossilen Energieträger in 2050 noch bei 57 % liegen. 
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Abbildung 1-4: Entwicklungspfad der CO2-Emissionen bis 2050, gesamt und nach Einsatzbereichen 

Die Gesamtreduktion um -78 % liegt unter der Zielmarke des Förderprogramms Masterplan 100 % Klimaschutz 

von -95 %. Dies war jedoch zu erwarten, da Osnabrück als Stadt nicht über das erforderliche Potenzial an er-

neuerbaren Energien verfügt. Erst durch die Kooperation mit dem Umland kann das Masterplanziel der CO2-

Reduktion erreicht werden. 

Der stärkste Rückgang hinsichtlich der CO2 Emission ist im Strombereich zu verzeichnen. Dies kann trotz des 

verstärkten Einsatzes von Wärmepumpen und Elektromobilen durch Einsparungen beim Stromverbrauch in 

den Haushalten und der Wirtschaft sowie Veränderung im Strommix erreicht werden.  

Im Wärmebereich beträgt der Rückgang -80 %. Hier wirken sich sowohl die Einsparungen durch die Sanierung 

als auch die (teilweise) Umstellung der Versorgung auf erneuerbare Energien aus.  

Der Verkehrsbereich weist trotz nur unwesentlich gesunkener Fahrleistungen durch die verstärkte Nutzung von 

Biotreibstoffen entsprechend dem Bundesmix nach Leitstudie 2011 [BMU 2012b] und die intensive Nutzung 

von Elektromobilen einen Rückgang der CO2-Emissionen um fast 50 % auf. 

Auch unter der Annahme optimaler Rahmenbedingungen auf Bundesebene sind zur Realisierung dieses Ent-

wicklungspfades in Osnabrück jedoch zusätzlich große kommunale Anstrengungen erforderlich. Zur Erreichung 

des Ziels der CO2-Reduktion um 95 % gegenüber 1990 müssen noch in erheblichem Maße Potenziale erneuer-

barer Energien in der näheren oder weiteren Umgebung Osnabrücks genutzt werden.  
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1.2 HANDLUNGSFELDER UND HANDLUNGSSCHWERPUNKTE FÜR PHASE II  

Im Szenario „Effiziente Sanierung“ und dem darauf aufbauenden Entwicklungspfad der CO2-Emissionen bis 

2050 wird unterstellt, dass die vor Ort vorhandenen Potenziale der Verbrauchsreduzierung und der erneuerba-

ren Energieerzeugung weitgehend erschlossen werden. Aus den angestrebten Zielen, den in Osnabrück vor-

handenen Potenzialen und den Einflussmöglichkeiten auf der lokalen Ebene, ergeben sich fünf zentrale Hand-

lungsfelder: „Erneuerbare Energien“, „Energieeffizienz“, „Mobilität, Bildung / Beratung / Information“ und das 

Handlungsfeld der „Stadt-Umland-Kooperation“, das im Folgenden als Handlungsfeld „Masterplanregion“ be-

zeichnet wird (siehe hierzu Kapitel 5.5.2). 

Die wichtigsten kommunalen Ziele in diesen Handlungsfeldern des Masterplans sind dabei: 

 Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“:  

Die vollständige Nutzung der Potenziale erneuerbarer Energien in der Stadt Osnabrück. 

 Handlungsfeld „Energieeffizienz Wärme“:  

Die weitgehende Erschließung der Effizienzpotenziale im Wärmebereich, sowohl der Raumwärme als 

auch bei der Prozesswärme. 

 Handlungsfeld „Energieeffizienz GHD und Industrie“:  

Die weitgehende Erschließung der Effizienzpotenziale in der Wirtschaft – sowohl bei der Stromnutzung 

als auch der Prozesswärme. 

 Handlungsfeld „Mobilität“:  

Die Entwicklung einer klimafreundlichen Mobilität mit einem hohen Anteil an Elektrofahrzeugen und 

der Vernetzung ins Umland. 

Von besonderer Bedeutung für kommunales Handeln innerhalb dieser Handlungsfelder sind dabei die Energie-

effizienzmaßnahmen und Maßnahmen der Kommunikation, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Maß-

nahmen in der Region (Stadt-Umland). 

In Phase I wurden in einem aufwändigen Beteiligungsprozess und mit Feedback der beteiligten Gutachter für 

alle Handlungsfelder umfangreiche Maßnahmen entwickelt, adressiert, bewertet und zeitlich priorisiert.  

Innerhalb der Handlungsfelder wurden Handlungsschwerpunkte für die Phase II des Förderzeitraumes gebildet, 

um – unter Berücksichtigung personeller und finanzieller Ressourcen der Stadt Osnabrück und der weiteren 

Prozessbeteiligten – aus der Vielzahl der Maßnahmen und Aufgaben eine Umsetzungsstrategie für die nächsten 

Jahre zu entwickeln. Mitentscheidend war dabei, wie der Zeitpunkt der Maßnahmenumsetzung mit Zielhori-

zont 2050 optimal zu wählen ist und ob die Maßnahmen im Wirkungsbereich der Stadt Osnabrück oder der 

Region liegen.  

Der Wirkungsbereich definiert sich als unmittelbar - beispielsweise städtische Liegenschaften, mittelbar – z. B. 

Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften - und politisch - Beispiel Bauleitplanverfahren. Dabei ist es von be-

sonderem Vorteil, dass die Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
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Stadt Osnabrück ist. Als Netzbetreiber und Anbieter von Strom, Gas und Wärme sowie als Betreiber des ÖPNV, 

der Bäder und von Energieerzeugungsanlagen waren die Osnabrücker Stadtwerke von Anfang an in den kom-

munalen Klimaschutz einbezogen. Dies spiegelt sich in der Verpflichtung zu Umwelt- und Klimaschutz im Leit-

bild der Stadtwerke Osnabrück AG, in ehrgeizigen Umwelt- und Klimaschutzzielen wie dem, bis 2020 den ÖPNV 

zu 80 % elektrisch zu betreiben, und in konkreten Maßnahmen wie der Bereitstellung von 180 Mio. Euro bis 

2020 für Investitionen in erneuerbare Energien wider. Auch gibt es vertragliche Vereinbarungen zwischen 

Stadtverwaltung und Stadtwerken Osnabrück AG über die konkrete Zusammenarbeit bei örtlichen Energiever-

sorgungskonzepten. 

Grundsätzlich werden neben den Handlungsschwerpunkten alle eingeleiteten Prozesse und Maßnahmen fort-

geführt. Dies gilt insbesondere für bereits beschlossene Maßnahmen, Konzepte und Planungen zum Klima-

schutz und der Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung. 

1.2.1 HANDLUNGSFELD „ENERGIEEFFIZIENZ WÄRME“  

Die zentrale Stellschraube zur Senkung des Gesamtenergieverbrauchs um 50 % ist die Reduzierung des Wär-

mebedarfs im Gebäudebereich. Hierdurch wird gemäß der Abschätzungen zum Entwicklungspfad die Hälfte der 

Reduktion der Endenergie erreicht. Dafür ist die Steigerung der Sanierungsrate auf 3 % und die Erhöhung der 

Sanierungseffizienz gegenüber dem heute in der Praxis üblichen Niveau erforderlich. Durch die sukzessive Er-

höhung der Sanierungsrate wird erreicht, dass bis 2050 der gesamte Gebäudebestand in der Stadt Osnabrück 

einer umfassenden energetischen Sanierung unterzogen wird. Parallel zur Verbrauchsreduzierung ist entspre-

chend dem Entwicklungspfad der verbleibende Wärmebedarf zunehmend durch erneuerbare Energien (EE) zu 

decken – bis 2050 zu 53 %. 

Diese, dem Entwicklungspfad zugrunde liegenden Annahmen, widersprechen teilweise den Annahmen in den 

Gutachten der ARGE zum Sanierungspotenzial des Osnabrücker Wohngebäudebestandes und des IFAM zum 

KWK- und Erdwärmepotenzial in Osnabrück. In beiden Gutachten wird – im Wesentlichen aufgrund der noch 

fehlenden Wirtschaftlichkeit von Vollsanierungen – für den Zeithorizont bis 2030 von einem deutlich geringe-

ren Niveau ausgegangen (s. o. Trendszenario und Szenario „Moderate Einsparung“). Dies gilt es ebenso zu be-

rücksichtigen wie die konstatierte derzeitige Unwirtschaftlichkeit von Erdwärmepumpenanlagen, die in 2050 

den größten Teil der EE-Wärmebereitstellung leisten sollen. Laut Potenzialanalyse ist erst ab 2020 mit einem 

spürbaren Anstieg der geothermischen Energieerzeugung zu rechnen [IdE, Graw 2014]. 

Zwar erfreuen sich Wärmepumpen im Neubau schon heute steigender Beliebtheit: Bereits in 2009 hatten 

Wärmepumpen im Neubau einen Anteil von 25 %, in manchen Bundesländern von sogar fast 50 %. Dies ist aber 

zum Teil auf den geringen Energiebedarf heutiger Neubauten sowie auf niedrigere Investitionskosten durch 

den Wegfall eines Gasanschlusses und die – im Vergleich zur Bestandssanierung – niedrigeren Kosten der Ver-

legung der Erdkollektoren zurückzuführen.  
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Im Gebäudebestand wird jedoch grundsätzlich erst nach einer energetischen Sanierung und laut Gutachten 

erst bei stark gestiegenen Energiepreisen (Erdgaspreis > 12 ct/kWh) oder extrem sinkenden Investitionskosten  

(> -60 %) eine Wirtschaftlichkeit erreicht [IFAM 2014].  

Handlungsschwerpunkt Energetische Stadtsanierung 

Im Handlungsfeld Energieeffizienz Wärme ist ein Handlungsschwerpunkt in Phase II daher die Reduzierung des 

Wärmebedarfs im Gebäudebestand durch Erschließung des heute schon wirtschaftlichen Einsparpotenzials. 

Unter der Überschrift „Energetische Stadtsanierung“ wurden bereits erste Maßnahmen auf Stadt- oder Quar-

tiersebene eingeleitet. Dabei wird den Empfehlungen der ARGE gefolgt und der Fokus auf die Gebäude gelegt, 

die bisher kaum saniert wurden und hohe Verbräuche haben (Baualtersklassen 1949 bis 1977). Im Schwerpunkt 

sollen deren Einsparpotenziale unter Berücksichtigung der allgemeinen Investitionszyklen möglichst durch 

Kombination aus qualitativ hochwertigen Einzelmaßnahmen bzw. umfassenden Gesamtsanierungen gehoben 

werden. Die Gutachter warnen davor, zu hohe Mindestsanierungsstandards für Gebäude (z. B. Passivhausstan-

dard) vorzugeben, da sich hierdurch das Kosten- / Nutzenverhältnis für den Investor verschlechtert und die 

Modernisierungsraten spürbar sinken [ARGE 2013].  

Um einerseits kurzfristig die Energieverbräuche im Gebäudebestand Osnabrücks spürbar zu senken und 

dadurch den kumulierten Jahresenergieverbrauch bis 2050 möglichst gering zu halten und andererseits das Ziel 

der umfassenden Sanierung des Gebäudebestandes in Osnabrück zu erreichen, empfiehlt sich daher eine ge-

staffelte Vorgehensweise. Hierbei sollen zunächst niederschwellig / geringinvestive Sanierungsmaßnahmen 

durchgeführt werden, die in Kombination mit späteren Maßnahmen zu dem angestrebten Ziel einer Vollsanie-

rung auf EnEV-Niveau oder höher führen. Hierdurch lassen sich kurzfristig im gesamten Gebäudebestand deut-

lich höhere absolute Einsparungen erzielen als durch einzelne Modernisierungen mit hohen energetischen 

Standards. Damit jedoch langfristig das Ziel der umfassenden, qualitativ hochwertigen Sanierung des Gebäude-

bestands erreicht wird, ist darauf zu achten, dass die Einzelmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind. Zudem 

muss jede Einzelmaßnahme qualitativ so hochwertig sein, dass sie im Ergebnis mit den anderen Maßnahmen 

eine Vollsanierung auf hohem Niveau ermöglicht. Dies kann am besten erreicht werden, wenn für ein Gebäude 

ein umfassendes Sanierungskonzept erstellt wird, das auch die aufeinander aufbauenden Einzelschritte der 

Sanierung aufzeigt. 

Da der Ersatz veralteter Heizungsanlagen durch Erdgas-Brennwertkessel heutzutage zu den in der Regel wirt-

schaftlichsten Maßnahmen mit hohem Einsparpotenzial gehört, kann kurzfristig nicht auf den Einsatz von Erd-

gas als Brennstoff verzichtet werden. Um dennoch den notwendigen Wandel in der Wärmeversorgung der 

Gebäude und Quartiere voranzutreiben, sollen Nahwärmenetze im Bestand neu errichtet werden und auf Basis 

von Kraft-Wärme-Kopplung, möglichst unter Nutzung erneuerbarer Energien, betrieben werden.  

Hierfür liefert eine im Rahmen des Gutachtens Kraft-Wärme-Kopplung und Erdwärmepotenziale erstellte digi-

tale Wärmekarte eine Auswahl an geeigneten Clustern [IFAM 2014]. 
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Im Handlungsschwerpunkt Energetische Stadtsanierung werden in Phase II eine Reihe von Maßnahmen sowohl 

auf Gebäudeebene (z. B. Gebäudesteckbriefe), auf Quartiersebene (z. B. Sanierungsmanagement Gartlage) als 

auch auf Ebene der Gesamtstadt (z. B. Thermografiebefliegung) umgesetzt und eingeleitet. 

1.2.2 HANDLUNGSFELD „ENERGIEEFFIZIENZ GHD UND INDUSTRIE“  

In der Vergangenheit fiel die Reduktion des Endenergieverbrauchs und der CO2-Emission in der Wirtschaft 

deutlich höher aus als bei privaten Haushalten. Der Endenergieverbrauch ging um fast 27 % zurück. Allerdings 

geht aus den neuesten Zahlen hervor, dass insbesondere der Energieverbrauch seit Überwindung der Wirt-

schaftskrise im Jahr 2009 wieder steigt.  

Der Haupttreiber des Endenergiebedarfs des Industrie bzw. GHD-Sektors für die Untersuchungsperiode von 

2012 bis 2050 ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation. Die mögliche wirtschaftliche Entwicklung in 

der Stadt Osnabrück wurde im Rahmen einer Studie der IREES GmbH [IREES 2014] in drei Szenarien betrachtet, 

Referenzszenario, Szenario I („Osnabrück Szenario“) und Szenario II. Die drei Szenarien unterscheiden sich 

bezüglich der angenommenen Entwicklung der Bruttowertschöpfung, aber auch bezüglich der Effizienzsteige-

rungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen.  

Im Unterschied zu den anderen Gutachten und der städtischen Energie- und CO2-Bilanz berücksichtigt dieses 

Gutachten auch die Verbräuche und Emissionen der drei Unternehmen in Osnabrück, die aufgrund ihrer Teil-

nahme am EU-Emissionsrechtehandel (European Union Emission Trading System, EU ETS) üblicherweise in 

kommunalen Bilanzen ausgeklammert werden (u. a. Vereinbarung im Klimabündnis).  

Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass im Szenario I eine Energieverbrauchsreduzierung um knapp 20 % 

und gleichzeitig eine CO2-Reduzierung um 68 % erzielt werden kann. Dieses, aus Perspektive des Klimaschutzes 

vorteilhafteste Szenario unterstellt für Osnabrück aufgrund der historischen Entwicklung ein Wirtschaftswachs-

tum, das um 9 % geringerer ausfällt als im Bundesdurchschnitt, wobei sich der bisherige Trend zu einem deut-

lich stärkeren Wachstum im Dienstleistungssektor gegenüber dem industriellen Sektor weiter fortsetzt. Gleich-

zeitig wird angenommen, dass die Industrie und der GHD-Sektor in Osnabrück im Vergleich zum Bundestrend 

größere Anstrengungen unternehmen, um aktiv zur Energieeffizienzsteigerung und zur Senkung der Energie-

kosten und somit zum Klimaschutz beizutragen.  

Die vergleichsweise hohe CO2-Reduzierung wird hauptsächlich durch einen vollständigen Ersatz der derzeit 

noch genutzten Energieträger Stein- und Braunkohle durch Erdgas bzw. in geringen Teilen auch durch erneuer-

bare Energieträger erreicht. 

Bezüglich der ermittelten Effizienzpotenziale in der Wirtschaft zeigen sich in der IREES-Studie zum Teil erhebli-

che Differenzen zu anderen Gutachtern, die allgemein von höheren Potenzialen ausgehen, wobei diese die 

Unternehmen, die am EU-Emissionsrechtehandel teilnehmen, nicht berücksichtigen.  
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Ein wesentliches Charakteristikum der Energieeffizienz in GHD und Industrie ist laut [IREES 2014], dass es heute 

in vielen Bereichen weniger an geeigneten Energieeffizienztechnologien, sondern vielmehr an Anreizen man-

gelt, diese auch in ausreichendem Umfang einzusetzen. 

Auswertungen durchgeführter Energieeffizienzmaßnahmen zufolge bestehen besonders in vielen mittelständi-

schen Unternehmen große Effizienzpotenziale, die zu 80 % rentabel sind und zu etwa 75 % eine Kapitalrück-

flusszeit von weniger als vier Jahren haben [John 2013]. Eine McKinsey-Studie spricht von einem Stromeinspar-

potenzial von 12 % bis zum Jahre 2020 allein durch Erneuerung der Elektroantriebe. 

Während zahlreiche Hemmnisse zur Erschließung der vorhandenen Effizienzpotenziale nur durch staatliches 

Handeln beseitigt werden können, z. B. durch geeignete Gestaltung des Emissionshandels (siehe auch Kapi-

tel 1.3 und Kapitel 4.1.1), mangelt es den Akteuren vor Ort vielfach an Anreizen, Kenntnissen und Erfahrungen 

bezüglich der technischen wie organisatorischen Umsetzung von rentablen Maßnahmen. Daher wird der Hand-

lungsschwerpunkt in den Sektoren GHD und Industrie in Phase II auf Beratung und Erfahrungsaustausch der 

Betriebe gelegt. 

Die beschriebenen Strategieansätze und Handlungskataloge für die Akteure in Osnabrück umfassen technologi-

sche Maßnahmen, organisatorische und Managementmaßnahmen, Aus- und Fortbildungen, Info-Kampagnen 

sowie fördernde Maßnahmen. Dabei besteht der Anspruch, ein Optimum an Kosteneffizienz und Akzeptanz bei 

den betroffenen Zielgruppen bei Realisierung eines größtmöglichen Potenzials an CO2-Emissionsminderung zu 

erreichen. Gleichzeitig gilt es, die Struktur der Wirtschaft in Osnabrück zu stärken und weiterhin deren Zu-

kunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 

1.2.3 HANDLUNGSFELD „MOBILITÄT“  

Der Verkehrssektor trägt bis 2050 fast 20 % zur gesamten Endenergieverbrauchsreduzierung bei. Um dies zu 

erreichen, sind Strategien und Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern umzusetzen: zunächst Ver-

kehrsvermeidung, dann Verkehrsverlagerung und schließlich die Verbesserung des Verkehrs. Eine Vermeidung 

unnötiger Verkehrsleistung ergibt sich beispielsweise aus einer planerisch beeinflussbaren Verkürzung von 

Wegen und der Vermeidung einzelner Abschnitte von Wegeketten. 

Im Bereich der Verkehrsverlagerung muss z. B. der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf klima-

freundlichere Verkehrsmittel, insbesondere den ÖPNV und das Rad, vorangetrieben werden. In Phase I sind 

bereits einige Projekte, Planungen und Maßnahmen der städtischen Verkehrsplanung und anderer in diesem 

Themenfeld fortgeführt bzw. begonnen worden. Beispielhaft zu nennen sind hier: der Runde Tisch Radverkehr, 

die Machbarkeitsstudie Radschnellwege, die Marketingkampagne „Osnabrück sattelt auf“, das ÖPNV-

Schnupperpaket oder der Nahverkehrsplan 2013. In Phase II wird ein Handlungsschwerpunkt die Umsetzung 

und Fortentwicklung dieser Projekte und Maßnahmen sein, die über die Stadtgrenze hinausgehen und die 

Stadt mit dem Umland verbinden, z. B. Radschnellwege, Carsharing und Mobilitätsmanagement. 
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Um auf kommunaler Ebene die Elektromobilität weiter voranzutreiben, sollen in Phase II die Ladeinfrastruktur 

im Stadtgebiet weiter ausgebaut und im ÖPNV und im Carsharing verstärkt Elektromobile eingesetzt werden. 

1.2.4 HANDLUNGSFELD „ERNEUERBARE ENERGIEN“  

Seit 1990 ist der Beitrag erneuerbarer Energien zur Energiebereitstellung in der Stadt Osnabrück von ca. 

0,5 GWh/a auf 69,2 GWh/a in 2010 stark angestiegen. Trotzdem lag der Anteil der erneuerbaren Energien in 

Osnabrück auch in 2010 nur bei 1,4 %. Holz hat dabei mit 35,7 % den größten Anteil. Es wird im Wesentlichen 

in ca. 13.000 Kaminöfen und wenigen größeren Zentralheizungsanlagen in Osnabrück energetisch genutzt. 

Biogas hat einen Anteil von 28,5 %. Damit wird laut Potenzialanalyse bereits mehr Biomasse genutzt als nach-

haltig im Stadtgebiet erzeugt werden kann. Zur Erreichung der im Entwicklungspfad skizzierten Ziele wird auch 

in Zukunft Biomasse nach Osnabrück importiert werden müssen.  

Bezüglich der Holznutzung wird ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren auf der Erhöhung des Feuerungswir-

kungsgrades liegen, da dieser bei der Mehrzahl der Kaminöfen weit unterhalb des heute technisch möglichen 

liegt, wodurch bisher bis zu 70 % der im Holz vorhandenen Energie ungenutzt bleibt. Ausbaupotenzial haben im 

Stadtgebiet allein die Solarthermie und die Geothermie, wobei der Ausbau der Solarthermie zeitlich erste Prio-

rität hat. 

Für die erneuerbare Stromerzeugung sind die größten Ausbaupotenziale im Bereich PV-Dachflächen und Wind-

energie zu finden, dagegen bieten PV-Freiflächenanlagen deutlich geringere Ausbaupotenziale. 

Ein Handlungsschwerpunkt in Phase II des Masterplans wird auf kommunaler Ebene bei der Ausweisung von 

geeigneten Flächen, Standorten bzw. Vorranggebieten liegen, um die Weichen für den Ausbau der Windener-

gie und von PV-Freiflächen zu stellen. Ebenso soll die Information und Beratung von Eigentümern geeigneter 

Dachflächen nochmals intensiviert werden, um private und gewerbliche Investitionen in wirtschaftlich umsetz-

bare Anlagen weiter anzustoßen. 

Zur Deckung der Energie-Erzeugungslücke ist, wie mehrfach festgehalten, die Stadt Osnabrück auf das Umland 

angewiesen. Zur weiteren Vorgehensweise empfiehlt die Studie zur Stadt-Umland-Kooperation nach Abwägung 

aller Kriterien, einen gemeinsamen Bilanzierungsraum mit dem Landkreis Osnabrück anzustreben. Handlungs-

schwerpunkt für die Phase II ist nun der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit 

der Kooperationspartner Landkreis und Stadt Osnabrück im Hinblick auf die Entwicklung eines gemeinsamen 

Bilanzierungsraumes zur umfassenden Reduktion von Treibhausgasen und Entwicklung einer gemeinsamen 

Energiebilanzierung präzisiert. Im Rahmen des Gutachtens wurde hierzu in Abstimmung mit dem Landkreis 

bereits ein Entwurf erarbeitet. Eine Erweiterung der Kooperation auf die Masterplanregion ist angedacht. 
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1.3 POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Allein auf der Ebene der Kommune und der Region kann die notwendige umwälzende Veränderung der Ener-

gieversorgung und die Verringerung des Energieverbrauchs um 50 % nicht bewältigt werden. Eine wesentliche 

Voraussetzung zur Realisierung des Ziel-Entwicklungspfades im Masterplan ist die Umsetzung der von der Bun-

desregierung gesetzten Klimaschutzziele auf Bundesebene.  

Hierzu sind bundes- und landespolitisch bindende Beschlüsse, verlässliche Rahmenbedingungen und vorbildli-

ches Handeln notwendig. Dies sind insbesondere:  

 Eine kontinuierliche Erhöhung der Anforderungen der EnEV im Bestand unter Beachtung der Aspekte 

der Sozialverträglichkeit von Modernisierungsmaßnahmen von vermietetem Wohnraum sowie die Be-

reitstellung ausreichender Fördermittel für die energetische Stadtsanierung, auch für investive Maß-

nahmen. 

 Insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz in GHD und Industrie sind die Gestaltung der Ener-

giedienstleistungsrichtlinie sowie die Umgestaltung des Emissionsrechtehandels mit dem Ziel der 

deutlichen Preiserhöhung für Verschmutzungsrechte und der Verhinderung von Missbrauch von ganz 

besonderer Bedeutung. 

 Im Handlungsfeld der erneuerbaren Energien gibt das EEG die Rahmenbedingungen für die zukünftig 

erneuerbare Stromerzeugung vor. Im Zuge der Novellierung des EEG sind langfristig verlässliche Rege-

lungen erforderlich, die auch weiterhin den wirtschaftlichen Betrieb von EE-Anlagen garantieren. 

 Im Handlungsfeld Mobilität ist dem stetig steigenden Flugverkehr auf kommunaler Ebene kaum mit 

Maßnahmen zu begegnen. Hier muss kurzfristig mit bundespolitischen Maßnahmen, wie der Einfüh-

rung einer Kerosinsteuer, gegengesteuert werden. 

1.4 PROZESS- UND ARBEITSSTRUKTUREN 

Einer der ersten Schritte nach dem Start des Projekts „Masterplan 100 % Klimaschutz“ war die Schaffung einer 

geeigneten Organisations- und Beteiligungsstruktur für den Masterplanprozess. Zentrale Elemente der Organi-

sationsstruktur sind das Masterplanmanagement, die Projektgruppe und der Masterplanbeirat. Letzterer 

nimmt auch die Aufgabe der Beteiligung der Akteure des Klimaschutzes und der Bevölkerung der Stadt Osnab-

rück wahr. Darüber hinaus wurden Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Masterplanregion 

geschaffen.  
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Der Rat der Stadt Osnabrück ist das obers-

te Gremium, welches die verbindlichen 

Entscheidungen zum Konzept des Master-

plans 100 % Klimaschutz und der darin 

enthalten Maßnahmen sowie zu den Or-

ganisations-, Controlling- und Informati-

onsstrukturen trifft. Zentrale Aufgabe der 

Projektgruppe ist die Steuerung des ge-

samten Masterplanprozesses. Die Leitung 

der Projektgruppe erfolgt durch den Vor-

stand für Städtebau, Umwelt / Klima-

schutz, Feuerwehr und Ordnung der Stadt 

Osnabrück (Vorstand 3). 

Abbildung 1-5: Struktur der Zusammenar-

beit im „Masterplan 100 % Klimaschutz“ 

Stimmberechtigte Mitglieder sind neben dem Vorstand für Städtebau, Umwelt / Klimaschutz, Feuerwehr und 

Ordnung die Leiter/in der Fachbereiche Stadtentwicklung und Integration, Städtebau, Umwelt und Klimaschutz, 

des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB), des Eigenbetriebs Immobilien und Gebäudemanagement sowie die 

Masterplanmanagerin. Nicht stimmberechtigte Mitglieder sind die beiden Vorsitzenden des Masterplanbeira-

tes, die Stadtwerke Osnabrück AG, die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH sowie Vertreter der Ratsfraktio-

nen. Zu den Aufgaben der Projektgruppe gehören die Festlegung von Zielen und Handlungsfeldern, der Aufbau 

und die Weiterentwicklung von Organisations- und Arbeitsstrukturen, die Begleitung der Vergabe von Gutach-

ten im Rahmen des Masterplanprozesses, die Benennung und Priorisierung von Projekten und Maßnahmen 

sowie die Einrichtung eines Monitoring- und Controllingsystems. Außerdem bewertet sie die Vorschläge des 

Masterplanbeirats sowie der Fachbereiche der Verwaltung und gibt diese als Entscheidungsgrundlage an den 

Rat der Stadt und seine Beschlussgremien weiter.  

Die Projektgruppe wird vom fachlich und politisch unabhängigen Masterplanbeirat inhaltlich beraten. Dieser ist 

aus dem 1992 gegründeten Runden Tisch CO2 hervorgegangen und wurde um weitere relevante Mitglieder 

erweitert. Dem Masterplanbeirat gehören derzeit Vertreter von 23 Institutionen (Kirchen, Unternehmen, 

Kammern, Vereine und Verbände, Stadtwerke, Universität und Hochschule, Osnabrücker Klimaallianz, DBU, 

Sparkasse, Lokale Agenda 21 u. a.) als stimmberechtigte, ständige Mitglieder an.
 4

  

Nicht stimmberechtigte Mitglieder sind die Ratsfraktionen, der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima-

schutz sowie die Masterplanmanagerin. Entsprechend seiner Geschäftsordnung unterstützt der Beirat die poli-

tischen Gremien, die Projektgruppe und die Masterplanmanagerin bei deren Entscheidungsfindung hinsichtlich 

des Vorgehens im Masterplanprozess – sowohl bei der Masterplanerstellung als auch bei der Umsetzung. Seine 

                                                                 
4
  Die Liste der Mitglieder ist im Anhang zu finden. 
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Beschlüsse haben empfehlenden Charakter. Der Beirat fungiert als Bindeglied zwischen der Projektgruppe, den 

lokalen Akteuren und der Bevölkerung. Er fördert die Transparenz und ermöglicht die Partizipation der gesell-

schaftlichen Gruppen, z. B. mit der Durchführung einer Einführungsveranstaltung zum Masterplanprozess. Zur 

Bearbeitung der inhaltlichen Themen wurden sechs Beiratsteams gegründet (siehe Abbildung 1-5). Diese bin-

den themenbezogen weitere Experten oder Gremien in ihre Arbeit ein. Die Beiratsteams haben sich mit der 

Konkretisierung der Handlungsfelder sowie der Entwicklung und Priorisierung von Maßnahmen befasst. Zwi-

schen Sommer 2012 und Sommer 2014 tagte der Masterplanbeirat an zwölf Terminen und die Projektgruppe 

an acht Terminen. 

Die Geschäftsstelle des Masterplans 100 % Klimaschutz ist im Fachbereich Umwelt und Klimaschutz der Stadt 

Osnabrück angesiedelt. Die Gesamtkoordination und inhaltliche Konzeption des Masterplanprozesses über-

nimmt das Masterplanmanagement, welches direkt dem Vorstand für Städtebau, Umwelt / Klimaschutz, Feu-

erwehr und Ordnung unterstellt ist. Aufgabe des Managements ist es, die verschiedenen Gremien bei ihrer 

Arbeit zu unterstützen, wesentliche Akteure in die Arbeit einzubinden, relevante Gutachten zu beauftragen 

und deren Bearbeitung zu begleiten, die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zu unterstützen sowie die 

gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse in ein strategisches Gesamtkonzept zusammenzuführen. Weitere Aufga-

ben sind die Öffentlichkeitsarbeit, die Dokumentation und Berichtspflicht gegenüber dem Fördermittelgeber, 

die Koordinierung und Durchführung des Controlling- und Monitoringprozesses sowie die stetige Weiterent-

wicklung des Gesamtprozesses.  

Die Zusammenarbeit innerhalb der Masterplanregion gliedert sich in verschiedene Ebenen: 

 Kooperationstreffen auf politischer Ebene (z. B. „Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung“, „Regio-

naler Klimagipfel“),  

 regelmäßiger Erfahrungsaustausch auf der Ebene der Masterplanmanager, 

 Zusammenarbeit auf Projektebene (z. B. Radschnellwege), 

 Erfahrungsaustausch zu Schwerpunktthemen (z. B. Workshop zum Thema „energetische Sanierung in 

der Stadt und auf dem Land“).  

Die in der Phase I aufgebauten Projekt- und Arbeitsstrukturen sollen in der Phase II fortgeführt und weiterent-

wickelt werden. Zu klären ist, in welchem Turnus die Gremien künftig tagen werden und ob es Anpassungsbe-

darf in der Struktur der Zusammenarbeit gibt, z. B. Fortführung der Beiratsteams, Einbindung der Bürgerschaft, 

Größe der Gremien. Die Zusammenarbeit in der Masterplanregion ist auf allen relevanten Ebenen weiter aus-

zubauen. Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung des bis 2050 angelegten Masterplanprozesses erscheint 

die dauerhafte Einrichtung einer Koordinierungsstelle. Diese Empfehlung soll in der zweiten Phase geprüft 

werden. 
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1.5 MAßNAHMEN UND PROJEKTIDEEN 

 

1.5.1 BEREITS BESCHLOSSENE MAßNAHMEN 

Der Rat der Stadt Osnabrück hat für die Jahre 2013 und 2014 bereits folgendes strategisches Stadtziel festge-

legt: „Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des 

CO2-Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990.“  

Inzwischen wurden zahlreiche Maßnahmen beschlossen, die der Erreichung dieser Zielsetzung dienen. Alle 

Beschlüsse können an dieser Stelle nicht aufgeführt werden. In der zweiten Projektphase werden insbesondere 

die folgenden Maßnahmen umgesetzt bzw. fortgeführt (siehe auch Kapitel 3.4). 

Energetische Stadtsanierung 

 Umsetzung des integrierten energetischen Quartierskonzepts "Gartlage" (Einrichtung eines Sanie-

rungsmanagements und Initialisierung eines städtischen Förderprogramms), Laufzeit 2014 bis 2016 

(VO/2012/0607), 

 Einrichtung eines Quartiersanierungsmanagements in einem Quartier im Stadtteil Wüste, Laufzeit 

2014 bis 2015 (VO/2012/1906), 

 Durchführung der Inforeihe „Energetische Gebäudesanierung konkret“, Laufzeit 2014, ggf. Initiierung 

eines Energieeffizienzwettbewerbs, Laufzeit 2014, im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutz-

manager (VO/2012/0840), 

 Installation einer Holzhackschnitzelheizungsanlage in der Gesamtschule Schinkel, Laufzeit 2014 im 

Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanager - Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutz-

maßnahme (VO/2013/2238). 

Mobilität  

 Osnabrück sattelt auf – Radkampagne 2014, Organisation einer regionalen Radsternfahrt 

(VO/2013/3587), 

 Fortschreibung und Weiterentwicklung des Osnabrücker Radverkehrsplans 2005 (VO/2013/3085), 

 Radverkehrsprogramm 2014, Laufzeit 2014 (VO/2014/3987), 

 Fahrradparken in der City, Laufzeit 2014 bis 2016 (VO/2014/3985), 

 Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans, Laufzeit 2018 (VO/2013/3440), 

 Schulung für Verwaltungsmitarbeiter durch Sprit-Spar-Trainer (VO/2014/3955), 

 „ÖPNV-Kampagne für PKW-Halter/Stärkung des Umweltverbundes“, Laufzeit 2014 im Rahmen des An-

schlussvorhabens Klimaschutzmanager (VO/2012/0840). 

Erneuerbare Energien 

 Konzeptentwicklung zur gemeinsamen Verwertung und ggf. Vergärung der Bioabfälle aus Stadt und 

Landkreis (VO/2014/3606), 

 Errichtung eines Biomassebrenners und Nahwärmenetzes am Standort Hafenringstraße des OSB 

(VO/2013/3428), 

 Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die Gesamtschule Schinkel (VO/2013/3573). 
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1.5.2 PRIORISIERTE MAßNAHMEN UND PROJEKTE IN DER MASTERPLANREGION 

Bereits in der ersten Projektphase war die Zusammenarbeit in der Masterplanregion durch zahlreiche Aktivitä-

ten gekennzeichnet. So wurde frühzeitig eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und es wurden Hand-

lungsschwerpunkte der Gebietskörperschaften benannt. Eine Kooperation erfolgte bei der Antragstellung der 

Hochschule Osnabrück im Projekt „Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück-Steinfurt (EOS)“. Ge-

meinsam bewarben sich die vier Gebietskörperschaften um eine Projektförderung im Rahmen der Förderricht-

linie der Bundesregierung „Schaufenster Elektromobilität“. Für eine gemeinsame Bewerbung als INTERREG-V-

Projekt im Bereich „Elektromobilität“ erfolgte eine Projektentwicklung durch die Masterplan- und Euregio-

Region. Im Bereich Mobilität wurde weiterhin eine Machbarkeitsstudie für grenzüberschreitende Radschnell-

wege und ein Gutachten zum betrieblichen Mobilitätsmanagement für vier Institutionen (Stadt und Landkreis 

Osnabrück, Spedition Meyer & Meyer, Stadtwerke Osnabrück AG) beauftragt. Auch das Stadt-Umland-

Gutachten der Stadt Osnabrück zeigt Handlungsansätze für die regionale Zusammenarbeit auf.  

Von der Stadt Osnabrück wurde ein erster gemeinsamer Workshop zum Thema „Energetische Gebäudesanie-

rung“ veranstaltet. Daneben war die Zusammenarbeit geprägt durch einen ständigen Austausch von Ideen, 

Zwischenergebnissen, Erkenntnissen aus beauftragten Studien und gegenseitigen Einladungen bzw. Teilnah-

men an Veranstaltungen der Masterplankommunen.  

Am 12. März 2014 fand in Osnabrück ein erster Regionaler Klimagipfel unter Beteiligung der Umweltminister 

Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens statt. 

Für Phase II sind folgende Schwerpunkte der Zusammenarbeit in der Region angedacht bzw. projektiert:  

 gemeinsame Aktionen und Kampagnen zur Stärkung des Radverkehrs und der Nutzung von E-Bikes 

und Pedelecs, u. a. gemeinsame Radsternfahrt aus der Masterplanregion nach Osnabrück (MPR-2), 

 Teilnahme an einem INTERREG-V-Projekt im Bereich E-Mobilität, 

 Kooperation im fünfjährigen Projekt der Hochschule Osnabrück „Energiespeicherlösungen in der Regi-

on Osnabrück-Steinfurt (EOS)“ (MPR-9), 

 Vorplanung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm, 

 Entwicklung eines gemeinsamen Mobilitätsportals / einer entsprechenden App, 

 gemeinsame Kampagne im Bereich der Gebäudesanierung, 

 Unterstützung des Projektes Stromsparcheck der Caritas,  

 Ausrichtung eines weiteren Regionalen Klimagipfels im Jahre 2015 und 2016, 

 Informationsaustausch im Rahmen von thematischen Workshops. 
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1.5.3 PRIORISIERTE MAßNAHMEN UND PROJEKTE DER VERWALTUNG 

In Phase II ist insbesondere die Umsetzung folgender Maßnahmen zu prüfen, die von den Gutachtern bzw. der 

Verwaltung als vordringlich umzusetzen eingestuft werden: 

 Die Entwicklung bzw. Erstellung eines zielgruppenspezifischen Konzeptes für eine gezielte Öffentlich-

keits- und vertiefte partizipative Beteiligungsarbeit unter Integration der Ergebnisse und Empfehlun-

gen des ECOLOG-Instituts im Rahmen der Milieustudie: 

Zur Erreichung der Masterplanziele ist es notwendig, alle Sektoren (Gewerbe-Handel-Dienstleistungen 

(GHD), Industrie, Private Haushalte etc.) und viele Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger zu motivieren 

und in den Prozess einzubeziehen. Im Öffentlichkeits- und Beteiligungskonzept ist daher zur Förderung 

der Prozessbeteiligung die Möglichkeit der Partizipation von zentraler Bedeutung.  

In diesem Rahmen soll einerseits die Beteiligung durch bereits vorhandene Strukturen wie z. B. das Fo-

rum der Lokalen Agenda 21 und die Arbeitskreise der Lokalen Agenda 21 sowie der Runde Tisch Rad-

verkehr in dem Masterplanprozess fortgeführt sowie andererseits die Beteiligung weiter vertieft und 

ausgedehnt werden.  

 Die weitere Planung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm (Laufzeit 2015/2016): 

Die Strecke ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie Radschnellwege [Planersocietät 2014], in der sie-

ben Trassenkorridore untersucht worden sind. Hierbei wurde die Strecke von Osnabrück nach Belm als 

vordringlich umzusetzen eingestuft. Im Handlungsfeld Mobilität spielt die Verlagerung vom motorisier-

ten Individualverkehr (MIV) auf den Radverkehr und auf den ÖPNV eine wesentliche Rolle. Rad-

schnellwege sind ein neues Infrastrukturelement, das es insbesondere Berufspendlern ermöglicht, 

deutlich längere Wege in kürzerer Zeit mit dem Rad und mit Pedelecs zurückzulegen.  

 Die Einrichtung eines Klimaschutzfonds zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten: 

Das Gutachten „Konzepte und Instrumente zur Finanzierung“ [Wuppertal 2014a] schlägt die Einrich-

tung eines Klimafonds von Kommunen, lokalen Institutionen und Akteuren vor, der sich aus Einzahlun-

gen der Beteiligten und je nach Struktur (ggf. Vereinsgründung) auch über Mittel aus Sponsoring und 

Bußgeldzuweisungen speist. Er dient der Förderung von Klimaschutzinvestitionen. Das Ziel ist die Ge-

nerierung neuer Mittel für den Klimaschutz sowie eine stärkere Unabhängigkeit von Fördermitteln aus 

Bund und Land und damit einer größeren Kontinuität und planerischen Verlässlichkeit.  

 Die Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe zum Mobilitätsmanagement: 

Im Gutachten zum betrieblichen Mobilitätsmanagement für vier Institutionen wird die Einrichtung ei-

ner internen Arbeitsgruppe zur Prüfung und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Förde-

rung klimaschonender Mobilität empfohlen [teamred 2014]. Um die Masterplanziele zu erreichen, ist 

es notwendig, sich im Handlungsfeld Mobilität verstärkt für die Förderung bzw. die Verlagerung von 

MIV auf ÖPNV und Rad- sowie Fußverkehr einzusetzen. Die Stadt Osnabrück sollte hier als ein Vorbild 
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wirken. Neben diesen Zielen dient das betriebliche Mobilitätsmanagement auch der Gesundheitsför-

derung, der Kostensenkung durch effiziente Fuhrparkausnutzung und Parkraummanagement sowie 

der Mitarbeitermotivation durch Angebote. 

 Die Erstellung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück: 

Im Gutachten zur Stadt-Umland-Kooperation wurde eine vertiefte Kooperationsvereinbarung mit dem 

Landkreis Osnabrück zur Erstellung eines gemeinsamen Bilanzraumes empfohlen [IdE, Graw 2014]. 

Erste Schritte zur Erstellung, Abstimmung und Prüfung einer solchen Kooperationsvereinbarung sind 

bereits erfolgt und sollen weiter verfolgt werden. 

 Die Umsetzung einer Thermografiebefliegung: 

Die Fachdienste Geodaten und Umweltplanung prüfen gegenwärtig die Umsetzung einer Thermogra-

fiebefliegung, die ggf. Anfang 2015 mit diesjährigen Haushaltsmitteln durchgeführt werden könnte. 

Ziel ist es, nach dem Vorbild anderer Städte wie Essen, Bocholt oder Arnsberg durch flächendeckende 

Thermografieaufnahmen des Stadtgebietes besonders sanierungsbedürftige Dächer aufzuspüren, um 

im zweiten Schritt den Eigentümern gezielt Beratungsangebote für Dachsanierungen anbieten zu kön-

nen, damit durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen der Raumwärmebedarf gesenkt werden 

kann. Hierbei sollen lokale Beratungsstrukturen wie die Energieberatungen der Osnabrücker Stadt-

werke AG und der Verbraucherzentrale einbezogen werden. Nach den Erfahrungen anderer Städte 

könnte durch diese Maßnahme eine sehr große Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Thema Ge-

bäudesanierung erzeugt und Hemmnisse bei der Umsetzung von Sanierungsmaß-nahmen reduziert 

werden. 

 Beratungs- und Informationsangebote zu PV-Anlagen: 

Zielgruppenorientierte Beratungs- und Informationsangebote zur Förderung von PV-Anlagen auf ge-

eigneten Dachflächen wie z. B. Fachforen zu Themen wie „Eigenstromversorgung“ oder Vor-Ort Bera-

tungen für Eigentümer gewerblicher Dachflächen können insbesondere der derzeitigen Verunsiche-

rung bezüglich einer aktuell erzielbaren Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen entgegenwirken.  

 Überarbeitung der Windkraftpotenzialanalyse: 

Durch eine Überarbeitung der städtischen Windkraftpotenzialanalyse im Hinblick auf geänderte ge-

setzliche Vorgaben (z. B. Schutzgebietskategorien) können evtl. weitere Standorte für Windkraftanla-

gen im Stadtgebiet identifiziert werden. 

 Prüfung der Teilnahme an ÖKOPROFIT und dem European Energy Award: 

Die Stadt Osnabrück hat zusammen mit der Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und der Firma 

B.A.U.M seit 2010 für Osnabrücker Unternehmen das Projekt ÖKOPROFIT angeboten. Insgesamt wur-

den bisher zwei Runden durchgeführt. In der zweiten Phase des geförderten Projektes „Masterplan 

100 % Klimaschutz“ soll die weitere Teilnahme an dem Projekt ÖKOPROFIT sowie an dem European 

Energy Award (EEA) geprüft werden. 
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 Mustersanierung an ausgewählten städtischen Liegenschaften 

Die Stadt Osnabrück führt an ausgewählten städtischen Liegenschaften energetische Mustersanierun-

gen einschließlich einer Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien durch mit dem 

Ziel einer CO2-Reduktion von 80 %. Als erstes Vorhaben wurde die energetische (Teil-) Sanierung der 

Grundschule Pye ausgewählt. Diese Vorhaben soll mit Fördermitteln der Kommunalrichtlinie für aus-

gewählte Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

1.5.4 PRIORISIERTE MAßNAHMEN UND PROJEKTE DES MASTERPLANBEIRATES 

In seiner Sitzung am 14. Mai 2014 hat der Masterplanbeirat 23 Projekte ausgewählt, die aus seiner Sicht priori-

tär umzusetzen sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Beirat keine Projekte ausgewählt hat, die bereits 

durch die Stadt als prioritär eingestuft wurden oder deren Umsetzung bereits gesichert ist ("Selbstläufer"). Die 

Reihenfolge der Vorschläge stellt keine Priorisierung dar. 

Nr. Projekttitel 

1 
Dauerhafte Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Umsetzungsprozesse des Masterplans  
100 % Klimaschutz 

2 
Entwicklung eines Kommunikationskonzepts zur Information und Beteiligung der Bürger am Master-
planprozess inkl. der Entwicklung eines entsprechenden Internetportals mit Best-Practice-Atlas 

3 Ausbau der Beteiligungsstrukturen, Etablierung von bürgerschaftlichen "Klimastadt"-Foren 

4 
Aufbau einer zentralen, neutralen Energieberatungsstelle mit Aufgaben im Bereich der Beratung zum 
Klimaschutz und insbesondere auch zur Sanierung des Gebäudebestandes in Osnabrück (Quartiers-
sanierungen) 

5 
Transparenz der Energiepolitik durch aktienrechtliche Prüfung der SWO und Ratsinitiative für mehr 
Informationsfreiheit 

6 Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen und Kindergärten der Stadt Osnabrück 

7 
Start eines Bildungs- und Unterstützungsprojekts im Rahmen des Klimabündnisses der europäischen 
Städte mit den Völkern Amazoniens und Aufbau eines Osnabrücker Klimaschutzfonds mit Einbezie-
hung von Nord-Süd-Projekten 

8 
Querschnittsmaßnahmen in der Wirtschaft  inkl. einer Studie zur Nutzung der Abwärme-Potenziale 
von Osnabrücker Industriebetrieben anstoßen 

9 Konzept für ein Null-Emissions-Quartiere für Wohngebäude und Gewerbe erstellen 

10 Solarwärme auf Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen voranbringen 

11 Nahwärmenetz Schinkel Ost mit Holzheizwerk Gesamtschule Schinkel  

12 Leuchtturmprojekte mit der Industrie (VW-Werk, KME, Papierfabrik Schoeller) anstoßen  

13 EBS-Kraftwerk in Osnabrück mit Osnabrücker Ersatzbrennstoff (EBS) verwirklichen  

14 Versorgung mit Holzbrennstoffen aus der Region sicherstellen 

15 Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der Fahrzeiten 

16 Verbesserungen für den Radverkehr schaffen 
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Nr. Projekttitel 

17 Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger 

18 Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums 

19 Verbesserung des ÖPNV zwischen Stadt und Umland  

20 
Förderung fleischarmer Ernährung durch Einführung eines Vegi-Tages in Kantinen öffentlicher Ver-
waltung und Unternehmen 

21 Förderung der Regionalwirtschaft innerhalb der Masterplanregion 

22 
Nachhaltige Beschaffung der Stadt Osnabrück durch Umsetzung und Erweiterung der Ratsbeschlüs-
se, die Einrichtung eines Arbeitskreises und die Schulung der Mitarbeiter 

23 Gründung einer regionalen Expertengruppe zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen  

1.5.5 VORGEHENSWEISE ZUR UMSETZUNG DER PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

Zu Beginn der Phase II wird die Masterplanmanagerin in Zusammenarbeit mit dem Beirat und der Projektgrup-

pe die ausgewählten Projekte sichten und deren Umsetzungsmöglichkeiten konkretisieren. Neben einer inhalt-

lich-organisatorischen Weiterentwicklung sind auch Finanzierungsmöglichkeiten zu klären. Die Erfahrungen aus 

Phase I haben gezeigt, dass für relevante Klimaschutzprojekte eine finanzielle Bezuschussung sinnvoll wäre. Die 

Verwaltung beabsichtigt dazu beim Fördermittelgeber eine Umwidmung von Finanzmitteln aus dem Master-

planprozess hin zu Projektmitteln zu beantragen. Diese könnten dann als Anschub- und Kofinanzierungsmittel 

für relevante Klimaschutzprojekte in Osnabrück eingesetzt werden. 

1.6 MONITORING UND CONTROLLING 

Zur Steuerung des Masterplanprozesses ist die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz durch ein fort-

laufendes Monitoring und Controlling zu begleiten. Anhand festzulegender Zwischenziele soll der Fortschritt 

des Prozesses sowie einzelner Projekte und Maßnahmen kontrolliert werden, damit kontinuierlich die Zielerrei-

chung ermittelt, umzusetzende Maßnahmen und Projekte ausgewählt, langfristige Planungen angepasst und 

ggf. weitere Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Der Fortschritt des Gesamtprozesses ist durch 

ein strategisches Controlling zu überwachen. Hierdurch lassen sich frühzeitig steuernde Maßnahmen ergreifen 

und langfristige Planungen anpassen. Die Überwachung des Fortschritts einzelner Projekte und Maßnahmen 

wird durch ein operatives Controlling sichergestellt. Die nachfolgende Übersicht (Abbildung 1-6) zeigt den Re-

gelkreislauf des Monitoringprozesses gemäß den vorliegenden gutachterlichen Empfehlungen des IFAM (2014).  
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Abbildung 1-6: Regelkreislauf des Monitoringprozesses 

1.6.1 INSTRUMENTE DES MONITORINGS UND CONTROLLINGS 

Die städtische Energie- und CO2-Bilanz liefert die wesentliche Datengrundlage, um die Erreichung der Redukti-

onsziele für die gesamte Stadt und für einzelne Sektoren anhand der angestrebten Reduktionspfade überprü-

fen zu können. Es ist vorgesehen, die Bilanz künftig alle zwei Jahre statt bisher alle vier bis fünf Jahre fortzu-

schreiben.  

Im Sachstandsbericht „Ausbaustand erneuerbare Energien“ wird jährlich die Entwicklung der Strom- und Wär-

meerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet erfasst und dokumentiert.  

Der jährlich aufzustellende Energiebericht der Stadt Osnabrück weist den Energieverbrauch kommunaler Ge-

bäude getrennt nach Strom- und Wärmeverbrauch aus und liefert die Grundlage für aufzustellende Sanierungs-

fahrpläne sowie für die Überprüfung von Reduktionszielen für den kommunalen Gebäudebestand.  

In den Jahren 2013 und 2014 wurde vom Rat der Stadt Osnabrück die Aufstellung des Masterplanes 100 % 

Klimaschutz als strategisches Stadtziel beschlossen. Damit die vom Rat beschlossene Zielsetzung „Reduzierung 

der CO2-Emissionen um 95 % und des Endenergieverbrauchs um 50 % bis 2050 gegenüber 1990“ weiterhin 

verfolgt wird, sollte die Zielsetzung des Masterplans auch in Zukunft strategisches Stadtziel bleiben und im 

Finanzhaushalt der Stadt Osnabrück durch entsprechende Entwicklungsschwerpunkte, Produkte und Produkt-

ziele abgebildet werden. Das vorhandene städtische Finanzcontrolling zum Haushalt kann hierbei als Steue-

rungs- und Controllinginstrument zur Kontrolle des Mitteleinsatzes genutzt werden.  
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Bereits heute werden städtische Planungen im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen, z. B. im Rahmen 

der Bauleitplanung, durch den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz einer fachlichen Prüfung unterzogen, um 

die Belange des Klimaschutzes / Energieeffizienz angemessen berücksichtigen zu können. Diese Praxis ist insbe-

sondere bei der Fortschreibung von klimaschutzrelevanten Fachplanungen beizubehalten. In der zweiten Pro-

jektphase ist weiterhin zu prüfen, ob der gutachterlichen Empfehlung des Wuppertal Institutes „Konzepte und 

Instrumente zur Finanzierung“ zur Einführung eines Verträglichkeitschecks für politische Beschlüsse bezogen 

auf die Klimaschutzziele gefolgt werden soll. 

In einer Projektdatenbank werden durch die Masterplanmanagerin die in der zweiten Projektphase umzuset-

zenden und die weiteren, zur Umsetzung vorgeschlagenen, Maßnahmen und Projekte erfasst.  

Spätestens zum Abschluss der zweiten Phase des Förderprojektes soll ein erstes Monitoring des Umsetzungs-

standes einzelner Projekte und Maßnahmen sowie zur Entwicklung des Masterplanprozesses erfolgen. In die-

sem Zusammenhang sind auch die weiteren Zyklen und Inhalte des Monitorings und Controllings für die kurz-

fristige Perspektive bis 2020, die mittelfristige Perspektive bis 2030 und die langfristige Perspektive bis 2050 

festzulegen. 

1.6.2 ORGANISATION 

Für das strategische Monitoring in der zweiten Projektphase sind die politischen Gremien der Stadt und die 

eingesetzte Projektgruppe Masterplan 100 % Klimaschutz zuständig. Der vom Rat der Stadt eingesetzte Mas-

terplanbeirat fungiert weiterhin als beratendes Gremium. Die kurzfristigen Ziele und umzusetzenden Projekte / 

Maßnahmen werden jährlich vom Rat der Stadt Osnabrück bzw. den zuständigen Fachausschüssen auf Grund-

lage der o.g. Daten sowie von Zwischenberichten und abgeleiteten Empfehlungen beschlossen. Die Projekt-

gruppe bzw. die Verwaltung prüft und bewertet den Zwischenstand des Prozessfortschritts, bereitet die Emp-

fehlungen für die weiteren umzusetzenden Projekte und Maßnahmen und ggf. für die Anpassung von Zielen 

und Planungen vor. Der Masterplanbeirat berät die Projektgruppe und die Masterplanmanagerin und gibt Emp-

fehlungen und Stellungnahmen ab. 

Die jeweiligen Dienststellen, Projektleiter bzw. Projektverantwortlichen sind für das operative Controlling bei 

der Umsetzung ihrer Projekte / Maßnahmen und für die Dokumentation des Projekt- / Maßnahmenfortschritts 

verantwortlich und informieren die Masterplanmanagerin über die Ergebnisse. Die Masterplanmanagerin stellt 

die Ergebnisse in Zwischenberichten dar, die eine Grundlage zur Vorbereitung der o.g. politischen Beschlüsse 

liefern. Der Gesamtprozess wird von der Masterplanmanagerin koordiniert und der Fortschritt des Prozesses 

dokumentiert. Im Zusammenhang mit dem Monitoring zum Ende der zweiten Projektphase sind auch die vor-

gesehenen Zuständigkeiten nach Abschluss des geförderten Projektzeitraumes zu bestimmen. 
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2 ZIELSETZUNG DER FRIEDENSSTADT OSNABRÜCK  

Der fünfte IPCC-Sachstandsbericht des Weltklimarats zeigt die tiefgreifenden Folgen des beginnenden Klima-

wandels für Mensch und Natur auf [IPCC 2014]. Diese Klimafolgen sind vielfältig und haben bereits heute Ein-

fluss auf unser tägliches Leben. So nehmen z. B. Extremereignisse wie Starkregen und Überschwemmungen zu. 

Hitzewellen belasten vor allem ältere und kranke Menschen, haben aber auch Einfluss auf die Tier- und Pflan-

zenwelt. Dürreperioden und eine Verschiebung der Vegetationsperioden wirken sich auf die landwirtschaftli-

che Produktion aus und führen zu einem Verlust an Biodiversität.  

Mittel- und langfristig wird der Klimawandel durch den Anstieg des Meeresspiegels zu Schäden an Infrastruktu-

ren und Landverlusten führen und marine und terrestrische Ökosysteme wie z. B. die Zusammensetzung und 

das Verhalten vieler Arten verändern. Zunehmender Klimawandel droht Wirtschaftswachstum zu verlangsa-

men, stellt eine Gefahr für die Ernährungssicherheit dar und verschärft soziale Ungleichheiten. Dies erhöht die 

Gefahr gewaltsamer Konflikte und führt zu verstärkten Migrationsbewegungen [IPCC 2014]. 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist es erforderlich, den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad gegenüber vor-

industriellen Werten zu begrenzen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels mit geeigneten Anpas-

sungsmaßnahmen in Grenzen zu halten. Daher streben die 194 Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkonvention 

der Vereinten Nationen die Einhaltung des 2-Grad-Ziels an. Zur Erreichung diese Ziels müssten die globalen 

Emissionen bis 2050 um mindestens 50 % gegenüber 1990 reduziert werden. Dies bedeutet, dass die Industrie-

staaten bis zum Jahr 2050 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 80 % bis 95 % gegenüber 1990 

erreichen müssten. Dies ist nur durch ambitionierte und rasche Klimaschutzmaßnahmen möglich, die bisher 

geplanten Klimaschutzmaßnahmen reichen dafür jedoch nicht aus. 

Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung im August 2007 die Eckpunkte des Integrierten Energie- und 

Klimaprogramms (IEKP) beschlossen und in der Folge mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) seit 2008 

zahlreiche Projekte gefördert, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Hierzu gehö-

ren sowohl die Entwicklung langfristiger Strategien als auch Förderprogramme für konkrete Umsetzungsmaß-

nahmen. Ein wichtiges Ziel der Bundesregierung ist die Verankerung des Klimaschutzes vor Ort.  

Städte, Gemeinden und Landkreise sind wichtige Akteure bei der Umsetzung der Klimaschutzinitiative, indem 

sie Umsetzungsaktivitäten vor Ort initiieren. Städte haben als Vorreiter, Vorbild, Energieverbraucher und Initia-

tor von Maßnahmen einen maßgeblichen Einfluss auf das klimafreundliche Handeln ihrer Bürger und der örtli-

chen Wirtschaft. Kommunale und regionale Klimaschutzkonzepte sind dabei ein zentrales Instrument zur Erar-

beitung langfristiger Strategien und Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Ohne das Enga-

gement der Kommunen und Landkreise sind die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundesregierung bis zum 

Jahre 2020 – Reduktion der Emissionen klimaschädlicher Gase um 40 % - und bis zum Jahre 2050 – Reduktion 

um mindestens 80 % unter das Niveau von 1990 - nicht zu erreichen.  
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Klimaschutz ist seit langem ein wichtiges Handlungsfeld der Stadt Osnabrück. Die konkrete Beschäftigung mit 

dem Thema Energie und Klimaschutz reicht bis in das Jahr 1990 zurück, als sie durch die Prognos AG ein Gut-

achten zur Energieversorgung der Stadt erstellen ließ. Bereits im darauffolgenden Jahr richtete die Stadt ein 

Umweltamt für den Aufgabenbereich kommunaler Klimaschutz / Energie ein, und 1993 trat die Stadt Osnab-

rück dem Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V. (Klima-Bündnis) 

bei. Die Mitglieder dieses europäischen Netzwerks von Städten, Gemeinden und Landkreisen haben sich zum 

Ziel gesetzt, das Weltklima zu schützen. Hierzu haben sie sich freiwillig zum Ziel gesetzt, in ihrem Bereich alle 

fünf Jahre die CO2-Emissionen um 10 % zu reduzieren, die Pro-Kopf-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 

bis spätestens 2030 zu halbieren, zum Schutz der tropischen Regenwälder auf Tropenholznutzung zu verzichten 

und Projekte und Initiativen der indigenen Partner zu unterstützen. 

Die erste umfassende CO2-Bilanz Osnabrücks wurde 1996 für die Jahre 1988 bis 1995 erstellt. Sie bildete die 

Grundlage für das im selben Jahr erarbeitete CO2-Reduktionskonzept „Betrifft CO2“, aus dem eine Reihe von 

Maßnahmen der Stadt und der Stadtwerke Osnabrück AG abgeleitet wurden. Die kommunale CO2-Bilanz wird 

seither kontinuierlich aktualisiert und dient der Überprüfung und Weiterentwicklung der Maßnahmen zum 

kommunalen Klimaschutz. 

Den nächsten Schritt auf dem Weg zur klimafreundlichen Stadt stellte das Maßnahmenpaket zur CO2-

Reduktion für die Stadt Osnabrück dar, das 2007 durch das Wuppertal Institut (WI) für Klima, Umwelt, Energie 

erarbeitet wurde. Die zwölf darin enthaltenen Schwerpunktmaßnahmen betreffen überwiegend Bereiche, die 

die Stadt und der Rat durch ihr Handeln beeinflussen können, um so Kosten und Energie einzusparen und den 

CO2-Ausstoß der Kommune zu minimieren. Seit Oktober 2009 beschäftigt sich der im Rahmen der BMU-

Klimaschutzinitiative geförderte Klimaschutzmanager der Stadt Osnabrück mit der Entwicklung, Steuerung und 

Begleitung dieser Maßnahmen. 

Die Bemühungen der Stadt wurden bereits durch verschiedene Auszeich-

nungen gewürdigt. 2006 hat die Stadt Osnabrück am Wettbewerb "Bundes-

hauptstadt im Klimaschutz" teilgenommen und unter den niedersächsischen 

Teilnehmern hinter Hannover den zweiten Platz belegt.  

Die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Osnabrück im Zusammenhang mit dem 

Projekt SUN-AREA / SUN-POWER wurden 2009 vom Klima-Bündnis mit dem 

Climate Star und von EUROSOLAR mit dem Deutschen Solarpreis gewürdigt. 

Und der Beitrag „Osnabrücker Quartiersentwicklungskooperation - Quartiersanierungs-

betreuer“ zum Wettbewerb „Klima kommunal 2010“ wurde vom Ministerium für Umwelt 

und Klimaschutz des Landes Niedersachsen mit einem Förderpreis ausgezeichnet.  

Die Bewerbung im Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“, die von allen Fraktionen des Rates der 

Stadt Osnabrück unterstützt wurde, war im November 2011 der nächste konsequente Schritt auf dem Weg zur 

Zukunftsstadt Osnabrück.  
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2.1 ZIELE FÜR DAS STADTGEBIET VON OSNABRÜCK 

Die Stadt Osnabrück will durch den Masterplan 100 % Klimaschutz beispielhaft demonstrieren, wie mittelgroße 

Städte im Kontext mit ihrem Umland zur Realisierung der Ziele des IKEP beitragen können. Die Stadt Osnabrück 

nimmt dabei mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz eine besondere Herausforderung an:  

- die Halbierung des Endenergieverbrauchs der Stadt bis zum Zieljahr 2050 gegenüber 1990 und  

- die Reduzierung der CO2-Emissionen bis dahin um 95 %.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2-1: Ziele des 

Masterplans 100 % Klima-

schutz - Reduktion des Ener-

giebedarfs und der CO2-

Emissionen 1990 - 2050 

Damit geht sie noch über die Zielsetzung des Bundes hinaus, der sich bis 2050 „nur“ eine Reduktion der CO2-

Emissionen um 80 % gegenüber dem Niveau von 1990 zum Ziel gesetzt hat. Um diese hohen Ziele zu erreichen 

ist es notwendig, das Potenzial an erneuerbaren Energien auszuschöpfen, Energie auf allen Gebieten einzuspa-

ren und zu vermeiden sowie energieeffizient bereitzustellen. Diese Ziele für das Stadtgebiet Osnabrück sollen 

unter Berücksichtigung des Erhalts und der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Osnabrück erreicht werden. 

Dies stellt eine besondere Herausforderung für Osnabrück dar. 

Die Stadt Osnabrück strebt - neben dem Hauptziel des Klimaschutzes – mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz 

auch die Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Unternehmen, Existenzgründer und Investoren 

sowie einer Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft durch Kooperation und Technologietransfer an. Hier-

für bieten die zukunftsorientierten Themenfelder des Masterplans „Energieeffizienz“, „Nachhaltige Mobilität“ 

und „Erneuerbare Energien“ zusammen mit der Wirtschafts- und Forschungslandschaft der Stadt beste Voraus-

setzungen. Ein weiteres Ziel ist die Sicherung des bezahlbaren Zugangs zu Wärme, Strom und Mobilität für alle 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf möglichst ökologische und sozialverträgliche Art. Der Masterplan soll 

somit dazu beitragen, Osnabrück als nachhaltige Stadt und gleichzeitig als Wachstumsmotor für die gesamte 

Wirtschaftsregion weiterzuentwickeln. 

Das vorliegende strategische Konzept „Masterplan 100 % Klimaschutz Osnabrück“ zeigt auf, wie und womit die 

Ziele erreicht werden können und benennt hierfür bereits eine Vielzahl konkreter Klimaschutzmaßnahmen. Die 
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Ziele des Masterplans Osnabrück 

 die Erschließung der Einspar- und Effizienzpotenziale in allen Bereichen, insbesondere die Steige-

rung der Sanierungsrate bis auf 3 % und die Reduktion des Endenergiebedarfs für Wärme in 

Wohn- und Nichtwohngebäuden um über 60 %, 

 die Nutzung aller Potenziale erneuerbarer Energien in der Stadt, 

 die dauerhafte Implementierung des Masterplanprozesses und 

 die kontinuierliche Motivierung aller relevanten Akteure über einen sehr langen Zeitraum. 

Stadt Osnabrück will im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplans neue Strategien für den 

urbanen Raum erarbeiten, diese beispielhaft anwenden und im Prozess kontinuierlich verbessern. Mit dem  

Masterplan wird die Stadt Osnabrück modellhaft aufzeigen, wie der Umbau zur Klimaneutralität in mittelgro-

ßen Städten erfolgen kann und welche Werkzeuge für die Realisierung dieses Umbaus zur Verfügung stehen. 

 

Eine besondere Schwierigkeit stellt die Erreichung der hohen CO2-Reduktionen bei vergleichsweise geringen 

Potenzialen erneuerbarer Energien dar. Die Herausforderung kann Osnabrück nicht aus eigenen Kräften bewäl-

tigen, sie muss vielmehr in Kooperation mit dem Umland in Angriff genommen werden. Daher hat die Stadt 

Osnabrück bereits bei der Beantragung der Fördermittel für die Konzepterstellung auf die Bedeutung der Stadt-

Umland-Kooperation hingewiesen. Schon bei einem ersten Treffen von Vertretern der Stadt Osnabrück, des 

Landkreises Osnabrück, des Kreises Steinfurt sowie der Stadt Rheine im November 2011 zeichnete sich ab, dass 

die Kooperation dieser vier Akteure in der „Masterplanregion“ zu einer Modellregion in Deutschland werden 

kann. Die Akteure des Masterplans 100 % Klimaschutz haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam Konzepte zur 

Vernetzung als „Masterplanregion“, die sich auf viele vergleichbare Regionen in Deutschland übertragen las-

sen, und modellhafte Ansätze zur Lösung der Stadt-Umland-Problematik zu entwickeln (siehe Kapitel 2.2, 6.5 

und 10.1.2).  

Die zentralen Aspekte bei der Erstellung des Masterplanes der Stadt Osnabrück sind die eingehende Analyse 

der Ausgangssituation und der Potenziale in der Stadt Osnabrück, die Umsetzung erster wichtiger Schritte zur 

Institutionalisierung des Masterplanprozesses in der Stadt, die Konkretisierung der Masterplanziele, die Erar-

beitung eines detaillierten Maßnahmenplans und die Festlegung konkreter Schritte für die nächste Phase des 

Masterplanprozesses (siehe Kapitel3.1). 

Für die Analyse der Ausgangssituation (siehe Kapitel 4) und der Potenziale (siehe Kapitel 5.2 und 5.3) hat die 

Stadt eine Reihe von Gutachten in Auftrag geben.
5
 Diese haben z. B. den Energieverbrauch und das Sanie-

rungspotenzial im Gebäudestand untersucht, den Energieverbrauch und die Einsparpotenziale im Bereich der 

Wirtschaft beleuchtet, wirtschaftliche Potenziale für die Kraft-Wärme-Kopplung identifiziert und Möglichkeiten 

der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen aufgezeigt. Die Gutachten bilden somit eine Basis für die Bewer-

                                                                 
5
 Eine Liste der Gutachten findet sich im Anhang zu diesem Bericht. 
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tung des Status quo der Stadt Osnabrück im Bereich des Klimaschutzes, zum anderen haben sie Hinweise für 

die Ausrichtung des Masterplans und die Entwicklung konkreter Maßnahmen geliefert. 

Die Ziele des Masterplans wurden durch die Erarbeitung eines Entwicklungspfades für den Endenergiever-

brauch und die CO2-Emissionen der Stadt konkretisiert (siehe Kapitel 5.4). Hier zeigte sich, dass zwar der End-

energiebedarf um das angestrebte Maß gesenkt werden kann, aber erwartungsgemäß die CO2-Reduktion ge-

ringer ausfällt als vorgesehen. Bezüglich der CO2-Reduktion wird das Ziel nur in Kooperation in der Masterplan-

region erreichbar sein. 

Die Vernetzung der Akteure und die Institutionalisierung des Masterplanprozesses wurden in der ersten Phase 

durch die Schaffung der Stelle der Masterplanmanagerin, die Etablierung der Prozesssteuerungsgruppe auf 

Ebene der Verwaltung und die Einrichtung des Masterplanbeirats mit Mitgliedern aus Organisationen, die sich 

in Osnabrück bereits für den Klimaschutz engagieren, begonnen (siehe Kapitel 3.2, Kapitel 3.3 und Kapitel 10). 

Die Gremien, die die Weiterentwicklung und Umsetzung des Masterplanprozesses steuern und begleiten wer-

den, wurden etabliert und haben bereits maßgeblich an der Erstellung des Masterplans mitgewirkt. Diese An-

sätze gilt es nun in der nächsten Phase des Masterplans auszubauen und zu festigen.  

Das Masterplankonzept zeigt die Handlungsschwerpunkte der Stadt Osnabrück für die Erschließung der Ein-

spar- und Effizienzpotenziale auf und enthält bereits zahlreiche konkrete Umsetzungsmaßnahmen (siehe Kapi-

tel 6). In der nächsten Phase des Masterplans werden die Maßnahmen geprüft und weiter konkretisiert, erste 

Maßnahmen werden auch bereits in die Umsetzung gelangen. 

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Masterplans spielt die kontinuierliche Motivierung aller relevanten 

Akteure, die an der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt sind. Das Masterplankonzept enthält hierzu bereits 

eine Reihe von Maßnahmen, u. a. verschiedene Formen der Beteiligung (siehe Kapitel 10). Diese müssen jedoch 

noch um eine angepasste Kommunikationsstrategie ergänzt werden. Daher wird in der nun anstehenden Phase 

ein Kommunikations- und Beteiligungskonzept entwickelt und entsprechende Kommunikationsstrukturen wer-

den geschaffen. Die Basis hierfür bilden die Ergebnisse der Milieu-Studie, die im Zuge der Phase I des Master-

plans erarbeitet wurde (zu den Phasen des Masterplans siehe Kapitel 3.1).  

Bei der Bürgerbeteiligung kann die Stadt auch auf Erfahrungen aus anderen, langfristigen Vorhaben aufbauen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Altlastensanierung im Stadtteil Wüste. Dieses Vorhaben wurde während des gesam-

ten Zeitraums der Planung und der Sanierung bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten durch einen Planungs- 

bzw. Sanierungsbeirat über insgesamt 14 Jahre begleitet. Mitglieder dieser Beiräte waren neben Vertretern der 

Verwaltung, Bürgervertreter/Innen aus dem Stadtteil und Vertreter des „Bürgervereins Wüste e. V.“ sowie von 

„Haus und Grund Osnabrück e. V.“. Die intensive Einbindung der Bevölkerung vor Ort hat dazu beigetragen, 

dass die gesamte Sanierungsmaßnahme in sehr gutem Einvernehmen mit den Eigentümern und Anwohnern 

durchgeführt werden konnte.  

Hinsichtlich der Erreichung des Ziels der CO2-Reduktion um 95 % hat die Stadt Osnabrück bereits bei der An-

tragstellung aufgezeigt, dass die territorialen Ressourcen erneuerbarer Energien nicht ausreichen, um das Ziel 
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der Reduktion der CO2-Emissionen um 95 % aus eigener Kraft zu erreichen, selbst dann nicht, wenn die ambiti-

onierten Einspar- und Effizienzziele realisiert werden. Dies kann jedoch mit einer Stadt-Umland-Kooperation 

erreicht werden. Die Klimaschutzkonzepte der umliegenden Region und die Studie zur Stadt-Umland-

Kooperation geben Hinweise, dass auch die Mitversorgung städtischer Strukturen aus der Stadt-Umland-

Beziehung möglich ist. Hierbei ist für die Stadt Osnabrück die Nutzung von Ressourcen erneuerbarer Energien 

aus dem Umland von besonderer Bedeutung.  

Schon heute gibt es zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück bereits Schnittstellen im Versorgungs-

bereich, bei denen ein Energietransfer in beide Richtungen stattfindet, z. B. beim ÖPNV und in der Abfallwirt-

schaft. Diese bestehenden Schnittstellen werden im Zuge der Umsetzung des Masterplans ausgebaut und Mög-

lichkeiten der Kooperation bei der Nutzung der erneuerbaren Energien erschlossen. Ziel ist es, zusammen mit 

dem direkten Umland die Reduktion der CO2-Emissionen von 95 % gegenüber 1990 bis 2050 zu erreichen, so 

dass die Stadt Osnabrück nicht zwingend auf Energieimporte aus entfernten Regionen angewiesen ist.  

2.2 GEMEINSAME ZIELE IN DER MASTERPLANREGION 

Zu den insgesamt 19 Kommunen, die am Programm "Masterplan 100 % Klimaschutz“ teilnehmen, gehören 

neben der Stadt Osnabrück auch drei benachbarte Akteure – der Landkreis Osnabrück, der Kreis Steinfurt so-

wie die Stadt Rheine. Diese vier bilden zusammen die Masterplanregion 100 % Klimaschutz. Diese zeichnet sich 

einerseits durch die länderübergreifende Kooperation aus, aber auch durch die Zusammenarbeit von zwei 

Landkreisen und zwei größeren Städte, Osnabrück als kreisfreie Stadt mit ca. 

165.000 Einwohnern [OS 2011a] und Rheine als kreisangehörige Stadt mit gut 73.000 Einwohnern. Alle vier 

Akteure unterscheiden sich in ihren Strukturen, ihren Handlungsmöglichkeiten und nicht zuletzt aufgrund der 

Zugehörigkeit zu zwei Bundesländern in den gesetzlichen sowie den politischen Rahmenbedingungen. Sie ha-

ben jedoch eine gemeinsame Zielsetzung: die Erreichung der Masterplanziele. Hierfür haben sie sich in der 

Masterplanregion zusammengeschlossen und verfolgen unter dem Motto „Klimaschutz ist lebenswichtig. Wir 

machen das - gemeinsam!“ die Ziele der Masterplanregion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele der Masterplanregion: 

 die Entwicklung einer lebenswerten und zukunftsfähigen Masterplanregion, 

 die Erreichung der Masterplanziele durch eigenständige Maßnahmen der vier Akteure und die 

Nutzung von Synergien in der Masterplanregion,  

 die Vertiefung der Stadt-Umland-Kooperation durch laufenden Informationsaustausch, gemein-

same innovative Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen, 

 die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzraumes,  

 die Gestaltung des Wandels zur „Masterplanregion 100 % Klimaschutz“ unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen ,sozialen und Umweltaspekten, 

 die möglichst weitgehende Regionalisierung der Wertschöpfung im Bereich Energie und Klima-

schutz. 
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Die Kooperation zwischen der Stadt Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück, dem Kreis Steinfurt sowie der Stadt 

Rheine ist ein integrierter Bestandteil der Masterplanstrategien dieser vier Akteure. Bereits in den jeweiligen 

Projektskizzen wurden Formen und Notwendigkeiten der Zusammenarbeit vorausgedacht und formuliert. Bei 

einem ersten Treffen der Akteure Ende 2011 wurde eine Zusammenarbeit vereinbart, die als Ziel hat, die  

Masterplanregion 100% Klimaschutz zu einer Modellregion der Stadt-Umland-Kooperation zu entwickeln. Hier-

für wurden erste Ideen für gemeinsame Vernetzungs- und Umsetzungskonzepte entwickelt, die auch auf ver-

gleichbare Regionen übertragen werden können.  

Die Masterplanakteure können auf bereits bestehende Kooperationen in 

anderen Bereichen aufbauen. Die vier Gebietskörperschaften sind seit 

längerem Mitglied im kommunalen Europäischen Bodenbündnis ELSA 

e.V., das sich unter anderem auch mit dem Zusammenhang von Boden-

schutz und Klimaschutz beschäftigt, z. B. beim Thema CO2-Senken und 

CO2-arme Landnutzung.  

Abbildung 2-2: Die Masterplanregion 

Zwischen den Projektakteuren besteht Übereinstimmung, dass aufgrund der sehr heterogenen Ausgangslage 

und der unterschiedlichen Rahmenbedingungen jeder Partner für seinen Bereich ein eigenständiges Konzept 

entwickelt und Synergien bei regionsübergreifenden Feldern genutzt werden. Auf der fachlichen Ebene ist es 

vor allem die Zusammenarbeit in gemeinsamen Themenbereichen, von denen die Beteiligten einen Mehrwert 

erwarten. Dies sind insbesondere die Themen „Mobilität“ und „Stadt-Umland-Beziehungen“ im Bereich der 

Energieversorgung und das Thema „Lebensstile / Suffizienz“. 

In der ersten Phase des Masterplans haben die vier Gebietskörperschaften bereits intensiv zusammen-

gearbeitet mit dem Ziel, exemplarische, regionale Lösungen für den Klimaschutz in Stadt-Umland-Beziehungen 

zu entwickeln. Im Rahmen von regelmäßigen Koordinierungstreffen tauschen sich die Partner über den Stand 

in den Gebietskörperschaften aus, definieren gemeinsame Projekte und treiben diese voran. In monatlichen 

Treffen tauschen die Masterplanmanager ihre Erfahrungen aus und entwickeln Profile der weiteren Zusam-

menarbeit. Bereits in der ersten Masterplanphase hat die Region in konkreten Vorhaben kooperiert.  

Hierbei handelt es sich um Aktivitäten in verschiedenen Handlungsbereichen mit einem Schwerpunkt im Be-

reich der Mobilität: 

- gemeinsame Bewerbung im Rahmen der Förderrichtlinie der Bundesregierung „Schaufenster Elektro-

mobilität“, 

- gemeinsame Projektentwicklung der Masterplan- und Euregio-Region im Bereich „Elektromobilität“ 

zur Bewerbung als INTERREG V–Projekt, 

- Zusammenarbeit im Bereich Mobilität zur Entwicklung grenzüberschreitender Radschnellwege und zur 

Schaffung gemeinsamer Mobilitätsportale, 
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- Kooperation im gemeinsamen Projekt „EOS-Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück-

Steinfurt“ über die Hochschule Osnabrück (MPR-9), 

- gemeinsamer Workshop zum Thema „energetische Gebäudesanierung“, 

- Regionaler Klimagipfel am 12. März 2014 unter Beteiligung der Umweltminister aus Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen. 

Parallel hierzu erfolgten ein ständiger Austausch von Ideen, Zwischenergebnissen und Erkenntnissen aus beauf-

tragten Studien sowie gegenseitige Einladungen bzw. Teilnahme an Veranstaltungen der Masterplankommu-

nen. Für die Umsetzungsphase des Masterplans sind folgende Schwerpunkte der Zusammenarbeit bereits vor-

gesehen. 

 

 

 

 

 

 

In der nun anstehenden zweiten Phase des Masterplans ist vorgesehen darüber hinaus Formen der Kooperati-

on und ein Austausch der Klimaakteure aus den Beiräten und den Netzwerken der jeweiligen Masterplankom-

munen zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele der Stadt-Umland-Kooperation in der zweiten Phase des Masterplans  

 die Weiterentwicklung und Vertiefung der Kooperationsvereinbarung, 

 die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzraums, 

 die Abstimmung von gemeinsamen Maßnahmen und Projekten, 

 der regelmäßige Austausch zwischen den Akteuren der Masterplanregion, 

 die Durchführung des Regionalen Klimagipfels "100 % Klimaschutz" in 2015 und 2016. 



48 

 

3 DER MASTERPLANPROZESS  

Der Masterplan 100 % Klimaschutz ist als langfristiger Prozess mit einem Zeithorizont bis 2050 angelegt. Der 

vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse der ersten Phase dieses Prozesses, in der mit der Erarbeitung 

des Masterplans die Ausgangssituation erfasst und analysiert, die Ziele identifiziert, die grundlegende Strategie 

mit den Handlungsschwerpunkten und erste Umsetzungsmaßnahmen entwickelt sowie organisatorische Vo-

raussetzungen geschaffen wurden. Für die erfolgreiche Weiterführung und Umsetzung des Masterplankon-

zepts ist es notwendig, den Masterplanprozess dauerhaft in allen Bereichen der Stadt zu implementieren und 

alle Beteiligten in diesen sich kontinuierlich weiterentwickelnden Prozess einzubinden. 

Der Masterplanprozess ist mit der Vorlage dieses Berichts nicht abgeschlossen, sondern befindet sich vielmehr 

erst am Anfang. Zur weiteren Umsetzung gehört nicht nur die Realisierung der Maßnahmen, die in diesem 

Bericht vorgeschlagen werden (Kapitel 6). Wichtige Aufgaben werden vielmehr in den nächsten Jahren auch die 

Weiterentwicklung des Konzepts durch die Ergänzung und Anreicherung mit neuen, konkreten Maßnahmen 

sowie die Anpassung der organisatorischen Strukturen sein.  

In den folgenden Kapiteln wird der Masterplanprozess in seiner zeitlichen Struktur dargestellt. Darüber hinaus 

werden die beteiligten Akteursgruppen und ihre Rollen erläutert, die bisherigen Ergebnisse kurz dargestellt und 

aufgezeigt, durch welche Instrumente und Maßnahmen das Konzept in den Folgejahren weiterentwickelt wird.  

3.1 ZEITLICHE STRUKTUR DES MASTERPLANPROZESSES 

Der Masterplanprozess bis zur Zielerreichung im Jahr 2050 gliedert sich in fünf Phasen. 

In Phase I (Juli 2012 bis Juni 2014) wurde das Masterplankonzept erstellt, das mit diesem Bericht vorgelegt 

wird. In Osnabrück wurden in dieser Phase bereits eine Reihe organisatorischer Maßnahmen nicht nur erarbei-

tet, sondern auch umgesetzt, z. B. die Bildung des beratenden Masterplanbeirats und der Projektgruppe, die 

für die Steuerung des Masterplanprozesses verantwortlich ist. Unterstützt wird die Projektgruppe durch das 

Masterplanmanagement und hier insbesondere durch den / die Masterplanmanager/In, die zahlreiche organi-

satorische und inhaltliche Aufgaben erfüllt.  

In der nun folgenden Phase II (Juli 2014 bis Juni 2016) geht es um  

- die Prüfung und genauere Ausarbeitung der vorgeschlagenen Maßnahmen,  

- die Bewertung der Ergebnisse der Gutachten, die im Zuge der ersten Phase erstellt wurden bzw. noch 

in Erarbeitung sind, und die Ableitung daraus resultierender, weiterer Maßnahmen, 

- die Umsetzung erster Maßnahmen und  

- den weiteren Auf- und Ausbau von Strukturen, um den Masterplanprozess langfristig zu institutionali-

sieren.  
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Eine erfolgreiche Umsetzung des Masterplans kann nur durch die Beteiligung aller Akteure in Osnabrück er-

reicht werden. Daher ist es wichtig, in Phase II die Partizipation zu verstärken, die Öffentlichkeit umfassend zu 

informieren und mit einzubeziehen. Auch müssen erste Erfolge der umgesetzten Maßnahmen bilanziert und 

veröffentlicht werden.  

Im anschließenden Zeitraum bis zum Zieljahr 2050 erfolgen kontinuierlich die Umsetzung der beschlossenen,  

die Erarbeitung weiterer Maßnahmen und die Anpassung der Prozessabläufe. Dabei wird hier nach drei Phasen 

unterschieden:  

- Phase III: kurzfristige Umsetzung bis 2020, 

- Phase IV: mittelfristige Umsetzung von 2020 bis 2030 und 

- Phase V: Langfristperspektive ab 2030 bis 2050. 

Dies verdeutlicht, dass mit der Vorlage dieses Berichts erst der Startschuss für den bis 2050 laufenden Master-

planprozess erfolgt ist und die weiteren Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen eine intensive Mitwirkung aller 

Beteiligten erfordert: der Stadt, der Wirtschaft, der Verbände und Organisationen, aber auch aller Bürgerinnen 

und Bürger. 

3.2 AKTEURE, STRUKTUREN UND FUNKTIONEN  

Die Entscheidung für die Entwicklung und Durchführung des Masterplans 100% Klimaschutz bedeutet für die 

Stadt Osnabrück konkret, dass hiermit eine wichtige Zukunftsaufgabe in Angriff genommen wird, die nur durch 

einen ausreichenden Einsatz von finanziellen und insbesondere personellen Ressourcen erfolgreich durchge-

führt werden kann.  

Ein zentraler Aspekt ist dabei die dauerhafte Weiterführung der Koordinierungsstelle für den Masterplanpro-

zess. Die Koordinierungsfunktion muss mindestens durch eine Vollzeitkraft und eine Projektassistenz sicherge-

stellt werden. Zentrale Aufgaben dieser Koordinierungsstelle des Masterplans sind: 

- die laufende Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen, 

- die kontinuierliche Begleitung der Beteiligungsprozesse, 

- die Organisation der Weiterentwicklung des Masterplanprozesses, 

- die Koordinierung und Durchführung des Controlling- und Monitoringprozesses, 

- die Dokumentation der Maßnahmen und des Prozesses. 

Neben der Koordinierungsstelle erfüllt die Projektgruppe wichtige Aufgaben des Masterplanprozesses. Die 

zentrale Aufgabe der Projektgruppe ist die Steuerung des Masterplanprozesses. Hierzu gehören insbesondere:  

- die Festlegung der Ziele und Zwischenziele des Masterplans:  

Hier kann es im Verlauf des Prozesses erforderlich sein, Anpassungen vorzunehmen, sei es durch die 

Modifikation bestehender oder die Aufnahme neuer Ziele bzw. Zwischenziele. 
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- Veränderungen in den organisatorischen Abläufen: 

Die organisatorischen Abläufe sollen im Rahmen des Controllings regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und 

Effizienz überprüft und ggf. angepasst werden. Diese Anpassungen müssen durch die Projektgruppe 

beschlossen werden. 

- Beschlüsse über Aufnahme von Maßnahmen in den Maßnahmenkatalog: 

Die in diesem Bericht aufgeführten Maßnahmen werden im Laufe des Masterplanprozesses durch wei-

tere Maßnahmen ergänzt werden, über deren Aufnahme in den Maßnahmenkatalog die Projektgrup-

pe des Masterplans entscheiden muss. 

- die Auswahl von Themen, zu denen externe Aufträge vergeben werden sollen, und die Vergabe der 

Aufträge: 

In der ersten Phase des Masterplans wurden bereits einige Aspekte durch externe Gutachter unter-

sucht. Allerdings ist jetzt bereits absehbar, dass weitere Themen durch extern vergebene Gutachten 

bearbeitet werden müssen. Dies wird auch in der Umsetzungsphase auftreten, da nach Phase II neue 

Themen aufgegriffen und Maßnahmen entwickelt werden. Hierfür können ggf. Untersuchungen erfor-

derlich sein, die von der Projektgruppe beauftragt werden.  

Die derzeitige Zusammensetzung der Projektgruppe illustriert die nachfolgende Abbildung. In der anstehenden 

Phase II sowie im weiteren Verlauf des Masterplanprozesses sollte geprüft werden, ob die Struktur unter Be-

rücksichtigung der zuvor genannten Aspekte angepasst werden muss. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Abbildung 3-1: Organisationstruktur der Projektgruppe Masterplan 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Steuerungsfunktion der Projektgruppe ist von entscheidender Bedeutung für den Ablauf des Masterplan-

prozesses. Es ist daher wichtig, dass die Zusammensetzung der Projektgruppe eine effektive Steuerungsfunkti-

on ermöglicht. Dies erfordert insbesondere: 

- die Ausstattung der Projektgruppe mit den erforderlichen Entscheidungsbefugnissen, 

- die Besetzung des Gremiums mit Personen mit entsprechenden Fachkompetenzen, 

- eine Begrenzung der Mitgliederzahl auf eine arbeitsfähige Größe des Gremiums, 

- die Ausstattung der Mitglieder der Projektgruppe mit dem erforderlichen Zeitbudget: Die Mitglied-

schaft in der Projektgruppe muss explizit Aufgabe, nicht zusätzliche freiwillige Leistung. 

Ein weiteres wichtiges Gremium, das bei der Erstellung des Masterplans mitgewirkt hat, ist der Masterplanbei-

rat, der aus dem Runden Tisch CO2 hervorgegangen ist und durch weitere Akteure ergänzt wurde. Der Master-

planbeirat ist das zentrale Gremium für die Beteiligung der relevanten Organisationen und Akteure in der Stadt 

Osnabrück. Er fungiert als Bindeglied zwischen der Projektgruppe, den lokalen Akteuren und Akteursgruppen 

sowie der Bevölkerung. Der Masterplanbeirat ermöglicht die Teilhabe der gesellschaftlichen Gruppen am Pro-

zess und fördert die Transparenz. Er unterstützt die Projektgruppe, die Masterplanmanagerin, die politischen 

Gremien und andere Beteiligte inhaltlich und erarbeitet Empfehlungen. Dem Masterplanbeirat gehören derzeit 

Vertreterinnen und Vertreter von 23 Institutionen als stimmberechtigte, ständige Mitglieder sowie weitere 

acht nicht stimmberechtigte Mitglieder an (siehe hierzu auch Kapitel 10, Beteiligungskonzept). Der Master-

planbeirat hat für die Erarbeitung des Masterplans Beiratsteams zu den verschiedenen Handlungsfeldern des 

Masterplans gebildet. Diese haben Maßnahmen entwickelt, die in den Masterplan eingeflossen sind.  

Auch in Zukunft ist die Begleitung des Masterplanprozesses durch ein beratendes Gremium erforderlich. Der 

Masterplanbeirat sollte diese Funktion auch in Zukunft wahrnehmen. Allerdings ist zu überlegen, ob dies mit 

der derzeitigen Struktur erfolgen soll. Zu überdenken ist z. B.: 

- die Größe des Beirats, 

- gegebenenfalls die Aufteilung in zwei Gremien, eines hiervon mit Beteiligung der Wirtschaft und ein 

weiteres mit Akteuren aus Vereinen, Verbänden und weiteren Nichtregierungsorganisationen, Grund-

lage für eine Entscheidung könnte eine Evaluierung der Arbeit des Beirates und der Zufriedenheit der 

Teilnehmer sein, 

- die Frage, ob die Beiratsteams in der derzeitigen Form weitergeführt werden sollen, und  

- die Zahl der jährlichen Sitzungen. 
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3.3 BISHERIGE ERGEBNISSE 

In der ersten Phase des Masterplans wurden bereits wesentliche Voraussetzungen für die Fortführung des 

Masterplanprozesses erarbeitet bzw. umgesetzt. Hierzu gehören insbesondere die Erarbeitung des jetzt vorlie-

genden Masterplans und die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Weiterführung des Mas-

terplanprozesses (siehe auch Kapitel 3.2, Kapitel 4 und Kapitel 10.2.2): 

- politische Beschlüsse zu den Zielen des Masterplans 100% Klimaschutzes, zum Start und zur Fortfüh-

rung des Masterplanprozesses in der zweiten Phase, 

- Verankerung des Klimaschutzes in den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück,  

- die Schaffung und Besetzung der Stelle der Masterplanmanagerin, die die zentralen Koordinierungs-

aufgaben übernimmt, 

- die Einrichtung einer Projektgruppe, die für die Steuerung des Masterplanprozesses verantwortlich ist, 

- die Bildung des Masterplanbeirats, der die Projektgruppe fachlich berät und der das zentrale Gremium 

für die Beteiligung der relevanten Organisationen und Akteure sowie der Bevölkerung in der Stadt Os-

nabrück ist, 

- die Analyse der allgemeinen Ausgangsituation der Stadt Osnabrück, der Strukturen und Netzwerke im 

Bereich des Klimaschutzes, der Status quo des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung sowie der 

CO2-Emissionen. 

Für die inhaltliche Gestaltung des Masterplans wurden in der ersten Phase auf der Basis der folgenden Arbeits-

schritte die Ziele und Handlungsfelder des Masterplans festgelegt und die Grundlage für die detaillierte Ausar-

beitung von Maßnahmen und deren Umsetzung geschaffen: 

- die Identifikation der Effizienzpotenziale und der Potenziale erneuerbarer Energien (siehe Kapitel 5.2 

und Kapitel 5.3),  

- die Entwicklung von Szenarien und die Ableitung eines Entwicklungspfades für den Endenergiebedarf 

und die CO2-Emissionen (siehe Kapitel 5.2 und 5.4), 

- die Identifikation der zentralen Handlungsfelder der Stadt Osnabrück (siehe Kapitel 5.5), 

- die Erarbeitung eines umfangreichen Katalogs erster Umsetzungsmaßnahmen (siehe Kapitel 6), 

- die Erarbeitung von Ansätzen für Finanzierungskonzepte (siehe Kapitel 7), 

- die Entwicklung des Monitoring- und Controllingkonzepts (siehe Kapitel 9) und 

- die Erarbeitung des Beteiligungskonzepts (siehe Kapitel 10).  

Maßnahmen, die in der ersten Phase des Masterplans umgesetzt wurden, sind beispielsweise  

- die Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts Gartlage,  

- die Realisierung des Biomassebrenners in der Hafenringstraße,  
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- die Radkampagne „Osnabrück sattelt auf“ und  

- das ÖPNV-Schnupperpaket.  

Ein wichtiger Schritt im Bereich der Mobilität war der Beschluss des Nahverkehrsplans 2013.  

Auch auf der Ebene der Masterplanregion wurden zusammen mit dem Landkreis Osnabrück, dem Kreis Stein-

furt und der Stadt Rheine wesentliche organisatorische Voraussetzungen für die weitere Zusammenarbeit ge-

schaffen und erste Umsetzungsmaßnahmen in Angriff genommen: 

- der Abschluss der Kooperationsvereinbarung der Masterplankommunen in der Masterplanregion, 

- regelmäßige Koordinierungstreffen der Akteure der Masterplanregion, 

- die gemeinsame Projektentwicklung der Masterplan- und Euregio-Region im Bereich „Elektromobili-

tät“ zur Bewerbung als INTERREG V–Projekt, 

- die Zusammenarbeit der Masterplanregion im Bereich Mobilität zur Entwicklung grenzüberschreiten-

der Radschnellwege und zur Schaffung gemeinsamer Mobilitätsportale. 

Ein erster Schritt in der ersten Phase war die Erstellung der Machbarkeitsstudie Radschnellwege, die 

die Stadt Osnabrück in Auftrag gegeben hat und die in Abstimmung mit dem Landkreis bearbeitet 

wurde, 

- die Kooperation der Akteure der Masterplanregion im gemeinsamen Projekt „EOS-

Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück-Steinfurt“ über die Hochschule Osnabrück, 

- die Durchführung eines Projekts zum betrieblichen Mobilitätsmanagement mit Beteiligung der Stadt 

Osnabrück, Unternehmen aus Osnabrück sowie dem Landkreis Osnabrück, 

- ein gemeinsamer Workshop der Masterplanregion zum Thema „Energetische Sanierung in der Stadt 

und auf dem Land“ und nicht zuletzt  

- der erste Regionale Klimagipfel am 12. März 2014 mit Beteiligung der Umweltminister aus Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen, der Landräte, sowie dem Oberbürgermeister und der Bürgermeisterin 

der beteiligten Gebietskörperschaften. 

Die Fülle der Aktivitäten verdeutlicht, dass in der ersten Phase des Masterplanprozesses die Stadt Osnabrück 

bereits ein breites Fundament für die Fortführung des Masterplanprozesses geschaffen hat und die Kooperati-

on in der Masterplanregion mit intensiver Beteiligung der Stadt sowohl formal verankert als auch in Umset-

zungsmaßnahmen praktisch vorangetrieben wurde.  

Die bisherigen Ergebnisse des Masterplans Osnabrück bieten somit ein solides Fundament für die erfolgreiche 

Fortführung des Masterplanprozesses in der Stadt und der Masterplanregion. 
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Für Phase II beschlossene Maßnahmen des Masterplans: 

Energetische Stadtsanierung 

 Umsetzung des integrierten energetischen Quartierskonzepts "Gartlage", 

Einrichtung eines Sanierungsmanagements, Initialisierung eines städt. Förderprogramms, 

2014 bis 2016 (VO/2012/0607) (EFF-15) 

 Einrichtung eines Quartiersanierungsmanagements in einem Quartier im Stadtteil Wüste, 

2014 bis 2015 (VO/2012/1906) (EFF-10) 

 Durchführung der Inforeihe „Energetische Gebäudesanierung konkret“, ggf. Initiierung eines Ener-

gieeffizienzwettbewerbs, im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanager 

2014 (VO/2012/0840) (BBI-12) 

Mobilität  

 Osnabrück sattelt auf – Radkampagne 2014 

Organisation einer regionalen Radsternfahrt, 2014 (VO/2013/3587) (MPR-2) 

 Fortschreibung und Weiterentwicklung des Radverkehrsplans 2005 (VO/2013/3085) (MOB-7) 

 Radverkehrsprogramm, 2014, Laufzeit 2014 (VO/2014/3987) (MOB-7) 

 Fahrradparken in der City, 2014 bis 2016 (VO/2014/3985) (MOB-8)  

 Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans, diverse Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität, 2014 bis 

2018 (VO/2013/3440), (siehe Kapitel 6.3.1) 

 Schulung für Verwaltungsmitarbeiter durch Sprit-Spar-Trainer, 2014 (VO/2014/3955) (MOB-2) 

 ÖPNV-Kampagne für PKW-Halter / Stärkung des Umweltverbundes,  

im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanager, 2014 (VO/2012/0840) (BBI-12) 

Erneuerbare Energien 

 Installation einer Holzhackschnitzelheizungsanlage in der Gesamtschule Schinkel im Rahmen des 

Anschlussvorhabens Klimaschutzmanager - Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnah-

me, 2014 (VO/2013/2238) (EE-12) 

 Konzeptentwicklung zur gemeinsamen Verwertung und ggf. Vergärung der Bioabfälle aus Stadt 

und Landkreis, 2014 bis 2015 (VO/2014/3606) (MPR-5) 

 Errichtung eines Biomassebrenners und Nahwärmenetzes am Standort Hafenringstraße des OSB, 

2014 (VO/2013/3428) (EE-3) 

 Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die Gesamtschule Schinkel,  

2014 (VO/2013/3573) (EE-2) 

3.4 WICHTIGSTE MAßNAHMEN IN PHASE II  

Die Schwerpunkte der Aktivitäten in Phase II des Masterplans werden in den Handlungsfeldern „Energieeffizi-

enz“ und „Mobilität“ liegen, ergänzt durch zentrale Maßnahmen im Bereich der „Bildung, Beratung und Infor-

mation“ sowie der „Erneuerbaren Energien“.  

 

In der Phase II des Masterplans werden einerseits eine Reihe bereits begonnener bzw. beschlossener Maß-

nahmen umgesetzt und andererseits Maßnahmen, deren Umsetzung von Gutachtern, der Verwaltung oder 

dem Masterplanbeirat als vordringlich umzusetzen eingestuft wurden, gesichtet und deren Umsetzungsmög-
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Priorisierte Maßnahmen und Projekte in der Masterplanregion 

Handlungsfeld „Mobilität“ 

 gemeinsame Aktionen und Kampagnen zur Stärkung des Radverkehrs und der Nutzung von E-Bikes 

und Pedelecs, u. a. gemeinsame Radsternfahrt aus der Masterplanregion nach Osnabrück  

(MPR-2), 

 Antragstellung für ein INTERREG-V-Projekt im Bereich E-Mobilität (MOB-1), 

 Vorplanung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm (MPR-8), 

 Entwicklung eines gemeinsamen Mobilitätsportals / einer entsprechenden App (MOP-6), 

Handlungsfeld „Energieeffizienz“  

 Gemeinsame Kampagne im Bereich der Gebäudesanierung (BBI-12), 

 Unterstützung des Projektes Stromsparcheck der Caritas (BBI-7),  

Handlungsfeld „Bildung, Beratung, Information“ 

 Ausrichtung eines weiteren Regionalen Klimagipfels im Jahre 2015 und 2016 (MPR-3), 

 Informationsaustausch im Rahmen von thematischen Workshops (siehe Kapitel1.5.2), 

Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“ 

 Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück über 

die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzierungsraumes und 

die Entwicklung einer gemeinsamen Energiebilanzierung (siehe Kapitel 10.1.2), 

 Kooperation im fünfjährigen Projekt der Hochschule Osnabrück „Energiespeicherlösungen in der 

Region Osnabrück-Steinfurt (EOS)“ (siehe Kapitel 3.3 und MPR-9).  

lichkeiten geprüft und konkretisiert.
 6

 Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Beschlüsse des Stadtrats 

und die Maßnahmenbeschreibungen in Kapitel 6 – Maßnahmenkatalog. 

Auch auf der Ebene der Masterplanregion wurden bereits Maßnahmen angestoßen oder befinden sich in der 

Planung. Die priorisierten Maßnahmen und Projekte betreffen überwiegend das Handlungsfeld „Mobilität“, 

aber auch im Bereich der „Energieeffizienz“, bei „Bildung, Beratung, Information“ sowie im Handlungsfeld „Er-

neuerbare Energien“ sollen gemeinsame Projekte durchgeführt werden. 

Neben den bereits begonnen und beschlossenen Maßnahmen hat die Stadtverwaltung weitere Vorhaben als 

vordringlich umzusetzen eingestuft. Hierbei finden sich teils Doppelnennungen zu den Maßnahmen in der Mas-

terplanregion, z. B. im Fall der Vorplanung des Radschnellweges von Osnabrück nach Belm. 

 

 

 

 

                                                                 

6
  Die Beschreibungen der Maßnahmen sind in Kapitel 6 zu finden. In den Ausführungen zu den einzelnen Handlungsfel-

dern findet sich jeweils eine Übersicht über die Maßnahmen in Phase II des Masterplans. 
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In seiner Sitzung vom 14. Mai 2014 hat auch der Masterplanbeirat 23 Projekte ausgewählt, die aus seiner Sicht 

prioritär umzusetzen sind. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Die Reihenfolge der 

Vorschläge stellt dabei keine Priorisierung dar. Die vom Masterplanbeirat ausgewählten Projekte werden, wie 

auch die zuvor genannten, in der Phase II des Masterplans gesichtet und bezüglich ihrer Umsetzungsmöglich-

keiten analysiert. 

 

Priorisierte Maßnahmen und Projekte der Stadt Osnabrück: 

Handlungsfeld „Bildung, Beratung, Information“: 

 Entwicklung bzw. Erstellung eines zielgruppenspezifischen Konzeptes für eine gezielte Öffentlich-

keits- und vertiefte partizipative Beteiligungsarbeit unter Integration der Ergebnisse und Empfeh-

lungen des ECOLOG-Instituts im Rahmen der Milieustudie (BBI-1), 

 Beratungs- und Informationsangebote zu PV-Anlagen und zur Effizienz der Holznutzung in Kamin-

öfen (BBI-7). 

Handlungsfeld „Energieeffizienz“: 

 Umsetzung einer Thermografiebefliegung (EFF4), 

 Mustersanierung: energetische (Teil-) Sanierung der Grundschule Pye als ausgewählte Klima-

schutzmaßnahme mit Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie (EFF-13), 

 Unterstützung des Projektes Stromsparcheck der Caritas (BBI-7).  

Handlungsfeld „Mobilität“: 

 Vorplanung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm (MPR-8), 

 Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe zum Mobilitätsmanagement (MOB-2), 

 Informationsaustausch im Rahmen von thematischen Workshops (siehe Kapitel 10.2.2 ). 

Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“: 

 Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück über 

die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzierungsraumes und 

die Entwicklung einer gemeinsamen Energiebilanzierung (siehe Kapitel 10.1.2), 

 Überarbeitung der Windkraftpotenzialanalyse (EE-11). 

Handlungsfeld „Übergreifende Maßnahmen“: 

 Einrichtung eines Klimaschutzfonds zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten (siehe Kapi-

tel7.1.2), 

 Prüfung der weiteren Teilnahme an Ökoprofit und dem European Energy Award (siehe Kapitel 

9.5). 
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Tabelle 3-1: Priorisierte Maßnahmen und Projekte des Masterplanbeirates 

 Nr. Projekttitel 

1 
Dauerhafte Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Umsetzungsprozesse des Masterplans  
100 % Klimaschutz 

2 
Entwicklung eines Kommunikationskonzepts zur Information und Beteiligung der Bürger am Master-
planprozess inkl. der Entwicklung eines entsprechenden Internetportals mit Best-Practice-Atlas 

3 Ausbau der Beteiligungsstrukturen, Etablierung von bürgerschaftlichen "Klimastadt"-Foren 

4 
Aufbau einer zentralen, neutralen Energieberatungsstelle mit Aufgaben im Bereich der Beratung zum 
Klimaschutz und insbesondere auch zur Sanierung des Gebäudebestandes in Osnabrück (Quartiers-
sanierungen) 

5 
Transparenz der Energiepolitik durch aktienrechtliche Prüfung der SWO und Ratsinitiative für mehr 
Informationsfreiheit 

6 Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen und Kindergärten der Stadt Osnabrück 

7 
Start eines Bildungs- und Unterstützungsprojekts im Rahmen des Klimabündnisses der europäischen 
Städte mit den Völkern Amazoniens und Aufbau eines Osnabrücker Klimaschutzfonds mit Einbezie-
hung von Nord-Süd-Projekten 

8 
Querschnittsmaßnahmen in der Wirtschaft inkl. einer Studie zur Nutzung der Abwärme-Potenziale 
von Osnabrücker Industriebetrieben anstoßen 

9 Konzept für ein Null-Emissions-Quartier für Wohngebäude und Gewerbe erstellen 

10 Solarwärme auf Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen voranbringen 

11 Nahwärmenetz Schinkel Ost mit Holzheizwerk Gesamtschule Schinkel  

12 Leuchtturmprojekte mit der Industrie (VW-Werk, KME, Papierfabrik Schoeller) anstoßen  

13 EBS-Kraftwerk in Osnabrück mit Osnabrücker Ersatzbrennstoff (EBS) verwirklichen  

14 Versorgung mit Holzbrennstoffen aus der Region sicherstellen 

15 Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der Fahrzeiten 

16 Verbesserungen für den Radverkehr schaffen 

17 Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger 

18 Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums 

19 Verbesserung des ÖPNV zwischen Stadt und Umland  

20 
Förderung fleischarmer Ernährung durch Einführung eines Vegi-Tages in Kantinen öffentlicher Ver-
waltung und Unternehmen 

21 Förderung der Regionalwirtschaft innerhalb der Masterplanregion 

22 
Nachhaltige Beschaffung der Stadt Osnabrück durch Umsetzung und Erweiterung der Ratsbeschlüs-
se, die Einrichtung eines Arbeitskreises und die Schulung der Mitarbeiter 

23 Gründung einer regionalen Expertengruppe zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen  
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3.5 WEITERENTWICKLUNG DES MASTERPLANKONZEPTS 

Das mit diesem Bericht vorgelegte Masterplankonzept ist keine abschließend festgeschriebene Umsetzungs-

vorschrift, vielmehr beschreibt er einen Prozess, der kontinuierlich angepasst werden muss. Dies erfordert die 

Überprüfung der mit dem Masterplan angestrebten Ziele, die Verankerung dieser Ziele in der Verwaltung und 

den anderen Sektoren in der Stadt, die Entwicklung und Begutachtung von Maßnahmen sowie deren Umset-

zung. Für die Überprüfung des Umsetzungsfortschritts muss ein Monitoring und Controllingsystems etabliert 

werden (siehe Kapitel 9). Dieses dient der Überprüfung der Zielerreichung und der Bewertung der Abläufe und 

Strukturen anhand geeigneter Kennwerte sowie der Identifikation von Abweichungen vom angestrebten Ent-

wicklungspfad (siehe Kapitel 5) und unterstützt die Anpassung der Ziele und der Maßnahmen. Grundlage hier-

für ist die regelmäßige Aktualisierung der relevanten Daten zum Energieverbrauch, aber auch bezüglich der 

Prozesse und Strukturen (siehe Kapitel 9.5).  

3.5.1 WEITERENTWICKLUNG DES MAßNAHMENKATALOGES 

An dieser Stelle wird vorgestellt, in welcher Form die Entwicklung von Maßnahmen im Verlauf des Masterplan-

prozesses erfolgen soll. Neue Maßnahmenvorschläge können von verschiedenen Akteuren in den Masterplan 

eingespeist werden: 

- Beteiligung von Bürgern, Organisationen und Wirtschaft: 

Bürger konnten ihre Vorschläge im Rahmen der Erstellung des Masterplans einreichen. Auch zukünftig 

sollen alle Bürgerinnen und Bürger regelmäßig aufgerufen werden, ihre Ideen für Maßnahmen in den 

Masterplanprozess einzubringen, Dies soll, wie bei der Erstellung des Masterplankonzepts auch, durch 

Einreichung von Maßnahmenbögen erfolgen. Diese werden im Internet zur Verfügung gestellt und 

können auf elektronischem Weg oder per Post bei der Koordinierungsstelle des Masterplans einge-

reicht werden.  

- Anregungen aus dem Masterplanbeirat: 

Der Masterplanbeirat als beratendes Gremium kann, ebenso wie alle Bürger und Bürgerinnen, Maß-

nahmenvorschläge einbringen. Auch dies erfolgt durch die Übergabe der entsprechenden Maßnah-

menbögen an die Koordinierungsstelle.  

- Anregungen aus der Verwaltung und den Eigenbetrieben: 

In der Verwaltung und den Eigenbetrieben befassen sich viele Fachleute aus unterschiedlichen Per-

spektiven mit dem Themenkomplex Energie und Klimaschutz. Hier werden auch in Zukunft neue Ideen 

für Maßnahmen entstehen. 

- Entwicklung von Folgemaßnahmen aus vorherigen Maßnahmen des Masterplans: 

Es ist zu erwarten, dass sich aus einigen Umsetzungsmaßnahmen des vorliegenden Masterplankon-

zepts weitere Folgevorhaben ergeben werden. 
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- Austausch mit anderen Masterplankommunen: 

Die Stadt Osnabrück steht in engem Kontakt mit den drei anderen Akteuren der Masterplanregion, 

aber auch mit den anderen Masterplankommunen in Deutschland. Hier kann die Stadt Osnabrück im 

weiteren Verlauf Anregungen für neue beispielhafte Maßnahmen erhalten. 

Ungeachtet des Weges, auf dem die Vorschläge zur Koordinierungsstelle gelangen, gilt, dass eine Aufnahme in 

den Masterplan die Einreichung eines Maßnahmenbogens bei der Koordinierungsstelle erfordert. Dieser Maß-

nahmenbogen wurde im Zuge der Erstellung des Masterplankonzepts erarbeitet und vom Masterplanbeirat 

empfohlen sowie von der Projektgruppe beschlossen. Der Maßnahmenbogen enthält alle relevanten Angaben 

zu den Maßnahmen und dient der Darstellung der Projektinhalte, der beteiligten Akteure sowie der erforderli-

chen finanziellen und ggf. weiterer Rahmenbedingungen. Er ist im Anhang beigefügt. Bei Maßnahmen, die in 

den Masterplan aufgenommen werden, wird der Bogen – in modifizierter Form - auch für die Protokollierung 

des Projektfortschritts genutzt. Im Rahmen des Controllings geben die Akteure jährlich Rückmeldung zum 

Stand des Projekts, indem sie den Projektbogen aktualisieren und dem/der Masterplanmanager(In die aktuali-

sierte Version übermitteln (siehe Kapitel 9.3).  

Die eingegangenen Vorschläge werden von der Koordinierungsstelle anhand des festgelegten Kriterienkatalogs 

geprüft. Dieser Kriterienkatalog ist im nachfolgenden Kapitel 3.5.2 dargestellt. Maßnahmen können nicht in 

den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden, wenn sie nicht zur Erreichung der Ziele des Masterplans bei-

tragen („Zieladressierung“) und/oder nicht die Stadt als Wirkungskreis haben. Alle anderen Kriterien fließen in 

die Bewertung der Bedeutung der Maßnahme ein, führen aber nicht zum direkten Ausschluss einer Maßnah-

me. Die Koordinierungsstelle erarbeitet einmal jährlich auf der Basis der eingegangenen Maßnahmenvorschlä-

ge und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Controllings Vorschläge für die Weiterentwicklung der Maß-

nahmen. Sofern das Controlling und/oder der Verlauf des Masterplanprozesses Hinweise auf Anpassungserfor-

dernisse bei den organisatorischen Abläufen ergeben haben, werden von der Koordinierungsstelle auch hierfür 

Vorschläge entwickelt. Der Masterplanbeirat nimmt Stellung zu den Vorschlägen. Die Beschlussfassung erfolgt, 

wie in Kapitel 3.2. erläutert, durch die Projektgruppe.  

3.5.2 AUSWAHL UND BEWERTUNG DER MAßNAHMEN DES MASTERPLANS 

Zentrale Aspekte bei der Auswahl der Maßnahmen sind einerseits die Übereinstimmung der Maßnahmen mit 

den Zielen des Masterplans und andererseits die Frage, ob die Umsetzung in Osnabrück oder der Masterplan-

region erfolgt. Damit die Maßnahmen in den Masterplan aufgenommen werden, muss demnach erkennbar 

sein, dass sie: 

 mit den Zielen übereinstimmen, 

 einen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Masterplans leisten und 

 die Stadt Osnabrück bzw. die Masterplanregion der Umsetzungsraum der Maßnahmen ist. 



60 

 

Maßnahmen, die diese zentralen Kriterien erfüllen, können in den Katalog der Maßnahmen des Masterplans 

aufgenommen werden und werden im zweiten Schritt anhand der in Tabelle 3-2 aufgeführten Kriterien darauf-

hin untersucht,  

 welchen Beitrag sie zur Umsetzung des Masterplans liefern, 

 ob sie wirtschaftlich und effektiv sind, 

 ob sie von den beteiligten Akteuren mitgetragen werden und 

 ob sie die Leistungsfähigkeit der einzelnen Betroffenen angemessen berücksichtigen. 

Der Kriterienkatalog zur Bewertung der Maßnahmen wurde unter Einbeziehung der Vorschläge des Master-

planbeirats erarbeitet und von der Projektgruppe beschlossen. Er enthält zum einen die oben bereits genann-

ten Kriterien „Zieladressierung“ und „Wirkungsraum Osnabrück“, die für die grundsätzliche Eignung für die 

Aufnahme einer Maßnahme in den Masterplan gegeben sein müssen, zum anderen acht weitere Kriterien, 

anhand derer die Wirkung und die Umsetzbarkeit der Maßnahmen beurteilt werden kann. Diese beziehen sich 

auf die erwarteten Einspareffekte bei der Endenergie und den CO2-Emissionen, den Finanz- und Personalauf-

wand, mögliche Umsetzungshemmnisse und die möglichen Multiplikatoreffekte (siehe Tabelle 3-2).
7
  

Tabelle 3-2: Kriterienkatalog zur Maßnahmenbewertung  

 

Die Bewertungen ++ bis – werden nun in Punkte umgewandelt. Wird eine Maßnahme bei einem Kriterium mit 

++ bewertet, entspricht das zwei Punkten, bei o werden null Punkte vergeben und ein Minus wirkt sich durch 

einen Punktabzug aus. Die mögliche Zahl der Gesamtpunkte liegt damit zwischen -8 und +16 Punkten. 

Für die Priorisierung werden Bewertungspunkte addiert und den Maßnahmen entsprechend der Summe der 

Punkte eine Priorität zwischen 1 (höchste Priorität) und 3 (niedrigste Priorität) zugeordnet. Bei Maßnahmen 

aus dem Handlungsfeld „Bildung, Beratung, Information“, die naturgemäß keine direkten Einspareffekte haben, 

                                                                 
7
  Bei der Bewertungsskala für die Kriterien wurde gegenüber dem Beschluss des Beirats aufgrund der besseren Lesbarkeit 

eine Modifikation vorgenommen. Anstelle der Bewertungen ++, +, -, --   wurden die Bewertungen ++, +, o, - verwendet. 
Auf die Bewertung und die Priorisierung der Maßnahmen hat dies keine Auswirkung. 
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werden die  beiden Kategorien „Einsparung Endenergie“ und „Einsparung CO2“ bei Maßnahmen dieser Art 

nicht in die Bewertung einbezogen.  

Bei der Bewertung der Maßnahmen, die in den Maßnahmenkatalog (siehe Kapitel 6) aufgenommen wurden, 

ergaben sich Gesamtpunktzahlen zwischen 2 und 13. Mehr als 10 Punkte wiesen nur solche Maßnahmen auf, 

die bereits umgesetzt werden bzw. beschlossen wurden und jetzt im Rahmen des Masterplanprozesses weiter-

entwickelt oder intensiviert werden sollen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der 

vorliegenden Beschlüsse die Hemmnisse für Ihre Umsetzung geringer sind und die Finanzierung zumeist gesi-

chert ist. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache, wurden die Kategorien der Prioritäten wie folgt gewählt: 

Priorität 1:  7 + und mehr Kennzeichnung im Maßnahmenblatt:   

Priorität 2: 4+ bis 6+  Kennzeichnung im Maßnahmenblatt:   

Priorität 3: 3+ und weniger. Kennzeichnung im Maßnahmenblatt 
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4 AUSGANGSSITUATION UND RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Aktivitäten der Stadt Osnabrück im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz hängen von der allgemei-

nen Ausgangssituation der Stadt und des Umlandes ab. Die Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele 

des Masterplans werden allerdings auch maßgeblich durch die Rahmenbedingungen auf nationaler und auf 

Landesebene beeinflusst und können daher nicht isoliert betrachtet werden. Daher wird auf jene Rahmenbe-

dingungen, die wesentlichen Einfluss auf die Erreichung der Ziele des Masterplans haben, im Folgenden eben-

falls eingegangen. 

4.1 POLITISCHE UND GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die erfolgreiche Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück hängt in vielfältiger Weise 

von den Rahmenbedingungen auf der Bundesebene, aber auch auf Landesebene ab. Dies gilt insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass Klimaschutz bislang eine freiwillige Leistung der Kommunen ist, da er aufgrund des 

Fehlens eines Klimaschutzgesetzes nicht als Pflichtaufgabe der Kommunen verankert ist. Die Stadt steht somit 

vor der Herausforderung, für die Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz Finanzierungsmittel zu gene-

rieren. Eine Erreichung der herausfordernden Ziele kann nur gelingen, wenn auf der Bundesebene die entspre-

chenden energiepolitischen Weichenstellungen vorgenommen und die Förderlandschaft sowie die energiewirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen an den Klimaschutzzielen ausgerichtet werden.
8
 Aber auch die Konzepte und 

Beschlüsse auf Landesebene haben Einfluss auf die Aktivitäten der Kommunen. 

4.1.1 RAHMENBEDINGUNGEN AUF DER BUNDESEBENE 

Die Ziele der Bundesregierung orientieren sich an den Zielsetzungen der Klimarahmenkonvention der Vereinten 

Nationen. Die dort getroffenen Vereinbarungen sind nur erreichbar, wenn die Industriestaaten bis zum Jahr 

2050 ihre Treibhausgasemissionen um 80 % bis 95 % gegenüber 1990 reduzieren. 

Konkret hat sich der Bund mit seinem integrierten Energie- und Klimaprogramm folgende ambitionierte ener-

gie- und klimapolitische Ziele gesetzt: 

- Reduktion der Treibhausemissionen bis 2050 um mindestens 80 % gegenüber 1990,  

- Senkung des Primärenergieverbrauchs um 20 % bis 2020 und um 50 % bis 2050 gegenüber 2008,  

- Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung auf 80 % bis spätestens 2050 

mit Zwischenzielen von 40 bis 45 % bis 2025 und 55 bis 60 % bis 2035, 

- Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 18 % bis 2020 

und auf 60 % bis 2050, 

                                                                 
8
  Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die Bundesebene. Auf die Regelungen der übergeordneten EU-Ebene 

wird nur im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung durch den Bund eingegangen. 
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- Reduktion des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und 25 % bis 2050 gegenüber dem Niveau von 

2008, 

- Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden um 20 % bis 2020 und um 60 % bis 2050 gegenüber 2008, 

- Verdopplung der energetischen Sanierungsrate auf 2 % zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestands bis 2050, 

- Steigerung der Energieproduktivität um durchschnittlich 2,1 %, 

- Ausbau der Elektromobilität in Deutschland auf 1 Million Fahrzeuge bis 2020 und 5 Millionen bis 2030. 

Zur Erreichung der Ziele wurden auf Bundesebene zahlreiche Förderprogramme aufgelegt und Informationsini-

tiativen gestartet. Eine besondere Bedeutung kommt den gesetzlichen Regelungen zur Reduktion des Energie-

verbrauchs im Gebäudebestand (Energieeinsparverordnung - EnEV), zur Steigerung der Energieeffizienz (Ener-

giedienstleistungsrichtlinie – EDL-RL, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) und zum Ausbau der erneuerba-

ren Energien (Erneuerbare-Energie-Gesetz - EEG, Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) zu.  

Aktuell ist die politische Diskussion auf die Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien im Strombereich kon-

zentriert. Der Ausbau verlief aufgrund der Rahmenbedingungen durch das EEG in den vergangenen Jahren sehr 

erfolgreich, so dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in 2013 bereits bei 23,4 % lag 

(siehe Abbildung 4-1). Dies hat aber auch zu einem deutlichen Anstieg der EEG-Umlage geführt und damit zum 

Anstieg der Stromkosten beigetragen. 

 

Abbildung 4-1: Bruttostromerzeugung in Deutschland 2013 (insgesamt 629 TWh, vorläufige Daten) 

Quelle: AG Energiebilanzen, Stand: Dezember 2013 

Wesentliches Ziel des aktuellen Entwurfs der Bundesregierung zur Änderung des EEG ist deshalb die Begren-

zung des Anstiegs der Kosten für die EEG-Vergütung durch degressive Förderung und Konzentration auf die 

kostengünstige Technologien, Onshore-Windenergie und Photovoltaik. Weiterhin sind die Steuerung des Aus-

baus und die Marktintegration der erneuerbaren Energien, insbesondere durch die Direktvermarktung des 

Stroms aus den Anlagen, Gegenstand des Entwurfs. Zudem sollen technologiespezifische Ausbaukorridore im 

Gesetz verbindlich festgelegt werden. Dabei werden folgende Ausbauziele angestrebt: 
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- Solarenergie: Jährlicher Zubau von 2.500 MW, 

- Onshore-Windenergie:  Jährlicher Zubau von 2.500 MW, 

- Offshore-Windenergie: Zubau 6.500 MW bis 2020  

  und 15.000 MW bis 2030, 

- Biomasse:  Jährlicher Zubau von ca. 100 MW. 

 

Abbildung 4-2: Ausbau erneuerbarer Energien gem. Ent-

wurf zur Änderung des EEG 

Quelle: BMWI 

Bei der Geothermie und Wasserkraft werden Maßnahmen zur Mengensteuerung nicht als erforderlich angese-

hen. Der Entwurf der Bundesregierung wird derzeit kontrovers diskutiert, auch im Kreis der Bundesländer. Geht 

man aber einmal davon aus, dass die Vorschläge im Wesentlichen umgesetzt werden, so kann man im Hinblick 

auf die Ziele des Masterplans der Stadt Osnabrück feststellen, dass insbesondere die Ausbauziele und die vor-

gesehene Degression bei der Förderung bei der Photovoltaik dazu führen können, dass der in Osnabrück ange-

strebte Ausbau nicht in vollem Umfang erreicht wird. Die gesunkene Vergütung hat bereits dazu geführt, dass 

der Zubau der Photovoltaik in Deutschland im Jahr 2013 deutlich geringer ausfiel als in den drei Vorjahren. Er 

lag allerdings immer noch über 3 GW, also höher als die von der Bundesregierung angestrebte Obergrenze.  

Dagegen dürften sich die Änderungen bei der Windenergie kaum direkt auf die Stadt Osnabrück auswirken, da 

das Windenergiepotenzial in der Stadt gering ist und sich für die wenigen Standorte wahrscheinlich auch bei 

geänderten Rahmenbedingungen Investoren finden werden. Gleiches gilt für die Biomasse. Allerdings ist nicht 

auszuschließen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im Umland langsamer vorankommt und hierdurch 

in diesem Bereich weniger Möglichkeiten zur Mitversorgung der Stadt bestehen können. 

Eine größere Bedeutung für die Stadt Osnabrück hat die weitere Entwicklung der Rahmenbedingungen für die 

Sanierung des Gebäudebestandes. Hier setzt sich Osnabrück hohe Ziele: eine Steigerung der Sanierungsrate bis 

auf 3 % und die Reduktion des Endenergiebedarfs für Wärme in Wohn- und Nichtwohngebäuden um über 60 % 

(siehe Kapitel 5.2.1). Dieses Ziel wird nur erreichbar sein, wenn in Zukunft weiterhin Fördermittel für die Ge-

bäudesanierung zur Verfügung stehen und die Fördermodalitäten eine intensive Nutzung der Förderung unter-

stützen. Zusätzliche Anreize zur Gebäudesanierung sind auch von der Weiterentwicklung der EnEV zu erwarten. 

Die Novelle der EnEV 2014 stellt zwar zunehmend höhere Anforderungen an Neubauten und führt für diese bis 

2020 das Niveau „klimaneutrales Gebäude“ auf der Basis von primärenergetischen Kennwerten ein. Allerdings 

sind die Anforderungen an die Sanierung von Bestandsgebäude bislang noch moderat. Es ist jedoch vorstellbar, 

dass bei kommenden Novellierungen der EnEV die Anforderungen auch für Sanierungen steigen werden. Dies 

würde die Anstrengungen der Stadt Osnabrück bei der Sanierung des Gebäudebestandes unterstützen. 
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Die Steigerung der Energieeffizienz ist das zentrale Ziel der Energiedienstleistungsrichtlinie der EU (EDL-RL). Ziel 

der Richtlinie ist es, den Primärenergieverbrauch der Union bis 2020 um 20 % gegenüber den Projektionen aus 

dem Jahr 2007 zu senken {EU-Effizienzrichtlinie 2012]. Um das EU-Ziel zu erreichen, setzt die EDL-RL insbeson-

dere auf die Entwicklung eines Marktes für Energiedienstleistungen und -effizienzmaßnahmen und regelt 

Pflichten von Staaten und einzelnen Marktakteuren. Deutschland hat bei der Energieeffizienz in den vergange-

nen Jahren bereits deutliche Fortschritte erreicht. So hat sich der Energieverbrauch je Einwohner im Durch-

schnitt um 0,51 % pro Jahr reduziert. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, dem wesentlichen Indikator für 

die wirtschaftliche Entwicklung, beträgt der Rückgang sogar 1,89 % pro Jahr.  

 

Abbildung 4-3: Primärenergieverbrauch je Einheit realen Bruttoinlandsprodukts und je Einwohner – 1990 bis 2012 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen u. Statistisches Bundesamt 

Der deutsche Ansatz zur Entwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen und Energieeffizienz ist durch 

eine Vielzahl von Instrumenten, Maßnahmen und Akteuren gekennzeichnet. Zu den verpflichteten Akteuren 

der EDL-RL zählen neben dem öffentlichen Sektor die Energieversorgungsunternehmen (EVU). Diese werden 

gemäß Artikel 6 der EDL-RL angehalten, statistische Daten über ihre Endkunden bereitzustellen, die es ermögli-

chen, Energieeffizienzprogramme zu gestalten und durchzuführen sowie Energiedienstleistungen zu fördern 

und zu überwachen. Die EVU sollen nach Artikel 13 der EDL-RL dem Endkunden verständliche Energiever-

brauchsabrechnungen zukommen lassen, die Informationen über tatsächliche Preise und Energieverbrauch 

sowie Kontaktinformationen zu beratenden Einrichtungen beinhalten [EU-Effizienzrichtlinie 2012]. 

Zu den weiteren Marktakteuren im Sinne der EDL-RL zählen Anbieter von Energiedienstleistungen und energie-

effizienten Produkten, Energieberater und informierende Akteure (Energieagenturen, Verbände). Die Marktak-

teure leisten Beiträge zum Energieeinsparziel der EDL-Richtlinie, indem sie Energieeinsparmaßnahmen planen, 

umsetzen und die erzielten Ergebnisse nachweisen. Hierbei können sie auch gemeinsam mit Partnern, die 
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Energieeffizienzmaßnahmen und Energiedienstleistungen anbieten, Energieeinsparungen für ihre Kunden reali-

sieren.  

Im Rahmen der neuen Energieeffizienzrichtlinie (ENEff-RL) können die Energieversorgungsunternehmen ver-

pflichtet werden, ein kumuliertes Endenergieeinsparziel zu erreichen. Diese muss im Zeitraum 2014 bis 2020 

einer jährlich neuen Energieeinsparung in Höhe von 1,5 % ihres Energieabsatzes an Endkunden im Vergleich 

zum Zeitraum 2011 bis 2013 entsprechen.  

Für die Marktakteure und ihre Partner eröffnet die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt 

Osnabrück ein breites Betätigungsfeld, da sie sowohl durch Beratungsleistungen als auch in der Bereitstellung 

konkreter Dienstleistungen wie z. B. Contracting für Gewerbe, Industrie, Kommune und private Haushalte zum 

einen zur Umsetzung des Masterplans beitragen können, zum anderen auch ihren Verpflichtungen im Rahmen 

der EnEff-RL nachkommen können.  

Die EDL-RL und die ENEff-RL sowie deren Umsetzung im Rahmen der Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne 

geben somit wichtige Rahmenbedingungen für die Steigerung der Energieeffizienz vor und wirken unterstüt-

zend bei der Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück. 

Impulse könnten auch vom Emissionshandel, dem European Union Emission Trading System (EU ETS) ausge-

hen. Durch entsprechend hohe Kosten der CO2-Zertifikate könnten Effizienz- und Einsparmaßnahmen für die 

zum Emissionshandel verpflichteten Unternehmen wirtschaftlich werden und zur Reduktion der CO2-

Emissionen beitragen. Derzeit sind die Rahmenbedingungen des EU ETS jedoch so gesetzt, dass der Zertifikats-

preis unter 5 € liegt (Stand: Ende Juni 2014) und damit zu gering ist, um die Wirtschaftlichkeit von Effizienz- und 

Einsparmaßnahmen zu befördern. Hier könnten politische Rahmensetzungen, z. B. die Umgestaltung des Emis-

sionsrechtehandels mit dem Ziel der deutlichen Preiserhöhung für Verschmutzungsrechte und der Verhinde-

rung von Missbrauch, eine Veränderung bewirken. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Masterplans sind Verlässlichkeit und Kontinuität der Rahmenbedingungen 

auf Bundesebene von entscheidender Bedeutung. Nur wenn dies gegeben ist, besteht für die Kommune, aber 

auch für zahlreiche andere Akteure eine verlässliche Basis und ausreichend Investitionssicherheit, um die um-

fangreichen Maßnahmen, die für die Erreichung der Ziele des Masterplans realisiert werden müssen, in Angriff 

zu nehmen.  
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4.1.2 RAHMENBEDINGUNGEN AUF DER LANDESEBENE 

Für die Umsetzung des Masterplans der Stadt Osnabrück sind auch die Rahmenbedingungen auf der Ebene des 

Bundeslandes Niedersachsen von Bedeutung. Daher wird zunächst auf diese eingegangen. Im Kontext der Ko-

operation in der Masterplanregion können aber auch die Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen Einfluss auf 

gemeinsame Projektansätze haben. Deshalb findet sich im Anschluss eine kurze Darstellung der wichtigsten 

Unterschiede zur Situation in Niedersachsen. 

Rahmenbedingungen in Niedersachsen 

Niedersachsen hat für die Entwicklung seiner Klimapolitik einen eigenen 

Weg eingeschlagen. Zur Förderung der gesellschaftlichen Kooperation und 

Teilhabe bei der Entwicklung der Klimastrategie des Landes hat die Nie-

dersächsische Landesregierung die Regierungskommission Klimaschutz 

berufen. Diese hat in 2008 ihre Arbeit begonnen. Im Juli 2012 hat die 

Kommission der Landesregierung ihre Empfehlungen für eine niedersäch-

sische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels überge-

ben. Auf der Basis dieser Empfehlungen, die rund 590 Maßnahmenoptionen enthalten, hat das Land Nieder-

sachsen seine klimapolitische Umsetzungsstrategie ausgearbeitet und im Januar 2013 veröffentlicht [Nieder-

sachsen 2013]. Unter Berücksichtigung der besonderen Strukturmerkmale Niedersachsens hat die Landesregie-

rung in der Umsetzungsstrategie vor allem folgende Handlungsschwerpunkte festgelegt: 

- beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien, 

- energetische Gebäudesanierung, 

- Steigerung der Energieeffizienz, 

- Einbeziehung des Klimaschutzes beim Moorschutzprogramm. 

Folgende erste Maßnahmen hat die Landesregierung für die Jahre 2012 und 2013 unter anderem beschlossen: 

- Einrichtung einer Klimaschutzinstitution in Niedersachsen, 

- Landesinitiative „Energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer Wärmeenergien im Gebäudebe-

stand“, 

- Klimaschutzintegrierte Stadtentwicklungspolitik und Quartiersplanung, 

- Ökologischer Mietspiegel, 

- Förderprogramm „Transferzentren Energieeffizienz“ – Verstetigung, Weiterentwicklung und Auswei-

tung, 

- Attraktivitätsprogramm Einsparcontracting, 

- Erschließung von Potenzialen zur Nutzung industrieller Abwärme, 
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- Pilotprojekt Prozesswärme und -kälte auf Basis erneuerbarer Energien, 

- Maßnahmenpaket „Ausschöpfung der Potenziale der Onshore-Windenergienutzung“, 

- Kampagne zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung (K-KWK) in Aktivitätsschwerpunkten und Aktion 

Wärmenetze, 

- Stärkung der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandel, 

- Förderung des Radverkehrs, 

- Multimodales Mobilitätsportal, 

- ÖPNV x 2 - Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs, 

- Verkehrssparende Raum- und Siedlungsentwicklung. 

Diese (nicht vollständige) Liste kurzfristiger Maßnahmen weist in vielen Punkten eine große Nähe zu den in 

Osnabrück geplanten Maßnahmen auf und verdeutlicht, dass es zahlreiche mögliche Anknüpfungspunkte zwi-

schen den Aktivitäten der Stadt Osnabrück und des Landes Niedersachsen gibt. Besonders interessant sind 

dabei Ansätze des Landes, die explizit die Maßnahmenumsetzung in Osnabrück befördern können. Hierzu ge-

hören z. B. im Handlungsfeld „Gebäude“ die Landesinitiative „Energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer 

Wärmeenergien im Gebäudebestand“ und die Einführung eines Ökologischen Mietspiegels sowie die Orientie-

rung in Richtung einer klimaschutzintegrierten Stadtentwicklungspolitik und Quartiersplanung.  

Diese Beispiele zeigen, dass die Klimaschutzstrategie des Landes Niedersachsen interessante und vielverspre-

chende Ansatzpunkte für die Unterstützung der Aktivitäten in Osnabrück beinhalten. Im Verlauf der nächsten 

Phase des Masterplans sollten diese Möglichkeiten weiter ausgelotet und bei der Weiterentwicklung des Mas-

terplans berücksichtigt werden. 

Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen 

Die Situation in Nordrhein-Westfalen stellt sich anders dar als in Niedersachsen. Bereits im Juni 2011 hat dort 

das Landeskabinett ein umfangreiches Klimaschutz-Start-Programm und Eckpunkte für den Klimaschutzplan auf 

den Weg gebracht. Komponenten des Klimaschutz-Start-Programms sind unter anderem ein Landesförderpro-

gramm zur Umsetzung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen, die Unterstützung der Kommunen, aber auch der 

Wirtschaft durch Klima-Netzwerker, Förderung der energetischen Sanierung im Wohnungsbestand und des 

Baus von Passivhäusern durch das Wohnraumförderungsprogramm, aufsuchende Energieberatung für ein-

kommensschwache Haushalte, ein Förderprogramm für den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und For-

schungsaktivitäten sowie den Know-How-Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Themenfeld 

Netze und Speicher.  

Im Januar 2013 erfolgte dann ein weiterer Schritt mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes mit gesetz-

lichen Klimaschutzzielen durch den nordrhein-westfälischen Landtag. Als Ziel wurde darin festgelegt, die Ge-

samtsumme der Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 % und 
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bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 zu verringern. 

Dazu erstellt die Landesregierung unter Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen einen Klimaschutzplan. 

Die Rahmenbedingungen der nordrhein-westfälischen Partner in der Masterplanregion, der Kreis Steinfurt und 

die Stadt Rheine bei Erstellung und Umsetzung des Masterplans unterscheiden sich somit deutlich von denen 

der Stadt und des Landkreises Osnabrück. So fördert beispielsweise Nordrhein-Westfalen den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung und den Bau von Radschnellwegen, während Niedersachsen hier keine besonderen 

Aktivitäten aufweist. Diese verschiedenen Ausgangsbedingungen beeinflussen die Zusammenarbeit bei der 

Maßnahmenplanung und -umsetzung. 

4.2 RAHMENBEDINGUNGEN AUF DER LOKALEN EBENE 

Für die Erstellung des Konzepts zur Erreichung der Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz ist – neben der 

Kenntnis der zuvor genannten politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen – die Berücksichtigung der 

allgemeinen Ausgangssituation der Stadt erforderlich. 

Ausgangspunkt für die Erstellung des Masterplans 100% Klimaschutz war der einstimmige Beschluss des Rates 

der Stadt zur (erfolgreichen) Teilnahme an dem Förderprogramm des Bundes im November 2011. Im Juli 2014 

hat der Rat erneut einstimmig den Beschluss zur Fortführung des Masterplanprozesses in der Phase II gefasst. 

Dies zeigt, dass das wichtigste Gemeindeorgan - der Rat der Stadt Osnabrück – mit allen Ratsmitgliedern hinter 

den Zielen und dem Prozess des Masterplans 100% Klimaschutz steht. Eine gute Voraussetzung für die Umset-

zung des Masterplanprozesses 

Zur allgemeinen Ausgangssituation gehören die Lage und Struktur der Stadt (Kapitel 4.2.1), die Bevölkerungs-

entwicklung (Kapitel 4.2.2), die Struktur des Gebäudebestandes (Kapitel 4.2.3) sowie die der kommunalen Inf-

rastruktur  und der Verkehrsinfrastruktur (Kapitel 4.2.5) und die Struktur der lokalen Wirtschaft (Kapitel 4.2.4). 

Diese strukturellen Rahmenbedingungen haben Einfluss auf die Wahl der Handlungsschwerpunkte und die 

umsetzbaren Maßnahmen sowie die Weiterentwicklung des Masterplans und werden daher im Folgenden 

näher beleuchtet. 
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4.2.1 LAGE UND STRUKTUR DER STADT 

Osnabrück ist kreisfreie Stadt, Sitz des Landkreises Osnabrück und Mittelpunkt des Osnabrücker Landes. Die 

Stadt Osnabrück liegt eingebettet zwischen dem Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald direkt an der 

Grenze zu Nordrhein-Westfalen und ist mit 165.000 Einwohnern [OS 2011a] nach Hannover und Braunschweig 

die drittgrößte Stadt Niedersachsens. Die direkte Nachbarschaft zu dem nordrhein-westfälischen Kreis Steinfurt 

ist die zentrale Voraussetzung für die länderübergreifende Kooperation in der Masterplanregion.  

Geographisch liegt Osnabrück im Schnittpunkt zweier europäischer Wirtschaftsachsen: Warschau / Berlin / 

Amsterdam und Skandinavien / Hamburg / Rhein-Ruhr / Benelux / Frankreich. Die Nähe zu den Niederlanden 

spiegelt sich auch in der Mitgliedschaft der Stadt in dem Städtedreieck MONT wieder. Die internationale Zu-

sammenarbeit der Städte Münster, Osnabrück und der Netzwerkstadt Twente diesseits und jenseits der 

deutsch-holländischen Grenze existiert seit mehr als 20 Jahren (siehe auch Kapitel 4.3.1). Ein besonderer Fokus 

des Städtedreiecks ist zurzeit das Themenfeld "Klimaschutz und Energieeffizienz“, nachdem alle MONT-Städte 

Klimaschutzziele formuliert haben. Hier wollen die Partner durch gezielte Bündelung der in den Städten vor-

handenen Konzepte eine Vorreiterrolle einnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-4: Lage der Stadt 

Osnabrück in Niedersachsen 

Quelle: http://www.niedersachsen.de 
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Verkehrsanbindung 

Begünstigt durch die Lage im Schnittpunkt großer 

Verkehrsachsen hat sich Osnabrück zu einem wichti-

gen Logistikzentrum entwickelt. In Abbildung 4-5 

erkennt man die verkehrstechnisch günstige Lage an 

zwei Autobahnen und die Nähe des Flughafens Müns-

ter / Osnabrück. In der Abbildung nicht dargestellt ist 

die Anbindung an die wichtige Nord-Süd-Strecke der 

Bundesbahn.  

Abbildung 4-5: Verkehrstechnische   
 Anbindung der Stadt Osnabrück 
  Quelle: www.osnabrueck.de 

 

Die verkehrstechnische günstige Lage wirkt sich in mehrfacher Hinsicht auf den Masterplan aus. So begünstigt 

sie z. B. die Ansiedlung von Logistikunternehmen, einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der Stadt und einer rele-

vanten Zielgruppe, wenn es um die Reduktion des Energieverbrauchs im Verkehr geht. Andererseits führt die 

günstige Lage auch zu einem verstärkten Wirtschaftsverkehr. Hier bieten sich Ansätze für die Entwicklung von 

Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. 

Die gute Bahnanbindung erleichtert die Entwicklung einer umweltfreundlichen Mobilität in der Stadt und der 

Region. 

Flächennutzung 

Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 11.981 ha und gliedert sich in 23 Stadtteile (siehe Abbildung 4-6). Rund ein 

Drittel des Stadtgebiets sind Bauflächen, 29 % werden für Landwirtschaft und ca. 16 % für Wald- und Forstwirt-

schaft genutzt, 10 % entfallen auf Grünflächen und 5 % sind Verkehrsfläche. Die restlichen 5 % entfallen auf 

Flächen für Gemeinbedarf (2 %), Wasserflächen (1 %) sowie sonstige Flächen (< 1 %) [OS 2012a]. 

Tabelle 4-1: Flächennutzung in der Stadt Osnabrück 

Quelle: [OS 2012a] 

Fläche Bauflächen 
Verkehrs-

flächen 
Grünflächen 

Landwirt-
schaftsflächen 

Waldflächen 
Sonstige 
Flächen 

Summe 

in ha 4.030  574 1.240 3.480 1.986 671 11.981  

in %  34%  5% 10% 29% 16% 6%  

Die Anteile der verschiedenen Flächennutzungsarten sind typisch für Städte dieser Größenordnung [Nieder-

sachsen 2004], unterscheiden sich aber sehr von der Flächennutzung im Umland. So liegt im Landkreis Osnab-

rück der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche bei 64 %, knapp 20 % sind Waldflächen und nur rund 14 

% entfallen auf Siedlungs- und Verkehrsflächen [Niedersachsen 2004].  
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Abbildung 4-6: Osnabrück und seine Stadtteile 

Quelle: [OS 2012a]  

 

Dies verdeutlicht zum einen, dass die Ressourcen der Stadt zur Nutzung von Biomasse im Vergleich zum Um-

land sehr begrenzt sind (siehe Kapitel 5.3.1) und der Aspekt der Landwirtschaft eine untergeordnete Rolle spielt 

(siehe auch Kapitel 4.2.4), zum anderen wird hier schon offensichtlich, dass der Gebäudebereich ein zentrales 

Handlungsfeld des Masterplans ist.  

Dennoch ist Osnabrück durchaus eine Stadt im Grünen: Etwa zwei Drittel des Stadtgebietes sind unbebaut. 

Wälder, Ackerflächen und Grünland, Wasserflächen sowie Parks, Kleingartenanlagen, Sportplätze und Friedhö-

fe bilden ein vielfältiges Freiflächenmosaik. In Verbindung mit einem bewegten Relief aus Hügeln und Tälern 

sorgen sie für ein abwechslungsreiches Stadtbild und bieten Raum für eine gesunde Naherholung. Kennzeich-

nend ist, dass viele kleine und Kleinstflächen existieren, die in ihrer Funktion eine wichtige soziale und ökologi-

sche Funktion erfüllen. Diese Struktur führt aber auch dazu, dass in Osnabrück kaum Potenziale für Windener-

gie oder PV-Freiflächenanlagen vorhanden sind. 
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4.2.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Einwohnerzahl Osnabrücks hat in den zurückliegenden Jahren leicht abgenommen; gegenüber 1995 sank 

die Einwohnerzahl bis 2011 leicht um knapp 3.600 Einwohner bzw. 2,1 % (siehe Tabelle 4-2). Bis zum Jahr 2030 

wird in Osnabrück ein Rückgang der Bevölkerung um 3,3 % gegenüber 2008 erwartet. Dieser ist etwas geringer 

als die z. B. für die Nachbarstadt Bielefeld prognostizierte Reduktion. Dagegen wird für einige Städte in der 

Region bis 2030 ein Anstieg der Bevölkerung prognostiziert: Oldenburg +5,5 % gegenüber 2008, Münster 

+5,1 % gegenüber 2008 [OS 2011a], [OS 2011b]. 

Tabelle 4-2:  Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Osnabrück 1995 – 2011 

Quelle: a: [OS 2011a], b: [OS 2012b] 

 

1995 
a
 2000 

a
 2005 

a
 2010 

a
 2011 

b
 

Osnabrück  168.618 164.101 163.814 164.119 165.021 

Es ist zu erwarten, dass der vergleichsweise moderate Rückgang der Einwohnerzahl Osnabrücks kaum Einfluss 

auf den Energieverbrauch haben wird.  

Hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung ist festzustellen, dass zwischen 1995 und 2010 der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre sowie der Personen in der Altersgruppe 15 bis 64 Jahren zurückgegangen 

ist, während der Anteil der Personen in der Altersgruppe ab 65 Jahre und älter deutlich angestiegen ist 

(+18,5 %). Vergleicht man die Daten von Osnabrück und Deutschland in Tabelle 4-3 für das Jahr 2010, ist fest-

zustellen, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen niedriger ist als im Bundesdurchschnitt, der Anteil der 

Altersgruppe 15 bis 64 höher und der Anteil der Altersgruppe 65 und älter vergleichbar mit den Bundeswerten 

ist.  

Tabelle 4-3 Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung 

Quellen: a: [OS 2011b], b: [Eurostat 2013] 

Altersgruppe Osnabrück 
a
 Deutschland 

b
 

  Anteil an der Bevölkerung (in %) 

  1995 2010 2030 2010 

0 bis 14 12,6 % 11,8 % 12,2 %  
9
 13,5 % 

15 bis 64 69,9 % 68,3 % 64 %  
2
 65,8 % 

65 und älter 17,5 % 19,9 % 23,8 %  
2
 20,7 % 

Bis 2030 wird für Osnabrück erwartet, dass sich der Trend zur Überalterung aufgrund des Rückgangs der Perso-

nen unter 65 Jahren und der Zunahme der Personen über 65 Jahre weiter zunimmt [OS 2011b]. Dieser Trend 

muss bei der Planung der Maßnahmen des Masterplans berücksichtigt werden. So werden ältere Mitbürgerin-

                                                                 
9
  Den Zahlen für 2030 liegt etwas abweichende Altersgruppierung zugrunde: 0 bis 16 Jahre, 17 bis 65 Jahre, über 65 

Jahre. Die Angabe zur Altersgruppe 0 bis 14 ist damit etwas zu hoch, die der Altersgruppe 15 bis 64 etwas zu niedrig. Die 
Abweichung bei der Altersgruppe 65 kann vernachlässigt werden.  
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nen und Mitbürger eine immer wichtigere Zielgruppe, für die geeignete Informationsangebote entwickelt wer-

den sollten. Auch die Frage, wie sich Wohnen im Alter gestaltet, kann Auswirkungen auf den Energieverbrauch 

haben. Hier spielen z. B. Aspekte wie die steigende Wohnfläche pro Person aufgrund des Auszugs von Kindern 

eine Rolle, aber auch die Frage, ob der altersgerechte Umbau von Wohnungen mit Sanierungsvorhaben einher-

gehen kann und welche Mobilitätsangebote diese Altersgruppe zukünftig nutzen wird.  

Die Zahl der ausländischen Bevölkerung Osnabrücks hat zwischen 1995 und 2010 von ca. 16.400 auf rund 

14.560 Personen um 11,2 % abgenommen, 2010 betrug ihr Anteil an der Bevölkerung 9,3 %. Eine Ursache für 

den Rückgang ist eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999. Seither erwerben Kinder ausländischer 

Eltern unter bestimmten Voraussetzungen mit der Geburt in Deutschland automatisch die deutsche Staatsan-

gehörigkeit. Wenn sie nach dem Abstammungsprinzip von den Eltern oder anderweitig noch eine andere 

Staatsangehörigkeit erwerben, haben sie bei Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländischen 

Staatsangehörigkeit zu wählen (Optionspflicht) [BGLB 1999]. 

Die ausländische Bevölkerung stellt einen zahlenmäßig durchaus relevanten Teil der Bevölkerung dar, dem bei 

der Ausarbeitung der im Masterplan vorgeschlagenen Maßnahmen ebenso Rechnung getragen werden sollte 

wie der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Hierbei können z. B. bei der Gestaltung von Informa-

tions- und Beratungsangeboten Aspekte wie Sprache oder kulturelle Besonderheiten eine Rolle spielen. Hierauf 

weist auch die Milieustudie hin, die die Stadt im Rahmen der Erstellung des Masterplans erstellen ließ [ECOLOG 

2014]. 

In 2009 betrug die Zahl der Haushalte betrug 89.950 und hat sich zwischen 2000 und 2009 unwesentlich verän-

dert (+0,5 %). Dabei nahm die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Personen etwas ab (-3,2 %), die der 2-

Personenhaushalte blieb fast konstant (-1,2 %) und die Anzahl der Singlehaushalte stieg leicht an (+2,4 %) 

[OS 2011b]. Dies liegt etwas unter dem Bundestrend. Hier nahm der Anteil der Singlehaushalte in den sieben 

Jahren von 2005 bis 2012 um 3 % zu [destatis 2012]. 

Es ist zu erwarten, dass dieser Trend zu kleineren Haushalten auch weiter anhält. Beim Strom könnte der Trend 

zu mehr Singlehaushalten zu einem Anstieg führen, da sich z. B. deren Basisausstattung mit Haushaltsgeräten 

nur unwesentlich von denen größerer Haushalte unterscheiden wird. Die Auswirkungen auf den Energiever-

brauch für Wärme sind dagegen schwer abschätzbar. 

4.2.3 WOHNUNGSBESTAND 

Der Wohnungsbestand der Stadt Osnabrück ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen, von 83.268 

Wohneinheiten (WE) in 2002 auf 85.734 WE in 2011. Dieser Anstieg dürfte im Wesentlichen durch die Zunah-

me der Singlehaushalte bedingt sein. 

Die durchschnittliche Wohnungsgröße ist seit 2002 von 77,7 m² auf 80,3 m² in 2010 angestiegen. Gleiches gilt 

für die spezifische Wohnfläche je Person, die in 2002 noch 41,2 m² betrug und bis 2011 auf 44 m² angestiegen 

ist. Die durchschnittliche Zahl der Personen pro Wohnung ist in gleichen Zeitraum leicht von 1,9 auf 1,8 gesun-
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ken. Die Wohnungen in Osnabrück sind mit 80,3 m² im Durchschnitt etwas kleiner als auf Bundesebene (86,7 

m² in 2010), die spezifische Wohnfläche je Person dagegen etwas größer als der Bundesdurchschnitt 

(42,8 m²/Person in 2010) [OS 2012c], [BMVBS 2012]. Dies ist bedingt durch die etwas geringere Belegung der 

Wohnungen mit 1,8 Personen je WE gegenüber 2,03 Personen je WE im Bundesdurchschnitt.  

Es ist zu erwarten, dass mit dem Trend zur Zunahme der Singlehaushalte auch die spezifische Wohnfläche je 

Person zukünftig weiter ansteigen wird. Dies könnte zu einem Anstieg beim Energiebedarf für die Raumwärme 

führen. Singlehaushalte sind somit eine Zielgruppe, die bei der Entwicklung von Maßnahmen berücksichtigt 

werden sollte. 

4.2.4 LOKALE WIRTSCHAFT 

Zum 30. Juni 2012 waren in Osnabrück  85.966 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, fast 5.000 

mehr als zwei Jahre zuvor und gut 10 % mehr als in 1990. Fast drei Viertel der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten sind im Dienstleistungssektor tätig, davon 26,1 % in den Wirtschaftsabschnitten Handel, Verkehr 

und Lagerei sowie im Gastgewerbe (siehe Abbildung 4-7). Nur 21,4 % der Beschäftigten entfallen auf das pro-

duzierende Gewerbe.  

Der Dienstleistungssektor ist damit in Osnabrück deutlich stärker vertreten als in der Region Osnabrück-

Emsland-Grafschaft Bentheim und in Niedersachsen.
10

 In Osnabrück sind jedoch einige große Unternehmen 

angesiedelt, von denen einige sogar am Emissionshandel teilnehmen (siehe Kapitel 4.4.2 und 4.4.3). Eine be-

sondere Bedeutung für die Stadt Osnabrück hat das Logistikgewerbe, wie bereits in Kapitel 4.2.1 erläutert.  

 

Abbildung 4-7: Entwicklung der Beschäftigtenzahl und der Beschäftigungsstruktur der Stadt Osnabrück, 1990 - 2012 

Quelle: [IHK 2014) 

Diese Struktur der Wirtschaft muss bei der Gestaltung der Maßnahmen des Masterplans im Bereich der Wirt-

schaft berücksichtigt werden, um größtmögliche Reduktionseffekte zu erreichen. Zum einen sollte daher ein 

starker Fokus auf Querschnittsmaßnahmen im Dienstleistungsbereich liegen, zum anderen sollten zusammen 

                                                                 
10

  Weitere Details zu den Beschäftigtenzahlen in Osnabrück können dem Anlagenband entnommen werden. 
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mit einzelnen, größeren Unternehmen und insbesondere mit den Firmen im Bereich der Logistik gezielt auf 

diese zugeschnittene Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet werden. 

Rund 60 % der Beschäftigten in Osnabrück wohnen außerhalb Osnabrücks: 2011 lag die Zahl der Einpendler 

damit fast bei 50.000. Dagegen arbeiteten 2011 fast 19.400 Personen mit Wohnort Osnabrück außerhalb der 

Stadt, fast die Hälfte (rd. 9.300) an Arbeitsstätten im Landkreis Osnabrück [OS 2012d]. Hier sollten Maßnahmen 

zum betrieblichen Mobilitätsmanagement zur Initiierung und nachhaltigen Schaffung eines umweltfreundliche-

ren Verkehrsverhaltens ansetzen. 

Die Arbeitslosenquote lag in Osnabrück im Dezember 2012 mit 7,7 % über dem Bundesdurchschnitt (6,7 %) und 

über dem Wert für Niedersachsen (6,4 %). Dagegen verzeichnete z. B. die Stadt Oldenburg einen vergleichba-

ren Wert (7,9 %) [OS 2012d]. Dies weist darauf hin, dass Maßnahmen zur Förderung von Energieeinsparungen 

in finanzschwachen Haushalten Komponenten des Masterplans sein sollten. 

4.2.5 VERKEHR 

2010 entfielen auf den Verkehrssektor 30 % des Endenergieverbrauchs (siehe Kapitel 4.4.3). Um die Ziele des 

Masterplans 100 % Klimaschutz zu erreichen, müssen demnach auch im Verkehrssektor erhebliche Einsparun-

gen erreicht werden. Dies stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, vor dem Hintergrund, dass der Verkehrssek-

tor der einzige Sektor in Osnabrück ist, bei dem der Energieverbrauch von 1990 bis 2010 angestiegen ist (+9 %) 

(siehe Kapitel 4.4.3). Diese Entwicklung ist u. a. auf den Anstieg beim Fahrzeugbestand zurückzuführen. Der 

Kraftfahrzeugbestand in Osnabrück ist für die drei Jahre 2010 bis 2012 in der nachfolgenden Tabelle zusam-

mengefasst. 

Tabelle 4-4: Kraftfahrzeugbestand Osnabrück 2010-2012- jeweils zum 01.01. 

Quelle: a: [OS 2012d], b: [OS 2013a] 

Fahrzeugart 2010 
a
 2011 

a
 2012 

a
 2013 

b
 

Personenkraftwagen 72.479 73.704 74.652 75.915 

Krafträder 4.871 4.907 5.019 5.179 

Lastkraftwagen 4.688 4.668 4.865 4.892 

Zugmaschine 1.045 1.100 1.122 1.110 

Kraftomnibusse 173 173 160 160 

Sonstige Kraftfahrzeuge 465 451 467 471 

Kraftfahrzeuge insgesamt 83.721 85.003 86.285 87.727 

Die Zahl der Fahrzeuge hat im dargestellten Zeitraum insgesamt um rund 4.000 Fahrzeuge zugenommen. Die 

Zunahme erfolgte überwiegend bei den PKWs (+3.436), den Krafträdern (+308) und den LKWs (+204). Ein An-

stieg ist auch bei den Zugmaschinen zu verzeichnen (+65). Dagegen nahm die Zahl der Busse leicht ab (-13), die 

der sonstigen Kraftfahrzeuge stieg leicht an. Für die Erreichung der Ziele des Masterplans ist es erforderlich, 
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den Trend zur Zunahme insbesondere der PKWs zu stoppen und die Mobilität auf umweltfreundlichere Ver-

kehrsarten wie den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) umzulenken. 

  

Abbildung 4-8: Busliniennetz Stadt Osnabrück  

Quelle: [Stadtwerke OS 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-9: Angebot Schienenpersonennahverkehr Weser-Ems 2012 

Quelle: [PlaNOS 2012] 
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Kennzeichnend für den ÖPNV Osnabrücks sind ein flächendeckendes Busliniennetz, moderne Busse, ein dichter 

Taktverkehr und eine intensive Verflechtung von Stadt- und Regionalverkehr (siehe Abbildung 4-8). Der ÖPNV 

in Osnabrück hat breiten Zuspruch aus der Bevölkerung und liegt mit seinen Fahrgastzahlen weit über dem 

Durchschnitt vergleichbarer Städte [OS 2010]. Die Fahrgastzahlen zu steigern stellt einerseits eine ambitionier-

te Aufgabe dar. Andererseits ist die gute Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs eine positive Ausgangssitua-

tion für die Entwicklung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote mit einer engen Vernetzung der verschiede-

nen Mobilitätsformen. Hierzu gehört auch die Bahn mit den Angeboten im Schienenpersonennahverkehr und 

den Osnabrücker Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Altstadtbahnhof und Bahnhof Sutthausen) (siehe Abbildung 4-9). 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Masterplans können auch die Überlegungen zur Reaktivierung der Teck-

lenburger Nordbahn eine Rolle spielen. Im Zentrum steht hierbei die Weiterentwicklung des Nahverkehrsplans, 

dessen letzte Aktualisierung in 2013 viele Ansätze für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept enthält, sowie der 

Masterplan Mobilität der Stadt Osnabrück [PlaNOS 2013], [OS 2010]. 

4.2.6 KOMMUNALE INFRASTRUKTUR 

Die kommunale Infrastruktur ist der Bereich, auf den die Stadt direkten Einfluss hat und mit beispielhaften 

Maßnahmen ihre Vorbildfunktion bei der Umsetzung des Masterplans wahrnehmen kann. Daher wird im Fol-

genden eine genauere Betrachtung der kommunalen Infrastruktur vorgenommen. 

Zur kommunalen Infrastruktur gehören insbesondere die Verwaltungsgebäude, die öffentlichen Einrichtungen 

wie Kindertagesstätten und Schulen, aber auch die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur inkl. des Radwegenet-

zes, die Abfallwirtschaft und die Wasserver- und -entsorgung. Letztere wird in Osnabrück vom kommunalen 

Energieversorger, den Stadtwerken Osnabrück AG wahrgenommen; die Abfallentsorgung der Haushalte in der 

Stadt Osnabrück erfolgt durch den Osnabrücker ServiceBetrieb, einen Eigenbetrieb der Stadt.
11

 Die Zuständig-

keit für die Verwaltungsgebäude der Stadt liegt in Händen des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudema-

nagement (siehe Kapitel 4.3.2). Dieser stellt die Gebäude und Grundstücke  für die Stadtverwaltung zur Verfü-

gung, sorgt für die Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Grundstücke und mietet darüber hinaus benö-

tigten Gebäude an. Der Eigenbetrieb ist auch zuständig für die Errichtung von Neubauten und die Sanierung 

des Gebäudebestands der Stadtverwaltung. Bereits in den vergangenen Jahren wurde durch umfangreiche 

Sanierungsmaßnahmen der Energiestandard zahlreicher Gebäude deutlich verbessert. So wird derzeit z. B. das 

Stadthaus 1 umfassend saniert. Auch in Zukunft ist der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 

der zentrale Akteur bei allen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der kommunalen Verwal-

tungsgebäude im Rahmen von Sanierung und Neubau, aber auch bei Fragen der Nutzung erneuerbare Energien 

in stadteigenen Gebäuden.  

                                                                 
11

  Im Prinzip gehören auch stadteigene Wohnungsunternehmen zur kommunalen Infrastruktur. Nach der Veräußerung 

der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft mbH in 2002 hat die Stadt Osnabrück jedoch kein städtisches Wohnungsun-
ternehmen mehr. 
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In Osnabrück gibt es insgesamt 270 Kindertageseinrichtungen, für die Betreuung von Kindern im Grundschulal-

ter stehen 25 Einrichtungen zur Verfügung [OS 2012d]. 

Von den 56 allgemeinbildenden Schulen mit fast 20.400 Schülerinnen und Schüler (Stand 2011) sind die Hälfte 

Grundschulen. Es gibt sieben Gymnasien und eine kooperative Gesamtschule, die restlichen 20 Schulen sind 

überwiegend Förderschulen [OS 2012b]. Darüber hinaus gibt es in Osnabrück 17 berufsbildende Schulen mit 

17.105 Schülerinnen und Schüler (2011) sowie eine städtische Musik- und Kunstschule.  

Das Thema Energie kann in diesem Bereich auf verschiedenen Ebenen adressiert werden. So hat die Stadt be-

reits in vielen Schulen und Kindergärten Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt und plant dies auch fortzufüh-

ren. Darüber hinaus sind Schulen und Kindergärten ein idealer Ort, um den bewussten Umgang mit Energie 

frühzeitig einzuüben. Hier bieten die bereits laufenden Projekte einen guten Ansatzpunkt. Bespielhaft sind hier 

die Aktivitäten des städtischen Umweltbildungszentrums (UBZ), das zahlreiche Veranstaltungen für Schulen 

durchführt wie z. B. den Einsatz der Energiesparkiste in Grundschulklassen. Aber auch Kindergeburtstage, Pro-

jekttage und Exkursionen sind feste Bestandteile des umfangreichen Programms des UBZ.  

In Osnabrück gibt es insgesamt sechs Krankenhäuser und Kliniken mit insgesamt rund 1.900 Betten. Der Mas-

terplan könnte dazu beitragen, diese Einrichtungen bei der effizienteren Nutzung von Energie zu unterstützen. 

Zur Gesundheitsinfrastruktur gehört auch das Seniorenservicebüro, das ältere Bürgerinnen und Bürger der 

Stadt durch Informations- und Beratungsangebote unterstützt, aber auch deren Vernetzung und bürgerliches 

Engagement werden durch verschiedene Aktivitäten wie z. B. die Freiwilligen-Agentur fördert. Hier bieten sich 

gute Ansatzpunkte für die Beratung zu Energieverbrauch und Einsparmöglichkeiten. Im Rahmen von Konzepten 

zum Wohnen im altersgerechten, energieeffizienten Bestand und der Förderung neuer, gemeinschaftlicher 

Wohnformen können im Kontext des Masterplans auch Aspekte der Energieeffizienz im Gebäudebestand ein-

fließen. 

Die Stadt Osnabrück hat zahlreiche Kultureinrichtungen, u. a. die Städtischen Bühnen, das Museum am 

Schölerberg, die OsnabrückHalle und die Lagerhalle Osnabrück. Die Besucherzahl für diese Kulturstätten be-

läuft sich insgesamt auf rund eine Million pro Jahr [OS 2012b]. Hier könnten einerseits Gebäude der Einrichtun-

gen ein Gegenstand von Energieeffizienzmaßnahmen sein, andererseits könnten die Kulturstätten z. B. auch 

genutzt werden, um den Besucher auf aktuelle Energiethemen hinzuweisen. Ein Ansatz ist hier z. B. die (bereits 

erfolgte) Erweiterung und Umstellung der Anreiseinformationen auf der Homepage der OsnabrückHalle mit 

Hinweisen auf Fuß- und Radwege, öffentliche Verkehrsmittel, Mietfahrzeuge und Mieträder und E-Mobilität.
12

 

Die 123 Sportvereine Osnabrücks hatten Anfang 2012 mehr als 48.700 Mitglieder. In Osnabrück gibt es drei 

Bäder und einen Zoo mit jeweils rd. 1 Mio. Besucher jährlich. Weitere Freizeiteinrichtungen sind das Fußball-

stadion (16.130 Plätze), der Botanische Garten (rd. 54.000 Besucher pro Jahr) sowie der Kultur- und Land-

schaftspark Piesberg (rd. 85.000 Besucher pro Jahr) [OS 2012b]. Insbesondere in den Bädern und den Sportein-

                                                                 
12

  Siehe http://www.osnabrueckhalle.de/service/anreise/ 
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richtungen könnte die Nutzung erneuerbarer Energien einen Beitrag zur Umsetzung des Masterplans leisten. 

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist z. B. die Nutzung von Erdwärme im Nettebad. 

Über die Gestaltung der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur hat die Stadt Einfluss auf das Verkehrsverhalten 

ihrer Bürgerinnen und Bürger. Hier gibt es in Osnabrück mehrere Ansatzpunkte. Diese finden sich u. a. im 

3. Nahverkehrsplan, der im Dezember 2013 beschlossen wurde, aber auch im Radverkehrsplan Osnabrück, mit 

dessen Fortschreibung im Herbst 2014 begonnen wird. Die Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes zur Steige-

rung der Attraktivität des ÖPNV und die Entwicklung des bestehenden Radverkehrsnetzes sind hierbei wichtige 

Komponenten auf dem Weg zur klimaverträglichen Mobilität in Osnabrück. Zudem strebt die Stadt mit dem 

gesamtstädtischen Wegekonzept, das zurzeit erstellt wird, auch eine Verbesserung der Bedingungen für den 

Fußverkehr an.  

 

Abbildung 4-10: Das Radverkehrsnetz der Stadt Osnabrück  

Quelle: Stadt Osnabrück 

Der Osnabrücker ServiceBetrieb, ein Eigenbetrieb der Stadt, betreibt alle städtischen Grünflächen, Wälder, 

aber auch die Grünabfallsammelplätze sowie das Abfallwirtschaftszentrum Piesberg (siehe auch Kapitel 4.3.2). 

Hierdurch hat der OSB Zugriff auf erheblichen Mengen von Biomasse. Diese sollen in Zukunft nicht nur kompos-

tiert, sondern möglichst energetisch genutzt werden. Daher hat der OSB ein Konzept erstellt mit dem Ziel, bis 

2020 ebenso viel Energie zu erzeugen wie der OSB verbraucht: „OSB: energieautark 2020!“. Das Konzept wurde 

vom Rat der Stadt in 2012 beschlossen; erste Umsetzungsmaßnahmen des Konzepts sind auch in den Master-

plan der Stadt eingeflossen. Hier wird der OSB ein zentraler Akteur bei der Maßnahmenumsetzung sein. 

Die Stadtwerke Osnabrück AG ist im Bereich der Energiebereitstellung und –versorgung, aber auch bei der 

Energieberatung und im öffentlichen Nahverkehr ein zentraler Akteur in Osnabrück. Bei der Energiebereitstel-

lung spielen dabei der Betrieb stadtwerkeeigener Erzeugungsanlagen für Strom und Wärme, insbesondere 
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auch die Nutzung erneuerbare Energien z. B. durch Windenergieanlagen oder Nahwärmenetze, eine wichtige 

Rolle bei der Umsetzung des Masterplans.  

Im Bereich der Wasserver- und –entsorgung könnte zukünftig die Nutzung der Wärme des Abwassers eine 

interessante Option sein. Hier ist die Tatsache, dass diese ebenfalls in Händen der Stadtwerke Osnabrück AG 

liegt, eine gute Voraussetzung für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen. 

Auf den Wohngebäudebestand hat die Stadt dagegen leider keinen direkten Einfluss, da es seit dem Verkauf 

der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft (OWG) in Osnabrück keinen Wohnungsbestand in Händen der 

Kommune gibt. Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt auf die Sanierung des Gebäudebestandes wären 

bei einer städtischen Wohnungsgesellschaft deutlich größer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit Allgemeine Ausgangssituation 

Günstige Faktoren: 

 Stadtwerke Osnabrück AG zentraler Akteur bei der Maßnahmenplanung und -umsetzung in 

den Bereichen Energiebereitstellung, -versorgung und -beratung, im Bereich ÖPNV und bei 

der Wasserver- und entsorgung, 

 Osnabrücker ServiceBetrieb – Akteur bei der Betreuung städtischer Grünflächen und Wälder 

sowie der Abfallwirtschaft, damit Zugriff auf biologische Anteile des Abfalls und auf lokale 

Biomasse 

 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudewirtschaft zentraler Akteur bei Neubau und Sanie-

rung der kommunalen Gebäude, 

 laufende Aktivitäten bei der Sanierung kommunaler Gebäude, 

 Zahlreiche bestehende Aktivitäten im Bereich der Verkehrsplanung mit Zielrichtung klima-

verträgliche Mobilität: Nahverkehrsplan, Radverkehrsplan, Masterplan Mobilität, 

 attraktiver ÖPNV und gute Anbindung an den Schienenverkehr, 

 Vernetzung der Stadt in der Region und im Städtedreieck MONT. 

Hemmnisse: 

 geringe Flächenpotenziale für erneuerbarer Energien, 

 keinen direkten Einfluss auf den Wohngebäudebestand, da keine städtische Wohnungsge-

sellschaft, 

 Reduktion des Energieverbrauchs im Verkehrsbereich u. a. durch Wirtschaftsverkehr der Lo-

gistikbranche, die in Osnabrück einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt, schwer zu errei-

chen. 
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Abbildung 4-11:Das Städtedreieck MONT 

Quelle: Stadt Osnabrück – MONT Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ANALYSE DER STRUKTUREN UND NETZWERKE  

In Osnabrück gibt es zahlreiche Institutionen, Organisationen und Netzwerke, die sich mit Fragen im Themen-

feld Energie und Klimaschutz befassen. Zudem ist die Stadt auch in internationale und bundesweite Netzwerke 

eingebunden. Im Hinblick auf den Masterplan 100 % Klimaschutz werden diese Institutionen, Organisationen 

und Netzwerke im Folgenden vorgestellt, ihre Aktivitäten kurz beleuchtet und ihre zukünftige Rolle im Rahmen 

des Masterplans aufgezeigt. Auf die Strukturen, die in der ersten Phase des Masterplans neu geschaffen wur-

den, wird in Kapitel 10 eingegangen. 

4.3.1 REGIONALE UND EUROPÄISCHE-EBENE 

Osnabrück beteiligt sich bereits seit mehr als 25 Jahren an verschiedenen Kooperationsgemeinschaften. Dazu 

zählt u. a. das Städtedreieck MONT, die EUREGIO, Regionale Innovationsstrategie Weser/ Ems (RIS) sowie die 

Strukturkonferenz Osnabrück. 

Das Städtedreieck MONT 

Über das Städtedreieck MONT ist die Stadt überre-

gional bis in die Niederlande hinein vernetzt. Das 

Städtedreieck MONT ist ein Kooperationsdreieck 

von Städten und Gemeinden diesseits und jenseits 

der deutsch-holländischen Grenze, in dem die Städ-

te Münster, Osnabrück und die Netzwerkstadt 

Twente als Oberzentren die Eckpunkte bilden. Diese 

internationale Zusammenarbeit der wichtigsten 

Städte des EUREGIO-Gebietes existiert seit mehr als 20 Jahren.  

 

Fazit Allgemeine Ausgangssituation ff. 

Exemplarische Ansatzpunkte für Maßnahmenentwicklung 

 Maßnahmen für spezielle Zielgruppe wie z. B. ältere Bürger, Ausländer, kleine oder finanz-

schwache Haushalte sowie Singlehaushalte 

 Maßnahmen zum Mobilitätsmanagement z. B. in der Stadtverwaltung, Betrieben und Hoch-

schulen 

 Energieeffizienz als Thema im Bereich Wohnen im altersgerechten Bestand und bei der För-

derung neuer, gemeinschaftlicher Wohnformen  
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Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wollen sich die Mitgliedstädte im europäischen Kräftefeld 

profilieren und eine Plattform für den Austausch von Kenntnisse, Erfahrungen und Interessen schaffen.  

Die Kooperationspartner können durch die gemeinsame Vernetzung mehr erreichen und sich auf nationaler 

und internationaler Ebene leichter Gehör und Bedeutung verschaffen. Auch finanzielle Unterstützungen durch 

die Länder oder die EU sind oft nur gemeinsam möglich. Das eröffnet den Städten und der Region die Chance, 

ihre internationale Wettbewerbsposition auszubauen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbes-

sern. 

Projekte, für die die Partner sich in der Vergangenheit eingesetzt haben, sind u. a. die Autobahnen A1/E30, die 

Eisenbahnstrecke Amsterdam-Berlin, die Eisenbahnverbindung Münster-Enschede oder die Nutzung des Wis-

senschafts- und Hochschulpotenzials in der MONT-Region. 

Im Rahmen des Masterplanprozesses bietet das Netzwerke MONT auch Chancen der Zusammenarbeit beim 

Klimaschutz. Bei einem Treffen Ende Oktober 2013 haben die Kooperationspartner bereits vereinbart, durch 

gezielte Bündelung der in den Städten vorhandenen Konzepte eine Vorreiterrolle anzustreben und das Städte-

dreieck als „Europa im Kleinen und damit ein gelebtes Beispiel für die europäische Zusammenarbeit“ zu etab-

lieren, insbesondere mit Blick auf die europäische Förderung ab 2014. Angestrebt wird die Entwicklung ge-

meinsamer Projekte, die mit EU-Mitteln gefördert werden. Der Schwerpunkt liegt zurzeit im Bereich des Klima-

schutzes mit dem Fokus auf der Bürgerbeteiligung und der Mobilität. Hier können sich wichtige Anknüpfungs-

punkte für Projektkooperationen der Stadt im internationalen Kontext ergeben. 
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Klima-Bündnis 

Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regen-

wälder e. V.“, im Folgenden kurz „Klima-Bündnis“ genannt, ist ein europäisches 

Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet ha-

ben, das Weltklima zu schützen. Die Mitglieder haben sich die Reduktion von 

klimaschädlichen Treibhausgasen als Ziel gesetzt und sind zum Erhalt der Regenwälder eine Partnerschaft mit 

den indigenen Völkern des Amazonasbeckens eingegangen.  

Mit ihrem Beitritt zum Klima-Bündnis verpflichten sich die Städte und Gemeinden freiwillig zu folgenden Zielen: 

- Reduktion der CO2-Emissionen um 10 % alle fünf Jahre, 

- Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis spätestens 2030 (Basisjahr 1990), 

- Schutz der tropischen Regenwälder durch Verzicht auf Tropenholznutzung, 

- Unterstützung von Projekten und Initiativen der indigenen Partner. 

Zur Erreichung dieser Ziele erarbeiten die Mitgliedskommunen Klimastrategien, insbesondere in den Bereichen 

Energie und Verkehr, und setzen diese um. Zum Schutz der Regenwälder tragen sie durch Öffentlichkeitsarbeit 

und den Verzicht auf die Nutzung von Tropenholz aus Raubbau bei. 

Das Klimabündnis wurde in 1990 gegründet. Seither sind mehr als 1.600 Städte, Gemeinden und Landkreise in 

24 europäischen Ländern dem Klima-Bündnis beigetreten. Auch die Stadt Osnabrück ist Mitglied im Klima-

Bündnis Europäischer Städte und Gemeinden und setzt sich seit vielen Jahren durch verschiedene Maßnahmen 

für den Klimaschutz ein. Für die Klimaschutzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt SUN-AREA / SUN-

POWER hat das Klimabündnis die Stadt Osnabrück in 2009 mit dem Climate Star ausgezeichnet. 

Das Klimabündnis initiiert Projekte und erarbeitet vielfältiges Informationsmaterial zum Klimaschutz. Beispiele 

sind das „Benchmark Kommunaler Klimaschutz“, ein internetbasiertes Instrument, das Kommunen in der sys-

tematischen Entwicklung, Durchführung und Verbesserung von Klimaschutzaktivitäten unterstützt, das vom 

Umweltbundesamt geförderte Vorhaben „fifty/fifty PLUS – Energiesparen an Schulen“ sowie die Mitwirkung 

bei der Erarbeitung des Leitfadens „Klimaschutz in Kommunen“ und an dem, vom deutschen Bundesumwelt-

ministerium geförderten, Projekt „Klimaschutzdialog“.  

Außerdem führt das Klima-Bündnis regelmäßig Kampagnen zum Klimaschutz durch 

wie beispielsweise den Radwettbewerb „STADTRADELN“, bei dem alle Mitglieder der 

Kommunalparlamente als Vorbild für den Klimaschutz im Team mit Bürgerinnen und 

Bürgern möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. Die Stadt 

Osnabrück hat im September 2013 an diesem Wettbewerb teilgenommen und konn-

te 563 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 50 Teams zum Mitmachen bewe-

gen. Durch 136.620 geradelte Kilometer wurden insgesamt 19.673 kg CO2  eingespart.  
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Im Rahmen des Masterplanprozesses bietet die Mitgliedschaft im Klimabündnis zum einen die Chance des 

Austauschs mit anderen Mitgliedern. Zum anderen sind die Kampagnen des Bündnisses eine sehr gute Mög-

lichkeit, den Klimaschutz in der Kommune auf interessante Weise zu thematisieren. Vorstellbar wäre auch, dass 

sich aus dem Kontext des Klimaschutzbündnisses heraus Kooperationen in Projekten und die Akquise von För-

dermitteln aus Bundes- oder EU-Mitteln ergeben können. 

4.3.2 LOKALE EBENE - STRUKTUR DER STADTVERWALTUNG 

Die Zuständigkeit für die Entwicklung des Masterplans 100 % Klimaschutz liegt beim Fachbereich Umwelt und 

Klimaschutz (Fachbereich (FB) 68), der dem Vorstand für Städtebau, Umwelt / Klimaschutz, Feuerwehr und 

Ordnung (Vorstand 3) zugeordnet ist (siehe Abbildung 4-12). Hier ist auch die Stelle der Masterplanmanagerin 

angesiedelt.  

 

Abbildung 4-12: Organigramm der Stadt Osnabrück 

Quelle: Stadt Osnabrück 

Der Masterplanprozess betrifft allerdings nicht nur diese Bereiche der Stadtverwaltung, sondern ist eine ge-

meinschaftliche Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung. Beispiele hierfür sind das Mobilitätsmanagement, das 

in der Verwaltung bereits begonnen wurde, die verwaltungsinternen Vorschriften zur nachhaltigen Beschaf-

fung, aber auch die Mitwirkung bei der Maßnahmenumsetzung. Dies trifft z. B. auf die Ausweitung der Energie-

sparprojekte auf alle Schulen und Kindergärten der Stadt Osnabrück zu, bei der die Fachbereiche Schule / Sport 

sowie Kinder, Jugendliche und Familien eine aktive Rolle übernehmen müssen. Eine weitere zentrale Aufgabe 
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im Masterplanprozess, die Information und Beteiligung der Bevölkerung, kann nur mit Unterstützung des Pres-

se- und Informationsamtes geleistet werden. 

Die Stadtverwaltung ist weitgehend dezentral aufgestellt. Dies betrifft zum einen die Standorte: Die Verwaltung 

verteilt sich auf 25 Verwaltungsstandorte. Von diesen ist zwar mehr als die Hälfte im Bereich Markt / Bierstraße 

/ Natruper-Tor-Wall konzentriert, die anderen Standorte sind jedoch im Stadtgebiet verteilt. Zum anderen ist 

auch die Organisation der Verwaltung dezentral strukturiert. Jede Verwaltungseinheit arbeitet selbständig und 

selbstverantwortlich. So hat z. B. jede Einheit einen eigenen Fuhrpark und auch die Dienstreisen werden de-

zentral organisiert. Dies sind Voraussetzungen, die z. B. im Zusammenhang mit der Einführung eines verwal-

tungsinternen Mobilitätsmanagements eine wichtige Rolle spielen.  

 

 

 

 

 

 

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Osnabrück 

Die Stadt hat – neben dem bereits genannten OSB– weitere Eigengesellschaften und -betriebe und ist an ver-

schiedenen Einrichtungen beteiligt. Einen Überblick hierzu geben die beiden nachfolgenden Abbildungen. 

Im Rahmen dieses Berichts wird nicht auf alle diese 

Beteiligungen eingegangen. Die Darstellung be-

schränkt sich vielmehr auf Akteure und Netzwerke, 

die für die Umsetzung des Masterplans von beson-

derer Bedeutung sind und auf die bislang noch nicht 

genauer eingegangen wurde. 

 

Abbildung 4-13: Eigengesellschaften und  

                                  Eigenbetriebe der Stadt Osnabrück 

                                  Quelle: Stadt Osnabrück 

 

Verankerung des Masterplans in der Stadtverwaltung 

Die dezentrale Struktur der Verwaltung einerseits und die Notwendigkeit der Mitwirkung aller Berei-

che an der Weiterentwicklung und Umsetzung des Masterplans erfordern die Verankerung des Mas-

terplans in der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung.  

Dies ist durch die Etablierung der Projektsteuerungsgruppe bereits angestoßen worden, bedarf aber 

im weiteren Verlauf des Masterplanprozesses noch der Verankerung in der gesamten Verwaltung. 
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Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 

Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement stellt die Gebäude und Grundstücke  für die Stadt-

verwaltung zur Verfügung. Die Leistungen dieses Eigenbetriebs der Stadt umfassen unter anderem das Verwal-

ten und Unterhalten der stadteigenen Gebäude und Grundstücke sowie das Anmieten von benötigten Gebäu-

den. Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement ist auch zuständig für die Errichtung von Neu-

bauten und die Sanierungen des Gebäudebestands der Stadtverwaltung. Der Eigenbetrieb Immobilien- und 

Gebäudemanagement verfügt über 402 eigene Gebäude oder Gebäudeteile mit einer Nutzfläche von rund 

400.000 m². Darunter befinden sich 216 Schulen und Sporthallen, 25 Kindertagesstätten, 18 Verwaltungsge-

bäude und 26 Feuerwehrgebäude. 

Damit ist dieser Eigenbetrieb ein zentraler Akteur bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen im Be-

reich der Stadtverwaltung. Der Eigenbetrieb erstellt zudem jährlichen den Energiebericht der Stadt, der den 

Energieverbrauch kommunaler Gebäude getrennt nach Strom- und Wärmeverbrauch ausweist und die Grund-

lage für aufzustellende Sanierungsfahrpläne sowie für die Überprüfung von Reduktionszielen für den kommu-

nalen Gebäudebestand liefert. 

Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) 

Seit Januar 2010 sind der Abfallwirtschaftsbetrieb, 

der Eigenbetrieb Grünflächen und Friedhöfe der 

Stadt Osnabrück sowie der Bereich Straßenunter-

haltung / Bauhof im Osnabrücker ServiceBetrieb 

zusammengefasst. Aufgabe des Osnabrücker Ser-

viceBetriebs sind die Abfallwirtschaft, die Grün-

pflege sowie die Straßenunterhaltung und –

reinigung. Das Energiekonzept „OSB: energieau-

tark 2020“ wurde vom Rat der Stadt 2012 be-

schlossen und umfasst die drei Ansätze zum Klima- 

und Ressourcenschutz: Energiesparen, Steigerung 

der Energieeffizienz und verstärkter Einsatz rege-

nerativer Energie. Die Umsetzung des Konzeptes 

ist ein wesentlicher Beitrag zum „Masterplan 100 

% Klimaschutz“ der Stadt Osnabrück.  

 

Abbildung 4-14: Beteiligungen der Stadt Osnabrück 

                                   Quelle: Stadt Osnabrück 
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Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)  

Die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO) wurde 1992 als eine Public-

Private-Partnership gegründet. Gesellschafter der WFO sind zu jeweils 50 % die Stadt Osnabrück und der Verein 

für Wirtschaftsförderung in Osnabrück e.V. Ziele der WFO sind die Sicherung und Entwicklung vorhandener 

Betriebe und Institutionen in Osnabrück, die Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze, die Innovations- und 

Technikförderung sowie Standortmarketing und Imagebildung. Die WFO ist der Ansprechpartner für die Wirt-

schaft in der Stadt Osnabrück. Sie informiert über den Wirtschaftsstandort Osnabrück, vermarktet die Gewer-

beflächen der Stadt Osnabrück, unterstützt bei der Standortsuche in Osnabrück, fördert Existenzgründungen, 

vermittelt Kontakte und Kooperationspartner, unterstützt und initiiert Branchennetzwerke und richtet mit dem 

Centrum für Umwelt und Technologie (C.U.T.) ein besonderes Angebot an Unternehmen aus dem Bereich der 

Umwelttechnologie. Die WFO ist auch federführend bei der kommunalen Initiative für Energieeffizienz in Un-

ternehmen „ÖKOPROFIT“, das jedoch in 2013 nicht stattfand. 

Die WFO ist somit als Bindeglied zur Wirtschaft ein wichtiger Akteur für die Umsetzung des Masterplankon-

zepts. Sie steht in Kontakt zu den Wirtschaftsunternehmen, kann die Bildung bzw. Weiterentwicklung von 

Netzwerken vorantreiben und bei der Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Masterplankonzepts 

mitwirken. Dies erfordert jedoch eine angemessene Personalausstattung. Die derzeitige Besetzung der WFO 

mit sieben Personen
13

 erscheint für die zukünftigen Aufgaben eher gering.
14

  

Stadtwerke Osnabrück AG 

Die Stadtwerke Osnabrück AG, ein kommunales Unternehmen mit fast 1.000 

Mitarbeitern, sind in Osnabrück der zentrale Akteur bei der Energie- und 

Wasserversorgung und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Dienstleistungen, Angebote und Produkte der 

Stadtwerke sind in vielen Bereichen des täglichen Lebens in und um Osnabrück präsent.  

Für die Energiewende ist der Umbau des Energiesystems vor Ort erforderlich, mit den Stadtwerken als wichti-

gem und aktivem Stakeholder. Mit ihrer Initiative KompetenzUmweltKlima (KUK) haben sich die Stadtwerke 

Osnabrück bereits 2008 der Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung verpflichtet. Ziele dieser Initia-

tive sind die deutliche Senkung der CO2-Emissionen - bis 2020 um 40 %, und bis 2050 um bis zu 80 % gegenüber 

dem Stand von 1990, die Versorgung aller Privatkunden mit grünem Strom aus eigenen, alternativen Erzeu-

gungsanlagen bis 2018 und die Umstellung von 80 % des Nahverkehrs in Osnabrück auf elektrische Antriebe. 

Neben Investitionen in Anlagen fördern die Stadtwerke auch das Umwelt- und Klimabewusstsein der Mitarbei-

ter und beraten die Kunden zu allen Energiethemen. 

Die Stadtwerke Osnabrück AG hat sich an der Erstellung des Masterplankonzepts aktiv beteiligt und ist ein 

maßgeblicher Akteur bei der weiteren Planung und Umsetzung zahlreichen Maßnahmen des Masterplans.  

                                                                 
13

  Derzeitige Größe des Teams der WFO (Stand: Juni 2014).  
14

  Zum Vergleich: Die Wirtschaftsförderung der Stadt Wolfsburg hat bei rund 122.000 Einwohnern neun Mitarbeiter, das 
Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg (rd. 162.500 EW) weist derzeit in den drei Fachabteilungen 
20 Mitarbeiter auf.  
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Runder Tisch CO2 

Bereits 1994 richtete der Rat der Stadt Osnabrück den Runden Tisch CO2 ein, um vor Ort 

nach Maßnahmen zu suchen, die den weiter steigenden Energieverbrauch und den 

damit direkt verbundenen Ausstoß von CO2 drastisch senken können. Die Teilnehmer 

des Runden Tischs CO2 sind Entscheidungsträger und gesellschaftliche Gruppen der 

Stadt, die für konkrete Schritte zum Klimaschutz und zur CO2-Reduzierung verantwortlich sind. Der Runde Tisch 

CO2 versteht sich als eine Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis: Hier findet ein Informationsaustausch 

statt, von dem alle profitieren - sowohl Teilnehmer als auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Mit dem 

Start des Projekts Masterplan 100 % Klimaschutz wurde der Runde Tisch CO2 in den Masterplanbeirat überführt 

(siehe Kapitel 10.1.3). 

Runder Tisch Radverkehr  

Auf Initiative der grünen Ratsfraktion hat der Rat der Stadt einen ständigen Runden Tisch Radverkehr einge-

richtet. Dieser ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen, die die 

Nutzung des Fahrrades im Alltags- und Freizeitverkehr fördern und an der Verbesserung der Bedingungen für 

attraktives und sicheres Radfahren mitwirken wollen. Schwerpunkt der Tätigkeit des Runden Tischs Radverkehr 

ist die Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Radverkehrsplanes der Stadt. Der Rat hat 2013 die Bereitstel-

lung von Mitteln für die Radverkehrskampagne „Osnabrück sattelt auf“ beschlos-

sen. Die Aktion soll sich 2014 an ältere Menschen und Pedelec-Fahrer richten und 

über mögliche Radschnellwege informieren (siehe auch Kapitel 6.5.4, Maßnahme 

MPR 2).  

Bürgerforen  

In den Bürgerforen haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Anregun-

gen und Wünsche vorzutragen und Fragen des unmittelbaren Lebensumfeldes mit 

Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung zu diskutieren. Dabei können alle Aspekte, die für 

den Stadtteil von Bedeutung sind, angesprochen werden. In den Bürgerforen informieren Rat und Verwaltung 

auch über konkrete Vorhaben und Entwicklungen. 

Von den Bürgerinnen und Bürger n angemeldete Tagesordnungspunkte werden im Anschluss an das Bürgerfo-

rum an die zuständigen Fachausschüssen des Rates zugeleitet, sofern sie nicht bereits während der Sitzung 

abschließend behandelt wurden. Sonstige Anregungen und Wünsche werden an die Verwaltung weitergegeben 

und innerhalb von vier Wochen beantwortet. 

Die Bürgerforen finden in den 14 Bezirken, in die das Osnabrücker Stadtgebiet unterteilt ist, jeweils zweimal im 

Jahr auf Einladung des Oberbürgermeisters statt. Die Foren werden vom Oberbürgermeister, einer Bürgermeis-

terin oder einem Bürgermeister, in Ausnahmefällen von einem weiteren Ratsmitglied geleitet. Die Mitglieder 

des Rates nehmen an den Sitzungen in ihrem Wahlbereich teil. Die Verwaltung wird durch den Oberbürger-
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meister oder ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes sowie - je nach Themenschwerpunkten - durch weitere 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vertreten. 

4.3.3 LOKALE EBENE – STRUKTUREN DER WIRTSCHAFT 

Um die Ziele des Masterplans zu erreichen, müssen auch die Einspar- und Effizienzpotenziale im Bereich der 

Wirtschaft erschlossen und hier Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien eröffnet werden. Daher 

wird im Folgenden auf die vorhandenen Strukturen und Netzwerke eingegangen, die in diesem Kontext von 

Bedeutung sind. Hierzu gehören insbesondere die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-

Grafschaft Bentheim, die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sowie Netzwerke im 

Mobilitäts- und Logistikbereich. 

Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-

Grafschaft Bentheim (IHK) 

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-

Grafschaft Bentheim ist die Selbstverwaltung der Wirtschaft aus der Region Osnabrück, Emsland und Graf-

schaft Bentheim. In den Gremien der IHK engagieren sich rund 500 Unternehmer und Führungskräfte ehren-

amtlich. Zu den Gremien gehören u. a. sieben Fachausschüsse, von denen sich der Industrie- und Umweltaus-

schuss, der Bildungsausschuss und der Verkehrsausschuss mit Themenbereichen befassen, die für den Master-

plan 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück relevant sind. Das IHK-Netzwerk Energie, das 2012 gestartet wur-

de, ist für die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz von besonderer Bedeutung. Das Netzwerk Ener-

gie bietet eine Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch, einen direkten Kontakt zu kompetenten 

Partnern und damit die Möglichkeit zur Vernetzung in der Region. Es richtet sich an Energie- und Umwelt-

schutzbeauftragte und die Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen und ist somit in direktem Kon-

takt zu wichtigen Akteuren des Klimaschutzes in der Wirtschaft. 

Weitere Netzwerke der IHK, die sich mit Themen des Masterplans 

befassen, sind das IHK-Netzwerk Umwelt, das IHK-Netzwerk Bil-

dungsträger und das Netzwerk Immobilienwirtschaft. Die IHK führt 

bereits seit längerem Schulungen und Informations-

veranstaltungen zum Themenkreis Energie- und Klimaschutz 

durch. Außerdem unterstützt die IHK gemeinsam mit dem Fachbe-

reich Umwelt der Stadt Osnabrück das Beratungsprogramm ÖKO-

PROFIT. 

Abbildung 4-15: Region IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
                               Quelle: IHK 

Die IHK hat sich bereits an der Erstellung des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück aktiv betei-

ligt und einen der beiden Vorsitzenden des Masterplanbeirats gestellt. Der IHK kommt auch bei der Weiter-

entwicklung des Masterplans und der Umsetzung von Maßnahmen eine wichtige Rolle zu.  
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Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 

Bentheim  

Die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (HWK) vertritt als Körperschaft des öffentli-

chen Rechts die wirtschaftlichen und politischen Interessen von über 10.600 Mitgliedsbetrieben im Kammerbe-

zirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, der Region, die in Abbildung 4-15 dargestellt ist. 

Die Handwerkskammer hält in ihren vier Bildungszentren ein breites Bildungsangebot bereit. Hierzu gehören 

auch Angebote zu effizientem Bauen und zu erneuerbaren Energien. Die vier Bildungszentren sind das Berufs-

bildungs- und TechnologieZentrum (BTZ) Osnabrück, das Berufsbildungs- und Servicezentrum des Osnabrücker 

Handwerks GmbH (kurz BUS GmbH) in Osnabrück sowie das BTZ der Aschendorf-Hümmlinger Handwerks 

GmbH und das BTZ der Handwerks GmbH Emsland. 

Das Berufsbildungs- und TechnologieZentrum Osnabrück ist ein Kompetenzzentrum in allen Bereichen der 

Berufsqualifizierung im Handwerk. Zielgruppen der Bildungsangebote sind Betriebseigentümer, Mitarbeiter, 

Lehrlinge und Arbeitssuchende. 

Die BUS GmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen der Handwerkskammer und seit mehr als zehn Jahren auf 

Weiterbildung spezialisiert. Aufgaben der BUS GmbH sind die Entwicklung, Planung und Durchführen von Bil-

dungsangeboten. Das Bildungsprogramm der BUS GmbH umfasst kaufmännische, technische aber auch kom-

munikative Angebote, die sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich, an Inhaberinnen und Inhaber mittelstän-

discher und auch kleiner Unternehmen richten. 

Die Handwerkskammer und ihre Ausbildungszentren sind als Akteure der Aus- und Weiterbildung für das 

Handwerk im Bereich innovativer Einspar- und Effizienztechniken sowie Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien für die Umsetzung des Masterplans unverzichtbare Kooperationspartner. 

Verein für Wirtschaftsförderung in Osnabrück e.V. (VWO)  

Der Verein für Wirtschaftsförderung Osnabrück e.V. ist ein Zusammenschluss von mehr als 60 Osnabrücker 

Wirtschaftsunternehmen. Er hat sich das Ziel gesetzt, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Osnabrück aktiv 

zu unterstützen. Die Mitglieder des Vereins fühlen sich dem Standort Osnabrück verpflichtet und sind an einer 

wirtschaftlichen Entwicklung Osnabrücks interessiert, die auch den Erfolg ihres eigenen Unternehmens fördert. 

Der VWO hält 50 % der Gesellschaftsanteile an der WFO. Insbesondere über diese kann der VWO den Master-

planprozess mitgestalten und an dessen Umsetzung mitwirken. 

Netzwerke im Mobilitätsbereich 

Im Bereich der Mobilität gibt es drei unterschiedlichen Typen von Netzwerken. Zum einen ist dies der Zusam-

menschluss von Firmen der Automobilzulieferwirtschaft im Kompetenzverbund Automotive, zum anderen das 

Kompetenznetz Individuallogistik e.V., ein Zusammenschluss verschiedener Logistikunternehmen, der Hoch-

schulen und öffentlicher Institutionen in der Region Osnabrück, Münster und Bielefeld sowie das Institut für 
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Verkehr und Logistik (LOGIS.NET) und die PlaNOS, die Managementgesellschaft der Aufgabenträger des öffent-

lichen Nahverkehrs in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück.  

Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GbR (PlaNOS)  

Die Stadt und der Landkreis Osnabrück haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei 

der Planung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs die Pla-

nungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GbR (PlaNOS) als Managementge-

sellschaft gegründet. Die PlaNOS entwickelt Konzepte zur Gestaltung des ÖPNV im Osnabrücker Land und un-

terstützt deren Umsetzung. Außerdem betreibt sie Marketing mit dem Ziel, die Nutzung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs zu fördern. 

Die Gesellschaft hat den Zweck, Planungsaufgaben zur 

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in 

der Stadt Osnabrück und im Landkreis Osnabrück wahrzu-

nehmen. Der Planungsraum der PlaNOS umfasst im 

Schwerpunkt die Gebiete der Stadt und des Landkreises 

Osnabrück, eine Gesamtfläche von rund 2.240 km
2
, in der 

ca. 500.000 Menschen leben. Die Karte des Planungsrau-

mes in Abbildung 4-16 zeigt die zentralen Bus- und Bahn-

achsen im Osnabrücker Land. Pro Jahr werden allein im 

Busverkehr der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück mehr 

als 56 Mio. Fahrgäste befördert. 

Die PlaNOS kooperiert mit den Gebietskörperschaften, 

den Verkehrsunternehmen, anderen Aufgabenträgern 

und Verbänden sowie den wissenschaftlichen Einrichtun-

gen in der Region. Darüber hinaus gibt es eine intensive 

Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen der Pla-

NOS, der Stadt und des Landeskreises Osnabrück.  

Abbildung 4-16:  Bus- und Bahnachsen im Osnabrücker Land  

Quelle: PlaNOS 

Im Arbeitskreis ÖPNV stimmen sich die Fachleute aus den entsprechenden Fachdiensten des Fachbereichs 

Städtebau der Stadt Osnabrück z. B. zu Maßnahmen der Erschließung von Stadtteilen, zur Nutzung von Ver-

kehrsräumen, über Beschleunigungsmaßnahmen für den Busverkehr, die Gestaltung von Bahnhofsplätzen oder 

die Lage und Ausstattung von Haltestellen ab. Darüber hinaus nehmen an diesem Arbeitskreis der Landkreis, 

die Stadtwerke und die PlaNOS teil. Die 34 Städte und Gemeinden im Osnabrücker Land sind organisatorisch 

über den Beirat der Kommunen mit der PlaNOS verbunden.  
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Die Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Aufgabenträgern der Region umfasst insbesondere die Abstimmung von 

Nahverkehrsplänen und von Fahrplankonzepten für Busverkehre, die die Kreisgrenzen überschreiten. Darüber 

hinaus werden beispielsweise Fahrplanmaßnahmen für den Schienenpersonenverkehr gemeinsam geprüft. Des 

Weiteren ist die PlaNOS in einem Arbeitskreis der niedersächsischen ÖPNV-Aufgabenträgerorganisationen 

aktiv, um sich landesweit abstimmen zu können. Hierzu gehört auch die Landesnahverkehrsgesellschaft Nie-

dersachsen mbH (LNVG), eine 100 %ige Tochter des Landes Niedersachsen. LNVG und PlaNOS haben eine Ko-

operationsvereinbarung geschlossen mit dem Ziel, das Verkehrsangebot von ÖPNV und SPNV im Osnabrücker 

Land zu verbessern. 

Berührungspunkte mit den benachbarten SPNV-Aufgabenträgern in Nordrhein-Westfalen - dem Nahverkehr 

Westfalen-Lippe (NWL), dem Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) und dem Verkehrsverbund Ostwestfa-

len-Lippe (VVOWL) - gibt es u. a. bei konkreten Projekten wie der Machbarkeitsstudie Tecklenburger Nordbahn 

oder bei der Abstimmung des Übergangstarifs VOSPlus/der Sechser. 

Die Busunternehmen, die im Osnabrücker Land Verkehrsleistungen im öffentlichen Personenverkehr erbringen, 

haben sich in der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) zusammengeschlossen. Die Geschäftsstellen von VOS 

und PlaNOS sind eng miteinander verzahnt. Ziel dieser Organisationsform ist es, praxisnah zu planen und Sy-

nergieeffekte zu nutzen. Darüber hinaus arbeitet die PlaNOS auch mit Busunternehmen angrenzender Ver-

kehrsräume und mit Eisenbahnverkehrsunternehmen eng zusammen.  

Um bei der Gestaltung des SPNV- und ÖPNV-Angebotes die Belange von Wirtschaftsunternehmen zu berück-

sichtigen, kooperiert die PlaNOS mit der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 

Bentheim. Die Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück und der Hochschule Osnabrück umfasst die 

Vergabe von Gutachten, die gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen, die Betreuung von Diplomarbei-

ten und die Beschäftigung von Studierenden im Rahmen von Praktika, Projektarbeiten oder Verkehrserhebun-

gen. Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Geographie der Universität. Hier wurden 

bereits die Ergebnisse mehrerer Gemeinschaftsprojekte publiziert. 

Die PlaNOS ist somit ein zentraler Akteur bei der Entwicklung einer umweltfreundlichen Mobilität und der Ver-

knüpfung der unterschiedlichen Mobilitätsformen des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Automotive Kompetenzverbund 

Die Automobilzulieferwirtschaft ist mit ca. 15.000 Beschäftigten eine 

Schlüsselbranche im Wirtschaftsraum Osnabrück. Neben großen 

Unternehmen, wie der Volkswagen Osnabrück GmbH oder der ZF Friedrichshafen AG in Lemförde, sind zahlrei-

che mittelgroße und kleine Unternehmen als Automobilzulieferer in und um Osnabrück angesiedelt. Weitere 

Schwerpunkte der Branche in der Region liegen in der Innenausstattung, dem Karosseriebau, dem Prototypen-

bau und dem Werkzeugbau. 

Zur Unterstützung der Branchenentwicklung haben die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land 

mbH (WIGOS) und die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO) den Automotive Kompetenzverbund im 
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Wirtschafsraum Osnabrück gegründet. Räumlich umfasst der Kompetenzverbund die Gebiete der Stadt und des 

Landkreises Osnabrück, Teile des benachbarten Kreises Steinfurt sowie die Dümmer-Region. Der Automotive 

Kompetenzverbund kann als wichtiger Wirtschaftsverbund Impulse für Klimaschutzinnovationen im Automo-

bilbereich und damit einen Beitrag zum Masterplan 100 % Klimaschutz liefern.  

KNI - Kompetenznetz Individuallogistik e.V. 

Das Kompetenznetz Individuallogistik e.V. ist ein Zusammenschluss verschiedener 

Logistikunternehmen, Hochschulen und öffentlicher Institutionen in der Region 

Osnabrück, Münster und Bielefeld. Ziel des KNI ist es, die Wahrnehmung der Lo-

gistikregion zu stärken, Menschen für die Logistik zu begeistern und bestehende Kooperationen auszubauen. 

Die hier ansässigen Logistikunternehmen haben sich darauf spezialisiert, individuelle Logistikkonzepte für die 

Anforderungen ihrer Kunden zu entwickeln. Das Logistiknetz stärkt die Kompetenzen der Partner und gibt Im-

pulse für gemeinsame Projekte. Hier können sich Ansatzpunkte für die Entwicklung nachhaltiger Logistikkon-

zepte ergeben. 

LOGIS.NET 

Das Institut für Verkehr und Logistik (LOGIS.NET) ist ein offenes Netzwerk für inno-

vative Partner aus Unternehmen, der Hochschule Osnabrück, Verbänden und Orga-

nisationen, die durch gemeinsame Kooperationen ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-

bessern möchten. Träger von LOGIS.NET ist seit dem 01. Dezember 2002 die Science to Business GmbH - Hoch-

schule Osnabrück. Das Netzwerk bündelt die spezifischen regionalen Kompetenzen in den Bereichen Verkehr 

und Logistik mit dem Ziel, die Logistik in der Region zu optimieren und eine bessere Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen zu erreichen. Hier kann auch der Aspekt des Klimaschutzes eingebracht werden. 

4.3.4 LOKALE EBENE -STRUKTUREN DER WISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNGEN 

Osnabrück hat ein breites Spektrum wissenschaftlicher Einrichtungen. Dieses bildet eine gute Basis für innova-

tive Projekte im Themenfeld Energie- und Klimaschutz und den Know-How-Transfer in die Wirtschaft. In Osnab-

rück gibt es zwei Hochschulen, die Universität Osnabrück und die Hochschule Osnabrück mit insgesamt über 

20.000 Studierenden (Wintersemester 2011/2012) [OS 2012b]. Beide Institutionen sind im Masterplanbeirat 

vertreten. 

Neben den bereits genannten Netzwerken im Bereich Logistik, an denen die Hochschule auch beteiligt ist, gibt 

es weitere Einrichtungen, die durch die Hochschule bzw. die Universität gegründet wurden. Hierzu gehören das 

Kompetenzzentrum Energie, die Technologie-Kontaktstelle und das InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) der 

Universität.  
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Universität Osnabrück 

Die Universität Osnabrück hat derzeit 11.790 Studenten in 

zehn Fakultäten in den Bereichen Geistes-, Sozial-, Natur-, 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Umweltthemen widmet sich das Institut für Umweltsystemforschung 

(USF) der Universität. Das Institut ist eine fachbereichsübergreifende Einrichtung der Fachbereiche Mathematik 

/ Informatik, Biologie / Chemie, Kultur- und Geowissenschaften, Physik und Wirtschaftswissenschaften. Die 

Forschungsschwerpunkte des Institutes sind Analysen und Modellierung sozial-ökologischer Systeme, mathe-

matische Biologie und Ökologie, Umweltexpositions- und Risikoanalysen, Management von Wasserressourcen 

sowie gesellschaftliche Transformationsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit.  

Konkret befasst sich die Universität mit der Energie- und Klimaschutzthematik im Rahmen ihres Gebäudema-

nagements. Seit 1990 werden der Strom- und Wärmeverbrauch kontinuierlich erfasst. Außerdem wurde 2004 

auf dem Dach eines Hörsaals eine Photovoltaikanlage mit 22 kWpeak installiert, und die Universität hat 2012 den 

Betrieb des Fernheizwerkes am Campus Westerberg übernommen, das die Universität und die Hochschule 

Osnabrück mit Strom und Wärme versorgt. In 2014 wird hier das vorhandene Blockheizkraftwerk (BHKW) 

durch zwei neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit jeweils 240 kW Anschlussleistung ersetzt.  

Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Universität im Themenfeld Energie und Klimaschutz liegt daher weniger 

im Bereich der Forschung, sondern in der nachhaltigen Energieerzeugung und –bereitstellung im Bereich der 

Universität und dem Umweltmanagement. 

Hochschule Osnabrück 

Die Hochschule Osnabrück gliedert sich in vier Fakultäten -  Agrarwissen-

schaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften und Informa-

tik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Management, Kultur und Technik 

und das Institut für Musik. Derzeit studieren mehr als 12.000 Studenten an der Hochschule. Ausbildung und 

Forschung zu den Themen „Nachhaltige Energiesysteme“, „Energiewirtschaft“ und „Energierecht“ werden 

überwiegend in der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik durchgeführt. Hier ist unter anderem 

auch das Labor für Physik und Solartechnik angesiedelt.  

Aktuelle Forschungsvorhaben im Themenfeld Energie befassen sich vor dem Hintergrund des zunehmenden 

Anteils fluktuierender, erneuerbarer Energie an der Energiebereitstellung im Rahmen des Projekts „Modulares 

Wechselspeichersystem“ und des Forschungsvorhabens CITYGRID mit Fragen der Energiespeicherung und der 

Laststeuerung. Letzteres Vorhaben hat das umfassende Ziel, ein auf städtische Siedlungsräume übertragbares 

Konzept für eine effiziente und stabile Energieversorgung auf der Basis regenerative Energieformen und der 

intelligenten – sicheren, robusten und effizienten – Kooperation von Strom- und Wärmeenergieerzeugern so-

wie den zugehörigen Verbrauchern und Speichern zu erarbeiten. In dem Projekt arbeiten nicht nur Forscher 

aus verschiedenen Fakultäten der Hochschule zusammen, es gibt vielmehr auch eine enge Kooperation mit der 

Wirtschaft. 
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Die Hochschule Osnabrück entwickelt in Kooperation mit der Wirtschaft nicht nur Forschungsvorhaben, son-

dern hat zur Vertiefung und Bündelung ihrer Aktivitäten im Bereich des Technologie- und Wissenstransfers in 

den vergangenen Jahren mehrere Institutionen gegründet. Im Themenfeld Energie ist dies insbesondere das 

Kompetenzzentrum Energie. Bei der Erstellung des Masterplankonzepts hat die Hochschule als Mitglied des 

Masterplanbeirats bereits aktiv mitgewirkt. Auch hat die Hochschule in Zusammenarbeit mit den vier Gebiets-

körperschaften der Masterplanregion schon erste Vorhaben angestoßen wie z. B. das Forschungsvorhaben 

„EOS – Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück-Steinfurt“. 

Kompetenzzentrum Energie 

Das Kompetenzzentrum ist eine Kooperation der Science to Business 

GmbH der Hochschule Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück 

AG. Das Kompetenzzentrum Energie unterstützt Forschung, Lehre 

und Praxis im Themenfeld Energie. Ziel des Zentrums ist es, innovative technologische Lösungen und die ent-

sprechende Infrastruktur zu entwickeln und voranzutreiben und Kompetenzen der Akteure aus Wissenschaft, 

Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und Organisationen zu bündeln, um die unternehmerische Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Tätigkeit des Zentrums umfasst Forschungs- und Entwicklungsdienst-

leistungen, Projektentwicklung und Kooperationen sowie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen. 

Die Zielgruppen sind Unternehmen, Verbände, öffentliche Einrichtungen und Organisationen, Wissenschaftler 

aus dem Themenfeld Energie sowie im Themengebiet tätige Akteure und Multiplikatoren. 

Das Zentrum hat somit eine vernetzende Funktion zwischen der Wirtschaft und der Energieforschung in der 

Region und kann im Rahmen des Masterplans Innovationen im Themenfeld Energie vorantreiben sowie deren 

Übertragung in die Praxis befördern.  

Technologie-Kontaktstelle 

Die Technologie-Kontaktstelle (TKS) ist die zentrale, gemein-

same Einrichtung der Osnabrücker Hochschulen für den 

Technologie- und Wissenstransfer. Die TKS hält unterschiedlichste Angebote bereit, um die Zusammenarbeit 

der Osnabrücker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Wirtschaft zu verstärken. Dies reicht von 

der Bereitstellung von Informationen über das Transferpotenzial der Osnabrücker Hochschulen, die Organisati-

on unterschiedlichster Veranstaltungsformate, die Vermittlung von Kooperationen innerhalb und außerhalb 

der Osnabrücker Hochschulen bis hin zur Beratung über anwendungsorientierte Förderprogramme. Außerdem 

unterstützt die TKS Existenzgründungen aus den Osnabrücker Hochschulen. Darüber hinaus führt die TKS mit 

eingeworbenen Drittmitteln eigene Projekte durch, die der Unterstützung des Technologie- und Wissenstrans-

fers dienen. 

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans kann die Technologie-Kontaktstelle bei anwendungsnahen For-

schungsthemen eine Koordinierungsfunktion übernehmen und Kooperationen zwischen den Universitäten und 

der regionalen Wirtschaft befördern. 
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InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) 

Das ICO ist eine gemeinsame Entwicklung der Stadt und des Landkreises Osnabrück mit der 

Sparkasse Osnabrück sowie der Stadtwerke Osnabrück AG. Es wird durch den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert und startet in 2014 als neues, hochwerti-

ges Technologie- und Gründerzentrum.  

In unmittelbarer Nähe zum Campus Westerberg der Universität und der Hochschule Osnabrück bietet es inno-

vativen und technologieorientierten Existenzgründungen, jungen Unternehmen sowie Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben die Voraussetzungen für ein innovationsfreundliches und attraktives Arbeitsumfeld. Neben 

den eigentlichen Räumlichkeiten sind im ICO auch zentrale Infrastrukturen wie Konferenzräume und Work-

shopbereiche sowie Beratungseinrichtungen zur Technologie- und Gründungsförderung aus der Region Osnab-

rück zu finden. Das ICO soll die enge Kooperation zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen unterstützen 

und zu einer zentralen Schaltstelle zwischen Forschung und Wirtschaft für den gesamten Wirtschaftsraum 

Osnabrück werden. 

4.3.5 LOKALE EBENE - VEREINE, VERBÄNDE, NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN UND 

BETEILIGUNGSNETZWERKE  

Für die Erreichung der Ziele des Masterplans ist es von zentraler Bedeutung, die Bürgerinnen und Bürger zu 

motivieren. Daher ist eine Vereins- und Verbandslandschaft, die sich dieser Aufgabe widmet, eine gute Aus-

gangsbasis für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.  

In Osnabrück gibt es zahlreiche Vereine, Verbände, Nichtregierungsorganisationen(NGOs) und Netzwerke, die 

sich Energie- und Umweltthemen widmen. Hierzu gehören insbesondere die Lokale Agenda 21 und die Osnab-

rücker Klimaallianz (O.K.), aber auch Umweltverbände wie der BUND und der NABU und zahlreiche weitere 

Organisationen. Im Folgenden wird auf die Organisationen, die einen engen thematischen Bezug zum Master-

plan 100 % Klimaschutz haben, eingegangen. 

Osnabrücker Klimaallianz (O.K.) 

Die Osnabrücker Klimaallianz (O.K) wurde 2007 gegründet. Sie 

will Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger, Politik und Wirt-

schaft zum Klimaschutz bewegen und Bürgerinnen und Bürger sowie Mitgliedsorganisationen politischen Ein-

fluss im Bereich Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Energiewende ermöglichen. Hierfür erarbeitet sie Infor-

mationen und führt Aktionen mit kommunalem Bezug zum Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit durch. 

Die O.K. ist eine unabhängige Organisation, die von vielen unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen getragen 

wird. Aktuell hat die O.K. 15 Mitgliedsorganisationen, darunter z. B. der ADFC Osnabrück, die Lokale Agenda 21 

(Arbeitskreis “Energie, Bauen und Wohnen“), die GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt, der BUND Osnabrück 

sowie der NABU Osnabrück und das Umweltforum Osnabrücker Land. 
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Aktivitäten der O.K. sind unter anderem die Teilnahme am Runden Tisch CO₂ (derzeit übergegangen in den 

Masterplanbeirat), und am Runden Tisch Radverkehr der Stadt, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimagerech-

tigkeit und Nord-Süd-Partnerschaften sowie die Erarbeitung des Readers „Auf dem Weg zur Klimastadt“ 2012. 

Die O.K. hat auch die Erstellung des Osnabrücker „Masterplan 100 % Klimaschutz“ intensiv begleitet und in 

2013 und 2014 ihre Aktivitäten hierauf konzentriert. Die O.K. wird auch im Verlauf der Weiterentwicklung und 

der Umsetzung des Masterplankonzepts ein zentraler Akteur für die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen 

sein. 

Lokale Agenda 21 

Die Lokale Agenda 21 Osnabrück wurde in 1995 nach einem einstimmigen Aufruf der 

Osnabrücker Parteien gegründet. In der Lokale Agenda 21 sind vor allem Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Institutio-

nen engagiert. 

Aktuell hat die Lokale Agenda 21 Osnabrück fünf Arbeitskreise: AK 

Energie, Bauen und Wohnen, AK Fairer Handel / Fairtrade, AK Stadt-

entwicklung, AK Umweltbildung und den AK Wohnen und Leben im 

Alter. Weitere Arbeitsebenen sind das übergeordnete, vernetzende Forum und das Kurato-

rium der Lokalen Agenda. Die Arbeitskreise, das Forum und das Kuratorium bestimmen die 

behandelten Themen und Projekte eigenständig. Sie werden dabei von der Stadt seit Anbe-

ginn organisatorisch unterstützt. Die Aktivitäten der Stadt und der Lokalen Agenda im Bil-

dungsbereich wurden in 2013 durch die Auszeichnung "Stadt der UN-Weltdekade Bildung 

für nachhaltige Entwicklung" vom UNESCO-Nationalkomitee gewürdigt. Auch bei der Erstellung des Master-

plankonzepts hat sich die Lokale Agenda Osnabrück durch die Einreichung von Maßnahmenvorschlägen bereits 

beteiligt und wird die Umsetzung weiter begleiten. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist eine der größten Stiftungen in Europa. 

Sie fördert innovative, beispielhafte Projekte zum Umweltschutz in Forschung, Kom-

munen, Wirtschaft, Vereinen und Kirchen. Die DBU wurde 1990 gegründet und hat im 

Jahr 1991 die Stiftungsarbeit aufgenommen. Seither hat sie über 8.600 Projekte mit rund 1,5 Mrd. Euro Förder-

volumen unterstützt. Die DBU fördert Projekte aus den Bereichen Umwelttechnik, Umweltforschung / Natur-

schutz und Umweltkommunikation. Auch in Osnabrück hat die DBU bereits mehrere Projekte gefördert, u. a. 

die ökologische Umgestaltung des Schulgebäudes und des Parks der Angelaschule und die Einrichtung des Er-

lebnisbereichs Klimahöhlen im Osnabrücker Zoo. 

Die DBU ist auch im Beirat des Masterplans vertreten, stellt dort derzeit einen der beiden Vorsitzenden (Stand: 

Juni 2014) und hat bei der Erstellung des Masterplankonzepts mitgewirkt. Durch die fachliche Begleitung des 

Masterplans durch die DBU sind auch in Zukunft wertvolle inhaltliche Beiträge zu erwarten. 
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BUND Kreisgruppe Osnabrück 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt sich ein für den Schutz unserer Natur und 

Umwelt und engagiert sich insbesondere für eine ökologische Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, für 

den Schutz bedrohter Arten und für den Klimaschutz und den Ausbau regenerativer Energien. 

Die BUND Kreisgruppe Osnabrück engagiert sich im Bereich Klimaschutz und ist ein Partner der O.K. Themen 

des BUND in Osnabrück sind beispielsweise das Fracking, da es im Raum Osnabrück bereits Probebohrungen 

gab, sowie die Verbesserung des ÖPNV. Zu letzterem Thema ist der BUND auch im Fahrgastbeirat der Ver-

kehrsgesellschaft Osnabrücker Land aktiv. Der BUND ist Mitglied im Umweltforum Osnabrücker Land und in der 

Osnabrücker Klimaallianz und über die O.K. auch im Masterplanbeirat vertreten. 

NABU Osnabrück 

Der NABU Kreisverband Osnabrück und seine fünf Ortsgruppen haben rund 1.000 Mitgliedern. Die Arbeit des 

NABU deckt ein breites Aufgabenspektrum aus den Bereichen Naturschutz, Umweltpolitik, Umweltbildung 

sowie Kinder- und Jugendarbeit ab. Er setzt sich auch auf politischer Ebene für die Belange des Umweltschutzes 

ein, bietet Veranstaltungen und Publikationen zu einer Reihe naturkundlicher Themen an und ermöglicht Kin-

dern und Jugendlichen durch verschiedene Gruppen in Stadt- und Landkreis einen Zugang zu Natur- und Um-

weltthemen. Auch der NABU ist Mitglied des Umweltforum Osnabrücker Land und der Osnabrücker Klimaalli-

anz. 

Verein für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück e.V. 

Der gemeinnützige Verein für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück e. V. widmet 

sich seit 1987 in vielfältiger Weise der Umweltbildung bzw. der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) und der Öffentlichkeitsarbeit zu regionalen und urbanen Themen 

sowie der Vernetzung von Akteuren.  

Der Verein ist Mitglied der Lokalen Agenda 21. Neben befristeten Projekten widmet sich der Verein mit seinen 

längerfristigen Arbeitsbereichen unter anderem der pädagogischen Umwelt- und Energieberatung an Schulen. 

Im Projekt "UmweltBildung für nachhaltige Entwicklung Osnabrück (UBINOS)" widmet er sich der wissenschaft-

lichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen. Der Verein unterhält dar-

über hinaus die Online-Literaturdatenbank "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNELIT). Über einen Koope-

rationsvertrag ist der Verein als universitätsnahe Einrichtung mit der Universität Osnabrück verbunden. Der 

Verein ist im Kontext des Masterplans ein wichtiger Akteur für die Umsetzung von Bildungsmaßnahmen, insbe-

sondere in Schulen und Kindergärten.  

Weitere Strukturen im Themenfeld Energie und Klimaschutz 

Neben den bereits genannten Organisationen und Einrichtungen gibt es in Osnabrück noch weitere Akteure im 

Bereich Energie und Klimaschutz. Hierzu gehören insbesondere die Verbraucherberatung, eine wichtige Ein-

richtung für die Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu allen Energiethemen, sowie der So-
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larenergieverein Osnabrück e. V. und der Verein für Umweltschutz durch Photovoltaik Osnabrück e. V., die 

beide in den vergangenen Jahren wesentliche Beiträge zur Förderung und Errichtung von Photovoltaikanlagen 

in Osnabrück geleistet haben. Investoren und Banken werden bei der Finanzierung der zahlreichen Maßnah-

men des Masterplans eine wichtige Funktion haben. Bislang ist dieser Bereich jedoch nur über die Mitglied-

schaft der Sparkasse Osnabrück im Masterplanbeirat in den Masterplanprozess eingebunden.  

Ansatzpunkte für die Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bieten auch stadtteilbezogene 

Zeitschriften und die Gemeinschaftszentren in den Stadtteilen, die bisher aber noch nicht in den Masterplan-

prozess einbezogen sind. 

4.3.6 FAZIT STRUKTUREN UND NETZWERKE IN OSNABRÜCK 

Wie aus der obigen Darstellung  zu erkennen ist, gibt es in Osnabrück bereits eine Vielzahl von Institutionen, 

Organisationen, Vereinen und Netzwerken, die sich mit den Themen Energie und Klimaschutz mit unterschied-

lichen Schwerpunktsetzungen widmen. Dies reicht von der Forschung, Entwicklung und Ausbildung über die 

Information, Bildung und Beratung, Vernetzung auf lokaler und regionaler Ebene und Förderung bis hin zur 

Planung, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Anlagen auf der Ebene der Kommune und in der 

Region.  

Bei den Themen, mit denen sich die Akteure befassen, sind folgende Schwerpunktsetzungen zu erkennen: 

- Planungen, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten auf der Ebene der Stadtverwaltung Osnabrück 

und der Gebietskörperschaften in der Region: 

Hierzu gehören die Arbeitskreise (AK) der Stadt, an denen neben den zuständigen Verwaltungsberei-

chen auch die relevanten Stakeholder beteiligt sind. Auf regionaler Ebene gibt es seit längerem Koope-

rationen zwischen der Stadt Osnabrück und dem Landkreis Osnabrück im Themenfeld Verkehr / Mobi-

lität, z. B. im Rahmen des AK ÖPNV, des AK Lärmminderung und der Planungsgesellschaft Nahverkehr 

Osnabrück GbR (PlaNOS). 

Die Akteure und Zielgruppen dieser Aktivitäten sind überwiegend die mit der Planung und Umsetzung 

von Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz befassten Verwaltungseinheiten, der Fachbereich 

Städtebau, der OSB und die Politik. Die Bürgerinnen und Bürger sind keine direkten Adressaten, son-

dern in der Regel spätere Nutzer der (Infrastruktur-)Maßnahmen. 

- Forschung , Entwicklung, Lehre, Ausbildung und Bildung: 

In diesem Themenbereich sind insbesondere die Hochschulen, die Handwerkskammer, die IHK und der 

Verein für Ökologie und Umweltbildung aktiv. Diese vier Institutionen adressieren unterschiedliche 

Zielgruppen. Die Hochschule widmet sich überwiegend der Ausbildung von Studenten in einschlägigen 

Studiengängen (z. B. „Nachhaltige Energiesysteme“, „Energiewirtschaft und –recht“) sowie der For-

schung in diesen Gebieten. Die Handwerkskammer und die IHK bieten Fortbildungen für ihre Mit-
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gliedsbetriebe im Bereich Energieeffizienz an und der Verein für Ökologie und Umweltbildung Osnab-

rück hat Kinder und Jugendliche als Zielgruppe. 

- Vernetzung: 

Auf kommunaler Ebene gibt es verschiedene Ebenen der Netzwerkarbeit. Dies sind einerseits Aktivitä-

ten, die auf die Vernetzung von Akteuren aus einer Zielgruppe hinwirken wie z. B. das IHK-Netzwerk 

Energie oder der Automotive Kompetenzverbund. Darüber hinaus streben andere Organisationen die 

Vernetzung verschiedener Akteursgruppen an. Hierzu gehört z. B. das Kompetenzzentrum Energie, das 

die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen verstärken und Ak-

teure und Multiplikatoren erreichen will.  

Den umfassendsten Ansatz der Vernetzung auf kommunaler Ebene haben der Runde Tisch CO2 (der-

zeit übergegangen in den Masterplanbeirat), der Runde Tisch Radverkehr, die Osnabrücker Klimaalli-

anz und die Lokale Agenda 21. Diese Organisationen sind für alle Interessierten offen. 

 

- Information, Beratung: 

In der Stadt Osnabrück gibt es verschiedene Beratungsangebote. Die Zielgruppen der Angebote sind 

vielfältig. Die meisten richten sich allgemein an die Bürgerinnen und Bürger (z. B. Lokale Agenda, 

Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück, Verbraucherberatung), andere sind gezielt auf einzelne 

Adressaten ausgerichtet. Hierzu gehören z. B. die Informationsangebote von Haus und Grund e.V. für 

Hauseigentümer, die Angebote des Mietervereins Osnabrück, das IHK-Netzwerk, das regionale Unter-

nehmer adressiert, und das Bistum Osnabrück, das durch seinen Umweltbeauftragten seine Gemein-

den berät. Allerdings gibt es noch keine wirkliche Vernetzung zwischen den Akteuren der Beratungs-

szene. 

Die breite Palette der Akteure zeigt, dass die zentrale Aufgabe des Masterplanprozesses schwerpunktmäßig 

nicht in der Schaffung neuer Strukturen, sondern in der Netzwerkbildung zur besseren Vernetzung der zahlrei-

chen Akteure in der Stadt liegt. Hierfür ist auch die Schaffung von transparenten und effizienten Informations- 

und Entscheidungsstrukturen erforderlich. Der erste Ansatz war hier die Gründung des Masterplanbeirats, in 

dem die Mehrzahl der wichtigen Akteure als Mitglieder vertreten ist. 

Neben der Vernetzung der bestehenden Institutionen, Organisationen und Netzwerke muss in den nächsten 

Phasen des Masterplans auch die Aktivierung und Einbindung von Akteuren, deren Mitwirkung für die erfolg-

reiche Umsetzung wichtiger Maßnahmen des Masterplans unabdingbar ist und die bislang noch nicht oder nur 

in geringerem Maße im Bereich des Energie- und Klimaschutzes aktiv waren, stattfinden. Dies sind z. B. die 

Wohnungswirtschaft, Architekten und Planer und die Schornsteinfeger. Für deren Einbindung sollten vorzugs-

weise die bestehenden Strukturen genutzt werden. 
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Strukturen und Netzwerke Stadt Osnabrück   

 In der Stadt findet man eine breite Palette von Akteuren, die sich mit Themen des Klimaschutzes 

befassen.  

Dies ist eine gute Voraussetzung für die breite Verankerung des Masterplanprozesses in der Stadt. 

 Auf der Ebene der Verwaltung gibt es bereits eine Vernetzung mit dem Landkreis Osnabrück, ins-

besondere bei Mobilitätsthemen.  

Der Ausbau dieser Zusammenarbeit ist ein wichtiger Faktor zur Erreichung der Ziele des Master-

plans, insbesondere im Verkehrsbereich, aber auch bei der Nutzung der erneuerbaren Energien.  

 Im Bereich der Wirtschaft sind die Stadtwerke Osnabrück AG und die Wirtschaftsförderung Osn-

abrück GmbH wichtige Akteure.   

Die Stadtwerke Osnabrück AG kooperiert auch eng mit der Stadt und mit Verkehrsunternehmen in 

der Region und ist ein zentraler Akteur bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energieversorgung 

sowie der Schaffung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote. 

 Netzwerke der Wirtschaft, die sich mit Energie und Klimaschutz befassen, sind insbesondere die 

IHK, die Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaft und die Innungen.  

Die genannten Organisationen sind wichtige Akteure bei der Erschließung der Energieeffizienzpo-

tenziale in der Wirtschaft und der Aus- und Weiterbildung von Fachleuten im Energiebereich. 

 Die Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen vor Ort soll verstärkt werden. 

Insbesondere soll eine verstärkte strategische Zusammenarbeit bei der Entwicklung von gemein-

samen Anträgen im Bereich Klimaschutz stattfinden. Ein erster Kooperationsansatz im Rahmen des 

Masterplans ist z. B. das EOS-Forschungsprojekt. 

 Bürgerliches Engagement ist insbesondere in der Lokalen Agenda und der Osnabrücker Klimaalli-

anz gebündelt.   

Zahlreiche Akteure sind über den Runden Tisch CO2, der derzeit in den Masterplanbeirat überge-

gangen ist, bereits vernetzt. Dieses Netzwerk muss in Verlauf der Umsetzung des Masterplans wei-

terentwickelt und für die Bürgerbeteiligung intensiv genutzt werden. 

 Im Bereich der Anbieter von Beratungsangeboten besteht noch ein besonderer Bedarf der Ver-

netzung. 

Beratung ist ein zentrales Handlungsfeld für die Aktivierung insbesondere von Privatpersonen. Eine 

Breitenwirkung wird nur erzielt, wenn qualifizierte, gut zugängliche und möglichst interessensneut-

rale Beratungsangebote verfügbar sind. In diesem Sinne müssen die bestehenden Angebote entwi-

ckelt und vernetzt werden. 

 Zentrale Aufgabe wird im weiteren Verlauf die Netzwerkarbeit mit allen Akteuren des Klima-

schutzes in Osnabrück sein.  

Die Schaffung des Masterplanbeirats war ein erster Schritt auf dem Weg zur Vernetzung der Akteu-

re in Osnabrück. Dieser Ansatz soll weiterentwickelt und weitere, wichtige Akteure einbezogen 

werden. Hier könnte z. B. der Masterplanbeirat bei der Entwicklung von Maßnahmen Fachleute aus 

entsprechenden Netzwerken einladen und die Netzwerke in regelmäßigen Abständen über die Ak-

tivitäten des Masterplans informieren. 

 Die Vernetzung in der Masterplanregion muss vorangetrieben werden.  

Grundlage für die Kooperation in der Masterplanregion ist der Abschluss der Kooperationsverein-

barung der vier Gebietskörperschaften im Januar 2013 (siehe Kapitel 10.1.2). Die Arbeitsgruppe der 

Masterplanregion als übergeordnetes Gremium wird die Kooperationsansätze erarbeiten; die Ver-

netzung in bestimmten Themenbereichen soll in weiteren Arbeitsgruppen erfolgen. Im Bereich der 

Mobilität nimmt die Zusammenarbeit mit der Planung des Radschnellweges zwischen Osnabrück 

und Belm konkrete Formen an. Im Bereich der erneuerbaren Energien steht die Entwicklung eines 

gemeinsamen Bilanzierungsraumes im Zentrum der Aktivitäten. 
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4.4 ANALYSE DES STATUS QUO DES ENERGIEVERBRAUCHS 

Für die Erreichung der herausfordernden Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz (s. Kapitel 2) und für die 

Festlegung, wie diese Ziele erreicht werden können und welche Zwischenziele dabei angestrebt werden, ist es 

zunächst erforderlich, den Ausgangszustand zu kennen. Auch für die Kontrolle der Erreichung der (Zwi-

schen)Ziele ist die Kenntnis des Zustandes zu Beginn des Prozesses erforderlich. Daher wurde am Anfang der 

ersten Phase des Masterplans eine Analyse des Status quo des Energieverbrauchs, nach Energiearten und Ver-

brauchssektoren, sowie der dadurch verursachten CO2-Emissionen vorgenommen. 

4.4.1 EINFÜHRUNG  

Die erste umfassende Energie- und CO2-Bilanz Osnabrücks wurde 1996 rückwirkend für die Jahre 1988 bis 1995 

auf der Basis eines im damaligen Umweltamt der Stadt Osnabrück selbst entwickelten Exeltools erstellt. Um die 

kommunalen Energie- und CO2-Bilanzen zukünftig besser vergleichbar zu machen und den jeweiligen Aufwand 

zur Erstellung zu verringern, nutzt die Stadt Osnabrück seit 2009 die internetbasierte Software ECORegion der 

Schweizer Firma Ecospeed, die u. a. vom Klima-Bündnis mitentwickelt und empfohlen wurde. Im Rahmen der 

Umstellung im Jahr 2009 wurden alle seit 1996 zur CO2-Bilanzerstellung erhobenen Daten in ECORegion einge-

pflegt. Somit liegen für die Stadt Osnabrück für den gesamten Zeitraum 1990 bis 2010 Daten zum Endenergie-

verbrauch und den CO2-Emissionen vor. Bisher wurde die CO2-Bilanz alle drei bis fünf Jahre (1998, 2001, 2005 

und 2010) aktualisiert. Es ist vorgesehen, die Aktualisierung in Zukunft alle ein bis zwei Jahre vorzunehmen. 

4.4.2 METHODIK UND DATENQUELLEN FÜR DIE BILANZIERUNG 

Die Analyse des Ist-Zustands des Energieverbrauchs und der Energiebereitstellung stützt sich im Wesentlichen 

auf die Daten der Bilanzierung mit ECORegion. Diese wurden von der Stadt Osnabrück bereitgestellt. Es handelt 

sich dabei um die Version von 26. April 2013. Der Zeitbezug ist relevant, da es durch Änderungen in der Bilan-

zierungsmethodik von ECORegion zu Unterschieden kommt, auch für Energieangaben, die sich auf die Vergan-

genheit beziehen. Hierauf wird im Folgenden noch eingegangen. 

Von besonderer Bedeutung ist die Qualität der Daten, insbesondere die Frage, ob es sich um lokal erhobene 

Daten handelt oder ob die Verbrauchsdaten auf Basis von Durchschnittswerten für das Bundesgebiet ermittelt 

werden. Die Bilanzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen der Stadt Osnabrück erfolgt weitge-

hend auf Basis regional erhobener Daten. Bundesweite oder theoretische Angaben gehen nur in geringem 

Umfang ein. In den Bereichen „private Haushalte“ und „kommunale Infrastruktur“ (inkl. kommunaler Flotte) 

handelt es sich bei 90 % der Daten um lokal erhobene Werte. Dies gilt für die leitungsgebundenen Energieträ-

ger Strom, Gas und Fernwärme sowie für Heizöl, Holzheizungen und Solarthermieanlagen.  

Die Angaben zum Erdgas- und Stromverbrauch in den Sektoren „Haushalte“, „Industrie“ sowie „Gewerbe, Han-

del und Dienstleister“ werden von den Stadtwerken Osnabrück AG bzw. - das Hochspannungsnetz betreffend - 

von der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH bereitgestellt. Hierbei werden auch alle durchgeleiteten 
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Strom- und Gasmengen von Drittanbietern mitbilanziert. Die Daten zu Heizöl, Holzheizungen und Solarther-

mieanlagen werden von der Stadt erhoben. Die Ermittlung des nicht leitungsgebundenen Heizölverbrauchs 

erfolgte durch Fortschreibung der bisherigen CO2-Bilanzierungsmethode.  

Bei den folgenden Energieträgern basiert die Bilanzierung der Endenergienutzung nicht auf lokal erhobenen 

Daten: Umweltwärme (= Wärmegewinn aus Wasser, Luft und Boden mittels Wärmepumpen), Flüssiggas, 

Braunkohle, Steinkohle sowie Abfall. Bei diesen Energieträgern wurde bis 2013 Osnabrück über die Einwohner-

zahl sein Anteil am bundesweiten Verbrauch zugerechnet. Auch bei den Angaben zur Nutzung von Biogas als 

Endenergie handelt es sich um Anteile vom Verbrauch im Bund. Dagegen handelt es sich bei den Angaben zum 

Beitrag des Biogases zur lokalen Strom- und Nahwärmeerzeugung um lokale Daten. 

Seit 2013 wird beim Energieträger Kohle nur noch der in Osnabrück genutzte Anteil berücksichtigt. Auch bei 

der Bewertung des Abfalls ist 2013 eine Änderung eingetreten. Seitdem weist ECORegion nur noch denjenigen 

Abfall als Endenergie aus, der im Bereich der Wirtschaft energetisch genutzt wird. Hierbei gehen die Angaben 

aus den Energiebilanzen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ein. Bezugsgröße für die Angaben zum ener-

getisch genutzten Abfall ist der nationale Durchschnitt pro Wirtschaftszweig, Energieträger und Erwerbstätigen. 

Nicht einbezogen wird die energetische Nutzung von Abfall zur Produktion von Netzstrom oder Fernwärme. Die 

Aufteilung in biogene und nicht biogene Anteile des Abfalls wird analog zur Definition im nationalen Treibhaus-

gasinventar jeweils mit 50 % angenommen. Von dort übernimmt ECORegion auch den Emissionsfaktor für die 

Berechnung der direkten Emissionen. Der Emissionsfaktor für die LCA-THG-Berechnung werden von ECORegion 

aus GEMIS übernommen [ECORegion 2013]. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem in Osnabrück ener-

getisch genutzten Abfall nicht um solchen, der lokal anfällt. Er wird daher im Folgenden bei der Analyse der 

lokalen Energiebereitstellung nicht berücksichtigt. 

Die Einwohner- und Erwerbstätigenzahlen (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Beamte und Selbständi-

ge), die in ECORegion eingepflegt werden, sind aus den statistischen Daten des Landesbetrieb für Statistik und 

Kommunikationstechnologie Niedersachsen entnommen. Der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der 

drei Unternehmen in Osnabrück (Stand: 30. September 2012), die am Emissionshandel teilnehmen, werden 

nicht in die Bilanzierung aufgenommen.  

Im Rahmen des Masterplans hat sich die Studie speziell mit dem Energieverbrauch der Wirtschaft und der zu 

erwartenden Entwicklung bis 2050 im Industrie- und der GHD-Sektor befasst [IREES 2014]. Diese Untersuchung 

hat als Bezugsjahr 2012, in dem der Endenergieverbrauch aufgrund der konjunkturellen Entwicklung gegenüber 

2010 wieder angestiegen ist. Außerdem bezieht die Untersuchung, anders als die im Folgenden genannten 

Daten, auch den Endenergieverbrauch der Unternehmen, die am Emissionshandel teilnehmen, mit ein. Der 

Anteil dieser Unternehmen am Gesamtenergieverbrauch der Wirtschaft Osnabrücks lag in 2012 bei rund 27 %. 

Darüber hinaus haben die Autoren der Studie auch den bislang noch nicht bekannten Energiebedarf für den 

Hochdruckgasbezug einzelner Firmen in Osnabrück in ihre Bilanz mit einbezogen. Daher liegt der in [I-

REES 2014] genannte Endenergieverbrauch mit rund 3.000 GWh deutlich höher als die im Folgenden darge-

stellten Werte. 
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Eine Witterungsbereinigung des Verbrauchs verschiedener Energieträger zur Deckung des Raumwärmebedarfs 

wird von der ECORegion Software, zumindest in der Basisversion, die von Osnabrück bis Anfang 2013 einge-

setzt wurde, nicht unterstützt. Um dennoch die witterungsbedingten Schwankungen des Energieverbrauchs 

herauszurechnen, hat die Stadt Osnabrück daher die absoluten Daten des Energieverbrauchs zur Raumwärme-

erzeugung im Vorfeld der Dateneingabe einer Witterungsbereinigung unterzogen. Durch dieses Vorgehen las-

sen sich auch in Zukunft Einspareffekt nachweisen, da witterungsbedingt Schwankungen bereits eliminiert sind.  

Im Verkehrssektor wurde die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge sowie die Fahrleistungen für den öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) lokal erhoben. Für die Fahrleistungen privaten Personenverkehrs, die Fahrzyklen 

aller Fahrzeuge und den Treibstoffmix wurden die von ECORegion vorgegebenen Daten genutzt. Dabei handelt 

es sich um Daten, die im Rahmen von Forschungsvorhaben für gesamt Deutschland ermittelt wurden. Für den 

ÖPNV wurden die Verbrauchsangaben des Betreibers, d. h. der Stadtwerke, eingepflegt. Die CO2-Emissionen 

aus Kerosin ergeben sich aus der durchschnittlichen nationalen Flugleistung pro Person und der Einwohnerzahl 

Osnabrücks. 

Hinsichtlich der lokalen Energieerzeugung werden Angaben zum Mix der lokalen Stromproduktion sowie be-

züglich der Bereitstellung von Fernwärme berücksichtigt. Die Angaben stammen hier überwiegend von den 

Stadtwerken Osnabrück, die Angaben zur Nutzung von Biogas für die Fernwärmeerzeugung wurden von der 

Stadt selbst erhoben. Einige lokal erhobene Daten liegen nicht für den gesamten Bilanzierungszeitraum vor, 

sondern wurden erst im Verlauf der Zeit aufgenommen (siehe nachfolgende Tabelle). 

Tabelle 4-5: Lokale Daten, für die Angaben nicht für den gesamten Zeitraum (1990 -2010) vorliegen 

Quelle: [ECORegion] 

Daten Angaben seit  

Verbrauchsdaten Kommunale Gebäude 2003 

Kommunale Flotte 2006 

Schiff und Schiene  2006 

Für den Zeitraum vor 2003 lagen der Stadt Osnabrück keine vollständigen Daten für den Energieverbrauch der 

kommunalen Einrichtungen vor. Daher wurde der Energieverbrauch der kommunalen Einrichtungen erst ab 

2003 in ECORegion aufgenommen. Der Verbrauch der kommunalen Flotte wurde erst ab 2006 ausgewiesen. 

Dies ist beim Vergleich des Endenergieverbrauchs der Stadt vor und nach 2003 bzw. 2006 zu berücksichtigen. 

Bewertung der Datenquellen 

Die Bilanzierung des Energieverbrauchs der Stadt Osnabrück stützt sich bereits zum großen Teil auf lokale Da-

ten und bildet damit den realen Energieverbrauch weitgehend korrekt ab. Hervorzuheben ist, dass die Ver-

brauchsdaten einer Witterungsbereinigung unterzogen werden. Dies hat den Vorteil, dass so Effekte von Ein-

spar- und Effizienzmaßnahmen nicht durch witterungsbedingte Schwankungen überdeckt werden, wie dies z. 

B. bei den Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zum Energieverbrauch privater Haushalte der Fall ist 

[BMWi 2013].  
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Der Verbrauch des Flugverkehrs ist der statistische Anteil der Osnabrücker Bevölkerung am nationalen Durch-

schnittsverbrauch für Flugverkehr und wird (bislang) nicht aus realen Verbrauchsdaten abgeleitet. Eine genaue 

Erfassung und Zuordnung des Energieverbrauchs des Flugverkehrs ist schwierig, da hierfür z. B. das Reisever-

halten der Bevölkerung untersucht werden müsste. Auch die Frage der Bilanzierungsgrenzen ist im Fall des 

Flugverkehrs nicht einfach zu beantworten. Aus diesem Grund, aber auch wegen der Tatsache, dass die Stadt 

Osnabrück keinen Einfluss auf das Nutzerverhalten seiner Einwohner beim Flugverkehr hat, ist hier der Ansatz 

von bundesweiten Durchschnittsdaten sinnvoll. 

Empfehlungen 

Bezüglich der Erhebung lokaler Daten für Endenergieträger besteht nur ein geringes Verbesserungspotenzial. 

Für einige Energieträger sind bislang nationale Durchschnittswerte eingegangen: Umweltwärme  

(= Wärmegewinn aus Wasser, Luft und Boden mittels Wärmepumpen), Flüssiggas, Braunkohle, Steinkohle, 

Biogas (direkte Nutzung, nicht Fernwärmeerzeugung) und Abfall. Bezüglich der Kohle hat die Stadt inzwischen 

beschlossen, nur den Anteil zu berücksichtigen, der in der Industrie genutzt wird.  

Im Fall der Umweltwärme liegen Angaben der Stadtwerke zur Zahl und Leistung von Wärmepumpen (auf Basis 

Nutzer des Wärmepumpentarifs) vor. Die bereitgestellte Energie kann unter Annahmen von typischen Kenn-

werten berechnet werden.  

Bei den anderen Energieträgern ist derzeit die Ermittlung lokaler Daten aufgrund des geringen Anteils an der 

Energiebereitstellung oder des Fehlens verlässlicher Daten kein Handlungsbedarf gegeben. So liegen z. B. zu 

Flüssiggas l keine genauen Zahlen vor, die Erhebungen der Schornsteinfeger zeigen aber, dass in den Haushal-

ten nur eine sehr geringe Anzahl von Anlagen vorhanden ist. Eine genauere Erhebung erscheint aufgrund des 

geringen Anteils des Flüssiggases nicht sinnvoll.  

Bezüglich des Abfalls wird nach derzeitigem Kenntnisstand nur in der Industrie Abfall genutzt, der aus anderen 

Regionen kommt. Für die Erhebung lokaler Daten wäre die Befragung der entsprechenden Firmen erforderlich. 

Sollte in Zukunft eine energetische Nutzung des regional anfallenden Abfalls erfolgen, könnten die Entsorger 

Daten zur energetischen Nutzung von Abfallfraktion zur Verfügung stellen.  

Im Fall des Biogases können verlässliche Daten zur Nutzung als Endenergie mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum 

oder nur unvollständig ermittelt werden, da es hierfür erforderlich wäre, die Bezüge aus unterschiedlichen 

Quellen (verschiedene Anbieter von Biogas bzw. Erdgas mit Biogasanteilen) festzustellen. Daher wird empfoh-

len, bei diesem Energieträger auch in Zukunft bei der Bilanzierung auf die bundesweiten Durchschnittswerte 

zurückgreifen. 

4.4.3 ANALYSE DES ENDENERGIEVERBRAUCHS 

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung des Endenergieverbrauchs der vier Sektoren private Haushalte, 

Wirtschaft, kommunale Gebäude / Infrastruktur und Verkehr von 1990 bis 2010 aufgezeigt, anschließend wer-

den diese Daten in der Gesamtbilanz der Stadt Osnabrück zusammengefasst. 
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Nicht enthalten sind in den nachfolgend dargestellten Ergebnissen der Stromverbrauch und die selbst genutzte 

Stromeigenerzeugung der drei Firmen, die Teilnehmer am Emissionshandel sind. Diese sind derzeit (Stand: 30. 

September 2012) Ahlstrom Osnabrück GmbH (mehrere Anlagen), Schoeller Technocell GmbH & Co KG (mehre-

re Anlagen) und Volkswagen Osnabrück GmbH [DEHST 2012].  

Endenergieverbrauch der privaten Haushalte 

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte in Osnabrück von 1990 bis 2010 ist in der 

nachfolgenden Abbildung dargestellt. Der Endenergieverbrauch der Raumwärme wurde von der Stadt für die 

Erstellung der Bilanz in ECORegion witterungsbereinigt (siehe Kapitel 4.4.2).  

Von 1990 bis 2020 stieg der Endenergieverbrauch der privaten Haushalte in Osnabrück leicht an bis auf ein 

Maximum von rund 1.955 GWh/a. Ab 2000 ging er bis 2010 deutlich zurück und lag dann bei ca. 1.670  GWh/a. 

Der Rückgang von 1990 bis 2010 beträgt 8,5 %. Betrachtet man den Zeitraum 2000 bis 2010, so fällt die Reduk-

tion fast doppelt so hoch aus (-14,6 %). Die Reduktion des spezifischen Verbrauchs pro Einwohner von 1990 bis 

2010 betrug im Bereich der Haushalte 9,0 %. Dieser Rückgang des Endenergieverbrauchs wurde erreicht, ob-

wohl im gleichen Zeitraum die Gesamtwohnfläche in Osnabrück um ca. 1.000.000 m² anstieg  

(ca. +17 %) [OS 2013b]. Dies zeigt, dass in diesen zwanzig Jahren erhebliche Effizienzsteigerungen im Wohnge-

bäudebereich erzielt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-17: Entwicklung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte in Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung nach [OS/ECORegion 2013] 

Tabelle 4-6: Veränderung Endenergieverbrauch der privaten Haushalte der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Sektor 1990 2010 1990 2010 
Veränderung 2010 gg. 

1990 

 GWh/a MWh/EW GWh/a In % 

Private Haushalte  1.822,6 1.668,3 11,2 10,2 -154,2 -8,5%- 
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Im Bereich der privaten Haushalte ist das Erdgas mit einem Anteil von fast 60 % (2010) der dominierende End-

energieträger, gefolgt von Heizöl mit rund 20 % und dem Strom mit einem Anteil von ca. 13 %. Fernwärme 

hatte 2010 einen Anteil von 3,1 % und Holz von 1,3 %. Der Anteil der restlichen Endenergieträger lag unter 1 %. 

Wirtschaft 

Die Reduktion des Endenergieverbrauchs fiel in der Wirtschaft (inkl. kommunale Gebäude und Infrastruktur) 

deutlich höher aus als bei privaten Haushalten. Der Endenergieverbrauch ging von 2.500 GWh/a in 1990 konti-

nuierlich auf 1.830 GWh/a in 2010 zurück, eine Reduktion um fast 27 % (siehe nachfolgende Tabelle).   

Tabelle 4-7: Veränderung Endenergieverbrauch des Wirtschaftssektors der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Sektor 1990 2010 1990 2010 
Veränderung 2010 gg. 

1990 

 GWh/a MWh/EW GWh/a in % 

Wirtschaft (inkl. komm. 
Gebäude/Infrastruktur 

2.500,7 1.829,9 15,3 11,1 -670,8 -26,8% 

 

 

Abbildung 4-18:: Entwicklung des Endenergieverbrauchs des Wirtschaftssektors in Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung nach [OS/ECORegion 2013] 

Der Rückgang des Energieverbrauchs fand trotz steigender Beschäftigtenzahl in den Betrieben statt. Im Zeit-

raum von 1990 bis 2010 stieg die Gesamtzahl der Beschäftigten in Osnabrück um mehr als 27.500 an. Dieser 

Anstieg fand überwiegend im Dienstleistungsbereich (inkl. Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen) sowie 

im Grundstücks- und Wohnungswesen statt, Bereichen mit eher niedrigem spezifischen Energieverbrauch pro 

Beschäftigen. Die Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe ging dagegen deutlich zurück. Waren in 1990 
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dort noch 23.000 Personen beschäftigt, so halbierte sich in diesem energieintensiveren Wirtschaftsbereich bis 

2010 die Zahl der Beschäftigten fast auf ca. 12.440 Personen. Der Rückgang des Energieverbrauchs in der Wirt-

schaft ist einerseits auf diesen Strukturwandel zurückzuführen. Der maßgebliche Faktor ist allerdings die Stei-

gerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft. Im Bundesdurchschnitt verbesserte sich die Energieeffizienz der 

Wirtschaft zwischen 1991 und 2009 um durchschnittlich rund 2,2 % pro Jahr [AGEB 2012]. Diese Veränderung 

spiegelt sich auch im spezifischen Endenergieverbrauch pro Beschäftigtem wieder. Betrug dieser Wert in 1990 

noch 25,5 MWh/a, so lag er in 2010 mit 14,7 MWh/a um 42 % niedriger. Zukünftig wird der Trend zur Verlage-

rung von Arbeitsplätzen vom produzierenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor anhalten. Dies und eine 

weitere Steigerung der Energieeffizienz werden auch zukünftig zur Reduktionen im Energieverbrauch der Wirt-

schaft führen. Um jedoch Reduktionsraten zu erreichen wie in den zurückliegenden Jahren, sind besondere 

Anstrengungen erforderlich, da die leicht realisierbaren Einsparmaßnahmen häufig schon umgesetzt wurden, 

besondere in der Industrie.  

Kommunale Einrichtungen 

Der Bereich, in dem die Stadt Osnabrück direkte Eingriffsmöglichkeiten bezüglich des Energieverbrauchs hat, 

sind die kommunalen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude, städtische Eigenbetriebe, etc.). Daher ist der End-

energieverbrauch für diesen Bereich, der in den Zahlen für die Wirtschaft enthalten ist, noch einmal gesondert 

dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich auf den Zeitraum 2003 bis 2010, da vor 2003 keine vollständigen 

Daten für die kommunalen Einrichtungen vorlagen. Angaben zum Verbrauch der kommunalen Flotte wurden 

sogar erst ab 2006 erfasst.  

 

Abbildung 4-19: Endenergieverbrauch kommunaler Gebäude und Infrastruktur (inkl. komm. Flotte) – 2003 bis 2010  
Quelle: Eigene Darstellung nach [OS/ECORegion 2013] 
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Der Endenergieverbrauch der kommunalen Verwaltung umfasst den Verbrauch der Straßenbeleuchtung 

(Strom), den Verbrauch der kommunalen Gebäude (Strom, Gas, Heizöl und Fernwärme) sowie den Verbrauch 

der kommunalen Infrastruktur. Unter kommunaler Infrastruktur versteht man hier den Verbrauch der Entsor-

gung (Abfallwirtschaft, Abwasserbehandlung) in der Stadt Osnabrück.  

Der Endenergieverbrauch der kommunalen Einrichtungen lag in 2010 bei 108 GWh/a, wovon 8 GWh/a auf die 

kommunale Flotte entfallen. Die kommunalen Einrichtungen hatten damit einen Anteil am Verbrauch der Wirt-

schaft von 6,4 %. Der Anteil am Endenergieverbrauch der gesamten Stadt betrug 2010 nur 2,3 %. 

Von 2003 bis 2006 fand ein deutlicher Anstieg des Verbrauchs der kommunalen Einrichtungen statt. Dieser ist 

im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen liegen für einige kommunale Einrichtungen erst 

ab 2006 Daten vor. Zum anderen ist ein Anstieg des Erdgasverbrauchs bei den Schwimmbädern zu verzeichnen. 

Letzteres ist vorrangig auf den Neubau des Nettebades zurückzuführen (Wiederinbetriebnahme des neuen 

Bades im März 2005).  

Seit 2006 geht der Endenergieverbrauch deutlich zurück. 2010 lag der Verbrauch 8,4 % niedriger als in 2006. 

Bei den kommunalen Gebäuden betrug der Rückgang 7,7 %, bei der kommunalen Flotte sogar 16,9 %. Ver-

gleicht man diese Entwicklung mit derjenigen bei den privaten Haushalten, so wurden in den kommunalen 

Einrichtungen in einer vergleichsweise kurzen Zeit bereits erhebliche Einsparungen erzielt. Dies sollte Ansporn 

sein, die Bemühungen um Einsparungen und Effizienzsteigerungen im Rahmen des Masterplanprozesses fort-

zusetzen und so die Vorbildfunktion der Stadt wahrzunehmen. 

Verkehr 

Im Verkehrssektor ist ein Anstieg des Endenergieverbrauchs zu verzeichnen. Der Verbrauch in diesem Sektor 

nahm von 1990 bis 2010 um ca. 120 GWh/a bzw. 8,8 % zu (siehe nachfolgende Tabelle). Tabelle 4-9 zeigt, dass 

der Anstieg des Verbrauchs im Verkehrssektor um 8,8 % im Wesentlichen durch die Zunahme des Flugverkehrs 

und des Güterverkehrs auf Straße und Schiene zurückzuführen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ver-

brauch des Flugverkehrs der statistische Anteil der Osnabrücker Bevölkerung am nationalen Durchschnittsver-

brauch für Flugverkehr ist und eine genaue Erfassung kaum möglich ist (siehe Kapitel 4.4.2). Bei der Bewertung 

der Verbrauchsdaten des Verkehrs muss darüber hinaus in Betracht gezogen werden, dass die Stadt Osnabrück 

keinen Einfluss auf das Nutzerverhalten seiner Einwohner beim Flugverkehr hat. Auch beim Güterverkehr auf 

Straße und Schiene ist der Einfluss der Stadt maximal auf Maßnahmen im Kontext des regionalen Verkehrs 

beschränkt. 

Tabelle 4-8 Veränderung Endenergieverbrauch des Verkehrssektors der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Sektor 1990 2010 1990 2010 
Veränderung 2010 gg. 

1990 

 GWh/a MWh/EW GWh/a in % 

Verkehr 1.368,7 1.489,0 8,4 9,1 120,3 8,8% 
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Tabelle 4-9: Veränderung Fahrleistung Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Verkehrsmittel 1990 2010 
Veränderung 2010 vs. 

1990 (in %) 

Motorräder (Mio. Pers. km) 2,7 14,1 422 % 

PKW (Mio. Pers. km) 1.418,2 1.468,3 4 % 

Linienbusse (Mio. Pers. km) 119,7 133,0 11 % 

Flugverkehr (Mio. Pers. km) 139,9 364,9 161 % 

Schienenverkehr Personen 

(Mio. Pers. km) 
69,5 70,4 1 % 

Güterverkehr Straße (Mio. Fz. km) 156,1 227,1 45 % 

Güterverkehr Schiene (Mio. t km) 143,9 186,7 30 % 

Güterverkehr Schiff (Mio. t km) 42,9 42,2 -2 % 

Diese Entwicklung des Flugverkehrs und des Güterverkehrs spiegelt sich auch in der Veränderung des Ener-

giemixes des Verkehrssektors wieder (siehe Tabelle 4-10). Durch die Zunahme des Flugverkehrs steigt der Kero-

sinverbrauch deutlich an. Der Anstieg des Güterverkehrs auf der Straße führt zu Erhöhung des Dieselver-

brauchs. Hier wirkt sich auch die große Zahl von Logistikunternehmen in Osnabrück aus. Aber auch die zuneh-

mende Nutzung von Dieselfahrzeugen im PKW-Bereich trägt zum Anstieg beim Verbrauch des Energieträgers 

Diesel bei. Der höhere Stromverbrauch ist im Wesentlichen auf das gestiegene Güteraufkommen auf der 

Schiene zurückzuführen. 

Tabelle 4-10:: Veränderung Endenergieverbrauch der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 – Verkehrssektor 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Energieträger 1990 2010 Veränderung 2010 gg. 1990 

 GWh/a GWh/a in % 

Strom 10,4 11,3 0,9 7,9 % 

Benzin 784,4 501,9 -282,5 -36,0 % 

Diesel 487,1 810,9 323,8 66,5 % 

Kerosin 86,7 164,8 78,1 90,0 % 

Summe 1.368,7 1.4898,9 120,3 8,8 % 

Endenergieverbrauch Stadt Osnabrück 

Aus den zuvor erläuterten Verbräuchen der einzelnen Sektoren ergibt sich der in Tabelle 4-11 und in Abbildung 

4-20 dargestellte Endenergieverbrauch in Osnabrück. Dieser ist von ca. 5.692 GWh/a in 1990 auf 4.997 GWh/a 

in 2010 gesunken (-12,4 %). Dies ist ein deutlich größerer Rückgang als im Bundestrend (-4,4 %). In 1990 hatte 

die Wirtschaft den größten Anteil am Endenergieverbrauch in Osnabrück. Bedingt durch den starken Ver-

brauchsrückgang in diesem Sektor sind die Anteile der drei Sektoren private Haushalte (33,5 %), Wirtschaft 

(36,7 %) und Verkehr (29,9 %) inzwischen ähnlich groß. 
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Tabelle 4-11: Veränderung Endenergieverbrauch der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis [OS/ECORegion 2013] 

Sektor 1990 2010 1990 2010 
Veränderung 2010 gg. 

1990 

 GWh/a MWh/EW GWh/a in % 

Private Haushalte  1.822,6 1.668,4 11,2 10,2 -154,2 -8,5 % 

Wirtschaft (inkl. komm. 
Gebäude/Infrastruktur) 

2.500,7 1.829,9 15,3 11,1 -670,8 -26,8 % 

Verkehr 1.368,7 1.489,0 8,4 9,1 120,3 8,8 % 

Summe 5.692,0 4987,3 34,9 30,4 -704,7 -12,4 % 

 

Abbildung 4-20: Endenergieverbrauch der Stadt Osnabrück - 1990 bis 2010 nach Sektoren 

Quelle: Eigene Darstellung nach [OS/ECORegion 2013] 

Während der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor um rund 120 GWh anstieg, nahm er im Bereich der pri-

vaten Haushalte ab (-154 GWh/a).  

Berücksichtigt man die Bevölkerungsentwicklung, ergibt sich kein grundsätzlich anderes Bild, da sich die Ein-

wohnerzahlen in 1990 und 2010 kaum unterscheiden. Der Endenergieverbrauch je Einwohner sank von 

20,2 MWh/a in 1990 auf 17,6 MWh/a in 2010 und hat somit um 12,9 % abgenommen. 
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Bewertung der Verbrauchsdaten 

Vergleicht man die Entwicklung in Osnabrück mit den Daten für den Bund, kann man feststellen, dass:  

- die Abnahme des Endenergieverbrauchs mit -12,5 % von 1990 bis 2010 deutlich höher ausgefallen ist 

als im Bundesdurchschnitt (-4,4 %), 

- der Endenergieverbrauch der Wirtschaft am stärksten zurückgegangen ist (-26,8 %) und die Abnahme 

deutlich über dem Bundestrend liegt (-16,8 %), 

- die Zunahme im Verkehrssektor mit +8,8 % etwas höher ist als im Bund (+7,4 %), 

- die Abnahme bei den privaten Haushalten – 8,5 % beträgt, während im Bundesgebiet der (nicht witte-

rungsbereinigte) Endenergieverbrauch der privaten Haushalte um 12,3 % anstieg. 

Der starke Rückgang des Energieverbrauchs der Wirtschaft in Osnabrück ist außer durch Effizienzsteigerungen 

insbesondere durch starke strukturelle Veränderungen bedingt (siehe Abschnitt zum Endenergieverbrauch der 

Wirtschaft).  

Der im Vergleich zum Bundestrend etwas stärkere Anstieg im Verkehrssektor liegt an der starken Präsenz von 

Logistikunternehmen in der Stadt Osnabrück.  

Die Abnahme bei den privaten Haushalten scheint gegen den Bundestrend (+8,5%) zu gehen. Es ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass es sich bei den Bilanzdaten für Osnabrück um witterungsbereinigte Verbrauchswerte 

handelt, während in der Bundesstatistik keine Witterungsbereinigung vorgenommen wurde. Da 1990 ein war-

mes Jahr war (Gradtagszahl Osnabrück: 3.290 Kd) und 2010 ein besonders kaltes Jahr (Gradtagszahl Osnabrück: 

4.113 Kd), hätte man auch in Osnabrück ohne Witterungsbereinigung einen Verbrauchsanstieg bei den Haus-

Entwicklung des Endenergieverbrauchs der Stadt Osnabrück 1990 bis 2010: 

 Reduktion des Endenergieverbrauchs der Stadt Osnabrück um 12,4 % 

Reduktion des Endenergieverbrauch je Einwohner: -12,9 % 

spez. Endenergieverbrauch: 1990: 20,2 MWh pro Jahr und Einwohner;  

    2010: 17,6 MWh pro Jahr und Einwohner 

 Private Haushalte: Reduktion des Endenergieverbrauchs um - 8,5 % 

 Wirtschaft: Reduktion des Endenergieverbrauchs um -26,8 %  

Hier spielen der strukturelle Wandel weg vom produzierenden Gewerbe hin zu Dienstleistungen 

und die Effizienzsteigerungen in der Wirtschaft die wesentliche Rolle.  

 Verkehrssektor: Zunahme um 8,8 % 

Im Vergleich zum Bundestrend etwas stärkerer Anstieg aufgrund der starken Präsenz von Logistik-

unternehmen in der Stadt Osnabrück 
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halten verzeichnet.
15

 Dies verdeutlicht die Bedeutung der Witterungsbereinigung für eine korrekte Bewertung 

von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen. Dies gilt insbesondere bei den Haushalten, bei denen Raumwärme 

der größte Verbrauchsanteil ist.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Entwicklung des Endenergieverbrauchs in Osnabrück in etwa dem Bun-

destrend entspricht bis auf den deutlich stärkeren Rückgang im Sektor Wirtschaft. 

Die Abnahme der Endenergie um 12,4 % in 20 Jahren verdeutlicht jedoch, dass bis zur Zielerreichung -50 % bis 

2050 noch massive Anstrengungen erforderlich sind. 

Im Haushaltssektor müssen noch erhebliche Reduzierungen erreicht werden. Dies wird nur durch eine Vielzahl 

verschiedener, auf unterschiedliche Zielgruppen abgestimmten Maßnahmen möglich sein. 

Hinsichtlich der Entwicklung im Wirtschaftssektor ist zu bedenken, dass in dem betrachteten Zeitraum in Osn-

abrück ein starker Strukturwandel stattgefunden hat, weg vom verarbeitenden Gewerbe hin zu Dienstleis-

tungsunternehmen. Dieser Wandel hat sich auch auf den Endenergieverbrauch ausgewirkt und - zusammen mit 

Energieeffizienzsteigerungen - zu einer deutlichen Reduzierung des Verbrauchs geführt. Es ist nicht davon aus-

zugehen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren unvermindert fortsetzt. Um vergleichbare 

Reduktionseffekte auch in Zukunft zu erreichen werden verstärkte Anstrengungen im Sektor Wirtschaft erfor-

derlich sein. 

Im Verkehrsbereich wird auf Bundesebene eher mit einem Anstieg als mit einer Abnahme des Energiever-

brauchs gerechnet. Es ist zudem der Bereich, auf den die Stadt nur bedingt Einfluss hat. Dies gilt insbesondere 

für den Luft- und Schienenverkehr und im Wesentlichen auch den Straßengüterverkehr. Daher werden Ver-

brauchsreduktionen in diesem Bereich am schwierigsten zu erreichen sein. 

4.4.4 LOKALE ENERGIEERZEUGUNG 

Ein wichtiger Beitrag zur Erreichung des Ziels des Masterplans, die CO2-Emissionen bis 2050 um 95 % zu redu-

zieren, ist der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien. Für die Entwicklung von Maßnahmen in diesem 

Handlungsfeld ist es erforderlich, einerseits die Potenziale der Stadt und andererseits den bisherigen Umfang 

der Nutzung zu kennen. Auf die Potenziale wird in Kapitel 5.3 eingegangen. Im Folgenden wird der Stand der 

lokalen Bereitstellung von Energie durch die erneuerbaren Energien sowie die bisherige Entwicklung aufge-

zeigt. Basis für die Analyse sind die Ergebnisse der Energiebilanzen der Stadt. 

                                                                 
15

  Die Gradtagszahl ist ein Maß für die erforderliche Heizenergie eines Gebäudes in Abhängigkeit von der Witterung. Sie ist 
die Summe aus den Differenzen einer angenommenen Rauminnentemperatur, i.d.R. 20 °C, und dem jeweiligen Tages-
mittelwert der Außentemperatur über alle Tage eines Zeitraums, an denen dieser unter der Heizgrenztemperatur des 
Gebäudes liegt. Die Heizgrenztemperatur ist dabei die Außentemperatur, ab der eine Beheizung erforderlich ist, in der 
Regel werden hierfür 15°C angenommen. 
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Abbildung 4-21: Lokale Energiebereitstellung Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von [OS/ECORegion 2013] 

In Osnabrück wurden in 2010 137 GWh bereitgestellt (siehe Abbildung 4-21), davon ca. 38 GWh Strom (siehe 

Abbildung 4-22). Rund 996 GWh Wärme wurden in Osnabrück in Nahwärmesystemen und einzelnen Gebäu-

den, zu einem großen Teil in KWK-Anlagen, erzeugt (siehe Abbildung 4-23).  

Die lokale jährliche Energiebereitstellung entsprach in 2010 2,7 % des Endenergieverbrauchs, der Anteil am 

Stromverbrauch lag in 2010 bei 4,1 %, der Anteil der lokal erzeugten Wärme am Wärmeverbrauch im selben 

Jahr bei 2,4 %. Der größte Beitrag entfällt auf die Energieerzeugung auf Basis von Erdgas in KWK-Anlagen, ge-

folgt von Biogas und Holz.   

Der Anstieg in den Jahren 1994 bis 1996 ist im Wesentlichen auf den Einsatz von Erdgas und Biogas in lokalen 

Erzeugungsanlagen in Nahwärmesystemen und einen leichten Ausbau der Windenergie zurückzuführen. Seit 

2003 gewinnt auch die Nutzung der Solarenergie langsam an Bedeutung und ab 2007 erhöht sich der Beitrag 

der Umweltwärme (Geothermie). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-22:  Lokal erzeugter Strom Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von [OS /ECORegion 2013] 
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Der Strom stammt aus KWK-Anlagen, die mit Erdgas und Biogas betrieben werden, sowie in zunehmendem 

Maß aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Einen sehr geringen Beitrag liefert auch die Wasserkraft  

(2010: 25 MWh). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass auch bei der lokalen Bereitstellung von Wärme Erdgas mit einem Anteil 

von 51 % dominiert. Holz ist ein weiterer wichtiger lokaler Energieträger mit einem Beitrag von 25 %. 

 

Abbildung 4-23: Wärme aus lokalen Energieträgern (inkl. Nahwärme) Stadt Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von [OS/ECORegion 2013] 

Lokale Energieerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien 

Seit 1990 ist der Beitrag erneuerbarer Energien (ohne biogene Anteile des Abfalls) zur Energiebereitstellung in 

der Stadt Osnabrück von ca. 0,5 GWh/a auf 69,2 GWh/a in 2010 stark angestiegen (Abbildung 4-24).
16

 Die Ent-

wicklung weist zwischen 1993 und 1995 einen deutlichen Sprung auf. Dieser ist insbesondere bedingt durch die 

verstärkte Nutzung von Holz und von Biogas und den Ausbau der Windenergie in Osnabrück. 

Trotzdem lag der Anteil der erneuerbaren Energien in Osnabrück auch in 2010 nur bei 1,4 %. Holz hat dabei mit 

35,7 % den größten Anteil. Holz wird im Wesentlichen in ca. 13.000 Kaminöfen und wenigen größeren Zentral-

heizungsanlagen in Osnabrück energetisch genutzt. Biogas hat einen Anteil von 28,5 %, Photovoltaik und Son-

nenkollektoren liefern zusammen 13,6 %, auf die Windenergie entfallen 8,5 % und auf die Geothermie (Wär-

mepumpen) 13,7 % der Energiebereitstellung durch die erneuerbaren Energien. Beim Holz und dem Biogas 

handelt es sich fast ausschließlich um Importe nach Osnabrück. 

                                                                 
16

  Inkl. der biogenen Anteile des Abfalls lag in 2010 der Beitrag erneuerbarer Energien bei 86,1 GWh. 



117 

 

 

Abbildung 4-24 Energiebereitstellung in Osnabrück durch erneuerbare Energien 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Daten [OS/ECORegion 2013] 

Der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Osnabrück lag in 2010 bei knapp 21 GWh/a bzw. 

einem Anteil von 2,2 %. Zur Wärmebereitstellung trugen die erneuerbaren Energien gut 48 MWh/a bzw. 1,2 % 

bei. In Abbildung 4-25 und Abbildung 4-26 sind die Beiträge der einzelnen erneuerbaren Energien zur Strom- 

und Wärmeerzeugung in Osnabrück dargestellt.  

 

Abbildung 4-25: Stromerzeugung in Osnabrück durch erneuerbare Energien 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 
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Abbildung 4-26: Wärme aus erneuerbaren Energien in Osnabrück 1990 bis 2010 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 

2010 wurden in Osnabrück wurden 58 GWh/a durch Nahwärme bereitgestellt. Die Nahwärmeerzeugung ba-

siert in Osnabrück bislang zum Großteil auf Erdgas mit einem Anteil von 87 %. Der Rest entfiel in 2010 zu etwa 

gleichen Teilen auf Holz und Biogas. Die Entwicklung des Einsatzes dieser beiden erneuerbaren Energieträger in 

der Nahwärmeerzeugung zeigt die nachfolgende Abbildung. 

 

Abbildung 4-27:  Beitrag erneuerbarer Energien zur Bereitstellung von Nahwärme in Osnabrück 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 
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Bewertung der Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien 

Dem Vergleich der Entwicklung in Osnabrück mit derjenigen auf der Bundesebene dient die nachfolgende Ab-

bildung. 

 

Abbildung 4-28: Entwicklung der Endenergiebereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland nach Anwen-
dung 

Quelle: [BMU 2012a] 

Aufgrund der sehr niedrigen Beiträge erneuerbarer Energien in Osnabrück in den Jahren vor 1995 wird der 

Vergleich auf die Zeit ab 1995 beschränkt. Von 1995 bis 2010 nahm der Beitrag der erneuerbaren Energien in 

Deutschland um gut einen Faktor 5 bzw. ca. 30 % pro Jahr zu. In Osnabrück betrug die Steigerung etwa einen 

Faktor 3,3; die jährliche Zunahme betrug im Durchschnitt 22 %. Die im Vergleich zum Bund geringere Zunahme 

erklärt sich durch die Tatsache, dass Osnabrück als Stadt im Vergleich deutlich geringere Potenziale an Wind-

Status quo der Energiebereitstellung in der Stadt Osnabrück  

 In 2010 entsprach die lokale jährliche Energiebereitstellung 2,7 % des Endenergiever-

brauchs. 

Der Anteil der lokalen Erzeugung am Stromverbrauch lag in 2010 bei 4,1 %. 

Der Anteil der lokal erzeugten Wärme am Wärmeverbrauch betrug in 2010 2,4 %. 

 Der Anteil der erneuerbaren Energien in Osnabrück an der Energiebereitstellung lag in 2010 

nur bei 1,4 %.  

In 2010 betrug der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Osnabrück 2,2 %. 

Die Wärmebereitstellung erfolgt zu 1,2 % durch erneuerbare Energien. 

 Holz ist der erneuerbare Energieträger mit dem größten Anteil (35,7 %) an den erneuerba-

ren Energieträgern.  

Holz wird im Wesentlichen in ca. 13.000 Kaminöfen und wenigen größeren Zentralheizungs-

anlagen in Osnabrück energetisch genutzt. Der Anteil des Biogases liegt bei 28,5 %, Photovol-

taik und Sonnenkollektoren liefern zusammen 13,6 %, auf die Windenergie entfallen 8,5 % 

und auf die Geothermie (Wärmepumpen) 13,7 %. 
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energie und Biomasse hat, den beiden Energieträgern, auf die in 2010 auf Bundesebene mehr als 80 % der 

Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien entfielen.  

Um das Ziel einer nahezu vollständigen (bilanziellen) Bereitstellung der Endenergie durch erneuerbare Energien 

bei gleichzeitiger Halbierung des Endenergiebedarfs bis 2050 zu erreichen, müsste über den gesamten Zeit-

raum bis 2050 eine durchschnittliche Wachstumsrate des Beitrags erneuerbare Energien von gut 9 % realisiert 

werden. Dies kann Osnabrück angesichts der begrenzten Potenziale erneuerbarer Energien in der Stadt nicht 

allein erreichen. Ziel der Stadt muss es daher sein, einerseits die innerhalb des Stadtgebiets vorhandenen Po-

tenziale möglichst weitgehend zu nutzen und hierfür Strategien zu entwickeln und andererseits im Masterplan-

prozess eine Kooperation zur Bildung eines gemeinsamen Bilanzierungsraums innerhalb der Masterplanregion 

zu erreichen. 

4.5 CO2-EMISSIONEN  

Die Reduktion der CO2-Emissionen um 95 % bis 2050 gegenüber dem Stand von 1990 ist neben der angestreb-

ten Halbierung des Endenergiebedarfs das Hauptziel des Masterplans 100 % Klimaschutz. Hierbei spielt zum 

einen die Reduktion des Bedarfs eine Rolle, zum anderen muss aber auch der Energiemix sich in Richtung 

nachhaltiger, erneuerbarer Energien verändern, um dieses Ziel zu erreichen. Wie in Kapitel 4.4 bereits erläu-

tert, ist es für die Festlegung der Reduktionsziele auf dem Weg bis 2050 erforderlich, den Ausgangszustand zu 

kennen. Der Status quo des Endenergieverbrauchs und der Energiebereitstellung wurde in diesem vorherge-

henden Kapitel ausführlich dargestellt. Im Folgenden wird auf die CO2-Emissionen, die aus dem Endenergiever-

brauch in Osnabrück resultieren, eingegangen.  

4.5.1 EINFÜHRUNG 

Wie bereits erwähnt, liegen für die Stadt Osnabrück für den gesamten Zeitraum 1990 bis 2010 Daten zum End-

energieverbrauch und den CO2-Emissionen vor, da die Energie- und CO2-Bilanz alle drei bis fünf Jahre (1998, 

2001, 2005 und 2010) aktualisiert wurde. Die Ergebnisse der Bilanzierung des bisherigen Verlaufs der CO2-

Emissionen sind Gegenstand der folgenden Kapitel.  

4.5.2 METHODIK 

Für die Bilanzierung von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen stehen verschiedene Methoden zur Verfü-

gung. Grundsätzlich kann man das Territorialprinzip und das Verursacherprinzip unterscheiden. Beim Territori-

alprinzip werden nur die Emissionen erfasst, die in dem Bezugsraum emittiert werden.  

Die Bilanzierung mit ECORegion, die von der Stadt Osnabrück angewandt wird, erfolgt nach dem Verursacher-

prinzip unter Berücksichtigung der Vorketten gemäß der Life Cycle Analysis-Methodik (LCA-Methodik). Bei 

dieser Bilanzierungsmethodik werden neben den direkten Emissionen in der Region auch die CO2-Emissionen 

berücksichtigt, die durch die Produktion und die Verteilung der später im Bezugsraum genutzten Energieträger 
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außerhalb des Bezugsraums entstehen. Die Anteile der Vorketten werden mit sogenannten LCA-Faktoren be-

rechnet. Diese Faktoren beinhalten die gesamten Energieaufwendungen der Vorketten. Nicht berücksichtigt 

werden bislang andere klimawirksame Gase wie z. B. Methan (CH4), d. h. es werden keine CO2-Äquivalente 

berechnet und auch die Emissionen von Produkten und Dienstleistungen werden nicht einbezogen.  

Der Vorteil des Verursacherprinzips gegenüber dem reinen Territorialprinzip bei der Betrachtung von Kommu-

nen und Regionen liegt insbesondere in der Bewertung des Stroms und Maßnahmen zur Stromeinsparung bzw. 

Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung. Meist wird der Strom, der in der Region genutzt wird, 

außerhalb der Region erzeugt. Bei der Bilanzierung nach dem Territorialprinzip würde die Stromnutzung nicht 

zu CO2-Emissionen im Gebiet führen, solange dort kein Strom direkt erzeugt wird. Folglich würden auch 

Stromeinsparungen oder die Erzeugung von Strom auf Basis erneuerbarer Energien nicht zu CO2-Reduktionen 

in der Region führen. Dagegen wirken sich Einsparungen und Erzeugung regenerativen Stroms bei der Bilanzie-

rung nach Verursacherprinzip mit LCA-Faktoren in einer Reduktion der CO2-Emissionen aus, da nicht genutzter 

bzw. mit weniger Emissionen erzeugter Strom weniger CO2-Emissionen bedeutet, wenn auch außerhalb der 

Region. Die Bilanzierung gemäß dem Verursacherprinzip empfiehlt sich insbesondere dann, wenn, wie in Osn-

abrück der Fall, die Bilanzen eine Basis für die Entwicklung lokaler oder regionaler Klimaschutzpolitik sowie der 

Kontrolle der Wirkung der Maßnahmen vor Ort bildet.  

Ein weiterer Aspekt bei der Betrachtung der Methodik ist die Wahl der Emissionsfaktoren, insbesondere bei 

den Endenergien Strom und Fernwärme, deren Erzeugung und Bereitstellung regional auf sehr unterschiedli-

chen Energieträgern basieren kann. Hier stellt sich grundsätzlich die Frage, ob nationale Durchschnittswerte 

oder spezifische lokale Werte zugrunde gelegt werden sollen. ECORegion bietet prinzipiell beide Möglichkeiten 

an. Einerseits gibt es in diesem Bilanzierungstool Vorgaben für nationale Faktoren, andererseits besteht die 

Möglichkeit, Daten der lokalen Erzeugung einzugeben. In Osnabrück werden die Daten der lokalen Strom- und 

Fernwärmeerzeugung bei der Bilanzierung berücksichtigt. Auch die Energiebereitstellung durch erneuerbare 

Energien wird überwiegend anhand lokaler Daten ermittelt.  

Ziele der Bilanzierung in Osnabrück sind 

- die Darstellung der Emissionen, die durch die Energienutzung in der Stadt verursacht werden, 

- die Kontrolle der Wirkung von Energiespar- und Energieeffizienzmaßnahmen sowie der Maßnahmen 

zur Nutzung erneuerbare Energien. 

Daher ist die bislang gewählte Bilanzierungsmethodik nach dem Verursacherprinzip mit LCA-Faktoren die ge-

eignete Methodik, da hierbei die Effekte der genannten Maßnahmen bei der Bilanzierung abgebildet werden. 

Eine Bilanzierung weiterer Treibhausgase (in Form von CO2-Äquivalenten) wird im Falle der Stadt Osnabrück 

nicht als erforderlich angesehen, da das primäre Ziel nicht die komplette Erfassung der Treibhausgase ist. Viel-

mehr geht es darum, den Effekt der Energienutzung in Osnabrück auf die Emissionen festzustellen und die 

Wirkung von Energie und Klimaschutzmaßnahmen zu bewerten. Hierfür ist die Bilanzierung der CO2-Emissionen 

gut geeignet.  
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Besonderheiten ECORegion 

ECORegion wird vom Anbieter kontinuierlich weiter entwickelt. Hierbei kann es auch zu Veränderungen bei 

Details der Bilanzierung kommen.  

So wurden z. B. in der Vergangenheit den Sektoren „Private Haushalte“ und „Wirtschaft“ Anteile des energe-

tisch genutzten Abfalls zugeordnet. Seit Anfang 2011 wird der Abfall, der für die Strom- und Fernwärmeerzeu-

gung genutzt wird, nicht mehr explizit ausgewiesen und nur die Abfallnutzung im Bereich der Wirtschaft wird 

noch als Endenergie bilanziert. Somit sind die Angaben für ein und dasselbe Jahr vor und nach der Änderungen 

der Bilanzierungsmethode unterschiedlich. Die Differenzen der Verbrauchsdaten für die einzelnen Jahre, die 

aufgrund der unterschiedlichen Bilanzierungsansätze zustande kommen, betragen auf der Ebene der Sektoren 

maximal 2,5 %. Betrachtet man allerding die einzelnen Energieträger, die von den Änderungen betroffen sind, 

so können die Unterschiede deutlich größer ausfallen. Dies gilt bei der genannten Umstellung insbesondere für 

den Abfall, bei dem z. B. im Bereich der Haushalte keine Nutzung mehr ausgewiesen wird, während mit der 

vorhergehenden Systematik für diesen Sektor noch Anteile am Endenergieverbrauch aufgeführt wurden.  

Für die Analyse des Status quo der lokalen Energiebereitstellung in Osnabrück spielt im konkreten Beispiel der 

Abfall keine Rolle, da der in Osnabrück anfallende Abfall vor Ort nicht energetisch genutzt wird. Bei dem in der 

Gesamtbilanz ausgewiesen Anteil der Energie aus Abfall handelt es sich um die Nutzung im Bereich der Wirt-

schaft. Hier wird der Wirtschaft in Osnabrück bei der Berechnung in ECORegion der Anteil am Bundesdurch-

schnitt nach Erwerbstätigen zugerechnet.   

Veränderungen in der Systematik oder bei den Emissionsfaktoren betreffen in ECORegion immer alle bilanzier-

ten Jahre. Dies trifft auch für die Änderungen zu, die in ECORegion im Verlauf von 2013 im Bereich Verkehr und 

bei der Zuordnung der Nutzung des Energieträgers Kohle vorgenommen wurden. Die einheitliche Umstellung 

für alle Jahre ermöglicht zwar weiterhin die Bewertung der Entwicklung der Energieeinsparungen in der Zeit-

reihe. Allerdings erschwert es den Vergleich von Publikationen zu verschiedenen Zeitpunkten: Die Daten, die 

aus ECORegion für ältere Veröffentlichungen abgerufen wurden, stimmen nicht mehr zwingend mit den zu 

einem späteren Zeitpunkt ermittelten überein. Dies ist bei Vergleichen von Bilanzen zu verschiedenen Publika-

tionszeitpunkten zu berücksichtigen.  
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Empfehlungen zu Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz 

Es wird empfohlen, den Zyklus der Aktualisierung der Energie- und CO“-Bilanz mindestens alle zwei Jahre vor-

zunehmen, um die Wirkung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen effektiv kontrollieren zu können. Sofern 

es die personellen Kapazitäten der Stadt erlauben, wäre eine jährliche Erfassung wünschenswert. 

Eine weitere Verbesserung der Erfassung des Energieverbrauchs und der Emissionen wäre im Bereich des Ver-

kehrs durch eine Erfassung der Fahrleistungen des privaten Personenverkehrs in Osnabrück möglich. Bislang 

hat in Osnabrück noch keine Erhebung des Modal Split stattgefunden. 

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit einem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung zukünftig von Rele-

vanz sein könnte, ist die Anpassung der Emissionsfaktoren der lokalen Fern-/ Nahwärme. Hier werden bislang 

die lokal eingesetzten Energieträger in ECORegion erfasst, jedoch wird der effizienzsteigernde Effekt durch die 

gleichzeitige Erzeugung von Strom- und Wärme aufgrund der Berechnungsmethodik in ECORegion nicht be-

rücksichtigt. ECOSPEED hat in Aussicht gestellt, dass in Kürze eine Überarbeitung des Programms erfolgen wird, 

so dass der Effekt der Kraft-Wärme-Kopplung zukünftig bei der Bilanzierung mit ECORegion berücksichtigt wer-

den soll.  

Generell muss aufgrund der stetigen Weiterentwicklung des Bilanzierungstools ECORegion darauf geachtet 

werden, für die genannten Daten auch den Zeitpunkt der Ermittlung anzugeben, da sich Veränderungen der 

Bilanzierungsdetails auch auf Daten zurückliegender Jahre auswirken. 

4.5.3 ANALYSE DER CO2 EMISSIONEN 

Die Entwicklung der CO2-Emissionen in Osnabrück für die Jahre 1990 bis 2010 ist in Abbildung 4-29 dargestellt. 

Sie zeigt qualitativ den gleichen Verlauf wie der Endenergieverbrauch (vgl. Abbildung 4-20). Die CO2-Emissionen 

nehmen aber stärker ab als der Endenergieverbrauch. Von 1990 bis 2010 sanken die CO2-Emissionen von ca. 

2 Mio. t/a auf knapp 1,6 Mio. t/a. Pro Einwohner lagen die CO2-Emissionen in 1990 bei 12,3 t/a, in 2010 bei 

9,7 t/a.
17

 Die Reduktion der CO2-Emissionen betrug im betrachteten Zeitraum 21,3 % (Rückgang pro EW: 

21,1 %). Der Endenergieverbrauch sank dagegen in derselben Zeit nur um 12,4 %.  

                                                                 
17

  In Deutschland betrugen die CO2-Emissionen pro Kopf in 2008 10,2 tCO2 2 [UBA 2012] 
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Abbildung 4-29: Entwicklung der CO2-Emissionen (inkl. Vorketten) der Stadt Osnabrück nach Sektoren 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 

Die Entwicklung der Emissionen fiel in den einzelnen Sektoren unterschiedlich aus (siehe Tabelle 4-12). In der 

Wirtschaft fand eine Minderung um etwas mehr als 37 % statt, bei den Haushalten waren es gut 19 %. Die 

Emissionen aus dem Verkehrssektor haben dagegen zugenommen. Die Zunahme der CO2-Emissionen im Sektor 

Verkehr fällt mit +6,8 % etwas geringer aus als der Anstieg des Endenergieverbrauchs. Ein Vergleich der Emissi-

onen der kommunalen Gebäude und der kommunalen Flotte in den Jahren 1990 und 2010 ist nicht möglich, da 

der Energieverbrauch dieser Bereiche erst ab 2006 vollständig erfasst wurde. 

Tabelle 4-12: CO2-Emissionen (LCA) der Stadt Osnabrück1990 und 2010 nach Sektoren 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 

Sektor CO2-Emissionen Entwicklung 2010 gg. 1990 

 
1990 2010 Absolut Relativ 

 tCO2/a tCO2/a tCO2/a in % 

Wirtschaft  
(o. komm. Gebäude) 

1.014.966 637.618 -377.348 -37,2 % 

Haushalte 584.284 472.291 -111.993 -19,2 % 

Verkehr 410.881 438.770 27.889 6,8 % 

Kommunale Gebäude 5.148 34.385 29.237 
 

Kommunale Flotte 0 2.314 2.314  

Summe 2.015.279 1.585.378 -429.901 21,3 % 
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Abbildung 4-30: Entwicklung der CO2-Emissionen (inkl. Vorketten) der Stadt Osnabrück nach Sektoren und Endenergie-
trägern 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 

Betrachtet man die Entwicklung der CO2-Emissionen nach den Energieträgern in Abbildung 4-30, dann hatte 

der Stromverbrauch in 2010 einen Anteil von 31 % an den CO2-Emissionen, Erdgas trug 24 % bei, der Verbrauch 

von Diesel 15 % und die Nutzung von Heizöl 11 % sowie von Benzin knapp 10 %. Die restlichen Energieträger 

haben einen Gesamtanteil von rund 9 %. 

Bewertung der Entwicklung der Emissionen 

Der Rückgang der CO2-Emissionen in Osnabrück entspricht dem Bundestrend. Dieser weist für die CO2-

Emissionen ohne Vorketten einen Rückgang um 22 % aus, die vergleichbare Größe ging in Osnabrück um 24 % 

zurück. Vergleicht man die Entwicklung des Endenergieverbrauchs und der Emissionen der einzelnen Energie-

träger in der nachfolgenden Tabelle, stellt man fest, dass die Emissionen durch Stromverbrauch trotz steigen-

den Verbrauchs abgenommen haben. Dies spiegelt die Veränderungen des Strommix hin zu emissionsärmeren 

Energieträgern wieder, insbesondere den stark gestiegenen Anteil der erneuerbaren Energie in der Stromer-

zeugung. Deutlich ist auch der Rückgang der Nutzung von Braun- und Steinkohle erkennbar, wobei es sich bei 

diesen Daten in der gezeigten Bilanz noch um den Bundesdurchschnitt handelt.
18

 

Im Verkehrsbereich ist der Bundestrend hin zu einer stärkeren Nutzung von Diesel zu Lasten des Benzins zu 

erkennen, ebenso wie eine Zunahme des Flugverkehrs (Zunahme der Emissionen aus Kerosin: +90 %).  

                                                                 
18

  Die Bilanzierungsmethode in ECORegion wurde inzwischen umgestellt, so dass zukünftig in den Bilanzen der Stadt die 
lokalen Verbräude eingehen (siehe Kapitel 4.5.2). 
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Tabelle 4-13: CO2-Emissionen (LCA) der Stadt Osnabrück 1990 und 2010 und Veränderung Endenergie 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus [OS/ECORegion 2013] 

Energieträger CO2-Emisisonen Veränderung CO2 
Veränderung End-

energie 

 1990 2010 2010- 1990 2010 - 1990 

 t/a t/a t/a in % MWh/a 

Strom 596.324 493.663 -102.661 -17% 42.191 

Heizöl EL 242.323 181.488 -60.835 -25% -189.975 

Benzin 237.193 151.787 -85.406 -36% -282.428 

Diesel 142.034 236.472 94.438 66% 323.861 

Kerosin 24.661 46.862 22.201 90% 78.060 

Erdgas 399.041 382.371 -16.670 -4% -73.204 

Fernwärme 0 11.590 11.590 
 

57.900 

Holz 12 503 491 
 

20.546 

Kohle 0 0 0 
 

0 

Umweltwärme 0 1.549 1.549 
 

9.458 

Sonnenkollektoren 0 115 115 
 

4.550 

Biogase 0 82 82 
 

5.535 

Abfall 0 8.458 8.458 
 

33.833 

Flüssiggas 10.552 6.807 -3.745 -35% -15.529 

Pflanzenöl 0 0 0 
 

0 

Biodiesel 0 0 0 
 

0 

Braunkohle 238.241 16.472 -221.769 -93% -506.282 

Steinkohle 124.898 47.161 -77.737 -62% -213.197 

Summe 2.015.279 1.585.380 -429.899 -21% -704.681 
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Zusammenfassend kann man bezüglich des Status quo der CO2-Emissionen folgende Feststellungen treffen:  

 

Zur Erreichung der Ziele des Masterplanprozesses, der Reduktion des Endenergieverbrauchs um 50 % und der 

CO2-Emissionen um 95 %, ist die Mitwirkung aller Sektoren erforderlich. Neben der Umsetzung von Effizienz-

maßnahmen in allen Sektoren muss kurzfristig die weitere Substitution kohlenstoffreicher Endenergieträger 

sowie mittel und langfristig die Ausnutzung der lokalen Potenziale der erneuerbaren Energien und die Nutzung 

von Beiträgen erneuerbarer Energien aus der näheren und ferneren Umgebung angestrebt werden. Hierbei 

wird in Zukunft auch die effiziente Wärmeerzeugung unter Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung eine nennens-

werte Rolle spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status quo der CO2-Emissionen Stadt Osnabrück  

 Von 1990 bis 2010 wurde bereits eine Reduktion der CO2-Emissionen (LCA) um 21 % erreicht. 

Der Wirtschaftssektor hierbei einen Großteil beigetragen hat. 

 Erhebliche Reduktionen wurden durch die Veränderung des Strommix und die Substitution  

emissionsreicher Endenergieträger erreicht.  

Die Veränderung des Energiemixes trägt knapp 9 % zum Rückgang der CO2-Emissionen von 

1990 bis 2010 bei, der größere Anteil von gut 12 % wurde durch Einsparungen beim Energie-

verbrauch bewirkt.  

 Bis zum Ziel der Reduktion der CO2-Emissionen um 95 % bis 2050 sind noch erhebliche An-

strengungen erforderlich.   

Dieses Reduktionsziel würde unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung einer Sen-

kung der CO2-Emissionen von 12,3 t/a pro Einwohner in 1990 auf rund 0,65 t/a pro Einwohner 

in 2050 entsprechend. 
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5 REDUKTIONSPFADE UND MEILENSTEINE BIS 2050  

Im Antrag zum Masterplan 100 % Klimaschutz hat die Stadt Osnabrück bereits skizziert, wie die Entwicklung des 

Energieverbrauchs, der Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien sowie der CO2-Emissionen bis 2050 

verlaufen könnte. Im Zuge der Erstellung des Masterplans wurde dieser Entwicklungspfad in zwei Schritten 

genauer analysiert und die Zielwerte der Stadt für das Jahr 2050 sowie die vorhergehenden Stützjahre (2010, 

2020, 2030 und 2040) definiert. 

Bei der Bewertung der im Folgenden genannten Zahlen zu Energiebedarf, Energiebereitstellung, dem Ausbau 

der erneuerbaren Energien und den CO2-Emissionen, muss berücksichtigt werden, dass es sich hier um eine 

Abschätzung handelt, bei der ermittelte Potenziale und mögliche Entwicklungen des Energiebedarfs auf der 

Basis von Gutachtenergebnissen sowie unter Berücksichtigung erwarteter Einspar- und Effizienzentwicklung 

eingeflossen sind. Der Entwicklungspfad stellt somit die Leitlinie zum Zieljahr 2050 dar. Aufgabe des Control-

lings des Masterplanprozesses wird die Steuerung der realen Entwicklung entlang dieser Leitlinie sein.  

5.1 ENTWICKLUNG ALLGEMEINE DATEN BIS 2050 

Zur Beurteilung der Prognose insbesondere im Zuge des Controllings ist es erforderlich, die allgemeinen sozia-

len und ökonomischen Daten zu berücksichtigen. Daher werden im Folgenden die Annahmen zu den wichtigs-

ten Grunddaten skizziert. Hierzu gehört insbesondere die Bevölkerungsentwicklung. 

5.1.1 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Einwohnerzahl Osnabrücks hat in den zurückliegenden Jahren leicht abgenommen (1995 bis 2011: -2,1 %). 

Bis zum Jahr 2030 wird in Osnabrück ein Rückgang der Bevölkerung um 3,3 % gegenüber 2008 erwartet 

[OS 2011b], so dass die Einwohnerzahl dann bei ca. 158.600 läge. Dieser prozentuale Rückgang ist deutlich 

niedriger als der für Niedersachsen erwartete von - 6,6 % (2009 bis 2030) [destatis 2010].  

Tabelle 5-1: Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung bis 2050 

Quellen: a: [OS 2011b], b: eigene Schätzung auf Basis [destatis 2009] 

 
1995 

a
 2000 

a
 2005 

a
 2010 

a
 2020 

a
 2030 

a
 2050 

b
 

Osnabrück  168.618 164.101 163.814 164.119 161.400 158.600 150.400 

Für 2050 liegt bislang keine Prognose der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Osnabrück vor. Da der prog-

nostizierte Rückgang für die Stadt im Zeitraum bis 2030 etwa halb so groß ist wie im Landestrend, wird im Fol-

genden angenommen, dass dies auch für die Folgejahre bis 2050 zutrifft. Für Niedersachsen wird zwischen 

2030 und 2050 ein Rückgang um 10,3 % prognostiziert. Unter dieser Annahme hätte Osnabrück 150.400 Ein-

wohner in 2050. Dies wären 10,8 % weniger als 1995.  

Hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung in Osnabrück wurde in Kapitel 4.2.2 bereits festgestellt, dass 

zwischen 1995 und 2010 der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre sowie der Personen in der Alters-
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gruppe 15 bis 64 Jahren zurückgegangen ist, während der Anteil der Personen in der Altersgruppe ab 65 Jahre 

und älter deutlich angestiegen ist. Bis 2030 wird für Osnabrück erwartet, dass sich der Trend zur Überalterung 

auf Grund des Rückgangs der Bevölkerung unter 65 Jahren und der Zunahme der Bevölkerung über 65 Jahre 

weiter verstärkt [OS 2011b]. 

Tabelle 5-2: Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung bis 2050 

Quellen: a: [OS 2011b], b: [Eurostat 2013]; c: eigene Schätzung auf Basis [destatis 2010] 

Altersgruppe Osnabrück 
a
 Deutschland 

b
 Niedersachsen 2050 

c
 

  Anteil an der Bevölkerung (in %)   

  1995 2010 2030 2010 2050 

0 bis 14 12,6 % 11,8 % 12,2 %
19

 13,5 % Unter 20 16 % 

15 bis 64 69,9 % 68,3 % 64 %    65,8 % 20 - 65 52 % 

65 und älter 17,5 % 19,9 % 23,8 %  20,7 % 65 und älter 33 % 

Dies wird sich auch bis 2050 verstärkt fortsetzen. Folgt man der Prognose für Niedersachsen, so wäre 2030 ein 

Drittel der Bevölkerung 65 Jahre und älter. Das bedeutet fast eine Verdopplung in dieser Altersgruppe gegen-

über dem Stand 1995 für Osnabrück.  

In 2010 betrug der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Bevölkerung Osnabrücks 9,3 %. Da die Entwick-

lung des Anteils dieser Bevölkerungsgruppe sehr von internationalen Entwicklungen abhängt, ist die weitere 

Entwicklung hier schwer prognostizierbar. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Anteil im Wesentlichen 

stabil bleibt.  

In 2009 lag die Zahl der Haushalte bei 89.950 und hat sich zwischen 2000 und 2009 nur unwesentlich verändert 

(+0,5 %). Dabei nahm die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Personen etwas ab (-3,2 %), die der 

2-Personenhaushalte blieb fast konstant (-1,2 %) und die Anzahl der Singlehaushalte stieg etwas an (+2,4 %) 

[OS 2011b]. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Trend auch weiter anhält.  

Diese skizzierte Entwicklung der Bevölkerungsentwicklung hat Auswirkungen auf die Anforderungen an den 

Wohnungsbestand der Stadt. Hier werden in Zukunft deutlich mehr Wohnungen für Singlehaushalte sowie 

altengerechte Wohnungen benötigt. Wie sich dies auf den Energieverbrauch auswirken könnte, ist bislang 

unklar. Allerdings könnte im Gebäudebestand der altersgerechte Umbau von Wohnungen auch für Sanie-

rungsmaßnahmen genutzt werden. Zudem sollte bei Überlegungen zur Informations- und Beratungsangeboten 

die Anforderungen der beiden wachsenden Zielgruppen - ältere Bürgerinnen und Bürger und Singlehaushalte - 

berücksichtigt werden. 

 

                                                                 
19

  Den Zahlen für 2030 liegt etwas abweichende Altersgruppierung zugrunde: 0 bis16 Jahre, 17 bis 65 Jahre, über 65 Jahre. 

Die Angabe zur Altersgruppe 0 bis-14 ist damit etwas zu hoch, die der Altersgruppe 15 bis 64 etwas zu niedrig. Die Ab-
weichung bei der Altersgruppe 65 kann vernachlässigt werden. 
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5.1.2 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

Der Haupttreiber des Endenergiebedarfs des Industrie- bzw. GHD-Sektors für die Untersuchungsperiode von 

2012 bis 2050 ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation. Die mögliche wirtschaftliche Entwicklung in 

der Stadt Osnabrück wurde im Rahmen der Studie von [IREES 2014] in drei Szenarien betrachtet, Referenzsze-

nario, Szenario I („Osnabrück Szenario“) und Szenario II. Als Bewertungsgröße für die wirtschaftliche Entwick-

lung wurde in dieser Studie die Bruttowertschöpfung gewählt.
20

 Hierfür wurden drei Szenarien untersucht. Die 

drei Szenarien unterscheiden sich bezüglich der angenommenen Entwicklung der Bruttowertschöpfung, aber 

auch bezüglich der Effizienzsteigerungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen. 

Die Szenarienannahmen, die in der Studie für die Bruttowertschöpfung getroffen wurden, sind in der nachfol-

genden Tabelle zusammengefasst.  

Tabelle 5-3: Entwicklung der Bruttowertschöpfung in Osnabrück  2012 bis 2050 

Quelle: [IRESS 2014] 

 Entwicklung der Bruttowert-
schöpfung 2012 bis 2050 Referenzszenario 

Szenario I (Osna- 
brückszenario) 

Szenario II / Szenario 
II (Wachstum) 

Wirtschaft gesamt  +32 % +23 % +42 % 

Industrie +12 % +6 % +16 % 

GHD +35 % +26 % +46 % 

Demnach steigt das Bruttosozialprodukt im Referenzszenario von 2012 bis 2050 um rund 32 % und damit etwas 

schwächer als im Bundesdurchschnitt (+40 %). Der Strukturwandel zugunsten des Gewerbe-Handel-

Dienstleistungs-Sektors wird sich weiter fortsetzen. Hier wird ein Anstieg von gut 35 % zwischen 2008 und 2050 

erwartet und ein Anteil von knapp 6 Mrd. € Bruttowertschöpfung bis zum Jahre 2050. Für die Industrie liegt das 

Wachstum im gleichen Zeitraum nur bei 12 %. 

Im Szenario I („Osnabrück-Szenario“) wird ein geringeres Wirtschaftswachstum unterstellt, die Bruttowert-

schöpfung wird mit +23 % angenommen, 9 % weniger als im Referenzszenario. Gleichzeitig ist das Osna-

brückszenario dasjenige, bei dem die höchsten Effizienzanstrengungen unterstellt werden.  

Szenario II bzw. Szenario II (Wachstum) weisen im Vergleich zum Referenzszenario und zu den beiden anderen 

Szenarien ein hohes Wirtschaftswachstum von +42 % auf. Über die gesamte Periode betrachtet entspricht dies 

einem Wachstum von durchschnittlich 0,9 % pro Jahr für die gesamte Wirtschaft. Für den GHD-Sektor wird 

gegenüber 2012 aufgrund des wachsenden Dienstleistungsangebotes eine Zunahme um 46 % (1,2 % pro Jahr) 

zugrunde gelegt. Die Industrie zeigt mit einem Zuwachs um 16 % (0,4 % pro Jahr) ein deutlich geringeres 

Wachstum. Im Vergleich zu Szenario I werden im Szenario II etwas weniger ambitionierte Bemühungen zur 

Steigerung der Energieeffizienz unterstellt. Dagegen wird im Szenario-Variante II (“Wachstum”) unterstellt, 

                                                                 
20

  Weitere wichtige Treiber wie z. B. Flächenentwicklung im GHD-Sektor oder die Beschäftigtenentwicklung waren trotz 

intensiver Recherche und Gesprächen mit regionalen Stellen bzw. Quellen nach gemäß [IREES 2014] nicht verfügbar. 
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dass möglichst viele der Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz berück-

sichtigt werden. 

Ein weiterer Anhaltspunkt für die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung ist die Prognose des CIMA Institut 

für Regionalwirtschaft GmbH für Niedersachsen [CIMA 2012]. Diese bezieht sich auf ganz Niedersachsen und 

das Zieljahr 2030. Hier wird erwartet, dass zwischen 2012 und 2030 die Zahl der Erwerbstätigen weitgehend 

konstant bleibt. CIMA geht wie [IREES 2014] davon aus, dass „sich der sektorale Strukturwandel auch zukünftig 

fortsetzt. Im produzierenden Gewerbe (Niedersachsens A.d.G.) dürfte die Erwerbstätigkeit bundesweit um 

3,2 % sinken. Für Niedersachsen ist von einem Rückgang von 2,6 % oder etwas mehr als 23.000 Personen aus-

zugehen. Die Erwerbstätigenzahlen der Dienstleistungssektor werden im Bundestrend bis 2030 um 4,3 % an-

wachsen, für Niedersachsen ist von 4,6 % auszugehen,…“ [CIMA 2012].  

Der zugrunde liegende Trend – ein Rückgang im produzierenden Gewerbe und ein Anstieg bei den Dienstleis-

tungen - war in den vergangenen Jahren auch in Osnabrück festzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Entwicklung bis 2030 ähnlich verläuft wie im Landestrend und sich auch darüber hinaus bis 2050 weiter fort-

setzt. 

5.2 POTENZIALE UND SZENARIEN DER ENDENERGIEBEDARFSENTWICKLUNG 

Gegenüber der im Antrag zum Masterplan 100 % Klimaschutz skizzierten Entwicklung wurden unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse der der bislang vorliegenden Gutachten sowie eigener Erfahrungen einige Verände-

rungen vorgenommen. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der Energienachfrage für Prozesswärme, die 

Entwicklung im Verkehrssektor sowie bei der Stromnachfrage. Außerdem wurden drei Szenarien für die Ent-

wicklung bei der Gebäudesanierung, dem wichtigsten Bereich bei der Erreichung der Masterplanziele in der 

Stadt einbezogen:  

- ein Trendszenario,  

- ein Szenario „Moderate Einsparung“ sowie  

- ein Szenario „Effiziente Sanierung“ (Effizienzszenario). 

5.2.1 ANNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DES ENDENERGIEBEDARFS  

Beim Effizienzszenario wurde angenommen, dass es sich bei den Sanierungen immer um Vollsanierungen han-

delt. Außerdem wurde von einer Steigerung der Sanierungseffizienz aufgrund steigender Anforderung bei der 

Sanierung des Gebäudebestandes bis 2050 sowie einem Anstieg der Sanierungsrate auf bis zu 3 % ausgegan-

gen. Die Annahmen dieses Szenarios „Effiziente Sanierung“ sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Es 

wurde davon ausgegangen, dass die Sanierung sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden stattfindet. 
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Tabelle 5-4: Annahmen zu Sanierungsraten und Energieeinsparungen durch Sanierung bis 2050 

 2010 bis 2020 2020 bis 2030 2030 bis 2040 2040 bis2050 

Sanierungsrate 1 % bis 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 

Wärmebedarf  
nach Sanierung 50 % 40 % 30 % 20 % 

Das Trendszenario und das Szenario „Moderate Einsparung“ basieren auf Ergebnissen des Gutachtens der AR-

GE „Untersuchungen des Wohngebäudebestandes in der Stadt Osnabrück“ [ARGE 2013] sowie dem Gutachten 

„Ermittlung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung und der Erdwärme in Osnabrück“ [IFAM 2014]. In bei-

den Szenarien wird davon ausgegangen, dass die Sanierungen in zwei Dritteln der Sanierungsfälle als Einzel-

maßnahmen und in einem Drittel entsprechend des Modernisierungsstandards für Altbauten nach § 9 der 

Energieeinsparverordnung (Stand 2009) erfolgen. Das Trend- und das Sparszenario unterscheiden sich bezüg-

lich der Sanierungsrate: Im Trendszenario wird angenommen, dass diese nicht zunimmt und weiterhin 1 % 

beträgt, im Szenario „Moderate Einsparung“ wird eine Steigerung der Sanierungsrate auf 2 % angesetzt.  

Die weiteren Annahmen, die für alle drei Szenarien gleich sind, sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-

fasst: 

Tabelle 5-5: Annahmen zur Entwicklung verschiedener Bereiche des Endenergiebedarfs 

Endenergiebedarf Entwicklung im Zeitraum 

Wärme Wirtschaft   

 Prozesswärme Wirtschaft -27 % 
2010 - 2050 gem. Leitstudie 
[BMU 2012b] 

Strom   

 Haushalte +2 % 2050 gg. 1990 

 Wirtschaft -15 % 2050 gg. 1990 

Verkehr   

 Anteil Elektromobilität 75 % 2050 

5.2.2 ENTWICKLUNGSPFAD ENDENERGIE  

Auf Basis der Annahmen, die für die Entwicklung des Endenergiebedarfs in Osnabrück zugrunde gelegt wurden 

(siehe Tabelle 5-4 und Tabelle 5-5), wurde die Entwicklung des Endenergieverbrauchs abgeleitet. Die Annah-

men zur Entwicklung der Prozesswärme, zum Strombedarf sowie zum Ausbau der Elektromobilität orientieren 

sich an der Leitstudie 2011.
 21

 [BMU 2012b] Der Rückgang bei der Raumwärme resultiert aus den Annahmen zu 

den Sanierungsraten und der Sanierungseffizienz in Tabelle 5-4. Die Ergebnisse für die Entwicklung des End-

energiebedarfs, die sich mit den getroffenen Annahmen ergeben, sind in den nachfolgenden Abbildung und 

Tabellen für die drei Szenarien dargestellt. 

                                                                 
21

  Die Anteile der Prozesswärme am Endenergieverbrauch Wärme lagen in 1990 bei 74 % und in 2010 aufgrund der Rück-

gänge im produzierenden Gewerbe bei 62 %.  
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Tabelle 5-6: Entwicklung des Endenergiebedarfs der Stadt Osnabrück im Trendszenario – nach Sektoren 

Szenario „Trend“ 1990 2010 2020 2030 2040 2050 Veränderung 
1990 bis 2050 

 GWh/a in % 

Gesamt 5.962 4.987 4.676 4.334 3.988 3.645 -36 % 

Industrie/GHD 2.500 1.830 1757 1.651 1.544 1.437 -43 % 

Haushalte 1.823 1.668 1.588 1.508 1.430 1.353 -26 % 

Verkehr 1.369 1.489 1.330 1.175 1.015 855 -38 % 

 

 

Abbildung 5-1: Entwicklung des Endenergiebedarfs der Stadt Osnabrück im Trendszenario – nach Sektoren 

Tabelle 5-7 Entwicklung des Endenergiebedarfs der Stadt Osnabrück  im Szenario „Moderate Sanierung 

Szenario „Moderate 
Sanierung“ 

1990 2010 2020 2030 2040 2050 
Veränderung 1990 

bis 2050 

 GWh/a in % 

Gesamt 5.962 4.987 4.676 4.171 3.719 3.260 -43 % 

Industrie/GHD 2.500 1.830 1749 1.617 1.483 1.350 -46 % 

Haushalte 1.823 1.668 1.559 1.390 1.221 1.055 -42 % 

Verkehr 1.369 1.489 1.330 1.175 1.015 855 -38 % 
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Abbildung 5-2: Entwicklung des Endenergiebedarfs der Stadt Osnabrück  im Szenario „Moderate Sanierung 

Tabelle 5-8: Entwicklung des Endenergiebedarfs der Stadt Osnabrück im Szenario „Effiziente Sanierung“ 

Szenario „Effiziente 
Sanierung“ 

1990 2010 2020 2030 2040 2050 
Veränderung 1990 

bis 2050 

 GWh/a in % 

Gesamt 5.962 4.987 4.618 4.119 3.522 2.882 -49 % 

Industrie/GHD 2.500 1.830 1.744 1.603 1.438 1.263 -49 % 

Haushalte 1.823 1.668 1.543 1.341 1.068 764 -58 % 

Verkehr 1.369 1.489 1.330 1.175 1.015 855 -38 % 

Abbildung 5-3: Entwicklung des Endenergiebedarfs im Szenario „Effiziente Sanierung“ 

Im Szenario „Trend“ wird bis 2050 eine Reduzierung des Endenergiebedarfs von 36 % und im Szenario „Mode-

rate Sanierung“ eine Abnahme um 43 % erreicht.  
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Im Szenario „Effiziente Sanierung“ sinkt der Endenergiebe-

darf in Osnabrück von 5.690 GWh/a auf 2.890 GWh/a und 

nimmt somit um 49% ab. Das Szenario „Effiziente Sanie-

rung“ ist der Entwicklungspfad, der geeignet ist, die mit 

dem Masterplan angestrebten Ziele zu erreichen. Daher 

wird in Kapitel 5.4 die Entwicklung der CO2-Emissionen nur 

für diesen Pfad dargestellt. 

Abbildung 5-4: Reduktion des Endenergiebedarfs 

im Szenario „Effiziente Sanierung“ 

Die unterschiedlichen Annahmen bezüglich der Sanierungseffizienz und der Sanierungsrate wirken sich beson-

ders im Bereich der privaten Haushalte aus. Hier liegt die Reduktion im Trendszenario bei nur 26 %, im Szenario 

„Effiziente Sanierung“ sind es dagegen 58 %. Die Auswirkungen sind hier so groß, da der Wärmebedarf der 

maßgebliche Anteil des Energiebedarfs bei den privaten Haushalten ist (75 % in 2050). Im Bereich der Wirt-

schaft wirken sich die verschiedenen Ansätze in den Szenarien geringer aus, da hier der Raumwärmeanteil 

deutlich geringer ist. Für den Verkehrssektor wurden in allen drei Szenarien dieselben Annahmen getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungspfad Energie bis 2050  

 In den drei Szenarien beträgt die Reduktion des Endenergiebedarfs -36 % bis -49 %. 

 Damit ist ein Ziel des Masterplans, die Reduktion der Endenergie auf die Hälfte erreichbar.  

 Dies ist jedoch nur im Szenario Effiziente Sanierung der Fall.   

In diesem Szenario reduziert sich der Endenergiebedarf der Wirtschaft von 1990 bis 2050 um  

49 %, der Bedarf der privaten Haushalte um 58 % und der Endenergiebedarf des Verkehrs re-

duziert sich gegenüber 1990 um 38 %. 
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5.3 NUTZUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN BIS 2050 

Das Ziel des Masterplans, die CO2-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990 um 95 % zu reduzieren kann nur durch 

eine deutliche Veränderung des Energiemixes bei der Strom- und Wärmebereitstellung erreicht werden. Die 

Möglichkeiten der Stadt Osnabrück in diesem Zeitraum werden im Folgenden aufgezeigt. 

5.3.1 DAS POTENZIAL ERNEUERBARER ENERGIEN IN OSNABRÜCK 

In der Studie zur Stadt-Umland-Kooperation, die die Stadt Osnabrück und der Landkreis Osnabrück gemeinsam 

in Auftrag gegeben haben, wurde das Potenzial der erneuerbaren Energien ermittelt [IdE, Graw 2014]. Dem-

nach beläuft sich das Gesamtpotenzial der erneuerbaren Energien in der Stadt Osnabrück auf knapp 

1.200 GWh/a (siehe Abbildung 5-5). Die Hälfte entfällt dabei auf die Geothermie (600 GWh/a)
22

 und etwas 

mehr als ein Drittel auf die Solarenergienutzung an Gebäuden (440 GWh/a). Das Potenzial für Biomasse, Wind 

und PV-Freiflächenanlagen ist dagegen gering. Rein rechnerisch würde das Potenzial der erneuerbaren Ener-

gien in der Stadt ausreichen, um gut 40 % des Endenergiebedarfs zu decken.  

 

Abbildung 5-5: Das Potenzial erneuerbarer Energien in der Stadt Osnabrück  

Quelle: Eigene Darstellung nach [IdE, Graw 2014] 

                                                                 
22

  Eine andere Studie, in der im Rahmen des Masterplans das Erdwärmepotenzial abgeschätzt wurde, ermittelt ein Ange-

botspotenzial von 520 bis 780 GWh/a in Abhängigkeit vom Anteil des für Erdwärme nutzbaren Anteils der Bauflächen 
der Stadt Osnabrück [IFAM 2014]. 
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5.3.2 ENTWICKLUNGSPFAD ENERGIEBEREITSTELLUNG DURCH ERNEUERBARE ENERGIEN 

Mit der Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz wird in Osnabrück ein starker Ausbau der Nutzung 

erneuerbarer Energien angestrebt. Zum einen sollen die Potenziale, die in der Stadt vorhanden sind, möglichst 

vollständig ausgenutzt werden. Zum anderen werden – wie auch schon bisher – erneuerbare Energien von 

außerhalb in der Stadt genutzt werden.  

Potenziale, die im Stadtbereich vorhanden sind, sind im Wesentlichen Geothermie und Solarenergie, die durch 

Anlagen an Gebäuden genutzt werden können (siehe Kapitel 5.3.1). Das Biomassepotenzial der Stadt be-

schränkt sich auf Abfallmengen, einschließlich der Mengen aus der Landschaftspflege (siehe Kapitel 5.3.1).  

In der Studie von [IdE, Graw 2014] wird pauschal angenommen, dass das gesamte Potenzial der Erdwärme von 

600 GWh/a ausgeschöpft und der überwiegende Anteil der Solarenergie an Gebäuden für die Wärmebereit-

stellung genutzt wird. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass bis 2050 das gesamte Erdwärmepotenzial genutzt 

wird und der überwiegende Anteil des Solarpotenzials an Gebäuden für Wärmebereitstellung eingesetzt wird. 

Dagegen spricht zum einen, dass in 2050 fast die Hälft des Wärmebedarfs auf Prozesswärme in der Wirtschaft 

entfällt und beide Energiequellen die erforderlichen Temperaturen meist nur ineffizient bereitstellen können. 

Andererseits führt die Annahme, dass die Potenziale der Erdwärme und der Solarenergie (fast) vollständig im 

Wärmebereich genutzt werden, dazu, dass andere Heizungstechniken wie z. B. Pelletöfen fast nicht zum Einsatz 

kämen und Photovoltaikanlagen kaum installiert würden. Beides wird als eher unwahrscheinlich erachtet. 

Bei der Erarbeitung des Entwicklungspfades für die Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien wurden 

deshalb Annahmen zur Nutzung der verschiedenen Endenergieträger im Wärmebereich unter Berücksichtigung 

der Struktur des Wärmebedarfs getroffen. Zudem wurden mögliche Anteile verschiedener Heizungstechniken 

abgeschätzt - mit einem erheblichen Beitrag von Biobrennstoffen, die nicht nur aus Osnabrück stammen und 

vorzugsweise aus der Region bezogen werden sollten.  

Insbesondere die Berücksichtigung der Nutzungsarten führt dazu, dass nur etwa die Hälfte Potenzials der Ge-

othermie ausgeschöpft wird und Solarthemieanlagen nur knapp 30 % des an Gebäuden vorhandenen Solarpo-

tenzials ausnutzen. Im Gegensatz zu [IdE, Graw 2014] wird davon ausgegangen, dass durch Photovoltaikanla-

gen ca. 250 GWh/a des verbliebenen Solarangebots von rund 310 GWh/a genutzt wird.  

Diese Unterschiede in den Annahmen führen dazu, dass in 2050 gemäß dem Entwicklungspfad 490 GWh/a des 

Wärmebedarfs nicht durch erneuerbare Energien gedeckt wird.
23

 Die Lücke könnte etwas kleiner ausfallen, 

wenn es gelingen würde, Erdwärme oder Solarthermie durch innovative, noch nicht absehbare Techniken, auch 

im Bereich der Prozesswärme in größerem Ausmaß zu nutzen, als bisher angenommen. 

Beim Strom kann unter den getroffen Annahmen dagegen im Vergleich zu dem Ansatz von [IdE, Graw 2014] ein 

größerer Anteil des Bedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Hier wird im Entwicklungspfad von 

einer Deckungslücke von rund 580 GWh/a ausgegangen.   

                                                                 
23

  Die Deckungslücke fällt hier somit deutlich größer ist als von [IdE, Graw 2014] angenommen. 
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Die Annahmen, die für die Erarbeitung des Entwicklungspfades der Energiebereitstellung durch erneuerbare 

Energien getroffen wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst 

Tabelle 5-9: Annahmen für die Nutzung erneuerbarer Energien bis 2050 

Erneuerbare Energien Nutzung 2050 

Geothermie 

 oberflächennahe Geothermie 
 
 tiefe Geothermie 

 

Deckung von 30 % des Wärmebedarfs der Wohngebäude und 
20 % des Wärmebedarfs der Wirtschaft 
Nutzung in Wärmenetzen: 10 GWh/a,  

Solarenergie: 
 Solarthermie 
 

 Photovoltaik 
 

 
Vorrangige Nutzung, Deckung von 20 % des Wärmebedarfs der 
Wohngebäude 

Weitgehende Nutzung des verbleibenden Dachflächenpotenzials 
(250 GWh/a) 

Biobrennstoffe 

Nutzung des gesamten Potenzials Osnabrücks, überwiegend in 
Nahwärmesystemen 

Deckung von 20 % des Wärmebedarf der Wohngebäude und 8 % 
des Wärmebedarfs der Wirtschaft 

15 % der Energie aus Biobrennstoffen für Nahwärmesysteme 

Biogas (überwiegend Import) 60 GWh/a, 70 % zur Stromerzeugung / in Nahwärmenetzen 

Windenergie Nutzung des gesamten Potenzials 

PV-Freiflächenanlagen Nutzung des gesamten Potenzials 

Mit diesen Annahmen ergeben sich die Entwicklungen für die Nutzung der erneuerbaren Energien für die 

Stromerzeugung und die Wärmebereitstellung, die in den nachfolgenden Tabellen dargestellt sind.  

Tabelle 5-10: Bereitstellung von Strom durch erneuerbare Energien in Osnabrück 

Erneuerbare Energien 
1990 2010 2020 2030 2040 2050 

GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a 

Gesamt 0 21 160 249 325 395 

Wasserkraft 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Photovoltaik Gebäude 0 5 93 156 207 249 

Freiflächenphotovoltaik 0 0 6 13 19 25 

Windenergie 0 6 21 34 46 60 

Bioabfall 0 9 24 24 24 24 

Biobrennstoff 0 0 1 2 4 7 

Biogas 0 10 15 20 25 30 

Strombedarf gesamt 894 936 931 913 896 883 

Anteile EE am Strombedarf 0% 2% 17% 27% 36% 45% 
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Tabelle 5-11: Bereitstellung von Wärme durch erneuerbare Energien in Osnabrück 

Erneuerbare Energien 
1990 2010 2020 2030 2040 2050 

GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a 

Gesamt 1 48 190 329 468 662 

Erdwärmesonden 0 9,5 83 157 231 305 

Tiefe Geothermie 0 0 4 6 8 10 

Thermische Sonnenkollektoren 0 5 35 65 95 126 

Abwasserwärme Kläranlagen 0 0 4 8 12 16 

Bioabfall 0 0 1 2 4 7 

Biobrennstoff 1 25 48 71 93 169 

Biogas 0 9,5 15 20 25 30 

Wärmebedarf gesamt 3.440 2.573 2.390 2.086 1.688 1.244 

Anteile EE am Strombedarf 0% 2% 8% 16% 28% 53% 

In 2050 kann der Strombedarf in Osnabrück (884 GWh/a) mit den Ergebnissen aus Kapitel 5.3.1 und den in 

Tabelle 5-9 zusammengefassten Annahmen nur zu etwa 45 % durch Ressourcen in Osnabrück gedeckt werden. 

Den größten Beitrag liefern dabei die Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden. Um diese Ziele zu erreichen, ist 

es erforderlich, eine große Zahl von Gebäudeeigentümern zur Installation zu bewegen. Hier können Informa-

tions- und Beratungsangebote sowie die Beratung im Rahmen von Quartierssanierungen konkrete Ansätze in 

der Stadt sein. Jedoch wird das Ziel nur dann erreichbar sein, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

die Installation von Photovoltaikanlagen auch zukünftig attraktiv erscheinen lassen. Hier wird die Weiterent-

wicklung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zukünftig eine entscheidende Rolle spielen. Dies gilt auch 

für die PV-Freiflächenanlagen, die nur bei ausreichender Wirtschaftlichkeit realisiert werden. 

Die Wärmebereitstellung kann entsprechend dem aufgezeigten Entwicklungspfad zu 53 % durch erneuerbare 

Energien bereitgestellt werden. Den größten Beitrag haben dabei Wärmepumpen und thermische Solaranla-

gen. Beide Anlagentypen werden zukünftig vermehrt in Neubauten aber auch bei Sanierungen zum Einsatz 

kommen. Dies wird unterstützt durch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), kann aber im 

skizzierten Umfang nur erreicht werden, wenn auch die Akteure vor Ort durch qualifizierte Beratung und 

Handwerksleistungen aktiv werden.  

Hinsichtlich der Energiebereitstellung durch Biomasse ist zu beachten, dass dies überwiegend durch importier-

te Biomasse erfolgen muss, da sich das Potenzial in Osnabrück nur auf etwa 30 GWh/a beläuft. Ohne die Im-

porte läge der Anteil der Erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung nur bei 40 %.  

Betrachtet man den gesamten Endenergiebedarf inklusive des Verkehrs, so tragen die erneuerbaren Energien 

zur Energiebereitstellung in dem Szenario „Effiziente Sanierung“ 48 % (inkl. im Verkehr genutztem Wasserstoff) 
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bzw. 43 % (ohne Wasserstoff) bei (zum Verkehr siehe Kapitel 5.3.3).
24

 Die Zahlen zeigen, dass zur Erreichung 

des Ziels der CO2-Reduktion um 95 % gegenüber 1990 in erheblichem Maß Potenziale erneuerbarer Energien 

aus der näheren oder ferneren Umgebung Osnabrücks genutzt bzw. der Stadt bilanziell angerechnet werden 

müssen. Nimmt man an, dass dies nur durch Windkraft erfolgt, so entspricht dies rund 240 Anlagen à 3 MW.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 ENTWICKLUNGSPFAD ENDENERGIEMIX 

Der Energiemix ergibt sich zum einen aus den Annahmen bezüglich des Beitrags der erneuerbaren Energien zur 

Energiebereitstellung und der hierdurch erfolgten Verdrängung fossiler Energieträger. Die hierbei zugrunde 

liegenden Annahmen sind in Kapitel 5.3.2 zu finden. Zum anderen gehen noch Annahmen bezüglich der Ent-

wicklung des Energiemixes im Verkehrsbereich ein. Hier ist einerseits der Ansatz zu berücksichtigen, dass ange-

strebt wird, einen Großteil des Verkehrs in Osnabrück auf elektrische Antriebe umzustellen. Andererseits wird 

ein Teil des Verkehrs nichtelektrische Antriebe aufweisen. Dies gilt insbesondere für den Luftverkehr. Hinsicht-

lich dieser Anteile wurden die Annahmen des Szenarios 2011 a der Leitstudie 2011 [BMU 2012b] übernommen. 

Dieses weist einen Mix aus Biotreibstoffen, Wasserstoff und fossilen Treibstoffen auf. 

In Osnabrück ist angestrebt, die leitungsgebundene Wärmeversorgung durch Fern- / Nahwärme (im Folgenden 

kurz als „Fernwärme“ bezeichnet) auszubauen. Auch für den Energiemix der Fernwärme mussten Annahmen 

getroffen werden. Hierbei wurde angesetzt, dass neben Erdgas, das auch in 2050 bei der Fernwärmeerzeugung 

                                                                 
24

  Inklusive der Beiträge zur erneuerbarer Energien zur Fernwärme und zum Verkehr. 
25

  Annahmen: 1.800 h Volllaststunden, CO2-Minderungseffekt gegenüber dem Strommix des Bundes in 2050 entspre-
chend der Leitstudie 2011. 

Entwicklungspfad Erneuerbare Energien in Osnabrück bis 2050  

 Die erneuerbaren Energien tragen in 2050 ca. 1.230 GWh zur Energiebereitstellung in Osnabrück 

bei.   

Dies entspricht im Szenario „Effiziente Sanierung“ ca. 43 % des Endenergiebedarfs. Um diesen Bei-

trag der erneuerbaren Energien zu erreichen sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich: 

Im Zeitraum 1990 bis 2010 erfolgte ein Anstieg der Energiebereitstellung aus erneuerbaren Ener-

gien von 0,5 GWh/a auf 69 GWh/a. Bis 2050 müssten noch etwa 1.160 GWh/a hinzukommen. 

 Ohne die importierte Biomasse würde der Anteil der erneuerbaren Energien nur bei rund 38 % 

liegen.  

 Die größten Anteile haben dabei die Erdwärmesonden (Umweltwärme) und die Photovoltaik an 

Gebäuden.  

 Zur Erreichung des Ziels der CO2-Reduktion um 95 % gegenüber 1990 müssten zusätzlich zu dem 

Beitrag der erneuerbaren Energien im Entwicklungspfad noch in erheblichem Maß Potenziale 

erneuerbarer Energien aus der näheren oder ferneren Umgebung Osnabrücks genutzt oder bi-

lanziell der Stadt angerechnet werden.  
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voraussichtlich noch den größten Anteil haben wird, erneuerbare Energien zur Fernwärmebereitstellung bei-

tragen. Den Mix, der für 2050 für die Fernwärme angesetzt wurde, zeigt die nachfolgende Tabelle. 

Tabelle 5-12: Annahmen zum Energiemix der Fernwärme 1990 bis 2050 

Energiemix Fernwärme 1990 2010 2020 2030 2040 2050 

  GWh 

Umweltwärme 0 0,0 4 8 12 15 

Tiefe Geothermie 0 0,0 4 6 8 10 

Thermische Sonnenkollektoren 0 0 4 7 10 13 

Abwasserwärme  0 0,0 4 8 12 16 

Biomasse (inkl. Bioabfall) 0 3,7 8 13 18 32 

Biogas 0 4,0 6,0 8 10 12 

Erdgas 0 50,3 66 81 96 111 

Fernwärme gesamt 0 58 95 130 165 209 

Die Entwicklung des Endenergiemixes, die sich mit diesen Annahmen ergibt, ist in der nachfolgenden Abbildung 

für die Jahre 1990 bis 2050 dargestellt. 

 

Abbildung 5-6: Entwicklungspfad des Endenergiemixes bis 2050 

 

 

 

 

 

 

Energiemix Osnabrück 2050 

 Der Energiemix, der sich auf Basis der getroffenen Annahmen ergibt, weist einen Anteil des 

Stroms von 30,7 % aus, auf Erdgas entfallen 14,4 % und auf die Umweltwärme 10,1 % .  

Der Anteil des Stroms würde sich damit verdoppeln – bei etwa konstantem, absolutem Beitrag.  

Der Anteil des Erdgases würde auf weniger als die Hälfte reduziert werden und Heizöl würde für 

die Energiebereitstellung mit einem Anteil von knapp 2 % in 2050 keine Rolle mehr spielen.  

 Im Verkehrssektor werden die fossilen Energieträger auch in 2050 noch benötigt, ihr Anteil 

zur Energiebereitstellung läge bei ca. 52 %.   

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Diesel (30 %) und Kerosin (ca. 15 %), die im Güter-

verkehr bzw. in der Luftfahrt eingesetzt würden. 
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5.4 ENTWICKLUNGSPFAD DER CO2-EMISSIONEN  

Die CO2-Emissionen ergeben sich aus der in Kapitel 5.3.3 aufgezeigten Entwicklung des Energiemixes der End-

energie sowie den entsprechenden Emissionsfaktoren. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Emissions-faktoren, 

die zugrunde gelegt wurden. Es handelt sich dabei um CO2-Faktoren unter Berücksichtigung der Vorketten. Dies 

entspricht der Methodik, die bei der Analyse des Status quo (Kapitel 4.5) angewendet wurde. 

Für den Strom, der in Osnabrück erzeugt wird, ergibt sich der Emissionsfaktor aus den Annahmen zur Entwick-

lung der erneuerbaren Energien (siehe Kapitel 5.3.2). Für den Anteil des Stroms, der nach Osnabrück importiert 

wird, wurden für die Jahre bis 2010 der CO2-Faktor für den Bundesmix angesetzt, für die zukünftige Entwick-

lung wurden die Angaben der Leitstudie 2011 [BMU 2012b] übernommen. Die Emissionsfaktoren für die Fern-

wärme resultieren aus dem Erzeugungsmix, der in Tabelle 5-12 dargestellt ist. Den hieraus resultierenden Ent-

wicklungspfad der CO2-Emissionen zeigt die Abbildung 5-7.  

Tabelle 5-13: Emissionsfaktoren zur Berechnung des Entwicklungspfades der CO2-Emissionen bis 2050 

CO2-Faktoren LCA 1990 2010 2020 2030 2040 2050 

  g/kWh 

Strom 667 525 331 221 144 105 

Erdwärmesonden 164 164 164 164 164 164 

Tiefe Geothermie 164 164 164 164 164 164 

Thermische Sonnenkollektoren 25 25 25 25 25 25 

Abwasserwärme Kläranlagen 164 164 164 164 164 164 

Flüssiggas 241 241 241 241 241 241 

Bioabfall 0 0 0 0 0 0 

Abfall (ohne biogene Anteile) 250 250 250 250 250 250 

Biobrennstoff 24 24 24 24 24 24 

Biogas 15 15 15 15 15 15 

Erdgas 228 228 228 228 228 228 

Heizöl  320 320 320 320 320 320 

Steinkohle  365 365 365 365 365 365 

Braunkohle 438 438 438 438 438 438 

Fernwärme   --   200 181 174 169 159 

Biokraftstoffe       

Biodiesel 87 87 87 87 87 87 

Bioethanol 59 59 59 59 59 59 

Biokraftstoff BtL 5 5 5 5 5 5 

Wasserstoff 125 125 125 125 125 125 

Strom 667 525 367 256 157 91 

Erdgas 228 228 228 228 228 228 

Diesel 292 292 292 292 292 292 

Benzin 302 302 302 302 302 302 

Kerosin 284 284 284 284 284 284 

 



143 

 

 

Abbildung 5-7: Entwicklungspfad der CO2-Emissionen der Stadt Osnabrück bis 2050, gesamt   
und nach Einsatzbereichen 

Die CO2-Emissionen gehen unter den zuvor dargestellten Annahmen von 2.015 kt CO2 in 1990 bis auf 

443 kt CO2 in 2050 zurück. Dies entspricht einer Reduktion um 78 %. Die Reduktion um 78 % liegt unter der 

Zielmarke des Förderprogramms Masterplan 100 % Klimaschutz von -95 %. Hierfür wäre eine weitere CO2-

Einsparung von ca. 340 kt CO2 erforderlich. Dies war jedoch zu erwarten, da Osnabrück als Stadt nicht über so 

viel Potenzial an erneuerbaren Energien verfügt, als dass sich das hochgesteckte Ziel nur mit eigenen Ressour-

cen erreichen lässt. Auch die bereits berücksichtigte Nutzung von Biomasse, die nach Osnabrück eingeführt 

wird, ist hierfür nicht ausreichend. Erst durch die Kooperation mit dem Umland kann das Masterplanziel bei der 

CO2-Reduktion erreicht werden. Hierauf wird im folgenden Kapitel eingegangen. 

Der stärkste Rückgang der CO2-Emissionen ist im Strombereich zu verzeichnen. Der Stromverbrauch würde 

trotz eines deutlichen Anstiegs der Stromnutzung im Verkehr und für den Einsatz von Wärmepumpen der 

Stromverbrauch konstant bleiben (siehe Tabelle 5 10). Dies ist nur erreichbar, wenn die Stromnutzung in ande-

ren Bereichen zukünftig deutlich effizienter erfolgt und dort signifikante Einsparungen erreicht werden. Außer-

dem wird davon ausgegangen, dass bis 2050 eine starke Veränderungen des Strommixes stattfinden: Die loka-

len Potenziale erneuerbarer Energien werden hierfür fast vollständig erschlossen (siehe Tabelle 5-9) und der 

bundesdeutsche Strommix basiert ebenfalls überwiegend auf erneuerbaren Energien [BMU 2012b]. 

Im Wärmebereich wirken sich sowohl die Einsparungen durch die Sanierung als auch die (teilweise) Umstellun-

gen der Versorgung auf erneuerbare Energien aus. Der Verkehrsbereich weist trotz nur unwesentlich gesunke-

ner Fahrleistungen durch die verstärkte Nutzung von Biotreibstoffen entsprechend dem Bundesmix nach Leit-

studie 2011 [BMU 2012b] und die intensive Nutzung von Elektromobilen einen Rückgang der CO2-Emissionen 

um fast 50 % auf. 
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Tabelle 5-14: Anteile der Endenergieträger an den CO2-Emissionen 2050  

Endenergieträger Anteil an CO2-Emissionen  
in 2050 

Strom  20,6 % 

Erdwärmesonden 10,7 % 

Thermische Sonnenkollektoren 0,6 % 

Flüssiggas  1,5% 

Abfall (ohne biogene Anteile) 1,1 % 

Holz 0,8 % 

Biogase 0,1 % 

Erdgas 19,8 % 

Heizöl 3,7 % 

Steinkohle 1,7 % 

Fernwärme 7,5 % 

Biodiesel  1,4 % 

Bioethanol 0,5 % 

Biokraftstoff BtL 0,1 % 

Wasserstoff 4,0 % 

Diesel 17,2 % 

Benzin 0,6 % 

Kerosin  8,2 % 

 

 

Abbildung 5-8:  CO2-Emissionen 2050 nach Endenergieträgern 
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Die größten Anteile an den CO2-Emissionen tragen die Endenergieträger Erdgas, Strom und Diesel bei. Die 

Emissionen aus letzterem ließen sich in Osnabrück nur durch eine weitere Steigerung des Anteils des Stroms 

am Verkehr und/oder den Einsatz von (importierten) Biotreibstoffen reduzieren. Auch für die Verdrängung des 

Erdgases wäre der Import erneuerbarer Energieträger nach Osnabrück erforderlich. Ein bilanzieller Ausgleich ist 

dagegen im Zusammenspiel mit dem Umland denkbar. Dies wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ERREICHBARKEIT DER ZIELE UND WICHTIGE STELLSCHRAUBEN 

Die Analysen zur Erarbeitung des Entwicklungspfades im vorangegangen Kapitel zeigen, dass Osnabrück ein Ziel 

des Masterplans, die Halbierung des Endenergieverbrauchs erreichen kann, die Reduktion der CO2-Emissionen 

um 95 % bis 2050 allerdings nicht mit eigenen Ressourcen möglich ist. Im Folgenden wird dargestellt, welche 

Möglichkeiten sich für Osnabrück durch die Kooperation mit dem Umland ergeben und welches die wichtigen 

Stellschrauben sind. 

5.5.1 ERREICHBARKEIT DER ZIELE DES MASTERPLANS 100 % KLIMASCHUTZ 

In der Studie zur Stadt-Umland-Kooperation, die die Stadt Osnabrück und der Landkreis Osnabrück gemeinsam 

in Auftrag gegeben haben, wurde von [IdE, Graw 2014] untersucht, mit welchen Formen der Kooperation in der 

Masterplanregion die Stadt Osnabrück, aber auch die anderen Masterplanakteure die Masterplanziele errei-

chen können.  

Die Ergebnisse der Studie von [IdE, Graw 2014] zeigen, dass die Stadt in 2050 ihren Energiebedarf auch bei 

Ausschöpfung ihres Potenzials nicht allein durch erneuerbare Energie decken kann. Hier wurde abgeschätzt, 

dass in Osnabrück insgesamt eine Deckungslücke von 910 GWh/a besteht, 780 GWh/a beim Strom und 

130 GWh/a bei der Wärmebereitstellung. Mit dem in Kapitel 5.3.3 dargestellten Entwicklungspfad fällt die 

Deckungslücke mit 1.070 GWh etwas größer aus – 490 GWh/a im Wärmebereich und 580 GWh/a beim Strom. 

CO2-Emissionen Osnabrück 2050 

 Die CO2-Emissionen reduzieren sich im Entwicklungspfad bis 2050 gegenüber 1990 um 78 %. 

 Der stärkste Rückgang ist im Strombereich mit -96 % zu verzeichnen.   

Dieser Rückgang ist nur auf die Veränderung im Strommix zurückzuführen, da die Einsparun-

gen, die beim Stromverbrauch in den Haushalten und der Wirtschaft erzielt werden, durch 

den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen und Elektromobilen wieder ausgeglichen werden. 

 Im Wärmebereich beträgt der Rückgang -80 %.  

Hier wirken sich sowohl die Einsparungen durch die Sanierung als auch die (teilweise)  Um-

stellungen der Versorgung auf erneuerbare Energien aus.  

 Im Verkehrssektor ist der Rückgang trotz Energieeinsparungen aufgrund des noch hohen 

Anteils an fossilen Energieträger mit -47 % geringer. 
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Dies liegt zum einen daran, dass [IdE, Graw 2014] einerseits von anderen Startwerten des Endenergie-

verbrauchs ausgehen, die durch eine Änderung in der Bilanzierung mit ECO-Region bedingt sind. Zum anderen 

wird dort pauschal angenommen, dass das gesamte Potenzial der Erdwärme von 600 GWh/a ausgeschöpft und 

der überwiegende Anteil der Solarenergie an Gebäuden für die Wärmebereitstellung genutzt wird.
26

 Diese 

Unterschiede bezüglich der Deckungslücke sind jedoch für die Erörterung der Erreichbarkeit der Ziele des Mas-

terplans nicht ausschlaggebend, da die Ergebnisse beider Betrachtungen sehr ähnlich sind und verdeutlichen, 

dass die Stadt zur Erreichung der Masterplanziele auf die Kooperation mit dem Umland angewiesen ist. 

In [IdE, Graw 2014] wurden auch die Potenziale der erneuerbaren Energien im Umland der Stadt Osnabrück 

untersucht. Für den Landkreis Osnabrück würden beim derzeitigen Planungsstand zum Ausbau der Windener-

gie im Landkreis rund 910 GWh/a mehr Strom erzeugt, als in 2050 im Landkreis benötigt würden. Bei der Wär-

me läge der (theoretische) Überschuss bei 130  GWh/a. Demnach wäre es prinzipiell möglich, dass der Land-

kreis und die Stadt Osnabrück gemeinsam das Ziel der CO2-Reduktion erreichen könnten. 

Neben dem Landkreis Osnabrück wurde in [IdE, Graw 2014] auch der Kreis Steinfurt betrachtet und auf dieser 

Basis grundsätzliche Überlegungen zum Zusammenspiel zwischen der Einsparung an Endenergie, der Nutzung 

des Potenzials der erneuerbaren Energien angestellt. Dabei ging es darum abzuschätzen, welcher Handlungs-

spielraum zur Erreichung der CO2-Reduktion bei verschiedenen Konstellationen der Kooperation eröffnet wer-

den kann. Die Handlungsoptionen zur Reduktion der CO2-Emissionen sind dabei die Energieeinsparung einer-

seits und die Nutzung erneuerbarer Energien andererseits.  

Die Analyse zeigt, dass: 

- die Masterplanziele umso eher zu erreichen sind, je größer die betrachtete Kooperationsregion ist. Die 

Stadt Osnabrück allein hat ein zu geringes Potenzial an erneuerbaren Energien, um die Reduktion der 

CO2-Emissionen von -95 % zu erreichen. 

- Stadt und Landkreis Osnabrück gerade genug Potenzial für die Zielerreichung aufweisen, wenn man 

den derzeitigen Planungsstand zum Ausbau der Windenergie im Landkreis zugrunde legt.  

- das Potenzial der gesamten Masterplanregion - Kreis Steinfurt, Landkreis Osnabrück und Stadt Osnab-

rück – groß genug ist, um die gemeinsame Zielerreichung zu ermöglichen. 

- eine Erweiterung des Bilanzierungsraums über die Masterplanregion hinaus z. B. in Richtung des Ems-

landes große Potenziale erneuerbare Energien erschließen würde, die die Zielerreichung deutlich er-

leichtern würden.  

Auf der Basis dieser grundlegenden Analyse wurden in der Studie verschiedene Kooperationsmöglichkeiten 

hinsichtlich ihrer praktischen Machbarkeit untersucht. Hierbei zeigte sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei der 

Energiebilanzierung nur die Kooperation des Landeskreises und der Stadt Osnabrück als praktikabel erachtet 

wird, andere Optionen aber in der Zukunft interessant werden können.  

                                                                 
26

  Zu weiteren Details siehe Kapitel 5.3.1. 
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Die Kooperation mit dem Kreis Steinfurt wäre zwar im Rahmen der Masterplanregion durchaus denkbar. Aller-

dings ist diese länderübergreifende Kooperation aufgrund der unterschiedlichen Strukturen schwieriger als die 

Kooperation mit dem Landkreis Osnabrück. Außerdem ist absehbar, dass auch andere Städte wie z. B. Münster 

beim Klimaschutz an einer Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt und an den dort evtl. vorhandenen Poten-

zialen erneuerbarer Energien interessiert sind.  

Auch die Erweiterung des Kooperationsgebiets nach Norden in den niedersächsischen Raum (z. B. Cloppenburg, 

Vechta, Emsland) hinein stellt eine Herausforderung dar. In diesen Bereichen sind die Aktivitäten zum Klima-

schutz noch nicht so ausgeprägt wie in der Masterplanregion. Es ist deshalb davon auszugehen, dass hier für 

eine Zusammenarbeit derzeit größere Hürden und Vorbehalte überwunden werden müssten. Allerdings ist es 

durchaus wahrscheinlich, dass in Zukunft sich auch in diesen Gebieten Aktivitäten zum Klimaschutz entwickeln 

und eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch die Kooperation mit 

dem Landkreis die realistischste Option. 

Für die Ausgestaltung der Kooperation sind in der Studie verschiedene Vorschläge enthalten, die im weiteren 

Verlauf des Masterplans diskutiert und konkretisiert werden müssen. Als wichtige Komponenten wurden be-

reits benannt: 

- das gemeinsame Verständnis der Zusammenarbeit als sich ständig weiter entwickelnder Prozess,  

- ein fairer Vorteils-Nachteils-Ausgleich für die Kooperationspartner, 

- nur der bilanzieller Austausch von Energie, 

- die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes, 

- die zügige Generierung von Umsetzungserfolgen („Quick-Wins“), 

- eine konkrete Kooperationsvereinbarungen mit Zielen und Aufgabenverteilungen für die unteren Ar-

beitsebenen, 

- die Einbeziehung verschiedener Akteursgruppen und Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit. 

Erste Grundlagen für die Kooperation zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück bestehen sowohl im Rahmen 

des Masterplanprozesses (siehe Kapitel 10.1.2) als auch seit längerem in anderen Zusammenhängen (siehe 

Kapitel 4.3). Auf diese kann im weiteren Verlauf des Masterplanprozesses aufgebaut und die Kooperation auf 

die anderen Akteure ausgeweitet werden. 
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5.5.2 WICHTIGE STELLSCHRAUBEN UND ZENTRALE HANDLUNGSFELDER 

Die zentrale Stellschraube zur Erreichung bei der Reduktion der Endenergie ist der Rückgang des Wärmebe-

darfs im Gebäudebereich. Hierdurch wird gemäß den Abschätzungen zum Entwicklungspfad die Hälfte der 

Reduktion der Endenergie erreicht. Um diese Energieeinsparung zu realisieren, sind die Steigerung der Sanie-

rungsrate auf 3 % und die Erhöhung der Sanierungseffizienz gegenüber dem heute in der Praxis üblichen Ni-

veau erforderlich. Die sukzessive Erhöhung der Sanierungsrate würde bedeuten, dass bis 2050 der gesamte 

Gebäudebestand der Stand einer umfassenden energetischen Sanierung unterzogen wurde.  

Auch die Reduktion des Energiebedarfs für Prozesswärme ist eine wichtige Stellschraube zur Reduktion des 

Endenergiebedarfs. Mit den zugrunde gelegten Annahmen trägt dieser Bereich fast 30% zur Senkung des End-

energiebedarfs bis 2050 gegenüber 1990 bei. Ein Großteil dieser Reduktion fand allerdings schon zwischen 

1990 und 2010 statt, insbesondere durch die Veränderung in der lokalen Wirtschaftsstruktur – Rückgang des 

produzierenden Gewerbes und Zunahme bei GHD, insbesondere im Dienstleistungssektor. Allerdings ist zur 

Erreichung des Ziels bis 2050 beim Energiebedarf für Prozesswärme gegenüber dem Stand von 2010 eine wei-

tere Reduktion von ca. 27 % erforderlich, der Endenergiebedarf des Wirtschaft insgesamt müsste sich um rund 

30 % reduzieren. Dies entspricht in etwa der Entwicklung, die durch [IREES 2014] für das Szenario „Osnabrück“ 

ermittelt wurde. 

Bei der Mobilität wird zwar keine sehr hohe Reduktion des Endenergiebedarfs erwartet, allerding kann durch 

die Umstellung auf elektrische Antriebe im Bereich des motorisierten Individualverkehrs und bei den öffentli-

chen Verkehrsmitteln aufgrund des umweltfreundlicheren Strommixes mit einem hohen Anteil erneuerbarer 

Energien ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen geleistet werden. 

Nur durch die Bereitstellung eines großen Teils der Endenergie durch erneuerbare Energien kann das Ziel der 

CO2-Reduktion um 95 % erreicht werden. Voraussetzung für die im Entwicklungspfad skizzierte Reduktion um 

78 % ist die weitgehende Nutzung des Potenzials der erneuerbaren Energien in Osnabrück. Bei der Erarbeitung 

des Entwicklungspfades  wurde bereits davon ausgegangen, dass in nennenswertem Umfang auch Biomasse 

nach Osnabrück importiert wird. Für die Erreichung der Zielmarke der CO2-Reduktion um 95 % ist, wie bereits 

im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt, die Kooperation mit dem Umland erforderlich.  

Die wichtigsten Stellschrauben für die Erreichung der Masterplanziele sind: 

 die umfassende Sanierung des Gebäudebestandes der Stadt, 

 die weitgehende Erschließung der Effizienzpotenziale in der Wirtschaft – sowohl bei der Strom-

nutzung als auch bei der Prozesswärme, 

 die Entwicklung einer klimafreundlichen Mobilität mit einem hohen Anteil an Elektrofahrzeugen 

und 

 die weitgehende Nutzung der Potenziale erneuerbarer Energien der Stadt Osnabrück.  
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Die Handlungsfelder des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück resultieren aus den Ergebnissen 

der Analyse des Status quo, den Potenzialen zur Energieeinsparung und Energiebereitstellung durch erneuer-

bare Energien und den Einflussmöglichkeiten auf der lokalen Ebene, den zuvor beschriebenen Stellschrauben . 

Auf dieser Basis wurden fünf Handlungsfelder identifiziert: 

- Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“, 

- Handlungsfeld „Energieeinsparung und Energieeffizienz“, 

- Handlungsfeld „Mobilität“, 

- Handlungsfeld „Bildung, Beratung, Information“ und  

- Handlungsfeld der „Masterplanregion“. 

Im Handlungsfeld „Energieeinsparung und Energieeffizienz“ liegt der Fokus der Stadt auf der Erschließung der 

erheblichen Effizienzpotenziale im Gebäudebestand und der Reduktion des Energieverbrauchs in der Wirt-

schaft. 

Im Handlungsfeld „Mobilität“ hat die Stadt mit dem Masterplan Mobilität und dem Radverkehrsplan bereits 

wichtige Vorarbeiten geleistet. Jetzt gilt es die Umsetzung in Angriff zu nehmen. In diesem Handlungsfeld ist 

zudem die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren der Masterplanregion unabdingbar. Zentrale Ausgangs-

punkte sind der 3. Nahverkehrsplan und die Aktivitäten zur Schaffung von Radschnellwegen. 

Die in Osnabrück vorhandenen, ungenutzten Potenziale erneuerbarer Energie sind zwar eher begrenzt, ihre 

weitgehende Nutzung ist jedoch eine zwingende Voraussetzung für die mit dem Masterplan angestrebte Re-

duktion der CO2-Emissionen. Die wichtigsten Potenziale erneuerbarer Energien entfallen in Osnabrück auf ge-

bäudegebundene Konzepte wie Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sowie Wärmepumpen. Im 

Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“ besteht die wichtigste Aufgabe darin, eine Vielzahl von Besitzern von 

Gebäuden zur Errichtung von entsprechenden Anlagen zu motivieren. Dabei ist die Vorreiterrolle der Stadt von 

Bedeutung, Sie kann entsprechende Anlagen in ihren Gebäuden errichten und Gebäudeeigentümer zur Nach-

ahmung anregen.  

Eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung kann in allen drei zuvor genannten Handlungsfeldern nur durch eine 

intensive Bildungs- und Beratungstätigkeit sowie kontinuierliche Informations- und Beteiligungsangebote für 

die Bürgerinnen und Bürger der Stadt erreicht werden. Zudem ist die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten 

eine wesentliche Voraussetzung, insbesondere für die Sanierung des Gebäudebestandes, aber auch im Hinblick 

auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. „Bildung, Beratung und Information“ sind daher in zentrales Hand-

lungsfeld des Masterplans. 

Die Kooperation mit den Akteuren in der Masterplanregion ist ein wichtiges Ziel aller vier Masterplankommu-

nen und beschränkt sich nicht nur auf den Bereich der Mobilität. Bei der Zusammenarbeit in der Region wur-

den bereits erste Erfolge erzielt, die mit der Intensivierung bestehender Aktivitäten und weiteren Projekten 

und Maßnahmen vertieft werden soll. 
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5.6 ERFORDERLICHE RAHMENBEDINGUNGEN AUF BUNDESEBENE 

Die Rahmenbedingungen, die von der Bundesebene gesetzt werden, haben Einfluss auf die Erreichung der 

durch den Entwicklungspfad skizzierten Ziele des Masterplans. Hinsichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung 

befinden sich die Zielsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz Osnabrück und die in Kapitel 4.1.1 dargestell-

ten Bundesziele bis 2050 in Übereinstimmung: eine drastische Reduktion der Treibhausemissionen bis 2050, 

eine deutliche Senkung des Stromverbrauchs und des Wärmebedarfs in Gebäuden insbesondere durch die 

Erhöhung der Sanierungsrate, die Erhöhung der Energieeffizienz in der Wirtschaft, die intensive Nutzung er-

neuerbarer Energien und der Ausbau der Elektromobilität.  

Die Zielsetzungen auf der Bundesebene zeigen, dass Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. 

Daher wäre es wünschenswert, wenn zukünftig der Klimaschutz als eine Pflichtaufgabe auf der Verwaltungs-

ebene verankert würde, z. B. durch ein Klimaschutzgesetz.  

Eine zentrale Voraussetzung sind jedoch in jedem Fall verlässliche Rahmenbedingungen, insbesondere hinsicht-

lich der energiepolitischen Vorgaben des Bundes, da einige Regelungen des Bundes auf der Ebene der Gesetze 

und Verordnung besonderen Einfluss auf die Zielerreichung des Masterplans der Stadt Osnabrück haben. Dies 

sind insbesondere: 

- die Förderbedingungen für Klimaschutzmaßnahmen, 

- die Anforderungen an den energetischen Standard der Gebäude, insbesondere bezüglich der Sanie-

rung des Gebäudebestands,  

- die Anforderungen an Energiedienstleister, die aus der Energiedienstleistungsrichtlinie der EU resultie-

ren, 

- die Regelungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung, derzeit festgelegt durch 

das EEG, 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für Elektromobilität. 

Bei der Gebäudesanierung und der Steigerung der Energieeffizienz hat die Stadt Osnabrück ambitionierte Ziele. 

Diese Ziele werden nur erreichbar sein, wenn in Zukunft weiterhin in ausreichendem Maße Fördermittel für 

Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen und die Fördermodalitäten für die zentralen Zielgruppen attrak-

tiv gestaltet sind. Dies gilt insbesondere für die Gebäudesanierung, aber auch für Effizienzmaßnahmen in der 

Wirtschaft. Ein weiterer Faktor ist in diesem Bereich die Information und Beratung. Auch hier werden auf län-

gere Sicht noch Fördermittel erforderlich sein, um Gebäudeeigentümer und Akteure aus der Wirtschaft die 

Entscheidung für die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen.  

Die Erfahrungen im Neubaubereich haben gezeigt, dass Vorschriften zum energetischen Standard von Gebäu-

den sich in einer Reduktion des realen Endenergieverbrauchs niederschlagen und durch Mengeneffekte auch 
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zu Kostenreduktionen führen können.
27

 Die Novelle der EnEV 2014 stellt zwar zunehmend höhere Anforderun-

gen für Neubauten und führt für diese bis 2020 das Niveau „klimaneutrales Gebäude“ auf der Basis von pri-

märenergetischen Kennwerten ein. Allerdings sind die Anforderungen an die Sanierung von Bestandsgebäuden 

bislang noch moderat. Es ist jedoch vorstellbar, dass bei kommenden Novellierungen der EnEV die Anforderun-

gen auch für Sanierungen steigen werden. Dies würde die Anstrengungen der Stadt Osnabrück bei der Sanie-

rung des Gebäudebestandes unterstützen. 

Die Energiedienstleistungsrichtlinie ist ein weiterer Hebel zur Steigerung der Energieeffizienz. Derzeit ist noch 

nicht klar, ob der deutsche Ansatz zur Entwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen mit seinen zahlrei-

chen Instrumenten und Maßnahmen geeignet ist, das Ziel einer Energieeinsparung von 1,5 % pro Jahr zu errei-

chen. Eine angepasste Ausgestaltung der Regelungen auf Bundesebene kann auch in Osnabrück die Zielerrei-

chung unterstützen. Hierbei ist z. B. die Öffnung der Förderung für Anbieter von Contracting-Leistungen, die in 

jüngster Zeit erfolgt ist, ein wichtiger Schritt.  

Im Handlungsfeld der „Erneuerbaren Energien“ gibt im Strombereich das EEG bzw. dessen zukünftige Weiter-

entwicklungen in Richtung der Marktintegration des Stroms aus erneuerbaren Energien die Rahmenbedingun-

gen vor. Geht man davon aus, dass die aktuell diskutierten Vorschläge im Wesentlichen umgesetzt werden, so 

kann man im Hinblick auf die Ziele des Masterplans der Stadt Osnabrück feststellen, dass insbesondere die 

Ausbauziele und die vorgesehene Degression bei der Förderung bei der Photovoltaik dazu führen können, dass 

der in Osnabrück angestrebte Ausbau nicht in vollem Umfang erreicht wird. Erforderlich wären daher Regelun-

gen, die auch weiterhin den wirtschaftlichen Betrieb von PV-Anlagen, insbesondere im Bereich der kleineren 

Anlagen, ermöglichen. Die Auswirkungen auf den Ausbau Windenergie in Osnabrück dürften dagegen gering 

sein. Bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energien zur Bereitstellung von Wärme müssen – neben den Anfor-

derungen des EEWärmeG - auch in Zukunft finanzielle Anreize vorhanden sein. In diesem Bereich spielt auch 

die fachkundige Beratung eine wichtige Rolle. Hier sind die bereits erwähnten Fördermittel für Beratung eine 

wichtige Rahmenbedingung auf Bundesebene.  

Im Bereich der Elektromobilität ist die Schaffung der Ladeinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung für die 

Erreichung der Ziele des Masterplans. Dies könnte durch den Bund z. B. durch angepasste gesetzliche Regelun-

gen im Straßen-, Bau-, Energie- und Umweltrecht, aber auch durch die Unterstützung der Kommunen beim 

Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur erfolgen.  

Die wichtigen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz sind im 

Folgenden noch einmal zusammengefasst. 

 

                                                                 
27

  Dies verdeutlichen auch die Ergebnisse der Untersuchung des Gebäudebestandes in Osnabrück [ARGE 2013], aber auch 
in vielen anderen Städten: Die Gebäude, die nach Einführung der Wärmeschutzverordnung in 1978 errichtet wurden, 
weisen einen niedrigeren Energieverbrauch auf als ältere Gebäude und die Verschärfung der Vorschriften im Zuge der 
Weiterentwicklung hin zu heutigen Energieeinsparverordnung schlagen sich in sinkenden Energieverbräuchen der Ge-
bäude nieder. Außerdem wirken sich die Vorschriften auch auf den Markt aus. So sind z. B. die Preise für Wärmeschutz-
verglasung drastisch gefallen, nachdem diese beim Neubau zwingend vorgeschrieben wurden. 
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Wichtige Rahmenbedingungen auf Bundesebene  

 Klimaschutz wird als zentrale, gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und z. B. durch 

ein Klimaschutzgesetz verankert. 

 Verlässliche und geeignete Förderbedingungen sowie ausreichende Fördermittel für die 

energetische Sanierung des Gebäudebestandes und den Ausbau erneuerbarer Energien ins-

besondere im Wärmebereich, 

 Anforderungen an den energetischen Standard der Gebäude, insbesondere bezüglich der 

Sanierung des Gebäudebestands, 

 Geeignete Anforderungen an Energiedienstleister zur Umsetzung der Energiedienstleis-

tungsrichtlinie, 

 Regelungen zu erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung, die den Ausbau fördern und 

nicht gefährden,  

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für Elektromobilität durch angepasste gesetzliche 

Regelungen im Straßen-, Bau-, Energie- und Umweltrecht und die Unterstützung der Kom-

munen beim Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur. 
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6 MAßNAHMENKATALOG  

Die Ziele des Masterplans Osnabrück für das Jahr 2050 können nur erreicht werden, wenn bis dahin in Osna-

brück die Reduktion des Endenergiebedarfs in allen Sektoren durch effiziente Maßnahmen vorangebracht wird 

und die vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energien in der Stadt, aber auch aus dem Umland optimal ge-

nutzt werden. Dies kann nicht durch Aktivitäten der Stadtverwaltung allein erreicht werden, sondern erfordert 

die intensive Mitwirkung der Bevölkerung und der Wirtschaft. Daher wurden bereits bei der Erarbeitung des 

nachfolgend dargestellten Maßnahmenkatalogs Akteure aus verschiedensten Bereichen über den Masterplan-

beirat eingebunden (siehe Kapitel 10.1.3). Darüber hinaus konnten auch einzelne interessierte Bürgerinnen und 

Bürger ihre Ideen einbringen (siehe Kapitel 3.5).  

Der nachfolgend vorgestellte Maßnahmenkatalog wurde auf der Basis der in Osnabrück bereits seit vielen Jah-

ren vorhandenen Aktivitäten, deren Fortführung ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Durchführung des 

Masterplanprozesses ist, der Vorschläge der lokalen Akteure und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

vorliegenden Gutachten erarbeitet. Sofern die wesentlichen Voraussetzungen für die Aufnahme in den Maß-

nahmenkatalog – ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Masterplans („Zieladressierung“) und die Stadt als 

Wirkungskreis der Maßnahmen - erfüllt waren, wurden die Maßnahmen anhand festgelegter Kriterien über-

prüft, den fünf Handlungsfeldern des Masterplans (siehe Kapitel 5.5.2) zugeordnet und bezüglich ihrer Umset-

zungsrelevanz priorisiert (siehe Kapitel 3.5.2).  

Im zweiten Schritt wurde bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs das Ergebnis der Bewertung und Priorisie-

rung anhand der genannten Kriterien noch einmal daraufhin überprüft, welche Bedeutung die Maßnahmen im 

Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Masterplans haben. Aufgrund dieser Überprüfung wurde die Priorität 

von sieben Maßnahmen, die sich in der Umsetzung befinden bzw. beschlossen wurden, leicht nach unten kor-

rigiert. Für drei neue Maßnahmen, die z. B. aufgrund der hohen Kosten eine niedrigere Bewertung erhalten 

hatten, die aber von zentraler Bedeutung für die Zielerreichung sind, wurde die Priorität angehoben. Bei diesen 

Maßnahmen handelt es sich um die Fortführung der Geschäftsstelle des Masterplans 100% Klimaschutz der 

Stadt Osnabrück, die Einrichtung einer zentralen, neutralen Energieberatungsstelle (BBI-8), die umfassende 

Quartierssanierung in Osnabrück (EFF-15), und die Abstimmung und Weiterentwicklung bestehender Bera-

tungsangebote (BBI-7). 

Nach der Priorisierung erhält jede Maßnahmen eine Kennzeichnung. Diese setzt sich zusammen aus der Anga-

be des Handlungsfeldes, zu dem die Maßnahme zugeordnet wurde - z. B. EE für erneuerbare Energien, und 

einer laufenden Nummer. Die Nummerierung beginnt dabei bei der Maßnahme, die in dem Handlungsfeld die 

höchste Priorität und ebenso die höchste Punktzahl erhalten hat. Bei der Vorstellung der Maßnahmen in den 

Handlungsfeldern wird auch noch nach der Rolle der Stadt bei der Umsetzung unterschieden (siehe unten). 

Daher sind dort die Maßnahmen nicht in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgeführt. 

Bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs wurden nur wenige Vorschläge, die entweder nicht mit den Zielen 

des Masterplans übereinstimmten oder die Stadt Osnabrück bzw. die Masterplanregion nicht als Umsetzungs-
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raum haben, von vornherein ausgeschlossen. Außerdem wurden für die Erstellung des Maßnahmenkatalogs in 

vielen Fällen einzelne Vorschläge zu Maßnahmenpaketen zusammengeführt, da sie von mehreren Seiten ein-

gebracht wurden und / oder für die Umsetzung in einem engen Zusammenhang stehen.  

In Tabelle 6-1 sind die Ergebnisse des Bewertungs- und Priorisierungsprozesses zusammengefasst und nach den 

fünf Handlungsfeldern des Masterplans – „Erneuerbare Energien“, „Energieeffizienz und Energieeinsparung“, 

„Mobilität“, „Bildung, Beratung, Information“ und „Handlungsfelder der Masterplanregion“ gegliedert. 

Neben den in Tabelle 6-1 genannten und im Folgenden genauer beschriebenen Maßnahmen gibt es übergrei-

fende Maßnahmen, die sich keinem einzelnen Handlungsfeld zuordnen lassen. Auf diese wird jeweils entspre-

chend ihrer inhaltlichen Ausrichtung in verschiedenen Kapiteln eingegangen. Übergeordnete Maßnahmen sind 

insbesondere: 

- Fortführung der Koordinierungsstelle des Masterplans, 

siehe Kapitel - 3.2 – Der Masterplanprozess – Akteure und Rollen, 

- Klimafonds, 

siehe Kapitel 7.1.2 – Finanzierung- Generierung neuer Finanzmittel – Klimafonds, 

- European Energy Award,  

siehe Kapitel 9.5 – Monitoring- und Controllingkonzept – Monitoringinstrumente und -kriterien, 

- Kooperationsvereinbarung in Hinblick auf die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzierungsraumes, 

siehe Kapitel 10.1.2 – Beteiligungskonzept – Regionale Ebene,  

- Informationsaustausch im Rahmen von thematischen Workshops.  

siehe Kapitel 10.1.2. 

Die nachfolgende Vorstellung der einzelnen Maßnahmen in den Kapiteln Kapitel 6.1 bis 6.5 erfolgt nach den 

fünf Handlungsfeldern des Masterplans. In den ersten Handlungsfeldern „Erneuerbare Energien“, „Energieein-

sparung und Energieeffizienz“ und „Mobilität“ werden dabei nur solche Maßnahmen aufgeführt, die direkt zu 

konkreten Umsetzungsprojekten führen oder führen können (wie z. B. Machbarkeitsstudien). Maßnahmen, die 

der Beratung, Bildung, Information oder der Beteiligung von Akteuren dienen, sind in einem eigenen Hand-

lungsfeld zusammengefasst, auch wenn sie natürlich wichtig für die Anregung von Umsetzungsmaßnahmen 

sind, wie dies z. B. bei der Gebäudesanierung, dem Einsatz erneuerbarer Energien in Wohngebäuden oder 

Energiesparmaßnahmen im gewerblichen Bereich der Fall ist. 

Bei der Darstellung der Maßnahmen wird auch noch nach der Rolle der Stadt bei der Umsetzung unterschie-

den, je nachdem ob die Stadtverwaltung  

- eine Vorbildfunktion einnimmt,  

- als Planungs- oder Ordnungsbehörde, Motivator und Impulsgeber oder als Dienstleister fungiert oder  

- andere Akteure in der Stadt Maßnahmen umsetzen.  
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Die Beschreibung der Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete, die in den Masterplan aufgenommen werden, 

beschränkt sich auf die Angaben zur Priorität der Maßnahme, den Umsetzungszeitraum, die zentralen inhaltli-

chen Aspekte, die nächsten erforderlichen Umsetzungsschritte sowie ggf. erforderliche Rahmenbedingungen. 

Dabei werden den Maßnahmen vier Umsetzungszeiträume zugeordnet: 

- 2014 bis 2016 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die fortgeführt und ggf. erweitert werden, die beschlossen 

wurden und für die bereits Planungen vorliegen sowie um Prüfaufträge zur Umsetzung bis zum Jahr 

2016. 

- 2014 bis 2020 

Hier werden kurzfristig umsetzbare Maßnahmen eingeordnet, die bis 2020 realisiert werden können. 

In der Regel liegen für diese Maßnahmen bereits erste Konzepte vor, jedoch noch keine detaillierteren 

Planungen.  

- 2020 bis 2030 

Diese mittelfristig umsetzbaren Maßnahmen erfordern beispielsweise eine längerfristige Vorbereitung 

z. B. aufgrund eines hohen organisatorischen Aufwands oder sie sind wegen der erforderlichen techni-

schen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht kurzfristig umsetzbar. 

- 2030 bis 2050 

Alle Maßnahmen, die erst nach 2030 in die Umsetzung gelangen werden, sind langfristiger Natur. Die-

se Maßnahmen befinden sich noch im Stadium der Ideen, eine Konkretisierung ist derzeit noch nicht 

möglich. 

Daneben gibt es Maßnahmen, die während des gesamten Masterplanprozesses bis 2050 durchgeführt werden 

sollen wie z. B. die Information über den Masterplanprozess oder die Beratung zu Energiethemen. Details zu 

den Maßnahmen des Katalogs wie z. B. Finanz-, und Personalbedarf, Angaben zu Hemmnissen und Vorausset-

zungen für die Umsetzung sind in den Maßnahmenbögen im Anhang zu diesem Bericht zu finden. 

Der nun vorliegende Maßnahmenkatalog beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele 

des Masterplans beitragen. Es handelt sich dabei aber keinesfalls um eine abschließende Festlegung der Um-

setzungsmaßnahmen. Vielmehr ist im weiteren Verlauf des Prozesses eine Weiterentwicklung des Maßnah-

menkatalogs erforderlich, wie in Kapitel 3.5 dargestellt.  
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Tabelle 6-1: Übersicht über die Ergebnisse der Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen 
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Eräuterungen

Erneuerbare Energien

EE-1 KUK-Investitionsprogramm

Stadtwerke Osnabrück AG, 

Masterplanbeirat - Team Erneuerbare 

Energien 2014-2020
+  ++  ++  ++  ++ + +  ++ 13 1 1

EE-2

Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die 

Gesamtschule Schinkel nwerk eG 2014-2016 - +  ++  ++  +  ++  +  ++ 10 1 1

EE-3

Errichtung eines Biomassebrenners für das 

Nahwärmesystem Hafenringstraße

Osnabrücker ServiceBetrieb, 

Stadt Osnabrück 2014-2016 - +  ++ o  ++  ++  +  ++ 9 1 1

EE-4

Weiterentwicklung des Informationsangebots der 

Stadt zu erneuerbaren Energien IFAM 2014-2050 - -  ++  ++  +  ++  +  ++ 8 1 1

EE-5

Routinemäßige Prüfung und Nutzung erneuerbarer 

Energien bei Sanierung und Neubau kommunaler 

Gebäude

Masterplanbeirat - Beiratsteam 

Erneuerbare Energien, IFAM 2014-2050
- -  ++  ++  ++  + o  ++ 7 1 1

hier nur die Prüfung  bewertet

EE-6

Bürgersolarprojekt Sonnenstromkraftwerk Heinrich-

Schüren-Schule

WEO Windenergie Osnabrück GmbH 

& Co. KG 2014-2016 - + +  ++ +  +  +  + 7 1 1

EE-7 PVO Kombikraftwerk

Masterplanbeirat - Team Erneuerbare 

Energien 2014-2016 - o  ++  ++  ++ o + o 6 2 2

EE-8 Ersatzbrennstoffkraftwerk Papierfabrik Ahlstrom

Masterplanbeirat - Team Erneuer-

bare Energien 2016-2020 -  ++ o  ++  ++ o - + 5 2 2

EE-9 Pilotprojekt Hydrothermale Carbonisierung (HTC) nwerk eG 2014-2016 - o o  ++  ++ o o  ++ 5 2 2

EE-10 Solarpark Hellern (PV-Freiflächenanlage) IFAM 2014-2020 - + o  ++  + o o  + 4 2 2

EE-11

Ausweisung weiterer Standorte für Windkraftanlagen 

und Errichtung von Anlagen in der Stadt Osnabrück

Stadt OS, Stadtwerke OS, 

Masterplanbeirat- Team Erneuerbare 

Energien 2014-2020
-  ++ o  ++  + o -  + 4 2 2

EE-12

Installation einer Holzhackschnitzelheizungs-anlage 

an der Gesamtschule Schinkel

Stadt Osnabrück - Klimaschutz-

manager, Eigenbetrieb Immobilien- 

und Gebäudemanagement 2014-2016

- + o o  +  +  +  + 4 2 2

EE-13

Forschungsprojekt Herstellung von DIN-zertifiziertem 

Regelbrennstoff (Pellets) aus Laub- und 

Grünpflegematerial Osnabrücker ServiceBetrieb 2014-2016
- + o o  ++ o o  ++ 4 2 2

EE-14

Prüfung der Eignung weiterer Flächen für die 

Installation von PV-Freiflächenanlagen und deren 

Vermarktung IFAM 2014-2020
- - +  ++  + o o  + 3 3 3

EE-15

Zukünftige Nutzung von Erdwärme und Solarenergie 

in KWK-Nahwärmenetzen IFAM 2030-2050 - + -  ++  ++ o o o 3 3 3

EE-16 Einführung von innovativen Stromtarifen 

Masterplanbeirat - Team Erneuer-

bare Energien 2014-2016 - o +  ++  ++ - o o 3 3 3
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Eräuterungen

Energieeinsparung und Energieeffizienz

EFF-1

Umfassende Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 

LED 

Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt 

Osnabrück Fachbereich Straßenbau, 

Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und -effizienz 2014-2020

+ +  ++  ++  ++  ++ +  ++ 13 1 1

EFF-2

Weiterentwicklung des Energiemanagements 

kommunaler Gebäude IFAM 2014-2020 + +  ++  ++ +  ++  +  ++ 12 1 1

EFF-3

Erstellung von Gebäudesteckbriefen 

(Gebäudetypologie)

Stadt Osnabrück Fachbereich Umwelt 

– und Klimaschutz 2014-2016 o o  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 12 1 1

EFF-4 Thermographiebefliegung Stadt OS 2014-2016 + + + +  ++  ++ o  + 9 1 1

EFF-5 Nachhaltige Beschaffung

Stadt OS, Masterplanbeirat - Team  

Ernährung, Beschaffung, Abfall, Süd-

Nord Beratung 

(VeB e. V.) 2014-2050

o o + +  ++  ++ +  ++ 9 1 1

EFF-6

Weiterentwicklung der Leitlinien zum wirtschaftlichen 

Bauen IFAM 2014-2016 + + o  +  ++ o  +  ++ 8 1 1

EFF-7

Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die 

kommunalen Gebäude und Sanierung der Gebäude

Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und –effizienz, 

IFAM, IREES

2014-2016, 

Sanierung bis 

2050
- -  ++  ++  +  ++ o  ++ 7 1 1 hier nur Erstellung Sanierungsfahrplan 

bewertet

EFF-8

Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der 

Bauleitplanung

Stadt Osnabrück Fachbereich 

Städtebau, Masterplanbeirat - Team 

Mobilität 2014-2050

- -  ++  ++  ++ + o  ++ 7 1 1

EFF-9 Umsetzungsplan Stadtteil-/Quartierssanierung IFAM 2014-2016 - -  ++  ++ +  ++ + + 7 1 1

EFF-10 "Die Wüste" - Ein Stadtteil macht sich auf den Weg

Stadt OS – Fachdienst 

Bauleitplanung, Wüsteninitiative – 

Verein zur Förderung des Bürgertreffs 

Wüste e. V. 2014-2030

 ++  ++ - o o  ++  ++ o 7 1 1

EFF-11

Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen 

und Kindergärten der Stadt Osnabrück

AK Umweltbildung Lokale Agenda 21, 

Eigenbetrieb Immobilien- und 

Gebäudemanagement, Museum am 

Schölerberg - 

Umweltbildungszentrum 2014-2020

+ + o + o +  ++  + 7 1 1

EFF-12 Querschnittsmaßnahmen in der Wirtschaft IHK, IREES 2014-2030 + + o  ++  ++ o + o 7 1 1

EFF-13 Energetische (Teil-) Sanierung der Grundschule Pye

Stadt Osnabrück - Eigenbetrieb 

Immobilien- und 

Gebäudemanagement 2014-2016
+ + - - +  ++  ++  ++ 7 1 1
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Eräuterungen

Energieeinsparung und Energieeffizienz

EFF-14

Potenzialanalyse zur Steigerung der Energieeffizienz 

und zur ökologischen Optimierung der Kläranlage 

Eversburg Stadtwerke OS 2014-2016
- - +  ++  ++  ++ o  ++ 7 1 1

EFF-15 Umfassende Quartierssanierungen in Osnabrück Stadt OS, IFAM 2014-2050  ++  ++ - o + o  ++ o 6 2 1
 Priorität 1, da zentrale vorbereitende 

Maßnahme

EFF-16

Förderprogramme für Effizienzmaßnahmen durch 

Stadtwerke Osnabrück Stadtwerke OS 2014-2030 o o  ++  ++  ++  ++ +  ++ 11 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess etwas geringer 

EFF-17 Energiecontracting und -controlling Stadtwerke OS 2014-2030 o o  ++  ++  ++  ++ +  ++ 11 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess etwas geringer 

EFF-18 Dienstleistungen Energieeffizienz Stadtwerke OS 2014-2030 o o  ++  ++  ++  ++ +  ++ 11 1 2
 Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess etwas geringer 

EFF-19

Studie zur Nutzung der Abwärme-Potenziale von 

Osnabrücker Industriebetrieben

Masterplanbeirat – Team 

Erneuerbare Energien 2014-2016 - -  ++  ++  ++  ++ +  ++ 9 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess etwas geringer 

EFF-20 Studie Virtuelles Kraftwerk Osnabrück Stadtwerke OS 2014-2020 - -  ++  ++  ++  ++ o  ++ 8 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

EFF-21

Machbarkeitsstudie für Nahwärmesysteme auf Basis 

KWK-Studie

Masterplanbeirat- Team Energie-

einsparung und -effizienz, Stadtwerke 

Osnabrück, IFAM 2014-2016

- - o +  ++  ++ +  ++ 6 2 2

EFF-22 Sanierung landeseigener Gebäude in Osnabrück IFAM 2014-2020 o o +  ++  ++ o + - 5 2 2

EFF-23

Digitalisierung des Datenmanagements der 

Stadtverwaltung Stadt OS 2014-2020 - - + + +  ++ o  ++ 5 2 2

EFF-24

Runder Tisch Sanierungsbündnis mit 

Wohnungswirtschaft IFAM 2014-2016 - -  ++  ++ + o + o 4 2 2

EFF-25 Ökologischer Mietspiegel IFAM 2014-2016 - - o + + +  ++ + 4 2 2

EFF-26

Energieeinspar- und Energieeffizienz-maßnahmen für 

einzelne Branchen IREES 2014-2030 o o -  ++  ++ o o o 3 3 3

EFF-27 KWK in kommunalen und Landesgebäuden IFAM 2014-2030 - + - o + o +  + 2 3 3

EFF-28

Energieeffiziente Gewerbegebiet mit Null-CO2-

Fabrikgebäuden IREES, Stadt OS 2020-2030 +  ++ - + + - o - 2 3 3

EFF-29

Pilotprojekt - Energieeffiziente Sanierung eines 

denkmalgeschützten Gebäudes IFAM 2014-2020 o o - o + o +  + 2 3 3

EFF-30 Konzept für ein Null-Emissions-Quartier IFAM 2020-2030 +  ++ - + + - o - 2 3 3

EFF-31 Umweltfreundliche Grill und Gargeräte Osnabrücker Bürger 2014-2016 - o -  ++  ++ o + - 2 3 3
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Eräuterungen

Mobilität

MOB-1 Elektrifizierung des ÖPNV 

Stadt OS, Stadtwerke OS, 

Wüsteninitiative 2014-2030 +  ++ - +  ++ +  ++ + 9 1 1

MOB-2

Betriebliches Mobilitätsmanagement in der 

Stadtverwaltung und in Unternehmen Stadt OS 2014-2020 + + + + + +  ++ + 9 1 1

MOB-3 Car-Sharing Elektromobile

Stadtwerke OS, Stadtteilauto OS 

GmbH 2014-2030 o + -  ++  ++ o  ++  ++ 8 1 1

MOB-4 Initiative  Elektromobilität der Stadtwerke Stadtwerke OS 2014-2020 - -  +  ++  ++  ++  +  ++ 8 1 1

MOB-5

Intermodale Mobilität in der Stadt - Einrichtung von 

Mobilpunkten

Stadt OS, Stadtwerke OS, PlaNOS, 

Masterplanbeirat Team Mobilität 2014-2020
+  ++ - o  ++ +  ++  + 8 1 1

MOB-6 Verbesserung des Streckenangebots in Osnabrück Stadt OS, Stadtwerke OS, PlaNOS 2014-2030 - - o  ++  ++  ++  ++  ++ 8 1 1

MOB-7

Fortschreibung und Weiterentwicklung des 

Osnabrücker Radverkehrsplans 2005 Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2016 - -  ++  ++ o  ++ +  ++ 7 1 1

MOB-8 Fahrradparken in der City Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2020 o o + + + o  ++  ++ 7 1 1

MOB-9 Kampagnen für den Radverkehr Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2020 - - + +  ++  ++  ++ + 7 1 2
hohe Punktzahl, da laufende Maßnahme; 

Bedeutung für Zielerreichung im 

MOB-10 Verbesserte Nutzung  des Tarifangebots

Stadt OS - Fachbereich Städtebau, 

PlaNOS, IHK 2014-2020 o o +  ++ + o + + 6 2 2

MOB-11 Verbesserung der Fahrgastinformationen Stadt OS, PLaNOS, Stadtwerke OS 2014-2020 o o o  ++  ++ + + o 6 2 2

MOB-12

Ausweitung spezieller Angebote und Aktionen zum 

ÖPNV und zur Reduzierung des MIV Stadt OS, Lokale Agenda 21 2014-2030
o o + + + + + + 6 2 2

MOB-13

Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der 

Fahrzeiten

PlaNOS, VOS, VGM , Stadt-verwaltung 

- Fachdienst Verkehrsplanung, 

Fachdienst Bauleitplanung, 

Fachdienst Straßenplanung 2014-2020

o o + o + + o  ++ 5 2 2
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Eräuterungen

Mobilität

MOB-14 Ausweitung der Vertriebswege des ÖPNV Stadt OS, PLaNOS, Stadtwerke OS 2014-2020 o o o  ++  ++ + o o 5 2 2

MOB-15

Umstellung des Fuhrparks der Stadt auf Elektromobile 

und Dienstfahrräder

Stadt Osnabrück, Osnabrücker 

ServiceBetrieb 2014-2030 o o - -  ++ o  ++  ++ 4 2 2

MOB-16

Einrichtung von Ladepunkten für Elektromobile im 

Stadtgebiet, insbesondere an öffentlichen Gebäuden

Stadt OS - Fachbereich Straßenbau, 

IFAM 2014-2020
- - - +  ++ + +  ++ 4 2 2

MOB-17

Optimierung von Logistikkonzepten für neue und 

bestehende Gewerbe- und Industriestandorte IREES 2014-2030
+ + o + + o o o 4 2 2

MOB-18 Verbesserung der Radinfrastruktur

Stadt OS - Fachbereich Städtebau, 

Masterplanbeirat - Team Mobilität, 

Bürgerhaushalte 2014-2020
o o o o + + + + 4 2 2

MOB-19

Verbesserung des Verkehrsablaufs und der 

Reisegeschwindigkeit des Radverkehrs Stadt OS 2014-2020 o o o o + + + + 4 2 2

MOB-20 Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger

Stadt OS - Fachdienst Naturschutz 

und Landschaftsplanung, Fachbereich 

Straßenbau, Masterplanbeirat - Team 

Mobilität 2014-2020

o o o o + + + + 4 2 2

MOB-21 Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums

Masterplanbeirat, AK 

Stadtentwicklung - Lokale Agenda 21 2014-2020
- + o + + o + + 4 2 2

MOB-22 Gutachten zur ÖPNV-Flatrate

OS Klimaallianz,  AK Stadtentwicklung 

- Lokale Agenda 21 2014-2016
- - - o  ++  ++ o  ++ 3 3 3
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Eräuterungen

Bildung, Beratung, Information

Bewertung für Energie- und CO2-Einsparung 

bei Beratung nicht berücksichtigt

BBI-1

Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikations- 

und Beteiligungskonzepts Stadt OS, ECOLOG 2014-2016 - -  ++ + +  ++  ++  ++ 10 1 1

BBI-2 Informationen zum Masterplan 100% Klimaschutz 

IFAM, Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und -effizienz 2014-2050
- -  +  ++ +  ++ +  ++ 9 1 1

BBI-3

Regionale Umsetzung des Förderprogramms 

Energieberatung Mittelstand IHK 2014-2020 - -  ++  ++  ++ o + + 8 1 1

BBI-4

Energiethemen in der Aus- und Weiterbildung im 

Handwerk, für Planer und Architekten

Masterplanbeirat -Team 

Energieeinsparung und -effizienz, 2014-2050 - - +  ++  ++ o  ++ + 8 1 1

BBI-5 Fortbildung Gebäude- und Energiemanagement Masterplanbeirat, IHK 2014-2050 - - + + + +  ++ + 7 1 1

BBI-6 Betrieblicher Erfahrungsaustausch IHK, Masterplanbeirat, IREES 2014-2020 - - +  ++  ++ + + o 7 1 1

BBI-7

Abstimmung und Weiterentwicklung bestehender 

Beratungsangebote IFAM 2014-2016 - - o  ++ + +  ++ o 6 2 1
 Priorität 1, da zentrale vorbereitende 

Maßnahme

BBI-8 Zentrale, neutrale Energieberatungsstelle

ECOLOG, Masterplanbeirat - Team 

Energieeinsparung und -effizienz, AK 

Umweltbildung - Lokale Agenda 21, 

IFAM 2014-2050
- - - o +  ++  ++ o 5 2 1  Priorität 1, da zentrale vorbereitende 

Maßnahme

BBI-9 Fortführung der Kampagne Mobilität 2030 IFAM 2014-2016 - -  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 12 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

BBI-10 Energiescouts IHK, Stadt OS 2014-2030 o o  ++  ++  ++ o  ++ + 9 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

BBI-11 Agenda-Wettbewerbe Lokale Angenda 21 2014-2020 - - o +  ++  ++  ++  ++ 9 1 2
Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

BBI-12

Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen 

aus dem Bereich „Energieeffizienz und Erneuerbare 

Energien“

Stadt Osnabrück - Fachbereich 

Umwelt und Klimaschutz, IHK, 

Museum am Schölerberg Natur und 

Umwelt - Umweltbildungs-zentrum, 

Sparkasse Osnabrück, 

Masterplanbeirat - Team Ernährung, 

Abfall, Beschaffung, Felix Schoeller 

Group 2014-2050

- - + +  ++ + +  ++ 8 1 2

Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

BBI-13 Grün Tagen in Osnabrück IFAM 2014-2020 o o o  ++  ++ + + o 6 2 2

BBI-14 Leitbild Klimaschutz

Ide; Graw, Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und –effizienz 2014-2016
- -  ++  ++ + + o o 6 2 2
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Tabelle 6-1 ff.: Übersicht über die Ergebnisse der Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen 

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur
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Eräuterungen

Handlungsfelder der Masterplanregion

MPR-1 Fortführung des Projekts ÖKOPROFIT Osnabrück IHK 2014-2020 + +  ++  ++  ++ o + + 10 1 1

MPR-2 Gemeinsame Aktionen und Kampagnen Stadt OS 2014-2050
- -  ++ + o +  ++  ++ 8 1 1

Maßnahmen des Typs Bildung, Beratung, 

Information, Bewertung für Energie- und CO2-

Einsparung bei Beratung nicht berücksichtigt

MPR-3

Ausrichtung weiterer Regionaler Klimagipfel in den 

Jahren 2015 und 2016 Stadt OS 2014-2016
- - + + +  ++  ++ o 7 1 1

Maßnahmen des Typs Bildung, Beratung, 

Information,Bewertung für Energie- und CO2-

Einsparung bei Beratung nicht berücksichtigt

MPR-4

Konzept für die Nutzung und Speicherung 

erneuerbarer Energien in der Masterplanregion IdE/Graw, IFAM 2014-2016
-  ++ o +  ++ o  ++ + 7 1 1

MPR-5

Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für die 

energetische Verwertung der Bioabfälle der Stadt und 

des Landkreises Osnabrück Osnabrücker ServiceBetrieb 2014-2016
- -  ++ +  ++  ++ + + 7 1 1

MPR-6

Schaffung eines intermodalen Mobilitätsangebots in 

der Masterplanregion

VOS, PlaNOS, VGM, Stadt OS, 

Landkreis OS, AK Stadtent-wicklung - 

Lokale Agenda 21 2014-2030
+  ++ - o  ++ +  ++ o 7 1 1

MPR-7

Flächendeckende Einrichtung von Mobilitätspunkten 

in der Masterplanregion

IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, 

Landkreis Osnabrück 2014-2030
+  ++ - o  ++ +  ++ o 7 1 1

MPR-8

Realisierung von Radverkehrsschnellwegen in der 

Masterplanregion Stadt OS, Landkreis OS 2014-2020 + + - +  ++ + + + 7 1 1

MPR-9

Forschungsvorhaben EOS – Energiespeicherlösungen 

in der Region Osnabrück-Steinfurt Hochschule OS 2014-2020
- -  ++  ++  ++  ++ +  ++ 9 1 2 Bedeutung für Zielerreichung im 

Masterplanprozess geringer eingeschätzt

MPR-10 Best-Practice-Atlas Masterplanregion IFAM 2014-2016 - - o + + + + + 5 2 2
Bewertung für Energie- und CO2-Einsparung 

bei Beratung nicht berücksichtigt

MPR-11

Erschließung weiterer Standorte für Windkraftanlagen 

und Errichtung von Anlagen – gemeinsame 

Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG 2014-2020
-  ++ -  ++  ++ o + o 5 2 2

MPR-12 Vereinfachung der Tarifstruktur

IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, 

Landkreis Osnabrück 2014-2020
- - +  ++  ++ o + o 4 2 2

MPR-13

Erarbeitung eines Konzepts für die Einrichtung von 

Ladestationen für Elektromobile in der 

Masterplanregion IFAM 2014-2016
- - o +  ++ +  ++ o 4 2 2

Themenübergreifende Maßnahmen

Ü-1

Fortführung der Geschäftsstelle des  Masterplans 

100% Klimaschutz der Stadt Osnabrück IFAM 2014-2050

- - - - - + o  ++ 0 3 1

trotz schlechter Bewertung zentrale 

Maßnahme für die erfolgreiche Umsetzung 

des Masterplans, Maßnahmen des Typs 

Bildung, Beratung, Information, Bewertung 

für Energie- und CO2-Einsparung bei 

Beratung nicht berücksichtigt  
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6.1 ERNEUERBARE ENERGIEN 

Die Nutzung der erneuerbaren Energien ist – neben der Reduktion 

des Energiebedarfs auf die Hälfte - entscheidend für die Erreichung 

der Ziele des Masterplans. Nur wenn erneuerbare Energien den 

Großteil der Energieversorgung bereitstellen können, ist das ambiti-

onierte Ziel der Reduktion der CO2-Emissionen erreichbar. Die 

höchsten Potenziale erneuerbarer Energien haben in Osnabrück 

gebäudegebundenen Anlagen - Solarthermieanlagen, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Für die Stadt 

Osnabrück ist es, wie zuvor erwähnt, erforderlich, auch auf erneuerbare Energien aus dem Umland zurückzu-

greifen. Diese Maßnahmen, die nur gemeinsam mit dem Umland durchgeführt werden können, werden in 

Kapitel 6.5 „Handlungsfelder der Masterplanregion“ vorgestellt. Die in diesem Kapitel genannten Maßnahmen 

beziehen sich somit nur auf die Stadt Osnabrück als Umsetzungsraum.  

6.1.1 ERNEUERBARE ENERGIEN – ZENTRALE MAßNAHMEN / AKTIVITÄTEN IN PHASE II  

Im Handlungsfeld „Erneuerbare Energien“ liegt der Schwerpunkt der Arbeiten in Phase II des Masterplans nicht 

bei der Realisierung konkreter Anlagen, sondern im Bereich der Bildung, Information und Beratung sowie der 

Klärung der Frage, ob und wie die Stadt Osnabrück sich an der Nutzung der Potenziale der erneuerbaren Ener-

gien im Umland beteiligen kann (siehe Kapitel 6.4). Dennoch sind in Phase II im Handlungsfeld „Erneuerbare 

Energien“ Umsetzungsmaßnahmen und vorbereitende Schritte für die spätere Realisierung von Anlagen vorge-

sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentrale Aktivitäten in Phase II:  

 Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die Gesamtschule Schinkel (EE-2),  

beschlossene Maßnahme - (VO/2013/3573)  

 Errichtung eines Biomassebrenners und Nahwärmenetzes am Standort Hafenringstraße des 

OSB (EE-3), 

beschlossene Maßnahme (VO/2013/3428)  

 Weiterentwicklung des Informationsangebots der Stadt zu erneuerbaren Energien (EE-4), 

Beratungs- und Informationsangebote zu PV-Anlagen  

 Ausweisung weiterer Standorte für Windkraftanlagen und Errichtung von Anlagen (EE-11), 

Überarbeitung der Windkraftpotenzialanalyse  

 Installation einer Holzhackschnitzelheizungsanlage in der Gesamtschule Schinkel (EE-12),  

Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme im Rahmen des Anschlussvorhabens des 

Klimaschutzmanagers, beschlossene Maßnahme (VO/2013/2238)  
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6.1.2 ERNEUERBARE ENERGIEN – VORBILDFUNKTION DER STADT 

Die Stadt Osnabrück hat bereits mit der Umsetzung verschiedener Maß-

nahmen eine Vorbildfunktion bei der Nutzung erneuerbarer Energien 

übernommen. So überlässt die Stadt Osnabrück Investoren und Betrei-

bergesellschaften bereits seit 2004 kommunale Dachflächen für die In-

stallation solarer Stromerzeugungsanlagen. Inzwischen wurden schon 

auf allen geeigneten Dächern kommunaler Gebäude Photovoltaikanla-

gen errichtet. Im Rahmen des Masterplanprozesses wird auch die Nut-

zung anderer erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich ange-

strebt. 

 

Maßnahme: EE-2 
Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die Gesamt-
schule Schinkel 

Priorität:  

Ziel: Direktversorgung von Verbrauchern mit Sonnenstrom 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: nwerk eG, Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück, Gesamtschule Schinkel 

Vorschlagende Akteure: nwerk eG 

Beschreibung der Maßnahme 

Auf dem Dach der Schule soll durch die Bürgerenergiegenossenschaft nwerk eine Photovoltaikanlage installiert 

werden. Der hier erzeugte Sonnenstrom soll direkt in das Schulnetz eingespeist und von der Stadt Osnabrück 

nwerk vergütet werden. Durch die Direktversorgung von Verbrauchern mit dem erzeugten Sonnenstrom (ca. 

43 MWh/a) werden jährlich rund 27.000 kg CO2 eingespart. Es ist geplant. das Projekt in enger Abstimmung mit 

den Stadtwerken Osnabrück AG, die ebenfalls eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule betreiben, zu 

realisieren. Das Projekt kann sowohl in (verwaltungs-) technischer als auch in betriebs- und energiewirtschaftli-

cher Hinsicht als Beispiel und Vorbild für andere Sonnenstromanlagen auf öffentlichen und privaten Dächern 

dienen. Darüber hinaus kann die Anlage auch als umweltpädagogisches Anschauungsobjekt im Unterricht der 

Schule genutzt werden. 

Nächste Schritte: Errichtung der Photovoltaikanlage  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage auskömmliche, langfristig garantierte 
Vergütung des genutzten Sonnenstroms  

 

 

Rosenplatzschule Osnabrück 
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Maßnahme: EE-3 
Errichtung eines Biomassebrenners für das Nahwärmesystem Ha-
fenringstraße 

Priorität:  

Ziel: Reduktion der CO2-Emissionen der Wärmeversorgung Hafenringstraße 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Osnabrücker ServiceBetrieb, Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Osnabrücker ServiceBetrieb, Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Rat der Stadt hat am 17. Dezember 2013 die Erweiterung des Nahwärmenetzes Hafenringstraße, die Ein-

bindung einiger kommunaler Gebäude in diese Wärmeversorgung sowie die Errichtung eines Biomassebren-

ners beschlossen. Durch die Maßnahmen soll im Vergleich zur Wärmeerzeugung durch die bestehende Gashei-

zung eine CO2-Ersparnis von 245.000 kgCO2/a erreicht werden. 

Entsprechend einem Vorschlag der nwerk eG könnte hier zur nachhaltigen Versorgung mit möglichst kurzen 

Transportwegen und zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung überwiegend auf Biomasse aus der Region 

zurückgegriffen werden. 

Nächste Schritte: Planung und Errichtung des Biomassebrenners und der Einbindung der Gebäude 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind durch Beschluss des Rates vom 17. Dezember 2013 gegeben 

 

 

Maßnahme: EE-5 
Routinemäßige Prüfung und Nutzung erneuerbarer Energien bei 
Sanierung und Neubau kommunaler Gebäude 

Priorität:  

Ziel: 
Intensive Nutzung erneuerbarer Energien für die Energiebereitstellung in kom-

munalen Gebäuden, sonstigen Krankenhäusern und Altenheimen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050, dauerhaft laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück und Eigenbetriebe der Stadt, sonstige Eigentümer von Kran-

kenhäusern und Altenheimen 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat - Beiratsteam Erneuerbare Energien, IFAM 
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Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück hat am 13. März 2012 beschlossen, dass bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen von 

Dächern immer auch die Möglichkeit zum Bau von Solarstromanlagen geprüft werden soll. Wenn die Stadt 

keine Anlage errichtet, soll die Dachfläche ggf. Investoren kostenneutral zur Verfügung gestellt werden. Der 

Maßnahmenvorschlag geht einen Schritt weiter und sieht vor, dass die Stadt Osnabrück bei jedem Sanierungs- 

und Neubauvorhaben kommunaler Gebäude nicht nur den Bau von Solarstromanlagen, sondern auch die Nut-

zung der Solarthermie und der Erdwärme für die Wärme- und Kältebereitstellung prüft. Bei Neubau- und Sanie-

rungsvorhaben kommunaler Gebäude wird untersucht, ob die Nutzung erneuerbarer Energien technisch mög-

lich und unter Ausnutzung einschlägiger Fördermittel sowie unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer wirt-

schaftlich sinnvoll ist. Bei positivem Prüfungsergebnis soll die Umsetzung der Maßnahme, ggf. unter Nutzung 

geeigneter Finanzierungsmodelle wie z. B. Contracting, durchgeführt werden. Die Prüfung der Nutzung erneu-

erbare Energien soll auch im Fall von Krankenhäusern und Altenheimen, die nicht in kommunaler Hand sind, 

erfolgen. 

 

Nächste Schritte: 
Fachliche Prüfung, Beschluss des Rates der Stadt zur Erweiterung des Prüfauf-
trags bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen auf die erneuerbaren Energien 
Solarthermie und Erdwärme 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Positiver Beschluss des Rates 

 

 

Maßnahme: EE-6 
Bürgersolarprojekt Sonnenstromkraftwerk Heinrich-Schüren-
Schule 

Priorität:  

Ziel: 

Errichtung einer Photovoltaikanlagen und weitgehende Abgabe des Solar-

stroms an die Heinrich-Schüren-Schule, CO2  Einsparung, Betriebskosteneinspa-

rung für die Schule, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, regionale Wert-

schöpfung  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
WEO Windenergie Osnabrück GmbH & Co. KG, Stadt Osnabrück, Heinrich-

Schüren-Schule, Lokale Anleger der WEO 

Vorschlagende Akteure: WEO Windenergie Osnabrück GmbH & Co. KG 
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Beschreibung der Maßnahme 

Auf dem Dach der Heinrich-Schüren-Schule in Osnabrück will die WEO Windenergie Osnabrück GmbH & Co. KG 

ein Sonnenstromkraftwerk errichten. Der erzeugte Strom soll möglichst weitgehend an die Schule geliefert 

werden. Die Errichtung, die Finanzierung und der Betrieb der Solaranlage erfolgen durch die WEO. Hierfür soll 

ein Stromliefervertrag zwischen der Stadt Osnabrück und der WEO abgeschlossen werden. 

Nächste Schritte: Errichtung der Photovoltaikanlage  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage auskömmliche, langfristig garantierte 
Vergütung des genutzten Sonnenstroms, Abschluss eines Stromliefervertrags mit 
der Stadt 

 

 

Maßnahme: EE-12 
Installation einer Holzhackschnitzelheizungsanlage in der Gesamt-
schule Schinkel 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion der CO2-Emissionen, Einsparung von Kosten für die Wärmeversor-

gung 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016  

Umsetzungsakteure: 
Klimaschutzmanager der Stadt Osnabrück, Eigenbetrieb Immobilien- und Ge-

bäudemanagement, Gesamtschule Schinkel, lokale Agenda 21  

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück - Klimaschutzmanager, Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäu-

demanagement 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Ölkessel der Gesamtschule Schinkel soll durch eine Holzhackschnitzelheizung ersetzt werden. Die Maß-

nahme trägt einerseits dazu bei, die Kosten der Wärmeversorgung der Schule zu senken. Andererseits werden 

durch den Einsatz von Holz als Brennstoff die CO2-Emissionen deutlich reduziert, um ca. 330 t CO2 pro Jahr. Die 

Maßnahme soll auch beispielhaft den Nutzen einer CO2-neutralen Wärmeversorgung durch den Energieträger 

Holz der Schule und der Öffentlichkeit aufzeigen und Hemmnisse und Vorbehalte abbauen, die bislang der 

Installation von Holzhackschnitzelheizungsanlagen in städtischen Gebäuden entgegenstanden. Die Maßnahme 

wird im Rahmen des Anschlussvorhabens für den Klimaschutzmanager als ausgewählte Klimaschutzmaßnahme 

(VO/2013/2238) umgesetzt. Die Umsetzung ist bereits in 2014 geplant. 

Nächste Schritte: Bewilligung der Fördermittel und Umsetzung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung von Fördermitteln 
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6.1.3 ERNEUERBARE ENERGIEN – DIE STADT ALS PLANUNGS-/ ORDNUNGSBEHÖRDE 

Die Stadt Osnabrück kann durch verschiedene Maßnahmen die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerba-

rer Energien fördern. Hierzu gehört z. B. die Ausweisung von Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-

Freiflächenanlagen) und für Windkraftanlagen, aber auch die Anforderungen in Bebauungsplänen. 

Maßnahme: EE-10 Solarpark Hellern (PV-Freiflächenanlage) 

Priorität:  

Ziel: Errichtung einer PV-Freiflächenanlage für das Vorhaben Solarpark Hellern 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück , Investoren 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück hat die Entwicklung des Solarparks Hellern bereits weit vorangetrieben. Die Realisierung 

einer PV-Freiflächenanlage durch die Stadtwerke Osnabrück ist aufgrund mangelnder Rentabilität für die 

Stadtwerke Osnabrück AG gescheitert. Die Stadt wird sich intensiv um Investoren für die Errichtung einer Anla-

ge bemühen. In diesem Zuge wird auch geprüft, ob die Vermarktung des Stroms im direkten Umfeld möglich 

ist, da dies zu einer besseren Wirtschaftlichkeit führen kann. 

Nächste Schritte: Ansprache potenzieller Investoren durch die Stadt Osnabrück 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Geschäftskonzept für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage; geeignete Rah-
menbedingungen nach Änderung des EEG 

 

 

Maßnahme: EE-11 
Ausweisung weiterer Standorte für Windkraftanlagen und Errich-
tung von Anlagen 

Priorität:  

Ziel: Vollständige Nutzung der Windkraftpotenziale in der Stadt Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, Grundeigentümer, nwerk eG, 

andere Investoren und Betreibergemeinschaften 

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, Masterplanbeirat - Team Erneuer-

bare Energien 
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Beschreibung der Maßnahme 

Eine erste Grobanalyse der Stadt zeigt, dass die Möglichkeit besteht, neben den bereits bestehenden Anlagen 

für zwei oder drei weitere Anlagen geeignete Standorte zu finden. Die Stadt Osnabrück wird untersuchen, wel-

che Standorte noch in Frage kommen, wird diese planerisch entwickeln und sich um Investoren für die Standor-

te bemühen. Angestrebt wird eine Realisierung der Anlagen bis 2020. Für den Windkraftausbau im Osna-

brücker Stadtgebiet sollte ein Zeitplan erstellt werden. Als eine Finanzierungsoption für die Errichtung der An-

lagen bieten sich u.a. Beteiligungsmodelle für die Bevölkerung Osnabrücks und Anleger aus der Region an. 

Nächste Schritte: 
Identifikation geeigneter Flächen für die Installation von Windkraftanlagen in 
Osnabrück, ggf. gemeinsame Entwicklung von Beteiligungsmodellen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss der Stadt, weitere Flächen für Windkraftanlagen zu prüfen und bei 
positivem Ergebnis diese planerisch zu entwickeln und zu vermarkten. 

 

 

Maßnahme: EE-14 
Prüfung der Eignung weiterer Flächen für die Installation von PV-
Freiflächenanlagen und deren Vermarktung 

Priorität:  

Ziel: 
Ausweisung von Flächen für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen in Osn-

abrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück  

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück prüft Flächen in der Stadt auf ihre Eignung zur Installation von PV-Freiflächenanlagen, 

weist diese aus und erstellt einen PV-Freiflächen-Atlas der Stadt. Dieser wird offensiv genutzt für die Anspra-

chen potenzieller Investoren.  

Nächste Schritte: 
Identifikation geeigneter Fläche für die Installation von PV-Freiflächenanlagen in 
Osnabrück 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss der Stadt zur Prüfung von Flächen für PV-Freiflächenanlagen; bei posi-
tivem Ergebnis diese planerisch zu entwickeln und zu vermarkten 

 



170 

 

6.1.4 ERNEUERBARE ENERGIEN - STADT OSNABRÜCK ALS MOTIVATOR / IMPULSGEBER 

Neben der Funktion als Vorbild bei der Nutzung erneuerbarer Energien und der Schaf-

fung geeigneter Rahmenbedingungen z. B. im Zuge von Flächennutzungs- und Bebau-

ungsplänen kann die Stadt auch als Impulsgeber wirken. Sie nimmt diese Funktion 

schon seit langem wahr, u. a. durch Informationen auf ihren Internetseiten, Broschüren 

und Beratungsangebote sowie die regelmäßige Teilnahme an der Energiemesse in Osna-

brück. Diese Aktivitäten wird die Stadt fortführen und weiterentwickeln.  

 

Maßnahme: EE-4 
Weiterentwicklung des Informationsangebots der Stadt zu erneu-
erbaren Energien 

Priorität:  

Ziel: Niederschwelliges Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050, dauerhaft laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück  

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück stellt bereits heute auf ihren Internetseiten Informationen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien bereit, u. a. das Solardachkataster der Stadt sowie deren Broschüren z. B. zu Förderprogrammen und 

zum Thema „Mit wenig Energie Geld sparen“. Dieses Informationsangebot wird auch zukünftig gepflegt und 

weiterentwickelt und in ein Gesamtkonzept der Energieberatung eingebunden (siehe Kapitel 6.4). Komponen-

ten für die Weiterentwicklung könnten z. B. die Darstellung beispielhafter Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien oder Angaben zum aktuellen Stand der Nutzung in der Stadt sein. 

Ein Schwerpunkt in der nächsten Phase des Masterplans wird die Information zu Maßnahmen zur Erhöhung 

des Feuerungswirkungsgrades von Kaminöfen sein. Ein weiterer Fokus wird die Intensivierung der Information 

und Beratung von Eigentümern geeigneter Dachflächen für die Installation von Solaranlagen sein, um private 

und gewerbliche Investitionen in wirtschaftlich umsetzbare Anlagen weiter anzustoßen. 

Nächste Schritte: 

Information zu Maßnahmen zur Erhöhung des Feuerungswirkungsgrades von 
Kaminöfen, Intensivierung der Information und Beratung von Eigentümern ge-
eigneter Dachflächen für die Installation von Solaranlagen, laufende Aktualisie-
rung der Informationen bei wichtigen Änderungen, z. B. zum EEG 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung von Finanzmitteln 
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6.1.5 ERNEUERBARE ENERGIEN - STADT OSNABRÜCK ALS ORT  

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind in Osnabrück in den vergangenen Jahren bereits von einer 

Vielzahl von Akteuren errichtet worden, sowohl durch die öffentliche Hand als auch durch private Haushalte 

und Investoren aus der Wirtschaft. Bei den nachfolgend vorgestelIten Maßnahmen handelt es sich um größere 

Vorhaben wie z. B. das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadtwerke Osnabrück und die Integration 

erneuerbarer Energien in Nahwärmesysteme sowie die Erforschung neuer Technologien zur Nutzung von Bio-

masse.  

Maßnahme: EE-1 KUK-Investitionsprogramm 

Priorität:  

Ziel: 
Erhöhung des Anteils nachhaltig und möglichst auch regional erzeugten Stroms 

/ regional erzeugter Nutzenergie 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Masterplanbeirat - Team Erneuerbare Energien 

Beschreibung der Maßnahme 

KUK (KompetenzUmweltKlima) ist eine Initiative der Stadtwerke Osnabrück, die darauf abzielt, den Energiever-

brauch zu senken, Energie effizienter zu nutzen - insbesondere durch Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung - und 

Investitionen in erneuerbare Energien zu tätigen. Die Initiative soll dazu beitragen, die Umwelt- und Klimaziele 

der Stadtwerke zu erreichen: Senkung der CO2-Emissionen - bis 2020 um 40%, und bis 2050 um bis zu 80% 

gegenüber 1990, Versorgung aller Privatkunden mit grünem Strom aus eigenen alternativen Erzeugungsanla-

gen bis 2018 und Umstellung von 80% des Nahverkehrs auf elektrischen Antrieb bis 2020.  

Vor diesem Hintergrund haben die Stadtwerke Osnabrück beschlossen, im Stromerzeugungsbereich nur noch 

in erneuerbare Energien und Kraftwärmekopplung, - in der Regel in der Region Osnabrück - zu investieren. 

Hierfür haben die Stadtwerke ein Budget von 140 Mio. € vorgesehen. Durch die Investition in erneuerbare 

Energien sollen jährlich 200.000 t CO2 eingespart werden.  

Nächste Schritte: Planung und Umsetzung der nächsten Investitionsmaßnahmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

auskömmliche, langfristig garantierte Vergütung des genutzten Sonnenstroms 
durch das EEG, Umsetzung / Akzeptanz des Regionalen Raumordnungspro-
gramms, Flächenverfügbarkeit, öffentliche Akzeptanz für Anlagen erneuerbarer 
Energien 
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Maßnahme: EE-7 PVO Kombikraftwerk 

Priorität:  

Ziel: CO2 - Einsparung, Speichererprobung, hoher Eigenversorgungsanteil 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 

Verein für Umweltschutz durch Photovoltaik Osnabrück e.V. (PVO), Stadt Osn-

abrück, Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, nwerk, Stadtwer-

ke Osnabrück, WEO, Gewerbe, Handwerk 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat – Team Erneuerbare Energien 

Beschreibung der Maßnahme 

Vorgeschlagen wird die Errichtung eines Gebäude-Kombikraftwerkes, bestehend aus Solarstromanlage, 

Kleinstwindkraftanlage und einem Speichersegment auf einem geeigneten Gebäude, z. B. einer Schule, einem 

öffentlichen Gebäude oder einem Gewerbebetrieb in Osnabrück. Ziel ist eine sehr hohe Eigendeckung des 

Elektrizitätsbedarfes des Gebäudes. Die Errichtung, Finanzierung und der Betrieb des Gebäudekraftwerkes 

würde durch den Verein für Umweltschutz durch Photovoltaik Osnabrück e.V. (PVO), der Finanzmittel zur Ver-

fügung hat, erfolgen. Gewünscht wird die Einbindung verschiedener Partner wie z. B. der Stadtwerke Osna-

brück, der Stadt Osnabrück oder Gewerbebetriebe.  

Nächste Schritte: Suche nach interessiertem Gebäudeeigentümer mit geeignetem Gebäude  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Zulässigkeit der Maßnahme, Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, Akzeptanz der 
Tarife durch die Kunden 

 

 

Maßnahme: EE-8 Ersatzbrennstoffkraftwerk Papierfabrik Ahlstrom 

Priorität:  

Ziel: 

CO2-Einsparung durch Kraftwärmekopplung, Nutzung des Ersatzbrennstoffs aus 

Hausmüll mit hohem Biomasseanteil, regionale Wertschöpfung durch regionale 

Brennstoffgewinnung 

Umsetzungszeitraum: 2016 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Firma Ahlstrom, Stadtwerke Osnabrück, Helector Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat – Team Erneuerbare Energien 
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Beschreibung der Maßnahme 

Die Pläne für den Bau des "Hase-Kraftwerks" auf dem Werksgelände der Papierfabrik Ahlstrom, die aufgrund 

der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf Eis gelegt wurden, sollen überprüft und nach Mög-

lichkeit umgesetzt werden. Das geplante Ersatzbrennstoff-Kraftwerk soll durch die Verwertung von sortierten, 

heizwertreichen Bestandteilen von Haus- und Gewerbeabfällen betrieben werden und sowohl Strom als auch 

Prozesswärme erzeugen (KWK-Betrieb). Hierdurch könnten nach Berechnungen des Wuppertal-Instituts jähr-

lich rund 60.000 t CO2 eingespart werden. Zudem würde in der Stadt Osnabrück und im Landkreis anfallende 

Abfälle vor Ort genutzt und müssten nicht an andere Standorte transportiert werden.  

Nächste Schritte: Überprüfung der Pläne 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Ratsbeschluss zur Müllverbrennung im EBS-Kraftwerk, Akzeptanz der Bevölke-
rung für ein neues Industriekraftwerk 

 

Maßnahme: EE-9 Pilotprojekt Hydrothermale Carbonisierung (HTC) 

Priorität:  

Ziel: Bereitstellung von Biokohle zur energetischen Nutzung  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: nwerk eG, Hochschule Osnabrück, evtl. Stadtwerke Osnabrück AG, AWIGO, OSB 

Vorschlagende Akteure: nwerk eG 

Beschreibung der Maßnahme 

Bioabfälle aus Haushalten werden bislang entweder kompostiert, stofflich verwertet oder über die Prozessket-

te der Vergärung mit anschließender Energieerzeugung in BHKWs energetisch genutzt. Der energetische Wir-

kungsgrad der Vergärungsanlagen erscheint in dem Fall, dass elektrische Energie erzeugt wird, bezogen auf den 

Gesamtenergiegehalt der organischen Abfälle verhältnismäßig gering. 

Eine Option zur Effizienzsteigerung bei der Nutzung von Bioabfällen ist die Hydrothermale Carbonisierung 

(HTC). Hydrothermaler Carbonisierung ist im Prinzip die Verkohlung organischer Materialien in wässriger Phase 

unter erhöhten Temperaturen und Drücken. Dieser Konversionsprozess bietet die Möglichkeit, insbesondere 

feuchte, schlecht entwässerbare Biomasse zu verwerten und die darin enthaltene Energie wirksamer zu nutzen 

als z. B. bei der Vergärung. Das Pilotprojekt Hydrothermale Carbonisierung (HTC) baut auf den Ergebnissen der 

Arbeit des Innovationsverbundes HTC auf und soll in einer Pilotanlage die Herstellung von Biokohle aus Bioab-

fällen demonstrieren.  

Nächste Schritte: Ansprache und Abstimmung der Akteure, Beantragung von Fördermitteln 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Genehmigung von Fördermitteln 
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Maßnahme: EE-13 
Forschungsprojekt Herstellung von DIN-zertifiziertem Regelbrenn-
stoff (Pellets) aus Laub- und Grünpflegematerial 

Priorität:  

Ziel: 
CO2-Reduktion durch Einsatz der Laubpellets statt fossiler Brennstoffe, Redukti-

on innerstädtischer Heizkosten 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Osnabrücker ServiceBetrieb, NETZ-Ingenieurbüro  

Vorschlagende Akteure: Osnabrücker ServiceBetrieb 

Beschreibung der Maßnahme 

Die schwer kompostierbare Biomasse Laub könnte durch die Erzeugung eines DIN-zertifizierten Regelbrenn-

stoffs in jeder herkömmlichen Pelletanlage als Brennstoff dienen. Dadurch könnte der "Problemstoff" Laub in 

einen hochwertigen Brennstoff umgewandelt werden. In dem Pilotprojekt soll die Herstellung von Pellets auf 

Basis von Laubabfällen demonstriert werden.  

Nächste Schritte: Beantragung von Fördermitteln 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Genehmigung von Fördermitteln 

 

 

Maßnahme: EE-15 
Zukünftige Nutzung von Erdwärme und Solarenergie in KWK-
Nahwärmenetzen 

Priorität:  

Ziel: 
Intensive Nutzung erneuerbarer Energien zur Bereitstellung von Wärme durch 

Nahwärmesysteme 

Umsetzungszeitraum: 2030 bis 2050 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, evtl. andere Investoren /  

Contractoren 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Einsatz von Solarthermieanlagen und Wärmepumpen findet vorzugsweise in Ein- und Zweifamilienhäusern 

statt, da hier in der Regel ausreichend Flächen zur Verlegung der erforderlichen Wärmesonden zur Verfügung 

stehen. Darüber hinaus kann die Erdwärme aber auch in Nahwärmesystemen durch den Einsatz von Großwär-

mepumpen effizient genutzt werden. Hierdurch ist es möglich, dass Erdwärme auch zur Beheizung von Gebäu-
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den beiträgt, bei denen der Einsatz von gebäudegebundenen Wärmepumpen aus technischen Gründen schwie-

rig (Innenstandbereich) oder auch mittelfristig wirtschaftlich nicht sinnvoll ist (z. B. größere Mehrfamilienhäu-

ser). Nahwärmesysteme mit Nutzung erneuerbarer Energien werden z. B. in mehreren Nahwärmesystemen in 

Dänemark betrieben. Die Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Betrieb großer Wärmepumpen in 

Nahwärmesystemen sind in vielen Fällen heute in Deutschland noch nicht gegeben. So benötigen Wärmepum-

pen für einen effizienten Betrieb z. B. niedrige Vorlauftemperaturen im Nahwärmesystem im Bereich von rund 

80°C.
28

  

Der Beitrag thermischer Solaranlagen zur Deckung des Raumwärme- und Warmwasserbedarf in einzelnen Ge-

bäuden liegt ohne den Einsatz großer Langzeitspeicher nicht höher als etwa 30 %. Höhere Deckungsgrade wür-

den zu sehr hohen solaren Überschüssen im Sommer und damit zu schlechtem Nutzungsgrad und unwirtschaft-

lichem Betrieb der Solarthermieanlagen führen. Allerdings ist das Solarpotenzial, das auf den Dächern der Ge-

bäude bereit steht, deutlich höher. Die Einbindung von Solarthermieanlagen in Fern- und Nahwärmenetze 

bietet die Möglichkeit, einen deutlich größeren Anteil des Solarangebots zu nutzen. Hier spielt einerseits die 

Funktion des Netzes als Wärmespeicher eine Rolle, andererseits die Tatsache, dass durch die Versorgung einer 

Vielzahl von Gebäuden der Wärmedarf ein ausgeglicheneres Profil aufweist als ein einzelnes Gebäude und auch 

im Sommer die solaren Erträge besser genutzt werden können.  

Nächste Schritte: 
Keine weiteren Schritte in Phase II, zunächst müssen Ergebnisse der Machbar-
keitsuntersuchungen für Nahwärmesysteme vorliegen (siehe auch Kapitel 6.2.4 
EFF-21) 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Nahwärmesysteme mit Vorlauftemperaturen von rund 80°C oder darunter, Wirt-
schaftlichkeit des Einsatzes von Großwärmepumpen in Nahwärmesystemen ggf. 
durch Fördermittel auf Bundes- oder Landesebene 

 

 

Maßnahme: EE-16 Einführung von innovativen Stromtarifen  

Priorität:  

Ziel: 
Erhöhung des Beitrags von Strom aus Kleinanlagen, Anpassung von Angebot 

und Nachfrage, Einsparung von Regelenergie 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat – Team Erneuerbare Energien 

                                                                 

28
  Nahwärmesysteme in Skandinavien, in denen Solarenergie genutzt wird und in die meist zusätzlich große 

Wärmepumpen integriert werden, weisen typischerweise Vorlauftemperaturen von ca. 80°C auf. Die 
jüngsten Entwicklungen in Skandinavien zielen sogar darauf ab, Fernwärmesysteme mit Vorlauftempera-
turen von rund 60°C betreiben zu können. 
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Vorgeschlagen wird die Einführung eines Sondertarifs zur Bilanzierung von Bezug und Einspeisung für Solar-

stromanlagen durch die Stadtwerke Osnabrück. Dieser soll für Kleinanlagen gelten, wobei die noch festzule-

gende Größe sich am Eigenverbrauch orientieren soll. Eventuell soll der Tarif auch für Betreiber von Photovol-

taik-Balkonanlagen sowie Kleinstwindkraftanlagen offen sein. Die Maßnahme soll zur Erhöhung des Beitrags 

des Stroms aus Kleinanlagen führen.  

Durch die Einführung eines zeitvariablen Sonderstromtarifs sollen Kunden zu angebotskonformem Verhalten 

motiviert werden. Sinnvoll ist die Kombination mit intelligenten Stromzählern (Smart meter). Der Tarif soll zur 

Anpassung von Angebot und Nachfrage beitragen und die Einsparung von Regelenergie ermöglichen. 

Nächste Schritte: Prüfung der Möglichkeit der Einführung der Tarife 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Zulässigkeit der Maßnahme, Bereitschaft der Stadtwerke zur Einführung der 
Tarife, Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, Akzeptanz der Tarife durch die Kunden 

 

6.2 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ 

Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz sind die 

wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung der Reduktion des Ener-

gieverbrauchs. Das höchste Potenzial hierfür gibt es in Osnabrück 

bei der Gebäudesanierung, aber auch in allen anderen Bereichen 

müssen Maßnahmen ergriffen werden. Dies gilt auch für den 

Gebäudebestand im kommunalen Bereich. Ziel des Masterplan-

prozesses ist es, die verfügbaren Potenziale bis 2050 möglichst 

weitgehend zu nutzen. 

6.2.1 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ –  ZENTRALE MAßNAHMEN IN PHA-

SE II  

Das Handlungsfeld Energieeinsparung und Energieeffizienz ist das wichtigste 

des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück. Daher entfällt ein 

Großteil der Aktivitäten in der Phase II des Masterplans auch auf dieses Feld. 

Die zentralen Aktivitäten betreffen die Reduktion des Energiebedarfs in Ge-

bäuden durch eine energieeffiziente Sanierung des Gebäudebestands und die 

Steigerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft.  

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben diesen zentralen Aktivitäten wird in der Phase II auch mit der Durchführung weiterer Maßnahmen be-

gonnen. Dabei handelt es sich aber meist um die Weiterentwicklung bereits laufender Maßnahmen wie z. B. 

die Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen und Kindergärten der Stadt Osnabrück. 

6.2.2 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ - VORBILDFUNKTION DER STADT 

Die nachfolgenden Einzelmaßnahmen können unter dem Schlagwort 

„Klimafreundliche Stadtverwaltung“ zusammengefasst werden. Hierbei 

geht es nicht nur um die Reduktion des Energieverbrauchs und der CO2-

Emissionen der Verwaltung, sondern auch um die wichtige Vorbild-

funktion der Stadt. Nur eine Stadt, die die ambitionierten Ziele des Mas-

terplans auch in konkrete Maßnahmen im eigenen Bereich umgesetzt, hat 

die Chance, die Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung zu motivieren 

und die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Zentrale Aktivitäten in Phase II 

 Umsetzung einer Thermografiebefliegung (EFF-4), 

 Einrichtung eines Quartiersanierungsmanagements in einem Quartier im Stadtteil Wüste,  

(EFF-10), 

2014 bis2015 (VO/2012/1906), 

 Mustersanierung: Energetische (Teil-) Sanierung der Grundschule Pye (EFF-13), 

als ausgewählte Klimaschutzmaßnahme mit Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie, Pye 

 Umsetzung des integrierten energetischen Quartierskonzepts "Gartlage" (EFF-15), 

Einrichtung eines Sanierungsmanagements, Initialisierung eines städt. Förderprogramms), 2014 

bis 2016 (VO/2012/0607), 
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Maßnahme: EFF-2 
Weiterentwicklung des Energiemanagements kommunaler Ge-
bäude 

Priorität:  

Ziel: 
Identifikation von Einsparpotenzialen und Reduzierung des Energieverbrauchs 

der kommunalen Gebäude  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Für die kommunalen Gebäude gibt es in der Stadt Osnabrück bereits ein Energiemanagement. Der Eigenbetrieb 

Immobilien- und Gebäudemanagement erfasst den Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch der kommunalen 

Gebäude sowie die Energiekosten und erstellt jährlich einen Energiebericht, in dem auch über durchgeführte 

Sanierungsmaßnahmen kurz berichtet wird. Auch enthält der Bericht Hinweise, welche Gebäude aufgrund der 

hohen Heizwärmeverbräuche einer Sanierung unterzogen werden sollten. 

Das Energiemanagement sollte in dem Sinne weiterentwickelt werden, dass eine regelmäßige Rückmeldung an 

die Nutzer der Gebäude in kürzeren Zeitabständen erfolgt. Diese sollten mehrmals im Jahr über ihre Energie- 

und Wasserverbräuche informiert werden. Eine besondere Rolle spielen hier die Hausmeister und/oder techni-

schen Mitarbeiter, die die Gebäude betreuen. Durch regelmäßige Informationen in kurzen Abständen - günstig 

wäre hier monatlich - können Schwachstellen / Fehlfunktionen der Haustechnik frühzeitig erkannt und beseitigt 

werden, die bei größeren Meldezeiträumen oft lange unerkannt bleiben und zu hohen Energiekosten führen. 

Außerdem führt eine regelmäßige Rückmeldung zu einer stärkeren Sensibilisierung der Nutzer und befördert 

Verhaltensänderungen.  

Nächste Schritte: 

Fachliche Prüfung der Weiterentwicklung des Energiemanagements, Einrichtung 
eines Systems für die regelmäßige, unterjährige Meldung und zentrale Erfassung 
der Verbrauchsdaten sowie die zentrale Information über die Entwicklung der 
Verbrauchsdaten 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss der Stadt zur Einrichtung des Systems zur unterjährigen Erfassung der 
und Information zu den Verbrauchsdaten der kommunalen Gebäude 
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Maßnahme: EFF-5 Nachhaltige Beschaffung 

Priorität:  

Ziel: 
Verstärkte Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Gesichtspunk-

te im Beschaffungswesen und bei Ausschreibungen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, , lokale 

Fachexperten z. B. Servicestelle Kommunen in der Einen Welt etc. 

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück, Masterplanbeirat - Team  Ernährung, Beschaffung, Abfall, 

Süd-Nord Beratung (VeB e. V.) 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück hat 2012 den Beschluss gefasst, im Beschaffungswesen und bei Ausschreibungen soziale, 

ethische und ökologische Gesichtspunkte verstärkt zu berücksichtigen. Die Beschaffung von Produkten und 

Dienstleistungen, die von der Herstellung bis zur Entsorgung geringere Folgen für die Umwelt haben als ver-

gleichbare Produkte und Dienstleistungen, ist ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Masterplans.  

Zur Verstärkung der Aktivitäten kann ein regelmäßig stattfindender Arbeitskreis „„Nachhaltige Beschaffung“ 

mit lokalen Fachakteuren und Verwaltungsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen beitragen und die Verwaltung 

z. B. bei der Entwicklung von Vergaberichtlinien und möglichen Maßnahmen unterstützen. Auch die Schulung 

der Einkäufer der Stadt Osnabrück auf die entsprechende Umstellung Ihres Beschaffungswesens kann zur Um-

setzung des Ratsbeschlusses beitragen. 

Nächste Schritte: 
Gründung eines Arbeitskreises „Nachhaltige Beschaffung“, Erstellung eines Kon-
zeptes zur Umsetzung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft der verschiedenen Akteure zur Mitwirkung 

 

Maßnahme: EFF-6 (Weiter)-Entwicklung der Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen  

Priorität:  

Ziel: Hohe Energieeffizienz bei Neubau und Sanierung kommunaler Gebäude  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Eigenbetriebe der Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: IFAM 
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Beschreibung der Maßnahme 

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 5. April 2011 soll der Neubau kommunaler Gebäude im Passivhausstandard 

erfolgen, sofern dies konstruktiv möglich ist. Im März 2012 hat die Stadt außerdem den Beschluss gefasst, Leit-

linien zum wirtschaftlichen Bauen zu entwickeln und diese jährlich fortzuschreiben. Sie sollen sich am Modell 

der Stadt Frankfurt orientieren und bei Neubauten und Sanierungsvorhaben städtischer Gebäude, städtischen 

Einrichtungen und Eigenbetrieben sowie Gebäuden, die in Privat-Partnership-Modellen gebaut werden, zum 

Tragen kommen. Vorab wurden 2012 unter anderem schon folgende Maßnahmen festgelegt: 

 Minimierung der Gebäudehüllfläche bei jedem Raumprogramm, 

 geeignete Gebäudeorientierung für eine passive Solarenergienutzung im Winter, 

 Zusammenfassung von Räumen mit ähnlichen Nutzungskonditionen, 

 möglichst zentrale Anordnung der Technikflächen innerhalb der versorgten Bereiche, 

 Einbeziehung der Möglichkeit zum Bau von Solarstromanlagen bei Neubauten und Sanierungsmaß-

nahmen von Dächern, ggf. kostenneutrale Bereitstellung der Dachfläche für Investoren,  

 Schulungen für „Energiebeauftragte“ in Schulen und anderen Gebäuden der Stadt. 

Die Gutachter empfehlen bei der Erstellung der Leitlinien eine Öffnung in dem Sinne vorzunehmen, dass nicht 

nur auf den Passivhausstandard abgezielt wird, sondern auch eine Realisierung als Nullenergiehaus in Betracht 

kommt. Hierdurch können auch verschiedene Maßnahmen realisiert werden, die bei der Vorgabe des Pas-

sivhausstandards nicht zum Tragen können, aber eine vergleichbare Wirkung bezüglich der Energieeinsparung 

bzw. CO2-Reduktion haben können.  

Ein Beispiel für die Umsetzung der Leitlinien ist die geplante Schaffung eines Neubaus auf Passivhausniveau für 

den abgängigen Gebäudetrakt des Ernährungsbereiches am Berufsschulzentrum am Westerberg. Durch die 

vorliegende Sanierungsplanung wurde das zu erstellende Bauvolumen unter Berücksichtigung der fachtechni-

schen Erfordernisse in enger Abstimmung mit der Schule deutlich reduziert, so dass der geplante Ernährungs-

bereich lediglich über 63% der bisherigen Bruttogrundfläche verfügt. Ein weiteres Beispiel ist die Erweiterung 

der Grundschule Eversburg, wo ab 01.08.2014 der Betrieb als offene Ganztagsschule starten soll. Hierfür wur-

den eine Mensa, ein Erweiterungsteil des Rektorats und des Fachklassengebäudes auf Passivhausniveau errich-

tet. Die Erstellung und Umsetzung energiesparender Lichtkonzepte, die sowohl bei Neubauten als in Sanie-

rungsvorhaben wie z. B. im Stadthaus 1, bei der Sporthalle des Schulkomplexes Eversburg sowie der Kunsthalle 

Dominikanerkirche bereits praktiziert wurden, sollten in die Leitlinien aufgenommen werden. Die Leitlinien 

sollten auch für den Gebäudebestand der Friedhofsabteilung zur Anwendung kommen. 

Nächste Schritte: 
Entwicklung der Leitlinien, Vorbereitung der erforderlichen Beschlüsse zur Um-
setzung der Leitlinien; Vorlage in den entsprechenden Gremien zur Beschlussfas-
sung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Politischer Auftrag ist bereits gegeben 
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Maßnahme: EFF-7 
Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die kommunalen Gebäu-
de und Sanierung der Gebäude 

Priorität:  

Ziel: 
Sanierungsfahrplan mit Priorisierung der Sanierungsvorhaben, Zeitplan für die 

Umsetzung der Sanierung und Sanierung der städtischen Gebäude 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Eigenbetrieb G Immobilien- und Gebäudemanagement 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat – Team Energieeinsparung und –effizienz, IFAM, IREES 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Energiebericht des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement gibt bereits Hinweise auf beson-

ders sanierungswürdige, kommunale Gebäude. Auf der Basis der Ergebnisse des Energiemonitorings soll ein 

Fahrplan für die Sanierung der kommunalen Gebäude erstellt werden. Dieser enthält die Darstellung des Ist-

Zustands der Gebäude, bislang durchgeführte Energiesparmaßnahmen, die noch erforderlichen Maßnahmen 

und eine Reihenfolge für die Sanierung der Gebäude. Das zentrale Kriterium für die Festlegung der Reihenfolge 

ist die Höhe des spezifischen Wärmebedarfs der Gebäude für Raumwärme und Warmwasser. Diese Reihenfol-

ge ist verbindlich. Sollte es aufgrund anderer Anforderungen wie z. B. Hygieneanforderungen, Anforderungen 

zur Barrierefreiheit o. ä., erforderlich sein, die Sanierung eines Gebäudes gegenüber dem vorgesehenen Zeit-

punkt im Sanierungsplan vorzuziehen, so wird dieses entsprechend den von der Stadt festgelegten, zukunfts-

weisenden Standards auch energetisch saniert.  

Nächste Schritte: 
Fachliche Prüfung, Erstellung des Sanierungsfahrplans und Beschluss des Sanie-
rungsfahrplans 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft des Rates der Stadt und der Verwaltung zur Erstellung eines derarti-
gen Fahrplans  
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Maßnahme: EFF-11 
Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen und Kinder-
gärten der Stadt Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: 
Energieeinsparungen in Schulen und Kindergärten und Sensibilisierung von 

Kindern und Jugendlichen für das Energiethema  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: 

Stadt Osnabrück, Kindergärten und Schulen der Stadt, Pädagogische Energiebe-

ratung an Schulen des Vereins für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück e. 

V., Museum am Schölerberg Natur und Umwelt - Umweltbildungszentrum 

Vorschlagende Akteure: 

Arbeitskreis Umweltbildung der Lokalen Agenda 21, Eigenbetrieb Immobilien- 

und Gebäudemanagement, Museum am Schölerberg Natur und Umwelt - Um-

weltbildungszentrum 

Beschreibung der Maßnahme 

In Osnabrück gibt es seit einigen Jahren Energiesparprojekte an einer Reihe von Schulen. Die Ausweitung auf 

weitere Schulen wurde bereits gestartet. Ziel des Masterplans ist die flächendeckende Teilnahme aller Schulen, 

insbesondere der weiterführenden Schulen, und Kindergärten an dem Projekt. Hierfür müssen die Schulen 

umfassend informiert werden und auch die erforderlichen Sach- und Personalmittel erhalten. In das Vorhaben 

sollte, wie bisher auch, die pädagogische Energieberatung an Schulen des Vereins für Ökologie und Umweltbil-

dung Osnabrück e. V. intensiv einbezogen werden. Eine wichtige, bereits bestehende Aktivität ist dabei der 

Einsatz eines Energiesparscouts. Er erschließt Einsparmöglichkeiten in Kindergärten, informiert Beschäftigte 

über den richtigen Umgang mit Energie, gibt Tipps und unterstützt richtiges Benutzerverhalten. Hierfür erhält 

er Zugang zu Verbrauchsdaten und Mittel für geringinvestive Maßnahmen. Falls erforderlich, meldet er kleinere 

Reparaturen an die Gebäudewirtschaft. Der praktische Einsatz energiesparender Techniken könnte mit Hilfe 

des Energiesparkoffers des Umweltbildungszentrums Museum am Schölerberg eingeübt werden. Auch die 

Aktivitäten der Klimabotschafter sollten einbezogen werden. Die Umsetzung des Projektes erfordert Koopera-

tionen auf Ebene der Verwaltung, z. B. zwischen der Gebäudewirtschaft und den Fachbereichen Umwelt und 

Klimaschutz, Kinder, Jugendliche und Familien. 

Nächste Schritte: 
Erstellung eines Konzepts zur Ausweitung der Energiesparprojekte, Identifikation 
der erforderlichen Ressourcen (Personal- und Sachmittel) 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss der Stadt zur Ausweitung der Energiesparprojekte, personelle Kapazi-
täten der Schulen, Kindergärten und der pädagogischen Energieberatung, Mittel 
für die Erarbeitung und Bereitstellung von Materialien 
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Maßnahme: EFF-13 Energetische (Teil-) Sanierung der Grundschule Pye 

Priorität:  

Ziel: 
Einsparung von Heizenergie und CO2-Emissionen, beispielhafte Sanierung einer 

Schule 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, Fachbe-

reich Umwelt und Klimaschutz 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück - Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Grundschule Pye ist in Teilbereichen noch unsaniert und energetisch in teilweise schlechtem Zustand. So 

sind in Teilen der Flure noch einfach verglaste Fenster eingebaut. Mit der energetischen Sanierung, bestehend 

aus der Erneuerung von Dach, Fassade und Fenstern sowie einer Dämmung der Kellerdecke und dem Ersatz der 

vorhandenen Heizung durch eine kombinierte Pelletheizung kann erheblich Energie eingespart und damit CO2-

Emissionen vermieden werden. Durch diese energetische Mustersanierung mit der Umstellung der Energiever-

sorgung auf erneuerbare Energien können die CO2-Emissionen um 80 % reduziert werden. Die Maßnahme soll 

in der zweiten Phase des Masterplans als ausgewählte Klimaschutzmaßnahme mit Fördermitteln aus der Kom-

munalrichtlinie durchgeführt werden. 

Nächste Schritte: Planung der Maßnahme und Beantragung von Fördermitteln 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Förderung und Finanzierung des möglichen Eigenanteils müssen gesichert sein. 

 

 

Maßnahme: EFF-23 Digitalisierung des Datenmanagements der Stadtverwaltung 

Priorität:  

Ziel: 
Reduzierung der Papierakten (Ressourcenschutz), erleichterter Zugriff verschie-

dener Verwaltungseinheiten sowie der Bevölkerung auf Informationen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Akteure Umsetzung: Stadt Osnabrück – verschiedene Fachbereiche 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 
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Beschreibung der Maßnahme 

Verschiedene Verwaltungsbereiche in Osnabrück stellen ihr Datensystem auf ein digitales System um bzw. 

planen die Umstellung. Beispiele hierfür sind die digitale Foto- und Unterschriftenübertragung und die Überle-

gungen zur Einführung eines medienbruchfreien Barkassensystems, bei dem die Zahlungsdaten entweder per 

Chipkarte oder komplett online an die Kasse übertragen werden können. Ziel ist zum einen die Reduzierung des 

Papierverbrauchs, zum anderen aber auch die Vermeidung von Wegen, die bislang für den Datenaustausch 

zurückgelegt werden müssen. In einigen Bereichen soll die digitale Bereitstellung der Daten auch der Öffent-

lichkeit den Zugang zu Informationen erleichtern wie z. B. die Option, auf elektronischem Weg Auskünfte aus 

dem Gewerberegister zu erfragen, oder die Möglichkeit, ein Gewerbe online anzumelden. 

Mit einem elektronischen Verkehrsschildkataster und der Weiterentwicklung des Geodaten-Systems kann auch 

die Arbeit der Verkehrslenkung weiter digitalisiert und ein komplett digitaler Datenaustausch zu Verkehrsange-

legenheiten ermöglicht werden. 

Nächste Schritte: 
Austausch zwischen den verschiedenen Verwaltungseinheiten bezüglich der 
Erfahrungen und Vorgehensweisen bei der Umstellung auf das digitale Datenma-
nagement, sukzessiver Einsatz des digitalen Datenmanagements 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft zum Austausch, vergleichbare digitale Systeme 

 

 

Maßnahme: EFF-27 KWK in kommunalen und Landesgebäuden 

Priorität:  

Ziel: 
Steigerung der Energieeffizienz bei der Strom- und Wärmebereitstellung in 

kommunalen Gebäuden 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, Land 

Niedersachsen 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Bei Ersatz von Heizungsanlagen prüft die Stadt den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Sofern diese 

technisch umsetzbar und wirtschaftlich sind und zu deutlich höheren CO2-Einsparungen führen als alternative 

Heizungssysteme, kommen sie zum Einsatz. Für die Realisierung kommt sowohl die Errichtung als eigene Er-

zeugungsanlagen in Betracht als auch die Umsetzung im Rahmen eines Contracting-Vertrags z. B. durch die 
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Stadtwerke Osnabrück AG. Aus den Ergebnissen der KWK-Studie können keine konkreten Empfehlungen für 

einzelne Gebäude abgeleitet werden, da in der Untersuchung weder die genauen Verläufe des Energiever-

brauchs noch die Eigentümerstrukturen betrachtet wurden [IFAM 2014]. Als mögliche Einsatzbereiche sind 

prinzipiell z. B. Krankenhäuser geeignet. 

Nächste Schritte: 

Prüfung, bei welchen kommunalen Gebäuden mit hohem Wärmebedarf in den 
kommenden Jahren der Ersatz des Heizsystems erfolgen muss. Bei Gebäuden, bei 
denen der Ersatz kurzfristig ansteht, Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 
einer KWK-Anlagen, ggf. unter Berücksichtigung der Mitversorgung angrenzen-
der Gebäude 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Wirtschaftlichkeit des KWK-Betriebs durch geeignete finanzielle Anreize des 
KWK-Gesetzes 

 

 

Maßnahme: EFF-29 
Pilotprojekt - Energieeffiziente Sanierung eines denkmal-
geschützten Gebäudes 

Priorität:  

Ziel: 
Steigerung der Energieeffizienz bei der Strom- und Wärmebereitstellung in 

denkmalgeschützten Gebäuden 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die energieeffiziente Sanierung denkmalgeschützter Gebäude stellt eine besondere Herausforderung dar. In 

Osnabrück gibt es eine große Anzahl dieser Gebäude, besonders im Bereich der Innenstadt. Ein Pilotprojekt zur 

energieeffizienten Sanierung eines dieser Gebäude an möglichst zentraler Stelle kann hier eine wichtige Vor-

bildfunktion haben. Das Gebäude sollte so gewählt werden, dass die entwickelten Lösungen einen Multiplika-

toreffekt haben und auf ähnlich strukturierte Gebäude in der Stadt übertragen werden können. 

Nächste Schritte: 
Identifikation geeigneter Gebäude, bei denen in nächster Zukunft Sanierungen in 
größerem Umfang anstehen und die einen Vorbildcharakter haben können 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Fördermittel zur Durchführung einer umfassenden energetischen Sanierung 
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6.2.3 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ - DIE STADT ALS PLANUNGS-/ 

ORDNUNGSBEHÖRDE  

Die Stadt Osnabrück kann im Rahmen der Bauleitplanung klimarelevante Aspek-

te berücksichtigen. Daher hat der Rat der Stadt schon im Jahr 2008 einen Be-

schluss zur Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung ge-

fasst. Dabei wurde u. a. festgelegt, dass bei der Erstellung von Bebauungsplänen 

geprüft wird, welche Möglichkeiten der Energieversorgung bestehen, um die 

Beeinträchtigung der Umwelt zu minimieren, und wie diese im Bebauungsplan 

konkretisiert und ggf. festgesetzt werden können. Auch Aspekte der Luftreinhal-

tung sowie des Bodenschutzes und des Schutzes des Grundwassers sind Teil der ökologischen Bauleitplanung in 

Osnabrück. 

Maßnahme: EFF-8 Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung 

Priorität:  

Ziel: Kontinuierliche Berücksichtigung ökologischer Belange in der Bauleitplanung 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050, dauerhaft laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau, Masterplanbeirat - Team Mobilität 

Beschreibung der Maßnahme 

Bereits in 2008 hat die Stadt den Beschluss zur Berücksichtigung ökologischer Belange in der Bauleitplanung 

verabschiedet. Dieser Beschluss ist seither Teil der grundsätzlichen Handlungsmaxime verantwortungsbewuss-

ten stadtplanerischen Handelns in der Osnabrücker Stadtplanung, auch in Konversionsgebieten. Diese Grund-

sätze werden auch im Verlauf der Umsetzung des Masterplans verfolgt und weiter entwickelt. Im Folgenden 

wird auf einige wichtige Aspekte genauer eingegangen. 

Festlegung des Passivhaus- bzw. Plusenergiestandards bei der Ausschreibung von Neubaugebieten 

Die Stadt hat am 05. Dezember 2013 beschlossen, dass zukünftig bei der Ausschreibung von Neubaugebieten 

der Passivhaus- bzw. Plusenergiestandards festgelegt werden soll, sofern keine anderen wichtigen ökologi-

schen, städtebaulichen und sozialen Belange (z. B. Schaffung kostengünstigen Wohnraums) dem entgegenste-

hen. Mit diesem Beschluss stellt die Stadt sicher, dass Neubauten in Osnabrück in einem deutlich höheren 

Energiestandard errichtet werden als derzeit durch Bundesrecht vorgeschrieben. 
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Konzentration auf Revitalisierung von innerstädtischen Brachen 

Die Realisierung von Neubauten bzw. Neubaugebieten in innerstädtischen Brachen hat mehrere Vorteile. Ei-

nerseits kann hierdurch das Verkehrsaufkommen durch Neubauten reduziert werden: Innerstädtische Standor-

te erhöhen die Attraktivität der Nutzung des ÖPNV erheblich. Andererseits ist die Revitalisierung von innerstäd-

tischen Brachen eine wichtige Maßnahme der Stadtentwicklung zur Steigerung der Attraktivität der Stadt und 

trägt zur Belebung der Innenstadt bei. Außerdem reduziert die Nutzung der Brachen der Landverbrauch. 

Bevorzugung verdichteter Bauweise 

Neue Wohngebiete sollten im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine höhere Verdichtung 

aufweisen als die klassischen Ein- und Zweifamilienhausgebiete an der Peripherie. Insbesondere besteht auch 

Bedarf im Bereich des kostengünstigen Mietwohnungsbaus für mittlere und untere Einkommensgruppen. 

Förderung stadtnahen Wohnens 

Die Förderung stadtnahen Wohnens trägt zur Vermeidung von Pendlerströmen und somit zur Reduktion von 

CO2-Emissionen aus dem Verkehr bei. 

Förderung der Umsetzung klimaschonender Maßnahmen 

Zur Förderung der Umsetzung klimaschonender Maßnahmen beim Verkauf städtischer Grundstücke hat die 

Stadt Osnabrück seit einigen Jahren ein Anreizsystem eingerichtet. Demnach erhalten Käufer städtischer 

Wohnbauflächen für Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke 2000 € für die Erstellung eines KfW-

Effizienzhauses 55/40 oder 3000 € für die Erstellung eines vom Passivhaus Institut Darmstadt zertifizierten 

Passivhauses.  

Nächste Schritte: Überprüfung der Standards und kontinuierliche Weiterentwicklung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits gegeben 

 

 

Maßnahme: EFF-28 Energieeffizientes Gewerbegebiet mit Null-CO2-Fabrik 

Priorität:  

Ziel: 
Errichtung eines energieeffizienten Gewerbegebiets mit Null-CO₂ Gewerbe-/ 

Fabrikgebäuden 

Umsetzungszeitraum: 2020 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, Unternehmen, IHK, Wirtschafts-

förderung (WFO) 

Vorschlagende Akteure: IREES, Stadt Osnabrück 
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Beschreibung der Maßnahme 

Bei dem Neu- / Zubau von Fabrikhallen bzw. deren Restaurierung sollten bereits in der Planung in voraus-

schauender Weise Maßnahmen zur Energieeinsparung und Investitionen in effiziente Energieversorgungstech-

nologien vorgesehen werden. Die konkrete Umsetzung könnte durch die Erstellung sogenannter „Null-CO₂ 

Gewerbe- / Fabrikgebäude“ beispielhaft erfolgen. Dieses würde sich durch effiziente Bauweise, Nutzung der 

Abwärme des Gebäudes und die Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Stromerzeugung auszeich-

nen. Solche klimagerechten Fabrikgebäude sollten fester Bestandteil eines energieeffizienten Gewerbegebietes 

sein. Denkbar wäre auch die Integration eines gebietsinternen Energieeffizienznetzwerkes, das durch Vorbild-

funktion ausgeführter Beispiele und durch Beratung zu Fördermöglichkeiten andere Akteure zur Umsetzung 

vergleichbarer Maßnahmen anregt und praktische Hilfestellungen gibt. Bei der Realisierung der Maßnahme 

können die Wirtschaftsförderung und die IHK eine zentrale Rolle spielen, um Unternehmen als Akteure für das 

Vorhaben zu gewinnen. 

Nächste Schritte: keine Aktivitäten in Phase II des Masterplans 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Identifikation eines geeigneten Quartiers für die Errichtung eines energieeffizien-
ten Gewerbegebiets; ausreichende Zahl von Interessenten für ein energieeffizi-
entes Gewerbegebiet; Bauherren / Investoren, die Interesse an der Errichtung 
eines „Null-CO₂ Gewerbe- / Fabrikgebäudes“ haben, Fördermittel für die Konzep-
tion, Planung und Errichtung des Quartiers bzw. der Gebäude 

 

 

Maßnahme: EFF-30 Konzept für ein Null-Emissions-Quartier 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion der CO2-Emissionen durch Errichtung eines Quartiers, das bilanziell 

im Jahresmittel keine CO2-Emissionen aufweist  

Umsetzungszeitraum: 2020 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, Wohnungsunternehmen, Haus-

eigentümer 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die nachhaltige Entwicklung städtischer Quartiere ist ein wichtiger Baustein des Masterplans 100% Klimaschutz 

in Osnabrück. Im Bereich der Sanierung von Wohngebäuden sind hier bereits erste Projekte im Bestand durch-

geführt bzw. angestoßen worden. Die vorgeschlagene Maßnahme geht über den Ansatz einer energieeffizien-

ten Sanierung hinaus und zielt auf die Planung und Errichtung eines Quartiers ab, das in der Jahresbilanz keine 

CO2-Emissionen aufweist. Hierfür ist einerseits die Ausführung der Gebäude auf einem hocheffizienten Niveau 
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erforderlich, andererseits muss die Energiebereitstellung auf Basis erneuerbarer Energien erfolgen, möglichst 

unter Nutzung der im Gebiet verfügbaren Potenziale.  

In einem ersten Schritt soll ein Machbarkeitskonzept als Basis für die weitere Planung erstellt werden. Hierbei 

wird geprüft, ob in Osnabrück ein Bereich mit mittelfristiger Planungsperspektive für die Errichtung eines Null-

Emissions-Quartiers prinzipiell in Betracht kommt, welche Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung und der Ener-

gieeffizienz der Gebäude erforderlich und welche Optionen der Energieversorgung zielführend wären. Günstig 

wäre hierbei ein Quartierskonzept, bei dem zur Vermeidung von Emissionen aus dem Verkehr die beiden As-

pekte Wohnen und Arbeiten und auch die wichtigsten Nahversorgungseinrichtungen in einem räumlichen 

Zusammenhang realisiert werden könnten im Sinne eines Quartiers der kurzen Wege. 

Nächste Schritte: 
Identifikation eines Gebietes, das für die Realisierung eines Null-Emissions-
Quartiers in Frage kommt 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft der Stadt zur Planung und Realisierung, Verfügbarkeit eines geeigne-
ten Quartiers in möglichst attraktiver Lage, Interessenten für hochwertige Ge-
bäude, Fördermittel 

 

 

Maßnahme: EFF-31 Umweltfreundliche Grill und Gargeräte 

Priorität:  

Ziel: Reduktion der CO2-Emissionen sowie Feinstaub beim Grillen und Garen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Private Haushalte und Gewerbebetreibende 

Vorschlagende Akteure: Osnabrücker Bürger 

Beschreibung der Maßnahme 

Vom Vorschlagenden wurden umweltfreundliche Grill- und Gargeräte, die weniger CO2-Emissionen und gerin-

gere Feinstaubemissionen aufweisen, entwickelt. Durch deren Einsatz in privaten Haushalten soll ein Beitrag 

zur Reduktion der CO2-und Feinstaubemissionen und zur Verbesserung der Luftqualität erreicht werden. Die 

Produktion der Produkte ist noch nicht angelaufen, es wäre eine Startfinanzierung erforderlich.  

Nächste Schritte: 
Auslotung der Fördermöglichkeiten durch Mittelgeber aus Osnabrück oder der 
Region  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Fördermittel 
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6.2.4 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ - DIE STADT ALS MOTIVATOR / 

IMPULSGEBER 

Die Stadt kann durch Energieeinsparung und Effizienzmaßnahmen an kom-

munalen Gebäuden eine wichtige Vorbildfunktion erfüllen. Sie kann aber 

darüber hinaus auch Impulse für die die Erschließung der noch brachliegen-

den Einsparpotenziale, insbesondere im Bereich der Wohngebäude geben. 

Eine zentrale Rolle wird dabei zukünftig die Quartierssanierung spielen. 

Wichtige Instrumente sind dabei die Erstellung von Sanierungskonzepten 

und die fachliche Begleitung von Sanierungsvorhaben durch Sanierungsbe-

treuer. 

Maßnahme: EFF-3 Erstellung von Gebäudesteckbriefen (Gebäudetypologie) 

Priorität:  

Ziel: 

Aufklärung der Bürger über sinnvolle energetische Modernisierungsmaßnah-

men; Motivierung zur Durchführung von Gebäudesanierungen; Erhöhung der 

Sanierungsquote von Wohngebäuden im Stadtgebiet 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Umwelt – und Klimaschutz 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Umwelt – und Klimaschutz 

Beschreibung der Maßnahme 

Auf der Basis der Ergebnisse des Gutachtens der ARGE e.V. [ARGE 2013] werden Gebäudesteckbriefe erstellt, 

die eine Darstellung der Energieverbräuche, der CO2-Emissionen und möglicher Modernisierungsmaßnahmen 

für die verschiedenen Gebäudetypen enthält. Im Zuge des Sanierungsmanagements in den Quartieren Wüste 

und Gartlage wird ggf. eine Erweiterung des Gebäudetypenkataloges vorgenommen. Die Gebäudesteckbriefe 

sollen für Bürger im Internet bereitgestellt werden. 

Nächste Schritte: Erstellung der Gebäudesteckbriefe 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

keine besonderen, weiteren Voraussetzungen erforderlich 

 

Quartierskonzept Gartlage 
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Maßnahme: EFF-4 Thermografiebefliegung 

Priorität:  

Ziel: 

Motivierung von Hauseigentümern zur Durchführung von Gebäude- insbeson-

dere Dachsanierungen; Erhöhung der Sanierungsquote von Wohn- und Nicht-

wohngebäuden im Stadtgebiet 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Fachbereich Städtebau, 

Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Fachdienste Geodaten und Umweltplanung prüfen gegenwärtig die Umsetzung einer Thermografiebeflie-

gung, die ggf. Anfang 2015 mit diesjährigen Haushaltsmitteln durchgeführt werden könnte. Ziel ist es, nach 

dem Vorbild anderer Städte, wie Essen, Bocholt oder Arnsberg, durch flächendeckende Thermografieaufnah-

men des Stadtgebietes besonders sanierungsbedürftige Dächer aufzuspüren, um im zweiten Schritt den Eigen-

tümern gezielt Beratungsangebote für Dachsanierungen anbieten zu können, damit durch entsprechende Sa-

nierungsmaßnahmen der Raumwärmebedarf gesenkt werden kann. Hierbei sollen lokale Beratungsstrukturen 

wie die Energieberatungen der Osnabrücker Stadtwerke AG und der Verbraucherzentrale einbezogen werden. 

Nach den Erfahrungen anderer Städte könnte durch so eine Maßnahme eine sehr große Aufmerksamkeit und 

Sensibilität für das Thema Gebäudesanierung erzeugt und Hemmnisse für Sanierungsmaßnahmen reduziert 

werden. 

Nächste Schritte: 
Einbindung der Kooperationspartner, Prüfung der Datenschutzvorgaben, Planung 
der Maßnahme und Auftragsvergabe für die Befliegung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Finanzielle und personelle Unterstützung von Kooperationspartnern bei Bera-
tungsangeboten 
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Maßnahme: EFF-9 Umsetzungsplan Stadtteil- / Quartierssanierung 

Priorität:  

Ziel: 
Umfassende, quartiersweise Sanierung des Wohnbestandes der Stadt Osnab-

rück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Wohnungsunternehmen und Immobilienverwaltungen, 

Stadtwerke Osnabrück AG, private Hauseigentümer, Haus und Grund e. V. 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Sanierung des Gebäudebestands ist eine zentrale Stellschraube zur Erreichung der Ziele des Masterplans 

100 % Klimaschutz. Nur wenn hier deutliche Fortschritte erzielt werden können, hat die Stadt die Chance, die 

angestrebten, ambitionierten Ziele zu erreichen. Im Gebäudebereich ist es hierfür erforderlich, die Sanierungs-

rate von derzeit rund 1 % auf 3 % anzuheben. Dies ist nur durch die Aktivierung und Mitwirkung vieler Akteure, 

insbesondere der Hausbesitzer möglich. Dafür müssen die Gebäudeeigentümer in geeigneter Weise motiviert 

werden. Das Quartier hat sich als geeignete räumliche Ebene herauskristallisiert.  

Diesem Ansatz folgend hat die Stadt Osnabrück bereits drei Projekte zur Quartierssanierung angestoßen. So hat 

im Quartier Sonnenhügel ein Quartiersanierungsbetreuer die Hauseigentümer zu wirtschaftlich vertretbaren 

Energieeffizienzmaßnahmen beraten, zur Umsetzung der Maßnahmen motiviert und ihnen Informationen zu 

öffentlichen Förderprogrammen im Bereich Energie und Klimaschutz bereitgestellt. Hierdurch sollten beste-

hende Hemmnisse gegenüber energetischen Sanierungsmaßnahmen abgebaut und die Umsetzung von Maß-

nahmen vorangebracht werden. Für zwei weitere Quartiere – Gartlage und Dodesheide – wurden bereits Sa-

nierungskonzepte erstellt, die Umsetzung steht noch an (siehe EFF-15).  

Im Rahmen des Masterplanprozesses ist es das Ziel, den Gebäudebestand der Stadt bis 2050 umfassend zu 

sanieren. Für einen systematischen Ansatz empfiehlt sich die Erstellung eines Sanierungsplans. Dieser soll auf-

zeigen, in welcher Reihenfolge Projekte auf Quartiersebene in Angriff genommen werden sollen. Folgende 

Kriterien können für die Festlegung der Reihenfolge herangezogen werden: 

o Vorzugsweise ein dominierender Gebäudetyp im Quartier, z. B. überwiegend EFH, 

o hohe Wärmedichte je m² bebauter Fläche, 

o hoher Anteil Gebäude vor 1978 / 1987, 

o bei MFH-Gebieten möglichst wenige Gebäudeeigentümer, 

o Sanierungsstand der Gebäude. 
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Gemäß der Analyse der Ergebnisse der Wärmekarte aus der KWK-Studie für Osnabrück [IFAM 2014] sollten 

aufgrund der hohen Wärmedichten und der dadurch hohen Einsparpotenziale - neben den bereits untersuch-

ten Gebieten Dodesheide und Gartlage - vorzugsweise zunächst folgende Stadtteile für Quartierssanierungs-

projekte in Betracht gezogen werden: 

EFH-Gebiete:  

Schinkel-Ost, Westerberg, Widukindland 

MFH-Gebiete: 

Wüste: Details siehe Maßnahme EFF-10 

Schinkel: Für diesen Stadtteil sollte die Möglichkeit des Sanierungsbündnisses mit Wohnungsunternehmen 

geprüft werden. Ein Vorbild könnte hier die in der Stadt Potsdam realisierte Kooperation zwischen Stadt, 

Stadtwerken (Energie Wasser Potsdam) und der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft ProPotsdam sein.  

Innenstadt: Die Sanierung im Innenstadtbereich stellt aufgrund der hohen Zahl denkmalgeschützter Gebäu-

de eine besondere Herausforderung dar. Hier könnte das Konzept der Stadt Göttingen für die historischen 

Altstadt Anregungen für die Konzepterstellung geben.  

Nächste Schritte: 

Fachliche Prüfung und Auswertung der Gutachten der ARGE sowie des KWK-
Gutachtens bezüglich des Wärmebedarfs und des Sanierungspotenzials der 
Stadtteile / Quartiere der Stadt; Erstellung eines Sanierungsplanes (Reihenfolge 
und Priorisierung der Stadtteile / Quartiere) für die Erstellung von Sanierungs-
konzepten 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss der Stadt für ein umfassendes Konzept zur Quartierssanierung in der 
Stadt Osnabrück, Personalkapazitäten für die Erstellung des Umsetzungsplans 

 

 

Maßnahme. EFF-10 „Die Wüste“ - Ein Stadtteil macht sich auf den Weg 

Priorität:  

Ziel: 

Modellprojekt einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung mit zwei Projektphasen 
zur Erhöhung der Sanierungsrate: 

 Schritt 1: Entwicklung eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts 

 Schritt 2: Umsetzung des Konzepts 

Umsetzungszeitraum: Schritt 1: 2014 bis 2016; Schritt 2: 2016 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Wüsteninitiative – Verein zur Förderung des Bürgertreffs 
Wüste e. V., Wüstenwind, Hauseigentümer, Handwerkskammer, Kreditinstitute 
etc. 

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück - Fachdienst Bauleitplanung, Wüsteninitiative – Verein zur 

Förderung des Bürgertreffs Wüste e. V. 
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Beschreibung der Maßnahme 

Das langfristige Ziel dieser Maßnahme ist die Entwicklung und Umsetzung eines Modellprojekts zur nachhalti-

gen Stadtteilentwicklung im Stadtteil Wüste. Dieser Stadtteil eignet sich aus folgenden Gründen in besonderer 

Weise für die Umsetzung des Vorhabens: 

- Es besteht ein nennenswertes Sanierungspotenzial, hier können erhebliche Energie- und CO2-

Einsparungen erzielt werden. 

- Der Stadtteil hat nach ersten Analysen im Rahmen des KWK-Gutachtens auch nach der Durchführung 

von Sanierungsmaßnahmen noch ein Potenzial für die Versorgung durch ein KWK-Nahwärmesystem. 

- Nicht zuletzt besteht bereits ein sehr hohes Engagement von Bürgerinnen und Bürgern dieses Stadt-

teils - eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung eines solch umfassenden Konzepts.  

- Es gibt bei der Entwicklung des Stadtteils bereits eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. 

Im ersten Schritt soll ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet werden. Dieses soll sowohl die Ener-

gieaspekte als auch Konzepte für ein sozial nachhaltiges Lebensumfeld umfassen. Das Nachhaltigkeitskonzept 

soll u. a. ein Sanierungskonzept, das die Bevölkerungsentwicklung und die Entwicklung der Altersstruktur (Al-

ternsgerechter Umbau / Barrierefreiheit) berücksichtigt, enthalten sowie soziale Aspekte wie z. B. Wohnen für 

Hilfe (Studierende) oder den Ringtausch / das Ankaufprogramm einbeziehen. Weitere Komponente des Ge-

samtkonzepts ist ein Energieversorgungskonzept für den Stadtteil. Hier könnte ein Kraft-Wärme-Kopplung-

Nahwärmesystems in Frage kommen, in dem mittel- und langfristig bei entsprechenden wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen auch erneuerbare Energien genutzt werden könnten. Auch ein langfristig orientiertes Ver-

kehrskonzept sowie ein Konzept für die wohnortnahe Versorgung sollten erstellt werden. Eine Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens und eine Stärkung des Stadtteils kann auch durch eine effektive und ressourcenscho-

nende Sozial- und Gesundheitsversorgung im Bürger-Profi-Mix mit quartiersbezogenen Assistenz- und Pflege-

dienste befördert werden.  

Im zweiten Schritte soll dieses Konzept nach und nach umgesetzt werden. Es ist damit zu rechnen, dass mit der 

Umsetzung erster Schritte des Konzepts zwar relativ kurzfristig begonnen werden kann, maßgebliche Anteile 

der Konzeptumsetzung aber erst mittelfristig erfolgen können. Für die Planung und Umsetzung des Modellpro-

jekts soll ein Quartiersanierungsmanagement eingerichtet werden.  

Nächste Schritte: 

Beantragung von Mitteln zur Einrichtung des Quartiersanierungsmanagements, 
Aufbau einer Energieberatungsstelle im Stadtteil, Entwicklung eines umfassen-
den Nachhaltigkeitskonzepts unter Einbeziehung der bereits bestehenden Ak-
teursgruppen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Schaffung langfristig ausgerichteter, organisatorischer Kooperationsstrukturen; 
Ausgangspunkt: Verein zur Förderung des Bürgertreffs Wüste e. V.; 
finanzielle Mittel zur Konzepterstellung, ggf. Einbeziehung von Gutachtern 

Im zweiten Schritt: Finanzierungskonzepte für die Maßnahmenumsetzung; Ein-
beziehung von Fördermitteln, Mitteln der Stadt und privater Finanzierung 
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Maßnahme: EFF-15 Umfassende Quartierssanierungen in Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: Umfassende Sanierung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt bis 2050 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Wohnungsunternehmen, private Hauseigentümer, Eigentü-
mer von Nichtwohngebäuden 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Rahmen des Masterplanprozesses ist es das Ziel, den Gebäudebestand der Stadt bis 2050 umfassend zu 

sanieren. Im Quartier Sonnenhügel fand bereits eine Betreuung der Hauseigentümer durch einen Quartiersa-

nierungsbetreuer statt. Für die beiden Quartiere Gartlage und Dodesheide wurden kürzlich Sanierungskonzep-

te mit Förderung aus KfW-Mitteln erstellt.  

Im Stadtquartier Gartlage soll in der nächsten Phase des Masterplans mit der Umsetzung des Konzepts begon-

nen werden. Hierfür wird ein Sanierungsmanagement eingerichtet und ein städtisches Förderprogramms initi-

iert werden. Im Verlauf des Masterplanprozesses sollen weitere Quartiere hinzukommen, die zuvor im Rahmen 

der Maßnahme EFF-9 „Umsetzungsplan Stadtteil- / Quartierssanierungspläne“ ausgewählt wurden. 

Nächste Schritte: 
Beantragung von Fördermitteln für die Einrichtung des Sanierungsmanagements 
im Stadtquartier Gartlage  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Personalkapazitäten für die Erstellung der Förderanträge; Bereitstellung der 
Eigenmittel der Stadt, Mitwirkung der Akteure in den Quartieren 

 

 

Maßnahme: EFF-19 
Studie zur Nutzung der Abwärme-Potenziale von Osnabrücker 
Industriebetrieben 

Priorität:  

Ziel: 
Identifizierung der Potenziale zur Nutzung von Abwärme aus Osnabrücker In-

dustriebetrieben 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Kompetenzzentrum Energie, Hochschule Osnabrück, Osnabrücker Industriebe-

triebe, IHK, Stadt Osnabrück, evtl. externe Gutachter 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat –Team Erneuerbare Energien 
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Beschreibung der Maßnahme 

In produzierenden Unternehmen fallen oft erhebliche Abwärmemengen an, die meist ungenutzt an die Umwelt 

abgegeben werden. Eine Reduzierung dieser Energieverluste kann in manchen Fällen durch eine bessere Pro-

zessführung erreicht werden. Häufig sind jedoch – insbesondere in großen Unternehmen - diese Potenziale 

bereits erschlossen. Dann stellt die Nutzung der Abwärme eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Energie-

effizienz dar. Möglichkeiten der Abwärmenutzung können einerseits der Einsatz in anderen Prozessen des glei-

chen Unternehmens, andererseits aber die Nutzung in benachbarten Unternehmen oder Wohngebieten, z. B. 

durch Nahwärmenetze sein. 

Ein Ansatz zur Ermittlung der Abwärmepotenziale und deren Nutzung ist das Projekt Regionales Wärmekatas-

ter Industrie (ReWIn), eine Kooperation des Kompetenzzentrums Energie, des Landkreises Osnabrück und der 

Hochschule Osnabrück. In diesem Vorhaben werden Techniken und Methoden zur Erschließung bisher unge-

nutzter Wärmepotenziale aufgezeigt und eine Strategie zur Erstellung eines flächendeckenden Wärmekatasters 

entwickelt. Das Vorhaben endet im Frühjahr 2014 und kann als Basis für die Umsetzung konkreter Projekte 

dienen. Die Initiierung von Projekten kann von der IHK und der Stadt Osnabrück unterstützt werden. Hier könn-

ten sich evtl. Ansätze für ein Leuchtturmprojekt mit größeren Industrieunternehmen, in denen erhebliche 

Mengen an Abwärme anfallen wie z. B. der Volkswagen Osnabrück GmbH, KME oder der Felix Schoeller Group, 

ergeben.  

Nächste Schritte: 
Durchführung des laufenden Forschungsvorhabens, Nutzung der Ergebnisse der 
Studie 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Interesse der Wirtschaftsunternehmen, finanzielle Ressourcen und Fördermittel 

 

 

Maßnahme: EFF-21 Machbarkeitsstudien für Nahwärmesysteme auf Basis KWK-Studie 

Priorität:  

Ziel: Identifizierung von Bereichen für die wirtschaftliche Realisierung von KWK-
Nahwärmeversorgung und Realisierung dieser Versorgung 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: 
Masterplanbeirat - Team Energieeinsparung und -effizienz, Stadtwerke Osna 

brück, IFAM 
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Beschreibung der Maßnahme 

Die KWK-Studie, die im Auftrag der Stadt erstellt wurde, weist wirtschaftliche Potenziale für die Errichtung von 

KWK-Nahwärmenetzen in einer Reihe von Quartieren auf [IFAM 2014]. In der Studie wurden allerdings keine 

detaillierten Betrachtungen bezüglich der Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Anlagen wie z. B. die 

Standortsuche für die Erzeugung oder Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen für die Verlegung des 

Rohrsystems vorgenommen. Für die Bereiche, für die die Studie einen wirtschaftlichen Betrieb eines Nahwär-

mesystems ausweist, soll in der zweiten Phase des Masterplanprozesses die Machbarkeit von Nahwärmesys-

temen genauer untersucht werden. Bei der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit sollte auch die Finanzierung 

durch Contracting berücksichtigt werden. Es wird vorgeschlagen, entsprechend den in der Studie ausgewiese-

nen Potenzialen die folgenden Gebiete detaillierter zu betrachten: Innenstadt, hier insbesondere der Bereich 

Rathaus / Bierstraße / Altstadt, Wüste (Priorität 1) sowie Fledder, Schinkel-Ost und westlicher Bereich Hafen. 

Außerdem sollte auch für Konversionsgebiete die Möglichkeit der Versorgung durch KWK- Nahwärmeversor-

gung und / oder einen möglichst hohen Anteil regenerativer Energien geprüft werden.  

Abbildung 6-1: Wirtschaftlichkeit der Versorgung durch KWK-Nahwärmesysteme  

Quelle: Fraunhofer-IFAM – Gutachten „Ermittlung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung und der 

Erdwärme (Wärmepumpen) in Osnabrück“ 

Es wird vorgeschlagen, entsprechend den in der Studie ausgewiesenen Potenzialen die folgenden Gebiete de-

taillierter zu untersuchen: 

- Priorität 1: Innenstadt (Bereiche 29, 32 und 33 in Abbildung 6-1) und Wüste (Ostbereich, Bereich 34 in 

Abbildung 6-1) 



198 

 

- Priorität 2: Fledder (Bereich 26 in Abbildung 6-1), Schinkel-Ost (Bereich 22 in Abbildung 6-1) und west-

licher Bereich Hafen (Bereiche 44 und 45 in Abbildung 6-1).  

Nächste Schritte: 
In Phase II des Masterplans: Auswahl der Bereiche, für die Machbarkeitsstudien 
erstellt werden sollen; Definition des Inhalts des Untersuchungsauftrags und 
Vergabe des Auftrags 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss des Rats der Stadt zur Vergabe der Machbarkeitsstudien 

 

 

Maßnahme: EFF-24 Runder Tisch Sanierungsbündnis mit Wohnungswirtschaft 

Priorität:  

Ziel: 
Steigerung der Sanierungsrate und des Sanierungsniveaus im Mietwohnungs-

bau 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Wohnungsunternehmen, Hauseigentümer, Haus und Grund 

e.V., Mieterverein 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Wohnungswirtschaft ist eine zentrale Akteursgruppe für die Erreichung der Sanierungsziele des Master-

plans 100 % Klimaschutz. Die angestrebte Reduzierung des Wärmebedarfs der Wohngebäude auf die Hälfte 

kann nur durch die Mitwirkung der Wohnungsunternehmen und Hauseigentümer erreicht werden. Dies soll 

durch einen intensiven Informationsaustausch zwischen der Stadt und der Wohnungswirtschaft befördert wer-

den. Als Maßnahme wird hierfür die Gründung des Runden Tisches Sanierungsbündnis vorgeschlagen.  

Ziel dieses Runden Tisches Sanierung ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt und der Woh-

nungswirtschaft für einen intensiveren Austausch zu Sanierungsvorhaben und eine bessere Abstimmung der 

Aktivitäten. Hierzu könnten z. B. folgende Inhalte gehören:  

- Informationsaustausch zu Sanierungsplänen der Wohnungswirtschaft, 

- Koordinierung der Vorhaben der Stadt zu Quartierssanierung mit Sanierungsvorhaben der Woh-

nungswirtschaft,  

- Vereinbarung von Sanierungszielen, sowohl zeitlich als auch bezüglich der Qualitätsstandards der Sa-

nierung, 

- Unterstützung der Stadt für die Wohnungswirtschaft beim Management und der Finanzierung, insbe-

sondere bei Einwerbung von Fördermitteln mit Quartiersbezug. 
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Ein Instrument, das von Haus und Grund Osnabrück e. V. mit dem Mieterverein Osnabrück e.V. erstellt wurde 

und das für Sanierungsvorhaben genutzt werden kann, ist die Osnabrücker Modernisierungsvereinbarung. 

Diese stellt ein pauschales Vertragspapier für die Mietvertragsparteien dar, in dem vorab alle grundlegenden 

Punkte einer Modernisierung / Sanierung aufgenommen sind und die individuell angepasst werden kann. 

Nächste Schritte: 
Kontaktaufnahme zu Akteuren der Wohnungswirtschaft und Identifikation inte-
ressierter Akteure; Definition der Inhalte und der Organisationsform des Runden 
Tisches; Gründung des Runden Tisches 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Ausreichendes Interesse der Wohnungswirtschaft und Bereitschaft zum Aus-
tausch; personelle Kapazitäten der Stadt 

 

 

Maßnahme: EFF-25 Ökologischer Mietspiegel 

Priorität:  

Ziel: 
Information über und Sensibilisierung der Mieter für den Einfluss der Effizienz 

von Gebäuden auf die Nebenkosten („Zweite Miete“) 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Wohnungsunternehmen 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück hat in 2009 einen Mietspiegel erstellt. Dieser berücksichtigt nicht die Energiekosten. Diese 

sind jedoch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und werden daher oft auch als „zweite Miete“ be-

zeichnet. Für Mieter von Wohnungen sind daher nicht nur die im Mietspiegel ausgewiesenen Kosten von Inte-

resse, sondern die Gesamtkosten inkl. der Energiekosten. Daher soll im Verlauf der Phase II des Masterplans 

ein ökologischer Mietspiegel erstellt werden. Dieser enthält eine Bewertung der Energiekosten unter Berück-

sichtigung des Energieverbrauchs Wärme. Referenzwerte für den Wärmeverbrauch können auf der Basis der 

Ergebnisse des ARGE-Gutachtens abgeleitet werden. Der ökologische Mietspiegel wird fortgeschrieben unter 

Berücksichtigung größerer, durchgeführter Sanierungsvorhaben, nach Möglichkeit alle zwei Jahre.  

Nächste Schritte: 
Beschluss der Stadt zur Aufstellung eines ökologischen Mietspiegels, Kontakt mit 
den Wohnungsunternehmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Erstellung des Mietspiegels auf einer transparenten und repräsentativen Basis, 
Anerkennung des Mietspiegels durch die Gemeinde, die Interessenvertretern der 
Vermieter und der Mieter 
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6.2.5 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ - DIE STADT ALS DIENSTLEISTER  

Die Stadtwerke Osnabrück AG ist bereits seit längerem nicht nur als Energie-

lieferant, sondern auch als Energie- und Infrastrukturdienstleister in Osnab-

rück aktiv. Sie bieten ihren Kunden neben Energiecontracting und  

-controlling auch einzelne Dienstleistungen wie die Durchführung von Luft-

dichtigkeitstests und Thermografieaufnahmen an und werden in den kom-

menden Jahren die Straßenbeleuchtung der Stadt erneuern. Die Stadtwerke 

Osnabrück AG werden die genannten Aktivitäten im Rahmen des Master-

planprozesses fortführen und intensivieren. 

 

Maßnahme: EFF-1 Umfassende Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

Priorität:  

Ziel: Reduzierung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung der Stadt 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: 
Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück Fachbereich Straßenbau, Master-

planbeirat – Team Energieeinsparung und -effizienz 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück und die Stadtwerke Osnabrück AG haben vertraglich die schrittweise Umrüstung der Stra-

ßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung vereinbart. Diese Maßnahme wird voraussichtlich bis 2020 umgesetzt. 

Gegenüber 2010 sollen hierdurch jährlich 900 t CO2 eingespart werden. Außerdem prüft die Stadt, ob Beleuch-

tung rückgebaut werden kann. Zudem sollen LEDs auch bei der Neueinrichtung oder Erneuerung von Lichtsig-

nalanlagen zum Einsatz kommen. 

Nächste Schritte: 
keine besonderen Schritte erforderlich; kontinuierliche Umsetzung der Maß-
nahmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits vorhanden 
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Maßnahme: EFF-16 
Förderprogramme für Effizienzmaßnahmen durch Stadtwerke 
Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: Erschließung von Effizienzpotenzialen in Haushalten 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, laufende Maßnahme 

Akteure Umsetzung: Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück AG fördern seit längerem Effizienzmaßnahmen ihrer Kunden, z. B. die Umstellung 

auf Gasheizung, die Anschaffung effizienter Haushaltsgeräte (Gefriergeräte, Geschirrspüler etc.) sowie die För-

derung neuer Erdgas-PKWs und gewähren eine zusätzliche Förderung für KfW-Beratungen. Diese Aktivitäten 

werden fortgeführt. Dabei sollten Anpassungen der Fördermodalitäten z. B. aufgrund der technischen Weiter-

entwicklungen der Effizienz von Geräten vorgenommen werden.  

Nächste Schritte: 
keine besonderen Schritte erforderlich; im Verlauf des Masterplanprozesses 
Anpassung der Förderinhalte und -höhen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

ausreichend Finanzmittel der Stadtwerke für die Aufrechterhaltung der Förder-
programme 

 

 

Maßnahme: EFF-17 Energiecontracting und -controlling 

Priorität:  

Ziel: 
Energieeinsparungen durch Einsatz energieeffizienter Haus- und Beleuchtungs-

technik  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: 
Stadtwerke Osnabrück AG, andere Contracting-Anbieter, Unternehmen, IHK, 

HWK, Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 
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Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück bieten derzeit schon Contracting für die Realisierung und den Betrieb moderner, 

energieeffizienter Beleuchtung, Kälte- oder Wärmeversorgung sowie Energiemanagement- und -controlling 

und Energie-Check für Gewerbe an. Diese Angebote sind insbesondere für solche Zielgruppen interessant, die 

hohe Investitionen in Anlagentechnik scheuen oder keine eigenen Personal- oder Fachkompetenzen für Pla-

nung, Betrieb oder Wartung haben. Das Angebot der Stadtwerke wird auch weiterhin bestehen und von den 

Stadtwerken Osnabrück AG intensiv beworben werden. Vorstellbar ist auch, dass andere Anbieter auf diesem 

Marktsegment in Osnabrück tätig werden.  

Nächste Schritte:  
Intensivierung der Bewerbung der Dienstleistung, evtl. in Zusammenhang mit 
Aktivitäten der IHK zu Effizienzmaßnahmen, z. B. im Projekt ÖKOPROFIT 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Interesse von Unternehmen an Contracting-Angeboten; Wirtschaftlichkeit der 
einzelnen Maßnahmen für Contracting-Anbieter und –nehmer z. B. durch Zugang 
für Contracting-Anbietern zu einschlägigen Förderprogrammen für Effizienzmaß-
nahmen des Bundes 

 

 

Maßnahme: EFF-18 Dienstleistungen Energieeffizienz 

Priorität:  

Ziel: Erschließung von Einsparpotenzialen in privaten Gebäuden 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, teils laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück AG bieten ihren Kunden die Durchführung von Luftdichtigkeitstests (Blower-door) 

und Thermografieaufnahmen an, um Schwachstellen an Gebäuden aufzuzeigen. Dieses Angebot sollte unter 

Mitwirkung der Stadt auf alle Besitzer von Gebäuden ausgeweitet werden. Eine weitere Möglichkeit Einsparpo-

tenziale in privaten Gebäuden zu identifizieren, ist die regelmäßige Rückmeldung zu Energieverbräuchen inkl. 

der Angabe von Referenzwerten. Dies ermöglicht den Nutzern der Gebäude zum einen eine Einschätzung der 

Höhe ihres Wärme- und Stromverbrauchs im Vergleich zu anderen Nutzern, zum anderen aber auch eine Be-

wertung der zeitlichen Entwicklung des Verbrauchs. Durch letzteres können Fehlfunktionen der Anlagentechnik 

oder Auswirkungen eines geänderten Nutzerverhaltens aufgedeckt werden und Verbesserungsmaßnahmen 

ergriffen werden. Die Stadtwerke Osnabrück AG sollte ihren Kunden zukünftig nicht nur jährlich den Stand des 

Energieverbrauchs mitteilen, sondern dies in kürzeren Abständen tun. Im Bereich des Stroms kann dies durch 

die Einführung des Smart Meterings als technische Maßnahme unterstützt werden.  
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Nächste Schritte: 

Prüfung der kurzfristigen Möglichkeit der unterjährigen Rückmeldung zum Ener-
gieverbrauch an private Haushalte durch die Stadtwerke Osnabrück AG, falls dies 
möglich ist: Einrichtung eines Systems für die Rückmeldung an interessierte Kun-
den; falls dies nicht möglich ist: mittelfristig Einplanung dieser Maßnahme 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Einbau von Smart Metern bei privaten Haushalten 

 

 

Maßnahme: EFF-20 Studie Virtuelles Kraftwerk Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: 
Bereitstellung von Grund- und Mittellast durch intelligente Kombination de-

zentraler Erzeugung und dezentralen Verbrauchs 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Kompetenzzentrum Energie 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Virtuelle Kraftwerke basieren auf der Optimierung des Zusammenspiels von dezentralem Stromangebot und 

Stromnachfrage. Sie tragen zur Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen sowie zur Bereitstellung von Re-

gelenergiebedarf bei. In einem Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück wurde 2012 bereits die Möglich-

keit der Bereitstellung von Regelleistung über die Einrichtung einer intelligenten Informations- und Kommuni-

kationsplattform untersucht. Im Rahmen der hier vorgeschlagenen Studie sollen die Voraussetzungen, Rah-

menbedingungen, Potenziale sowie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines virtuellen Kraftwerks 

im Netzgebiet der Stadtwerke Osnabrück AG geprüft werden. 

Nächste Schritte: 
Definition der durch die Studie zu klärenden Fragestellungen; Prüfung der Ver-
fügbarkeit von Fördermitteln für die Erstellung der Studie und ggf. Beantragung 
der Mittel, Ausschreibung und Vergabe der Studie 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der Mittel für die Studie durch die Stadtwerke Osnabrück AG, ggf. 
auch Fördermittel 
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6.2.6 ENERGIEEINSPARUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ - DIE STADT ALS ORT  

Neben der Stadt und den Stadtwerken Osnabrück AG werden auch andere Ak-

teure Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen bzw. deren Realisierung anregen, 

initiieren und weiterentwickeln. Hierzu gehören u. a. die Industrie und Handels-

kammer Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim sowie die lokalen Energie-

berater. 

 

 

Maßnahme: EFF-12 Querschnittsmaßnahmen in der Wirtschaft 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion des Energieverbrauchs in Wirtschaftsunternehmen, insbesondere 

KMU 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: IHK, Energieberater, Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: IHK, IREES 

Beschreibung der Maßnahme 

Die steigenden Energiekosten stellen für Unternehmen ein großes Problem dar. Gleichzeitig bestehen bei vie-

len Produktions- oder Verwaltungsabläufen, aber auch im Bereich der Gebäude, erhebliche Einsparpotenziale. 

Vielen Unternehmen fehlt jedoch die Personalkapazität, um sich neben dem Kerngeschäft mit Themen wie der 

Erneuerung von Heizungsanlagen oder der Überprüfung des Druckluftnetzes zu befassen. Die Erfahrungen der 

vergangenen Jahre bei der Beratung von Unternehmen zeigen, dass insbesondere solche Querschnittsmaß-

nahmen zu erheblichen Energieeinsparungen führen, die sich kurzfristig amortisieren. Die folgenden Einzel-

maßnahmen wurden in dem Maßnahmenpaket zusammengefasst.  

Verringerung des Druckluftbedarfs  

Die Bereitstellung von Druckluft ist in vielen Unternehmen ein wichtiger Faktor des Energieverbrauchs. Durch 

verschiedene Maßnahmen kann der Energieverbrauch für die Bereitstellung von Druckluft bis zu 50 % gesenkt 

werden. Im Rahmen der Energieberatung für Unternehmen sollen die firmeninternen Druckluftnetze im Hin-

blick auf mögliche Einsparungen untersucht und Effizienzmaßnahmen erarbeitet werden. Deren Umsetzung 

könnte durch qualifizierte Berater oder unternehmensintern durch ausgebildete Energiemanager begleitet 

werden.   
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Optimierung der Kälteversorgung durch verschiedene Maßnahmen  

In Unternehmen mit einer firmeninternen Kälteversorgung bestehen meist nennenswerte Einsparpotenziale. 

Um den Energiebedarf für die Kälteerzeugung zu senken, können zum einen die dafür eingesetzten Anlagen 

optimiert werden. Bei Kühllagerräumen tragen auch die Verbesserung der Wärmedämmung und die Minimie-

rung von Wärmeeinstrahlung und Konvektion z. B. durch eine geeignete Gestaltung des Eingangsbereichs oder 

Schleusen an Türen zur Energieeinsparung bei. In gekühlten Bereichen sollten auch innere Wärmequellen mög-

lichst minimiert werden. Bei Tiefkühlhäusern haben zudem die Effizienz der Beleuchtung und die Gestaltung 

der Fördertechnik einen erheblichen Einfluss auf den Kältebedarf. Die Untersuchung der firmeninternen Kälte-

versorgung im Hinblick auf Optimierungspotenziale kann diese Einspar- und Kostenreduktionspotenziale aufde-

cken. 

Nächste Schritte: 
Informationskampagne der IHK zu Beratungsangeboten für Wirtschaftsunter-
nehmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Fördermittel des Bundes für die Beratung und die Umsetzung von Maßnahmen 
mit höherem Investitionsvolumen 

 

 

Maßnahme: EFF-14 
Potenzialanalyse zur Steigerung der Energieeffizienz und zur öko-
logischen Optimierung der Kläranlage Eversburg 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion des Energieverbrauchs der Kläranlage 

Zukunftsmodell für umweltfreundliche Kläranlagen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co., DBU  

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

In den beiden Osnabrücker Klärwerken Hellern und Eversburg werden täglich ca. 49.000 m³ Abwasser gereinigt. 

An der kleineren Anlage in Hellern wurden bereits Effizienzmaßnahmen umgesetzt, weitere Maßnahmen sind 

zeitnah geplant. Für das Klärwerk in Eversburg, in dem 90 % des in Osnabrück anfallenden Abwassers gereinigt 

werden, wird nun im Rahmen eines durch die DBU geförderten Forschungsprojekts eine Untersuchung der 

Einsparpotenziale durchgeführt und mögliche Energieeinsparmaßnahmen abgeleitet und bewertet. Auf der 

Basis von Sensitivitätsanalysen für verfahrenstechnische Maßnahmen soll in der anschließenden Phase eine 

ökonomische und ökologische Bewertung möglicher verfahrenstechnischer Änderungen vorgenommen wer-
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den. Ziel ist, mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen die bestehende Anlage in Eversburg zu einem Zu-

kunftsmodell für umweltfreundliche Kläranlagen weiterzuentwickeln.  

Nächste Schritte: Durchführung der Potenzialanalyse 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits gegeben 

 

 

Maßnahme: EFF-22 Sanierung landeseigener Gebäude in Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: Reduktion des Endenergieverbrauchs der landeseigenen Gebäude in Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Land Niedersachsen 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Am 11. Dezember 2013 wurde vom Niedersächsischen Landtag ein Gesetz zur Errichtung eines Sondervermö-

gens für die energetische Sanierung von Landesvermögen beschlossen. Das Sondervermögen dient der Finan-

zierung investiver Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen des landeseigenen Hochbaus, der Landesstraßen 

sowie Energiesparmaßnahmen im landeseigenen Gebäudebestand. Gerichte und Landeskliniken sind ein nicht 

unerheblicher Teil des Gebäudebestandes in Osnabrück. Ziel der Maßnahme ist die umfassende Sanierung 

dieser Gebäude bis 2020. 

Nächste Schritte: 
Kontakt zwischen Stadt Osnabrück und Land Niedersachsen; Diskussion der vor-
gesehenen Sanierungsmaßnahmen; Berücksichtigung im Masterplanprozess 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Sanierungsbedarf von landeseigenen Gebäuden in Osnabrück muss gegeben 
sein; Fördermittel für Sanierungsvorhaben in Osnabrück 
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Maßnahme: EFF-26 
Energieeinspar- und Energieeffizienzmaßnahmen für einzelne 
Branchen 

Priorität:  

Ziel: Energieeinsparung in speziellen Prozessen in Unternehmen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: IHK, Energieberater, Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: IREES 

Beschreibung der Maßnahme 

Einzelne Branchen weisen in speziellen Prozessen nennenswerte Einsparpotenziale auf. In diesem Maßnah-

menpaket ist eine Reihe von Maßnahmen für verschiedene Branchen zusammengefasst. Es ist sehr wahrschein-

lich, dass im Verlauf des Masterplanprozesses weitere Maßnahmen für einzelne Branchen identifiziert werden 

können.  

Rückspeisung der Bremsenergie  

In Hochregallagern mit großen Lagerkapazitäten kommen zahlreiche Regalbediengeräte zum Einsatz. Diese 

legen in der Regel überwiegend kurze Strecken zurück, bei denen sehr häufig Bremsvorgänge erforderlich sind. 

Üblicherweise kann die Bremsenergie mit einer Rückspeiseeinheit dem Stromnetz wieder zugeführt werden. 

Wesentlich effizienter ist es, die freiwerdende Energie sofort vom Regalbediengerät zu nutzen. Dies wird über 

eine Zwischenkreiskopplung der Frequenzumrichter für Fahr- und Hubwerk erreicht. Die Bremsenergie, die am 

Regalbediengerät beim Senken des Hubwerks entsteht, wird für die Beschleunigung des Fahrwerks zur Verfü-

gung gestellt und umgekehrt. Zielgruppe für diese Maßnahme sind Betreiber von Hochregallagern, speziell 

Unternehmen aus der Logistikbranche. 

Isolierung von Dampf- und Kondensatanlagen 

Aus Defiziten hinsichtlich der Dämmung resultieren erhebliche Energieverluste. Die größten Einsparpotenziale 

liegen vor allem in der Dämmung von Dampfarmaturen und im Kondensatbereich. Zielgruppe für diese Maß-

nahme sind Unternehmen und Betriebe, die für ihre Produktionsprozesse Dampf bei hohen Temperaturen 

benötigen. Hierzu zählen beispielsweise Hersteller von Papier, Karton und Pappe. 

Steigerung der Flexibilität und Effizienz von industriellen KWK-Anlagen 

Durch die Kombination von KWK-Anlagen mit Wärmespeichern kann eine zeitliche Entkopplung der Strom- und 

Wärmenutzung erreicht werden. Dies ermöglicht einen effizienteren und wirtschaftlicheren Betrieb von KWK-

Anlagen. In Zeiten geringen Wärmebedarfs und hoher Strompreise kann die Wärme zwischengespeichert wer-

den. Hierdurch können bei Einspeisung des Stroms höherer Erlöse erzielt werden bzw. der eigene Strom ge-
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nutzt werden. Ist die Stromnachfrage im Unternehmen gering, kann die Wärme aus dem Speicher entnommen 

werden. Zielgruppe für diese Maßnahmen sind z. B. die Unternehmen KME und Felix Schoeller Group sowie 

Unternehmen der Lebensmittel- und Papierindustrie, sofern sie KWK-Anlagen betreiben.  

Eine der Maßnahmen, die in der nächsten Phase des Masterplans umgesetzt werden sollen, ist die Durchfüh-

rung einer Informationskampagne zur Optimierung gewerblicher Klima- und Kälteanlagen. 

Nächste Schritte: 

Identifikation der Unternehmen / Branchen in Osnabrück, für die gezielte Maß-
nahmen interessant sein könnten, Ansprache dieser Unternehmen 

Durchführung einer Informationskampagne zur Optimierung gewerblicher Klima- 
und Kälteanlagen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Personalkapazitäten für die Beratung 

 

6.3 MOBILITÄT 

Das Thema Mobilität kann im Prinzip nur in enger Verbindung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück be-

trachtet werden. In diesem Kapitel wird jedoch zunächst eine Beschrän-

kung auf diejenigen Maßnahmen vorgenommen, die in der Stadt um-

gesetzt werden können. Weitere Maßnahmen, bei deren Umsetzung 

die Mitwirkung der Stadt und des Umlandes erforderlich ist, werden im 

Kapitel 6.5.4 „Handlungsfelder der Masterplanregion – Mobilität“ 

erläutert.  

 

6.3.1 MOBILITÄT – ZENTRALE MAßNAHMEN IN PHASE II  

Der Mobilitätsbereich soll zur Reduktion des Endenergieverbrauchs der Stadt Osnabrück bis 2050 fast 20 % 

beitragen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen zur klimafreundlicheren Gestaltung der Mobilität in Osnab-

rück kann man folgenden Themenfeldern zuordnen: intermodale Mobilität, Steigerung der Attraktivität des 

öffentlichen Personennahverkehrs, Ausbau des Radverkehrs, Umstellung auf Elektromobilität sowie betriebli-

ches Mobilitätsmanagement. In der Phase II werden dazu folgende zentrale Aktivitäten durchgeführt. 
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6.3.2 MOBILITÄT - VORBILDFUNKTION DER STADT 

Die Stadt hat bei der angestrebten Umstellung des Verkehrs auf elektrische Antriebe und der Steigerung der 

Attraktivität des ÖPNV eine wichtige Vorbildfunktion. Diese kann sie zum einen durch die Nutzung elektrisch 

betriebener Fahrzeuge und die Einrichtung von Ladepunkten an kommunalen Gebäuden wahrnehmen. Zum 

anderen kann betriebliches Mobilitätsmanagement in der Verwaltung zur stärkeren Nutzung der Angebote des 

ÖPNV beitragen. Da letztere Aktivitäten gemeinsam mit anderen Akteuren durchgeführt werden sollen, wird 

auf sie in Kapitel 6.3.6 eingegangen.  

Maßnahme: MOB-15 
Umstellung des Fuhrparks der Stadt auf Elektromobile und 
Dienstfahrräder 

Priorität:  

Ziel: Möglichst vollständige Umstellung des Fuhrparks der Stadt auf Elektromobile 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück und Eigenbetriebe der Stadt 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Osnabrücker ServiceBetrieb  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück wird im Verlauf der Umsetzung des Masterplankonzepts den Fuhrpark der Stadt auf Elekt-

romobile umstellen, soweit dies technisch möglich ist. Durch die Umstellung werden im Fuhrpark der Stadt 

keine bzw. nur in geringem Umfang fossile Treibstoffe benötigt. Da die Stromerzeugung zukünftig in hohem 

Maß auf erneuerbaren Energieträgern basieren wird, wird hierdurch eine Senkung der CO2-Emissionen er-

reicht. Ein erster, bereits praktizierter Ansatz ist die Nutzung von Stadtteilauto-E-Fahrzeugen für Dienstfahrten 

Phase II: Zentrale Aktivitäten im Handlungsfeld „Mobilität“  

 Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe zum Mobilitätsmanagement (MOB-2), 

 Schulung für Verwaltungsmitarbeiter durch Sprit-Spar-Trainer (MOB-2) 

Weiterführung des betrieblichen Mobilitätsmanagements (VO/2014/3955)  

 Fortschreibung und Weiterentwicklung des Radverkehrsplans 2005 (MOB-7), 

beschlossene Maßnahme (VO/2013/3085)  

 Radverkehrsprogramm 2014  (MOB-7), 

Umsetzung des Radverkehrsprogramms in 2014, beschlossene Maßnahme (VO/2014/3987)  

 Fahrradparken in der City (MOB-8),  

Umsetzung in 2014 – 2016 (VO/2014/3985)  

 Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans - diverse Maßnahmen im Handlungsfeld „Mobilität“ 

Umsetzungszeitraum 2014 bis2018 (VO/2013/3440) 
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der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK), einer Beteiligungsgesellschaft der Stadt Osnab-

rück.  

Darüber hinaus hat die Stadt eine starke Vorbildfunktion und kann zur Motivation der Bürgerinnen und Bürger 

zum Umstieg auf Elektromobile im Bereich des motorisierten Individualverkehrs beitragen. Ein Teil der Finan-

zierung der (mittelfristig) noch teuren Elektromobile könnte durch Einsparungen, die sich zukünftig durch ein 

zentrales Management des Fuhrparks ergeben können, abgedeckt werden. 

Für kürzere Dienstfahrten sollen darüber hinaus Dienstfahrräder (konventionelle und E-Bikes) zur Verfügung 

stehen. Ihre Nutzung wird aktiv beworben werden (siehe Kapitel 6.3.6, MOB-2) 

Nächste Schritte: 
Identifikation der Fahrzeuge / Fahrzeugtypen, deren Einsatzbereiche für E-
Mobile geeignet sind und die kurz- oder mittelfristig ersetzt werden müssen, 
Erstellung eines Investitionsplans für E-Mobile  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss zum (weitgehenden) Umstieg auf E-Mobile im kommunalen Bereich, 
Bereitstellung der finanziellen Mittel 

 

 

Maßnahme: MOB-16 
Einrichtung von Ladepunkten für Elektromobile im Stadtgebiet, 
insbesondere an öffentlichen Gebäuden 

Priorität:  

Ziel: Schaffung einer Ladeinfrastruktur für Elektromobile in der Stadt Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, Stadt-

werke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück - Fachbereich Straßenbau, IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

In Kooperation mit den Stadtwerken Osnabrück AG richtet die Stadt Osnabrück an den verschiedenen Standor-

ten in der Stadt Ladepunkte für Elektromobile ein. Hierfür kommen insbesondere Gebäude der Stadtverwal-

tung in Frage, da diese meist gut zugänglich sind und die Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerken Osnab-

rück AG problemloser erfolgen kann als im Fall von privat genutzten Gebäuden oder Flächen. In Kooperation 

mit den Stadtwerken wurden bereits Ladestationen für E-Fahrzeuge vor der OsnabrückHalle eingerichtet. Wei-

tere E-Carsharing-Stellplätze gibt es am Nahne-Center, am Rosenplatz, am Moskaubad, am Schinkelbad, am 

Stadthaus sowie direkt an der Stadtwerke-Zentrale.  

Die Ladepunkte dienen kurz- und mittelfristig überwiegend der Versorgung der Elektromobile der Stadtteilauto 

OS GmbH sowie des Fuhrparks der Stadtverwaltung. Später sollen sie in den Verbund der Ladepunkte in der 
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Stadt integriert werden und von allen Besitzern von Elektromobilen genutzt werden können. Dies setzt die 

Einrichtung eines Abrechnungssystems voraus, z. B. durch die Stadtwerke Osnabrück AG. 

Nächste Schritte: 
Identifikation geeigneter Stellen für Landepunkte für Elektromobile sowie der in 
Frage kommenden Technik für die Ladepunkte; Erarbeitung eines Betreiber- und 
Nutzungskonzepts, ggf. ein Konzept für die Abrechnung des Ladestroms 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen 

Ausreichende Zahl von kommunalen Elektromobilen, verfügbare Stellflächen an 
Ladepunkten, ggf. Strukturen für die Abrechnung des Ladestroms 

 

 

6.3.3 MOBILITÄT - DIE STADT ALS PLANUNGS- / ORDNUNGSBEHÖRDE 

Im Rahmen des Masterplans wird im Bereich der Mobilität der Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen 

angestrebt. Die Stadt hat als Planungs- und Ordnungsbehörde vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich 

des Verkehrs, sowohl beim ÖPNV und dem motorisierten Individualverkehr als auch beim Rad- und Fußverkehr.  

Maßnahme: MOB-7 
Fortschreibung und Weiterentwicklung des Osnabrücker Rad-
verkehrsplans 2005 

Priorität:  

Ziel: Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal-Split nach der Maßgabe des 
Masterplans Mobilität 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau, Runder Tisch Radverkehr 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Radverkehrsplan 2005 wird unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse bundesweiter und europäischer 

Radverkehrsförderung und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Für die Aktualisie-

rung des Radverkehrsplans wird ein Workshop mit Mitgliedern des Runden Tisches Radverkehrs zur Festlegung 

von Themen und Schwerpunktsetzung durchgeführt. 

Nächste Schritte: Vergabe des Auftrags  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Keine besonderen Voraussetzungen 
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Maßnahme: MOB-8 Fahrradparken in der City 

Priorität:  

Ziel: Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal-Split nach der Maßgabe des 
Masterplans Mobilität 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Beschreibung der Maßnahme 

In Osnabrück soll in den nächsten Jahren in der City die Zahl der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder deutlich 

erhöht werden. Erste Maßnahmen sollen bereits in 2014 umgesetzt werden. Auch im Rahmen der Umgestal-

tung des Neumarkts werden zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Das Konzept „Fahrradparken 

in der City“ ist die Grundlage der weiteren Planungen zur Verbesserung der Abstellsituation für Fahrräder in 

der Innenstadt. Kurzfristig sollen Maßnahmen für die Bereiche Kamp / Nikolaiort / Domhof, Jürgensort umge-

setzt werden. In der Parkgarage Nikolaiort soll ein Pilotversuch für bewirtschaftetes Radparken durchgeführt 

werden.   

Nächste Schritte: 
Teilabstimmung mit Anliegern, Beginn mit der Einrichtung weiterer Fahrradab-
stellmöglichkeiten; Konzept für Planung, Betriebsmodell und Tarifstruktur für 
Pilotversuch  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Ausreichende Flächen und Finanzmittel, Akzeptanz der Anlieger 

 

 

Maßnahme: MOB-17 
Optimierung von Logistikkonzepten für neue und bestehende 
Gewerbe- und Industriestandorte 

Priorität:  

Ziel: Logistikkonzepte mit einer effizienten Anbindung an umweltfreundliche 
Transportwege (Schiene, Schiff) 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Unternehmen, Logistikbranche 

Vorschlagende Akteure: IREES 
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Beschreibung der Maßnahme 

Bei der Erschließung neuer bzw. der Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Gewerbe- und Industrie-

standorte existieren Optimierungspotenziale bezüglich der Logistik. Im Fokus steht bei dieser Maßnahme die 

Umsetzung von Logistikkonzepten, die eine effiziente Anbindung der internen Logistik von Unternehmen an 

Schienen- und Wasserverkehrsnetze in den Vordergrund stellen. 

Bei den bestehenden Gewerbegebieten ist in Osnabrück für den Bereich des Hafens ein nachhaltiges Logistik-

konzept von besonderer Bedeutung, da hier gute Anbindungen an die umweltfreundlichen Verkehrsträger 

Schiff und Bahn bestehen. 

Nächste Schritte: 

Beschluss, dass die Optimierung der Logistikkonzepte bei der Erschließung oder 
Erweiterung von Gewerbe- und Industriestandorten routinemäßig geprüft wird; 

Prüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung eines nachhaltigen Logistikkonzepts 
für den Bereich Hafen. 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Günstige Anbindungspunkte an Schiene und Schiff 

 

 

Maßnahme. MOB-18 Verbesserung der Radinfrastruktur 

Priorität:  

Ziel: Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs in der Stadt Osnabrück durch 
eine gute Radwegeinfrastruktur 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau, Masterplanbeirat - Team Mobilität, 
Bürgerhaushalt 

Beschreibung der Maßnahme  

Für die Verbesserung der Radinfrastruktur wurden im Radverkehrsplan und im Masterplan Mobilität der Stadt 

eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erarbeitet. Die zentralen Maßnahmen sind in diesem Maßnahmenpaket 

zusammengefasst. Ziele sind die Verbesserung des Zustands der Radwege, der weitere Ausbau des Radwege-

netzes, ein flüssigerer Verkehrsablauf des Radverkehrs und die Ausweitung der sicheren Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder.  

Räumliche Konzentration und Ausweisung von Radrouten 

Das Ziel ist die Entwicklung wichtiger Radverbindungen im Alltagsradverkehr als Radrouten. Die Umsetzung von 

Maßnahmen soll möglichst straßenzugweise / quartiersweise erfolgen. Durch die Bündelung der finanziellen 

und personellen Ressourcen ist der Effekt dann wesentlich sichtbarer als in dem Fall, wenn an vielen verschie-



214 

 

denen Stellen im Radwegenetz Maßnahmen durchgeführt werden und die Qualität des Radwegenetzes nur 

punktuell verbessert wird. Damit sind für viele Radfahrer diese Routen in ihrer Qualität deutlich erkennbar 

verbessert und auf wichtigen Teilen des Radwegenetzes kann dadurch eine bessere Nutzung ermöglicht wer-

den. Die Ergebnisse derart konzentrierter Maßnahmen lassen sich auch deutlich besser kommunizieren als 

viele kleine Verbesserungen. 

Schaffung durchgängiger Radwege abseits der Fahrbahnen 

Analysen des Radwegenetzes haben gezeigt, dass Radwege abseits der Fahrbahnen häufig unterbrochen wer-

den, z. B. an Tunneln. Diese Unterbrechungen hemmen den Verkehrsfluss oder sind mit Gefahren verbunden, 

da sie entweder einen Wechsel auf die Fahrbahn oder die Querung der Straße erforderlich machen. Die ent-

sprechenden Wege sollen konsequent aus- und weitergebaut werden, insbesondere der Haseuferweg. 

Allgemeine Verbesserungen für den Radverkehr 

Allgemeine Verbesserungen des Radverkehrs sollen z. B. durch die Schaffung abmarkierter Radfahr- und 

Schutzstreifen, die Ausweisung aufgeweiteter Radaufstellspuren an Kreuzungen, eine Serviceverbesserungen 

wie regelmäßige Radwegeräumungen im Winter sowie eine Erhöhung der Zahl dezentraler Abstellanlagen in 

der Innenstadt erreicht werden. Eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr 

spielt auch die Förderung der Radstation am Bahnhof. 

Die ersten Umsetzungsschritte enthält das jährlich beschlossene Radverkehrsprogramm der Stadt Osnabrück. 

Dieses sieht 2014 für die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr folgende Umsetzungsmaßnahmen 

vor: Verbesserungen an den Knotenpunkten, die Einrichtung von Radverkehrsanlagen auf der Strecke, das 

Aufstellen von Radbügeln und die Sanierung von Radverkehrsanlagen. 

Nächste Schritte: Umsetzung des Radverkehrsprogramms 2014 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der Finanzmittel für die Umsetzung der Maßnahmen 
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Maßnahme: MOB-19 
Verbesserung des Verkehrsablaufs und der Reisegeschwindigkeit 
des Radverkehrs 

Priorität:  

Ziel: 
Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs durch einen flüssigeren Ablauf 

und eine zügige Reisegeschwindigkeit 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Eine zügige Reisegeschwindigkeit und ein flüssiger Verkehrsablauf des Radverkehrs sind weitere Schlüssel für 

die Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs. Hierzu können insbesondere Umgestaltung der Knotenpunkt-

führungen und Maßnahmen im Bereich der Schaltung der Lichtzeichenanlagen beitragen wie z. B. die Abschaf-

fung von Anforderungen (Drucktaster) und stattdessen die Einbeziehung des Radverkehrs in alle Umläufe, das 

Einrichten von indirekten Linksabbiegemöglichkeiten, aufgeweitete Radaufstellstreifen sowie Fahrradschleu-

sen.  

Nächste Schritte: Umsetzung der Maßnahmen als Teil des Radverkehrsprogramms bzw. von Stra-
ßen-baumaßnahmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der Finanzmittel für die Umsetzung der Maßnahmen 

 

 

Maßnahme: MOB-20 Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger 

Priorität:  

Ziel: Steigerung der Attraktivität des Fußverkehrs 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Osnabrücker ServiceBetrieb, Fachbereich Städtebau  

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung, Fachbe-

reich Straßenbau, Masterplanbeirat - Team Mobilität 
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Beschreibung der Maßnahme 

Zur Steigerung der Attraktivität des Fußverkehrs ist eine Reihe von Einzelmaßnahmen erforderlich. Hierzu ge-

hört zum einen die Schließung von Lücken im Wegenetz. Im vorhandenen Wegenetz bestehen an vielen Stellen 

Mängel insbesondere hinsichtlich der Gehwegbreiten. Ausreichende Gehwegbreiten im vorhandenen Netz, 

aber auch bei der Neuplanung sollen sichergestellt und zumindest grobe Mängel im vorhandenen Netz besei-

tigt werden. Weitere Einzelmaßnahmen sind die Überprüfung der Überquerungshilfen und ggf. deren Umbau. 

Die Einrichtung von Bordsteinabsenkungen soll flächendeckend erfolgen.  

An Lichtsignalanlagen ist eine verbesserte Berücksichtigung der Ansprüche der Fußgänger vorgesehen und 

insbesondere auch die Berücksichtigung der Qualitätsansprüche der Fußgänger hinsichtlich der Gestaltung und 

Sicherheit der Verkehrsanlagen. 

Wichtige Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger wird auch das gesamtstädtisches Erho-

lungswegekonzept enthalten, das die Stadt Osnabrück derzeit erarbeitet und das auf den „langsamen“ Naher-

holungsverkehr, also insbesondere auf Radfahrer und Fußgänger, ausgerichtet wird.  

Da Fußgängerverkehr zum größten Teil quartiersbezogen stattfindet, sollen Untersuchungen dazu sinnvoller-

weise auf Stadtteil- bzw. Quartiersebene durchgeführt werden. 

Nächste Schritte: Konkretisierung der Maßnahmen und Beschluss zur Umsetzung der Maßnahmen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der Finanzmittel für die Umsetzung der Maßnahmen 

 

 

Maßnahme: MOB-21 Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums 

Priorität:  

Ziel: Reduzierung des MIV, Steigerung der Attraktivität der ÖPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Stadt Osnabrück, Osnabrücker Parkstätten- und Betriebsge-

sellschaft mbH (OPG) 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat, Lokale Agenda 21 - Arbeitskreis Stadtentwicklung 

Beschreibung der Maßnahme 

Ein Ziel des Masterplans 100 % Klimaschutz ist die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. Eine 

Maßnahme zur Begrenzung des MIV ist die Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums. Hierdurch wird es 

attraktiver, im Stadtbereich den ÖPNV zu nutzen. Diese Maßnahme setzt ein klares Zeichen, dass eine Verände-

rung des Mobilitätsverhaltens in der Stadt angestrebt wird. Außerdem wird im Zuge des vorgesehenen Um-
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stiegs vom MIV auf den ÖPNV weniger Parkraum benötigt. Frei werdende Parkflächen können dann für andere 

Nutzungen, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt beitragen, bereitgestellt werden. 

Als Fortentwicklung des bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Osnabrück ist die Einfüh-

rung weiterer Bewohnerparkgebiete zu prüfen. 

Nächste Schritte: Überprüfung des bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes,; Auswei-
sung weiterer Bewohnerparkgebiete  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Politischer Wille, durch Begrenzung des Parkraums zur Reduzierung des MIV im 
Bereich der Stadt Osnabrück beizutragen.  

 

6.3.4 MOBILITÄT - DIE STADT ALS MOTIVATOR UND IMPULSGEBER 

Die Stadt hat beim Umstieg auf klimaverträgliche Mobilitätsformen eine wichtige Funktion als Motivator und 

Impulsgeber. Zum einen hat sie eine Vorbildfunktion, der sie mit den in Kapitel 6.3.2 dargestellten Maßnahmen 

gerecht werden will. Andererseits kann sie durch planerische Maßnahmen einen geeigneten Rahmen für kon-

krete Maßnahmen setzen (siehe Kapitel 6.3.3). Mit der folgenden Maßnahme möchte die Stadt möglichst viele 

ihrer Bürger zum Umstieg auf den umweltfreundlichen Radverkehr motivieren.  

 

Maßnahme: MOB-9 Kampagnen für den Radverkehr 

Priorität:  

Ziel: Motivation der Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020, laufende Maßnahmen, regelmäßig wiederkehrend 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau, Bürgerinnen und Bürger, Vereine 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück Fachbereich Städtebau 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück führt regelmäßig Kampagnen und Aktionen zur Förderung des Radverkehrs und der Nut-

zung von E-Bikes und Pedelecs durch. Diese Kampagnen und Aktivitäten sollen fortgesetzt werden. Diese kön-

nen jeweils an andere Zielgruppen adressiert werden wie z. B. Vereine, Familien, Senioren und Firmen. Auch 

können die Aktionen teils gemeinsam mit den anderen veranstaltet werden. 

Nächste Schritte: Planung und Durchführung der nächsten Veranstaltungen in 2014 und 2015 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Fortlaufende Bereitstellung ausreichender Finanzmittel 
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Stadtwerke Osnabrück 

6.3.5 MOBILITÄT - DIE STADT ALS DIENSTLEISTER 

Neben dem Umstieg auf den ÖPNV und das Fahrrad ist der Einstieg in 

die Elektromobilität eine wichtige Strategie zur Reduktion der CO2-

Emissionen im Mobilitätsbereich. Hierzu können insbesondere die 

Stadtwerke, die in diesem Bereich bereits aktiv sind, wichtige Maß-

nahmen durchführen.  

 

Maßnahme: MOB-1 Elektrifizierung des ÖPNV 

Priorität:  

Ziel: Flächendeckende Einführung des elektrifizierten ÖPNV in Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, weitere Verkehrsdienstleistungsunternehmen 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, Wüsteninitiative 

Beschreibung der Maßnahme  

Der ÖPNV in Osnabrück soll bis 2050 vollständig auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die Stadtwerke 

Osnabrück AG haben hierzu schon die ersten Schritte unternommen. Seit August 2011 setzt die Stadtwerke 

Osnabrück AG auf einer Innenstadtlinie einen ersten Elektrokleinbus ein, und seit August 2013 wird die Linie 94 

zum Marienhospital durch einen Elektrobus mit Platz für 45 Fahrgäste bedient.  

Im Nahverkehrskonzept der Stadt ist zunächst eine Elektrifizierung ausgewählter Strecken auf der Basis von  

O-Bussen vorgesehen. Langfristig wird auch die Option einer Straßenbahn in Betracht gezogen. Im Verlauf des 

Masterplanprozesses wird die vollständige Elektrifizierung des ÖPNV innerhalb der Stadt bis 2030 angestrebt. 

Strecken, die aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen oder des Fahrgastaufkommens nicht für die Versor-

gung durch O-Bus oder Straßenbahn in Betracht kommen, sollen durch Elektrobusse in den ÖPNV eingebunden 

werden. 

Nächste Schritte: Planung der Umsetzung des Beschlusses des Nahverkehrsplans zur Elektrifizie-
rung des ÖPNV durch Einsatz von O-Bussen und Elektrobussen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Mittel für die Errichtung der Infrastruktur für O-Busse, auch Fördermittel des 
Bundes  
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Maßnahme: MOB-3 Car-Sharing Elektromobile 

Priorität:  

Ziel: Umstellung der Car-Sharing-Flotte der Stadtteilauto OS auf Elektrobetrieb  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: Stadtteilauto Osnabrück GmbH 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Stadtteilauto Osnabrück GmbH 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück AG verfügen über zehn Elektromobile, die in die Car-Sharing-Flotte der Stadtteilauto 

Osnabrück GmbH integriert sind. Für E-Mobile stehen zehn E-Stellplätze in der Stadt zur Verfügung, die mit 

Unterstützung der Stadt Osnabrück eingerichtet wurden. Die Zahl der E-Mobile soll im Verlauf der Umsetzung 

des Masterplans kontinuierlich erhöht werden, sodass bis 2050 die gesamt Flotte auf elektrischen Antrieb um-

gestellt wird. Die E-Mobile der Stadtteilauto Osnabrück GmbH bieten Bürgerinnen und Bürgern so den Einstieg 

in die Elektromobilität. 

Nächste Schritte: Beschluss der Stadtteilauto Osnabrück GmbH zur langfristigen Umstellung der 
Car-Sharing-Flotte auf Elektroantrieb. 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Reduktion der Kosten für E-Mobile bzw. Förderung der E-Mobilität durch den 
Bund; ausreichend Landeinfrastruktur in Osnabrück und im Umland, ausreichen-
de Reichweite der E-Mobile, auch für mittellange Strecken 

 

 

Maßnahme: MOB-4 Initiative Elektromobilität der Stadtwerke 

Priorität:  

Ziel: Anreize schaffen für den Umstieg auf Elektromobile  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück AG tragen als Impulsgeber und Partner zur Anwendung und Etablierung von Elekt-

romobilität in der Region durch Schulung und Aufklärung über Elektromobilität bei. Die anwendbaren Techno-

logien werden demonstriert, unter anderem durch die Nutzung der Technologien für den Fuhrpark der Stadt-
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werke Osnabrück AG. In Kooperation mit Partnern sollen Elektrozweiräder für die gewerbliche Nutzung bereit-

gestellt werden. Erste Erfahrungen mit der Elektromobilität können Interessierte bei Testfahraktionenmachen. 

Nächste Schritte: Intensive Bewerbung des Angebots der Stadtwerke Osnabrück AG durch gezielte 
Aktionen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits gegeben 

 

6.3.6 MOBILITÄT – DIE STADT ALS ORT 

Die Mobilität der Zukunft setzt nicht nur auf ein Verkehrsmittel, sondern verbindet die verschiedenen Mobili-

tätsformen in intelligenter Weise mit dem Ziel eines hohen Anteils des ÖPNV am Modal Split. Dieser liegt in 

Osnabrück derzeit bei 15 bis 17 % (Masterplan Mobilität Stadt Osnabrück). Bis 2050 soll er deutlich gesteigert 

werden. Bei den nachfolgend vorgestellten Maßnahmen ist nicht die Stadt Osnabrück der alleinige Akteur, 

vielmehr ist die Kooperation aller Mobilitätsanbieter in der Stadt erforderlich. Die zentralen, im Masterplan 

Mobilität benannten Einzelmaßnahmen sind in den folgenden vier Maßnahmenpaketen zusammengefasst: 

- Einrichtung von Mobilitätspunkten, 

- Einrichtung Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der Fahrzeiten, 

- Verbesserung des Streckenangebots in Osnabrück, 

- Verbesserung des Tarifangebots. 

Darüber hinaus wurden in den Masterplan auch weitere Einzelmaßnahmen, die den Umstieg auf den ÖPNV 

befördern können aufgenommen. Hierzu gehört insbesondere das betriebliche Mobilitätsmanagement. 

 

Maßnahme: MOB-2 
Betriebliches Mobilitätsmanagement in der Stadtverwaltung und 
in Unternehmen 

Priorität:  

Ziel: 
Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen des motorisierten Individualverkehrs 

durch bessere Nutzung alternativer Mobilitätsangebote 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Unternehmen 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 
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Beschreibung der Maßnahme 

Mobilitätsmanagement ist ein Instrument, mit dem Verwaltungen und Betriebe dazu beitragen können, das 

Verkehrsverhalten ihrer Beschäftigten zu optimieren und Fahrten vom PKW auf umweltfreundlichere, effizien-

tere Verkehrsträger zu verlagern. Erfahrungen zeigen, dass je nach Umfang und Intensität der Maßnahmen 

zwischen 10 bis 20 % der Fahrten vom PKW auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel verlagert werden können. 

Wichtige Komponenten eines Mobilitätsmanagements sind Information und Beratung. Weitere Maßnahmen 

eines betrieblichen Mobilitätsmanagements sind z. B. das Angebot von Firmen- oder Schnuppertickets, über-

dachte Fahrradabstellanlagen und Duschen auf dem Firmengelände, die Bildung von Fahrgemeinschaften durch 

eine betriebsinterne Mitfahrerbörse, Car-Sharing-Angebote und Sprit-Spar-Schulungen für Mitarbeiter. 

In der ersten Phase des Masterplans haben die Stadt Osnabrück, der Landkreis Osnabrück und zwei Unterneh-

men aus der Region ein gemeinsames Projekt zur Einführung des betrieblichen Mobilitätsmanagements initiiert 

und ein Gutachten erstellen lassen, das die Mobilitätssituation untersucht und Maßnahmen aufzeigt  

[teamred 2014]. 

Die Stadt Osnabrück hat inzwischen beschlossen, eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe Mobilitätsmanage-

ment einzurichten. Diese hat die Aufgaben, auf der Basis des Gutachtens unter Beteiligung der betroffenen 

Fachbereiche Leitlinien zum Mobilitätsmanagement zu entwickeln, Vorschlägen für neue Strukturen bei Orga-

nisation und Finanzierung der betrieblichen Mobilität zu unterbreiten und die Schaffung der Funktion eines 

Mobilitätsbeauftragten zu prüfen sowie dessen mögliche Aufgaben und Fachbereichszuordnung zu identifizie-

ren. Auch wurden bereits Vorschläge zu Kommunikationsinstrumenten und Maßnahmen sowie für Anreize zur 

Förderung der nachhaltigen Mobilität in der Verwaltung entwickelt. Eine erste konkrete Maßnahme wird die 

Schulung von Verwaltungsmitarbeiter durch Sprit-Spar-Trainer sein. 

Nächste Schritte: 

Fortführung des betrieblichen Mobilitätsmanagements in den bereits beteiligten 
Institutionen und Unternehmen, 

Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe Mobilitätsmanagement in der Stadt-
verwaltung, Schulung von Verwaltungsmitarbeitern durch Sprit-Spar-Trainer; 

Ausweitung auf andere Unternehmen und kommunale sowie Landeseinrichtun-
gen durch gezielte Ansprache von Unternehmen / Einrichtungen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Verbreitung der Erfolge durchgeführter Projekte zum betrieblichen Mobilitäts-
management und der Vorteile für die Unternehmen 
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Maßnahme: MOB-5 
Intermodale Mobilität in der Stadt Osnabrück - Einrichtung von 
Mobilpunkten 

Priorität:  

Ziel: Einrichtung attraktiver Mobilpunkte zur Stärkung des intermodalen Verkehrs  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG , VOS, PlaNOS, VGM 

Vorschlagende Akteure: 
Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG, PlaNOS, Masterplanbeirat - Team 

Mobilität  

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Stärkung des ÖPNV ist die engere Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsangebote von ausschlagge-

bender Bedeutung. Diese Verknüpfung kann insbesondere durch die Einrichtung von Mobilpunkten in der Stadt 

Osnabrück, aber auch im Umland gestärkt werden (zu Mobilitätspunkten im Umland siehe Kapitel 6.5.4, MPR-

7). Komponenten eines intermodalen Verkehrsangebots sind u. a. Park & Ride-Möglichkeiten und sichere Fahr-

radabstellanlagen. Auch die Ausweitung der Mitnahmemöglichkeit für Fahrräder, die Bereitstellung von Leih-

fahrrädern und ein Car-Sharing-Angebot an den Mobilitätspunkten können Komponenten eines intermodalen 

Mobilitätsangebots der Stadt Osnabrück sein. 

Bei der Planung und Umsetzung eines intermodalen ÖPNV-Systems kommt den Verknüpfungspunkten (Um-

steigepunkten) eine erhöhte Bedeutung zu. Diese Mobilpunkte sollen nicht nur den Umstieg zwischen dem 

hochwertigen ÖPNV-System auf den Hauptachsen und dem weiteren Linienverkehr zur Flächenerschließung 

sicherstellen, sondern sie dienen als Schnittstelle in einem intermodalen Verkehrssystem. An diesen Orten 

sollen alle Verkehrsmittel, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV eine sinnvolle Ergänzung darstellen, zusam-

mengeführt werden. Von großer Bedeutung ist insbesondere ein hoher Wiedererkennungswert, Mobilitäts-

punkte sollten daher durch ein spezielles Design bzw. eine auffällige, weithin sichtbare „Landmarke“ erkennbar 

sein. 
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Abbildung 6-2: Mögliche Mobilpunkte im Stadtgebiet (Nahverkehrsplan 2013) 

Eine gute Infrastruktur und eine hohe Aufenthaltsqualität sind mit entscheidend für die Akzeptanz des Umstei-

gevorgangs. Daher werden Mobilpunkte umfangreicher und hochwertiger ausgestatten als „normale Haltestel-

len“. Zur Ausstattung gehören z. B. eine elektronische Fahrgastinformation, sichere, überdachte, möglichst 

abschließbare Fahrradabstellanlagen, sowie an Schwerpunkten auch Lademöglichkeiten für Pedelecs. Auch die 

Einrichtung eines Leihradsystems an den Mobilpunkten ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Attraktivität 

der umweltfreundlichen Mobilität per Fahrrad. 

Für den Umstieg vom MIV auf den ÖPNV / SPNV sollten an ausgewählten Punkten auch Park & Ride-

Möglichkeiten inkl. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorgesehen werden. An allen Mobilpunkten sollte 

geprüft werden, ob und in welchem Umfang ein Car-Sharing-Angebot sinnvoll ist. Zur Steigerung der Attraktivi-

tät von Mobilpunkten können auch Kioske (incl. Fahrkartenverkauf/Beratung), Lebensmittelautomaten, Info-

Terminals, Paketstationen, Briefkästen, WC (incl. Wickelmöglichkeit), usw. beitragen. Über eine Videoüberwa-

chung besonders bei Mobilpunkten mit nächtlicher Nutzung sollte erwogen werden. 

Nächste Schritte: Auswahl der Standorte für Mobilpunkte, Detaillierung der Planung  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Planung der Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans zur Einrichtung 
von Mobilpunkten, ausreichende Finanzmittel 
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Maßnahme: MOB-6 Verbesserung des Streckenangebots in Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: 
Ausweitung des Streckenangebots für eine flächendeckende, zeitlich bedarfsge-

rechte Versorgung der Stadt Osnabrück durch den ÖPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück, PlaNOS 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück, PlaNOS, Lokale Agenda 21 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Maßnahme hat mehrere Komponenten, die im Folgenden erläutert werden. 

Flächendeckende Erreichbarkeit aller großen Stadtteile 

Eine wichtige Komponente eines attraktiven ÖPNV-Angebots ist die flächendeckende Erreichbarkeit aller gro-

ßen Stadtteile. Hier besteht in der Stadt Osnabrück noch Verbesserungsbedarf. Im Zuge der Umnutzung der 

Konversionsflächen in der Stadt Osnabrück ist auch deren Anbindung an den ÖPNV eine wichtige Maßnahme 

zur Verbesserung des Streckenangebots. Für eine Verlagerung des Pendlerverkehrs vom MIV auf den ÖPNV ist 

die Anbindung der Gewerbegebiete in das Streckennetz des ÖPNV von zentraler Bedeutung. Auch in diesem 

Bereich besteht in der Stadt Osnabrück noch Verbesserungspotenzial bei bestehenden Gewerbegebieten und 

Chancen bei der Planung neuer Gewerbegebiete.  

Flexible Anpassung der Buskapazitäten in Verkehrsspitzenzeiten („Anhängerbusse“) 

Seit April nutzt die Stadtwerke Osnabrück AG in Spitzenzeiten den Osnabrücker „BusPlus“, einen Bus mit Anhä-

nger. Dieser bietet die Möglichkeit, in Zeiten hohen Fahrgastaufkommens die Transportkapazität flexibel aus-

zuweiten.  
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Abbildung 6-3:  Anhänger- Busse der Stadtwerke Osnabrück  

Quelle: Stadtwerke Osnabrück AG 

Zum Einsatz kommt dieses Konzept insbesondere auf der Hochschullinie 21 und in den Spitzenzeiten morgens 

und mittags im Schülerverkehr. Die Stadtwerke Osnabrück AG sehen in dem Konzept betriebliche und ökologi-

sche Vorteile. Da der Anhänger außerhalb der Spitzenzeiten abgekoppelt wird, liegt der Treibstoffverbrauch 

unter dem größerer, ganztags betriebener Busse.  

Im Zuge der angestrebten Steigerung der Fahrgastzahlen im ÖPNV kann diesem Konzept zukünftig eine größere 

Bedeutung zukommen. 

Nächste Schritte: 
Identifizierung der erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen zur Anbindung von 
Stadtteilen und Gewerbegebieten, die bislang ungenügend angebunden sind, 
bzw. sich in Planung befinden 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Abstimmung mit der Stadtplanung im Zuge der Planung neuer wohn- oder Ge-
werbegebiete 

 

 

Maßnahme: MOB-10 Verbesserte Nutzung des Tarifangebots 

Priorität:  

Ziel: Steigerung der Fahrgastzahlen des ÖPNV und SPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: VOS, Stadtwerke Osnabrück AG, VGM 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Fachbereich Städtebau, PlaNOS, IHK 
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Beschreibung der Maßnahme 

In der Stadt Osnabrück und Umgebung gibt es derzeit ein breites Angebot an Tarifen. Ein Ziel des Masterplans 

ist die stärkere Nutzung derjenigen bestehenden Tarife, die einen dauerhaften Umstieg auf den ÖPNV erwar-

ten lassen, sowie die Weiterentwicklung des Tarifsystems, z. B. Tagesgruppenticket für mindestens fünf Perso-

nen. Im Folgenden wird nur auf die Maßnahmen, die hierfür in der Stadt Osnabrück getroffen werden können, 

eingegangen. Die Maßnahmen, die in Kooperation mit dem Umland ergriffen werden können, werden im Kapi-

tel 6.5 „Handlungsfelder der Masterplanregion“ dargestellt. 

Einen Einstieg in die Nutzung des ÖPNV bietet das ÖPNV-Schnupperpaket für Neubürger der Verkehrsgemein-

schaft Osnabrück (VOS). Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, für ein Quartal eines der Abonnements der 

VOS zu erwerben Die Aktion läuft vom 1. September bis zum 30. November, das Schnupperabo endet automa-

tisch. Entscheidet sich ein Interessent dafür, auch weiter sein VOS-Abo zu beziehen, fährt er im Dezember kos-

tenlos. 

Der feste Aktionszeitraum kann dazu führen, dass Zeitpunkte, die für den Abschluss eines Schnupperabos be-

sonders gut geeignet sind, nicht genutzt werden: Angebot an Neubürgerinnen und Neubürger z. B. im Zuge der 

Meldung beim Bürgeramt, beim Abschluss eines Mietvertrags, beim Arbeitsplatzwechsel (Abschluss eines neu-

en Arbeitsvertrags). Um diese Zeitpunkte nutzen zu können, muss zum einen eine Flexibilisierung des Ange-

botszeitraums erfolgen und zum anderen das Schnupperabo von den Akteuren, die zu diesen Zeitpunkten Kon-

takt mit potenziellen Nutzern haben, aktiv beworben werden. 

Weitere Angebote des ÖPNV, für die eine stärkere Nutzung erreicht werden sollte, sind das Umweltticket und 

Umweltticket XXL sowie die Mobilcard und Mobilcard 60 Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6-4:  Tarife 

im VOS Busnetz  

(Quelle: Stadtwerke Osn-

abrück AG) 
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Das FirmenAbo der VOS bietet Unternehmen in Stadt und Region die Möglichkeit, ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern vergünstigte Fahrscheine anzubieten. Bereits ab zehn Personen ist diese Abonnement möglich. 

Mit dem Masterplan wird eine stärkere Nutzung des FirmenAbos angestrebt. Dieses soll in regelmäßigen Ab-

ständen in Zusammenarbeit mit der IHK und der VOS beworben werden.   

Nächste Schritte: 

Prüfung der Möglichkeit der zeitlichen Ausweitung des Aktionszeitraums für das 
Schnupperabo; Integration der Information zu Angeboten des ÖPNV in den Ver-
waltungsablauf; Informationskampagnen zum FirmenAbo in Kooperation mit der 
IHK  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits gegeben 

 

 

Maßnahme: MOB-11 Verbesserung der Fahrgastinformationen 

Priorität:  

Ziel: 
Jederzeit verfügbare Informationen über die Fahrzeiten des ÖPNV und des 

SPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: VOS, Stadtwerke Osnabrück AG, VGM 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Stadtwerke Osnabrück AG ,PLaNOS  

Beschreibung der Maßnahme 

Zur verbesserten Nutzung des ÖPNV und SPNV trägt auch eine Optimierung der Fahrgastinformationen bei.  

Hierzu soll ein multimodales Mobilitätsportal eingerichtet werden, das über verschiedene Medien zugänglich 

ist und Echtzeitinformation zu den Fahrzeiten des ÖPNV und des SPNV liefert.  

Nächste Schritte: Erstellung eines Konzepts für ein Multimodales Mobilitätsportal 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Zustimmung der Beteiligten Unternehmen zur Einrichtung des Portals, Betreiber 
des Portals 
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Maßnahme: MOB-12 
Ausweitung spezieller Angebote und Aktionen zum ÖPNV und 
zur Reduzierung des MIV 

Priorität:  

Ziel: Steigerung des Interesses am und der Nutzung des ÖPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030, regelmäßig sich wiederholende Maßnahmen 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, VGM, Stadt Osnabrück, VOS 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Lokale Agenda 21 

Beschreibung der Maßnahme 

In Osnabrück gibt es eine Reihe bestehender Angebote / Aktionen im Bereich des ÖPNV. Diese sollen auch in 

Zukunft fortgesetzt und in regelmäßigen Abständen beworben werden. Hierzu gehört u. a. die Elternbegleitak-

tion für die Eltern von Erstklässlern zum Schulanfang, die es seit 2010 gibt. Die Eltern können ihre Kinder eine 

Woche lang kostenlos mit dem Bus zur Schule begleiten.  

Das Konzept BUSSchule wurde gemeinsam von VOS und den Schulen entwickelt, es umfasst eine ganzheitliche 

ÖPNV-Verkehrserziehung, bei der die Schülerinnen und Schüler theoretisch und praktisch lernen, mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln umzugehen. Diese Angebote sollen auch in Zukunft weitergeführt und auf andere Ziel-

gruppen ausgedehnt werden. 

Zukünftig sollen verstärkt kreative, kulturelle und soziale Bildungs- und Motivationskampagnen zur umwelt-

freundlichen Mobilität und zur Reduzierung der PKW-Nutzung durchgeführt werden. Hierzu können z. B. die in 

Osnabrück bereits mehrfach durchgeführte Skaters Night oder ein PARK(ing) Day, der z. B. in München stattfin-

det, sowie autofreie Sonntage gehören. Umgesetzt wird auch eine ÖPNV-Kampagne für PKW-Fahrer, die diese 

zur Nutzung der Angebote motivieren und somit zur Stärkung des Umweltverbundes beitragen soll. Hierbei 

handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Anschlussvorhabens des Klimaschutzmanagers. 

Nächste Schritte: Identifikation weiterer Zielgruppen und Konzipierung angepasster Aktionen 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft der VOS zur Ausweitung auf weitere Zielgruppen 
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Maßnahme: MOB-13 Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der Fahrzeiten 

Priorität:  

Ziel: Erhöhung der Nutzerzahl des ÖPNV durch kürzere Fahrzeiten 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: VOS, PlaNOS, VGM 

Vorschlagende Akteure:  
PlaNOS, VOS, VGM , Stadtverwaltung - Fachdienst Verkehrsplanung, Fach-

dienst Bauleitplanung, Fachdienst Straßenplanung 

Beschreibung der Maßnahme 

Ein wesentlicher Beitrag zur Beschleunigung des Busverkehrs ist die Ausweitung der Beeinflussung der Lichtsig-

nalanlagen. Fahr- und Verlustzeitmessungen, die für die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 2010 durchgeführt 

wurden, haben ergeben, dass etwa die Hälfte der Fahrzeit des innerstädtischen Busverkehrs auf Verlustzeiten 

entfällt und davon mehr als 50 % auf Standzeiten an Lichtsignalanlagen zurückzuführen sind (siehe Abbildung 

6-5). Diese Haltezeiten können durch die verkehrsabhängige Beeinflussung der Lichtsignalanlagen deutlich 

reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6-5: Anteil der Verlustzeitarten 

(Quelle:[UVT 2010]) 
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Abbildung 6-6: Zielsystem der Bussonderfahrstreifen  

[NVP 1997] 

Eine weitere Maßnahme zur Beschleunigung des Busverkehrs ist die Einrichtung von Bussonderfahrstreifen 

(Busspuren). Der derzeitige Bestand an Busspuren beschränkt sich auf Teilstrecken mit einer Länge von ca. 

8 km. Die Hälfte dieser Strecken dient der Beschleunigung einer Buslinie (Linie 71/72). Zur nachhaltigen Be-

schleunigung des Busverkehrs ist ein weiterer Ausbau der Busspuren erforderlich. Mindestziel sollte der Aus-

bau gemäß dem Nahverkehrsplan 1997 sein (siehe Abbildung 6-6). Auch eine geradlinigere Linienführung sowie 

die Einrichtung von Vorrangschaltungen können zur Verkürzung der Fahrzeiten beitragen. Es hat sich bei eini-

gen Buslinien gezeigt, dass die Fahrzeiten durch Reduzierung oder Vermeidung von Schleifen in der Linienfüh-

rung verkürzt werden können. Ein Zusatzeffekt ist auch, dass die Beschleunigung des Busverkehrs zur Redukti-

on staubbedingter Emissionen beiträgt. 

Nächste Schritte: Priorisierung der im Nahverkehrsplan vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erstel-
lung eines Umsetzungsplans 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss des Nahverkehrsplans; Bereitstellung der Finanzmittel für die Umset-
zung der Maßnahmen  
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Maßnahme: MOB-14 Ausweitung der Vertriebswege des ÖPNV 

Priorität:  

Ziel: Einfacherer Zugang zu Angeboten des ÖPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: VOS, Stadtwerke Osnabrück AG, VGM 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, PLaNOS, Stadtwerke Osnabrück AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Die bislang vorhandenen Vertriebswege für Fahrkarten des ÖPNV bedürfen einer Ausweitung. Hier soll insbe-

sondere die Zahl der Fahrscheinautomaten erhöht werden. In der Bedeutung nimmt derzeit auch das  

E-Ticketing zu, das mittelfristig fester Bestandteil der Verkaufsstruktur werden wird. Die Einführung des  

E-Ticketings sollte nicht nur für die VOS, sondern in Zukunft in Zusammenarbeit mit den Akteuren der ganzen 

Masterplanregion umgesetzt werden. 

Nächste Schritte: Identifikation geeigneter Orte für die Ansiedlung weiterer Verkaufsstellen, Erstel-
lung eines Konzepts für E-Ticketing 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Zustimmung der beteiligten Unternehmen zum E-Ticketing 

 

 

Maßnahme: MOB-22 Gutachten zur ÖPNV-Flatrate 

Priorität:  

Ziel: Bewertung der Machbarkeit einer ÖPNV-Flatrate , ggf. Umsetzungsoptionen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: VOS, Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: Osnabrücker Klimaallianz, Lokale Agenda 21- Arbeitskreis Stadtentwicklung 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Gegensatz zu einer Jahres- oder Monatskarte zahlen bei einer ÖPNV-Flatrate alle Bürgerinnen und Bürger 

einen bestimmten Betrag und können dafür den öffentlichen Nahverkehr unbegrenzt nutzen. Als positive Ef-

fekte werden ein Anstieg der Nutzerzahlen des ÖPNV, ein Rückgang des MIV, eine Reduktion des erforderlichen 

Parkraums in Innenstädten und eine stärkere Frequentierung der dann grüneren und ruhigeren Innenstädte 

erwartet. Unklar ist, ob diese Erwartungen realistisch sind und ob in diesem Modell die Finanzierung des ÖPNV-
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Angebots mit verträglichen Kosten für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden kann. Hierzu soll ein 

Gutachten in Auftrag gegeben werden, dessen genauer Inhalt im weiteren Verlauf der Erstellung des Master-

plans definiert wird.  

Nächste Schritte: Konkretisierung der zu untersuchenden Fragestellungen, Beschluss zur Durchfüh-
rung der Studie 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung von Mitteln für die Untersuchung 

 

6.4 BILDUNG, BERATUNG, INFORMATION  

In diesem Handlungsfeld sind die Maßnahmen zu den drei Bereichen Bildung, Beratung und Information zu-

sammengefasst. Bildung, Beratung und Information im Bereich 

Klimaschutz sind zentrale Voraussetzungen für Verhaltensänderun-

gen und Motivation zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. 

Ohne die entsprechende Einstellung und die erforderlichen Kennt-

nisse werden Klimaschutzaktivitäten nicht bzw. nur in zu geringem 

Umfang stattfinden und die Ziele des Masterplans können nicht 

erreicht werden. Die im Folgenden vorgestellten Bildungs-, Bera-

tungs- und Informationsmaßnahmen sind somit essenziell für die erfolgreiche Durchführung des Masterplans.  

6.4.1 BILDUNG, BERATUNG, INFORMATION – ZENTRALE MAßNAHMEN IN PHASE II  

Schwerpunkte des Handlungsfeldes Bildung, Beratung, Information sind die Erstellung eines zielgruppenspezifi-

schen Konzeptes für eine gezielte Öffentlichkeits- und vertiefte partizipative Beteiligungsarbeit, die Schaffung 

einer zentralen, neutralen Energieberatungsstelle und die Kommunikation zum Masterplanprozess. Weitere 

Maßnahmen zielen auf die Aus- und Fortbildung von Fachleuten ab. Bildungsangebote für Schulen und Kinder-

gärten sind Teil der Energiesparprojekte an den Schulen und in Kindergärten, die in Kapitel 6.2.2 vorgestellt 

wurden. Die zentralen Aktivitäten, die in Phase II des Masterplans in diesem Handlungsfeld anstehen, sind 

nachfolgend zusammengefasst. 
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6.4.2 BILDUNG, BERATUNG, INFORMATION – DIE STADT ALS MOTIVATOR UND IM-

PULSGEBER 

Um die Ziele des Masterplans zu erreichen, ist es erforderlich, diesen Prozess nicht nur in der Verwaltung, son-

dern in der gesamten Bevölkerung zu verankern und Bewusstsein für die zentrale Bedeutung des Klimaschutzes 

in der eigenen Stadt zu schaffen. Hierfür müssen geeignete Konzepte und Instrumente zur Ansprache verschie-

dener Zielgruppen entwickelt und angewendet werden.  

Zentrale Aktivitäten in Phase II  

 Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikations- und Beteiligungskonzepts (BBI-1) 

Das zielgruppenspezifische Konzept für eine gezielte Öffentlichkeits- und vertiefte partizipative 

Beteiligungsarbeit wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse und Empfehlungen des ECOLOG-

Instituts erstellt. 

 Einrichtung einer zentralen, neutrale Energieberatungsstelle (BBI-8) 

Die Erstellung eines inhaltlichen Konzepts für die Energieberatungsstelle soll in Phase II in Koope-

ration mit den Akteuren im Bereich Beratung und Information zügig umgesetzt werden. Zentral 

für die zügige Umsetzung sind die Identifikation eines geeigneten Standortes und die Ermittlung 

der erforderlichen Finanz- und Personalausstattung sowie die Sicherstellung der Finanzierung. 

 Durchführung von Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen aus dem Bereich „Ener-

gieeffizienz und Erneuerbare Energien“ (BBI-12) 

Konkret geplant sind in 2014 im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanager die Durch-

führung der Inforeihe „Energetische Gebäudesanierung konkret“ sowie eine ÖPNV-Kampagne für 

PKW-Halter/Stärkung des Umweltverbundes  

 Abstimmung und Weiterentwicklung bestehender Beratungsangebote (BBI-7) 

Konkrete Schritte zur Weiterentwicklung des Beratungsangebotes werden die Unterstützung des 

Projektes Stromsparcheck der Caritas, die  Verstärkung der Beratungs- und Informationsangebote 

zu PV-Anlagen und der Effizienz der Holznutzung in Kaminöfen. Außerdem sollen die bestehen-

den Beratungsangebote gesichtet und die wichtigsten Komponenten eines umfassenden Bera-

tungspakets definiert. In diesem Zuge soll zwischen den vor Ort aktiven Akteuren eine Abstim-

mung der Beratungs-leistungen und –inhalte angestrebt werden. 

 Fortführung der bestehenden Aktivitäten (Förderbroschüre, Energiemesse etc.). 
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Maßnahme: BBI-1 
Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikations- und Beteili-
gungskonzepts 

Priorität:  

Ziel: 
Kommunikationsstrategie und Beteiligungsangebote für eine zielgruppenge-

rechte Ansprache der Bevölkerung und der Unternehmen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016, danach kontinuierliche Umsetzung  

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, ECOLOG 

Beschreibung der Maßnahme 

Die zentrale Voraussetzung für effektive und ansprechende Informationsangebote ist die Entwicklung eines 

angepassten Kommunikationskonzepts. Hierfür standen in der ersten Phase des Masterplans 100 % Klima-

schutz keine Mittel zur Verfügung. Die Konzepterstellung soll nun in der zweiten Phase des Masterplans erfol-

gen. Basis hierfür sind die Ergebnisse der Milieustudie des ECOLOG-Instituts für sozial-ökologische Forschung 

und Bildung [ECOLOG 2014]. Untersuchungsgegenstand dieser Studie waren die Möglichkeiten der Förderung 

des Klimaschutzhandelns privater Haushalte in Osnabrück.  

Die Milieustudie hat zehn Zielgruppenmilieus als besonders relevant identifiziert und für verschiedene The-

menbereiche Kommunikationsmaßnahmen vorgeschlagen. Auf der Basis dieser Vorschläge wird in Phase II ein 

Kommunikations- und Beteiligungskonzept für den Masterplanprozess erstellt. Hierbei werden insbesondere 

Maßnahmen für die Schwerpunktthemen „Energetische Gebäudesanierung“ und „Nachhaltige Mobilität“ im 

Vordergrund stehen. 

Nächste Schritte: 
Vergabe zur Erstellung des Kommunikationskonzepts; Festlegung der Schwer-
punktthemen und der kurzfristigen Ziele und Maßnahmen; Erarbeitung des Kon-
zepts  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel; ggf. Einbindung 
externer Fachleute 
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Maßnahme: BBI-8 Zentrale, neutrale Energieberatungsstelle 

Priorität:  

Ziel: 

Schaffung einer zentralen Informations- und Beratungsstelle für den Klima-

schutz, Erhöhung der Sichtbarkeit des Themas Klimaschutz, Steigerung der 

Akzeptanz von Beratungs- und Informationsangeboten 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: 
ECOLOG, Masterplanbeirat - Team Energieeinsparung und -effizienz, AK Um-

weltbildung - Lokale Agenda 21-, IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Einrichtung einer neutralen Energieberatungsstelle ist eine zentrale Maßnahme für die erfolgreiche Durch-

führung eines Klimaschutzprozesses. Diese Erfahrung aus anderen Städten und Regionen werden auch durch 

die Ergebnisse der Befragung der Osnabrücker Haushalte im Rahmen der Milieustudie bestätigt. Gewünscht 

wird eine zentrale Einrichtung, die unabhängig und neutral beraten kann. Die Bürgerinnen und Bürger stehen 

Beratungen, bei denen sie Eigeninteressen der Berater vermuten, kritisch gegenüber.  

Zudem erfordert der nun startende Masterplanprozess eine langjährige, kontinuierliche Begleitung. Für die 

Bürger ist dabei eine verlässliche Ansprechstelle, die ihnen die erforderlichen Informationen gebündelt zur 

Verfügung stellen kann und ihnen hilft, die richtigen Ansprechpartner für Detailfragen zu finden, von besonde-

rer Bedeutung. Daher ist die Einrichtung der Energieberatungsstelle in Osnabrück ein wichtiger Umsetzungs-

schritt in der zweiten Phase des Masterplans. Die wichtigsten Aufgaben der Energieberatungsstelle sind:   

- Überblick über die Informations- und Beratungsangebote an zentraler Stelle, 

- Organisation einer neutralen, umfassenden Erstberatung, 

- Gründung eines Beraterpools, 

- Vermittlung passender Beratung / Anbieter von Dienstleistungen im Energiebereich, 

- Abstimmung der Beratungsangebote hinsichtlich Beratungsinhalten, Beratungstiefe und Beratungs-

qualität,  

Dies ist besonders wichtig, um widersprechende Aussagen von Beratern zu einem Thema möglichst zu 

vermeiden, da dies zu nachhaltiger Verunsicherung der Beratenen führt (siehe auch Maßnahmen  

BBI-7). 

- Überblick über Informationsveranstaltungen im Themenfeld Energie- und Klimaschutz, 

- Organisation und Durchführung von Aktionen und Events. 
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Angesichts der Fülle der Aufgaben der Energieberatungsstelle ist eine ausreichende Personalausstattung vorzu-

sehen. Hier werden mindestens zwei Vollzeitäquivalente empfohlen. Zudem muss die Energieberatungsstelle 

an einem Ort positioniert werden, wo sie für die Bürger sichtbar und gut erreichbar ist. 

Nächste Schritte: 

Erstellung eines inhaltlichen Konzepts für die Energieberatungsstelle in Koopera-
tion mit den Akteuren im Bereich Beratung und Information; Ermittlung der er-
forderlichen Finanz- und Personalausstattung, Identifikation eines geeigneten 
Standortes 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel, Kooperationsbe-
reitschaft der Akteure 

 

 

Maßnahme: BBI-7 
Abstimmung und Weiterentwicklung bestehender Beratungsan-
gebote 

Priorität:  

Ziel: 

Steigerung der Inanspruchnahme von Energieberatung durch leicht zugängliche 

Beratungsangebote, von niedrigschwelliger Einstiegsberatung bis hin zu Ange-

boten für spezielle Zielgruppen in der Bevölkerung  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Caritas, DBU, Verbraucherzentrale, Stadtwerke Osnabrück 

AG, Energieberater, Schornsteinfeger, Handwerkskammer  

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Ein breites Beratungsangebot ist ein Schlüsselfaktor für die langfristige Motivation der Bürgerinnen und Bürger 

zur Mitwirkung beim Masterplanprozess. Komponenten dieses Angebots müssen zum einen kontinuierliche 

Angebote wie z. B. eine Erstberatung für Eigenheimbesitzer sein. Zum anderen sind gezielte Einzelaktionen 

erforderlich, um das Interesse der Bevölkerung am Thema Energie aufrecht zu erhalten bzw. regelmäßig neu zu 

wecken. Das Beratungspaket sollte neben allgemeinen Angeboten, die sich an die breite Bevölkerung richten, 

auch spezielle Angebote für einzelne Zielgruppen enthalten. Solche Zielgruppen sind z. B. Besitzer von Einfami-

lienhäusern in Gebieten mit älteren Gebäuden, Mieter, ältere Eigenheimbesitzer, Familien und Vereine.  

Dauerhafte Beratungsangebote sollte es z. B. zu den Themenbereichen Gebäudesanierung, Nutzung erneuer-

barer Energien in privaten Gebäuden, nachhaltige Mobilität und energieeffiziente Haushaltsgeräte sowie In-

formations-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik geben. Auf diese würde die Energieberatungsstelle 

nur hinweisen, selbst aber keine Beratung durchführen. Dagegen könnte sie unter Einbeziehung weiterer Ak-

teure gezielte Kampagnen oder Einzelaktionen durchführen.  
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Komponenten des Beratungspakets könnten z. B. sein: 

- Erstellung von Thermografieaufnahmen in einem Aktionszeitraum im Winter, 

- Teilnahme an der bundesweiten Kampagne „Haus sanieren – profitieren“,   

Das Ziel der Kampagne ist die Hemmschwelle für Ein- und Zweifamilienhausbesitzer bei der energeti-

schen Gebäudesanierung zu senken. Hierfür setzt sie unterhalb der bestehenden Beratungsinstrumen-

te an und ergänzt sie durch eine niedrigschwellige Erstansprache mit einem kostenlosen Energiecheck.  

- gezielte Haus-zu-Haus-Beratung in ausgesuchten Quartieren, 

- Intensivierung der Information und Beratung von Eigentümern geeigneter Dachflächen für die Installa-

tion von PV-Anlagen, 

- Information und Beratung zur Effizienz der Holznutzung in Kaminöfen 

- gezielte Beratung einzelner Zielgruppen wie z. B. der Stromspar-Check der Caritas für einkommens-

schwache Haushalte. diese Maßnahme soll auch auf die Masterplanregion ausgeweitet werden, 

- Beratung zur Effizienz der Holznutzung in Kaminöfen, 

- Tag der offenen Tür bei Best-Practice-Beispielen für Gebäudesanierung, Solaranlagen, Passiv- / Null-

Energie- / Plus-Energiehäuser, etc., 

- Stromsparkampagne, 

- Kampagnen zum Umstieg auf den ÖPNV und aufs Rad, 

- Vorstellung der Aktivitäten auf Messen, 

Die Fortführung der Teilnahme an der jährlich im Frühjahr stattfindenden Energiemesse in Osnabrück 

liegt hier nahe. 

- Zeitungsartikel oder in Absprache mit Vermietern Rundbriefe an ihre Mieter zu Energieeffizienzthe-

men. 

Eine Reihe der genannten Aktivitäten wurden bzw. werden bereits jetzt schon durchgeführt. Es mangelt aber 

noch an der Abstimmung der Aktivitäten untereinander. Dies kann zu einer höheren Sichtbarkeit und Wirksam-

keit der einzelnen Aktivitäten führen. Wichtig ist außerdem, dass es sich bei den Aktionen nicht um einmalige 

Aktivitäten handelt, sondern dass sie in zeitlichen Abständen wiederholt werden. Nur dann ist es möglich, viele 

Mitglieder der adressierten Zielgruppen zu erreichen. Zudem sollten die Aktionen möglichst ausgewertet wer-

den, um effektive Maßnahmen zu identifizieren und Verbesserungspotenziale zu ermitteln.  

Nächste Schritte: 
Sichtung der bestehenden Beratungsangebote, Definition der Komponenten des 
Beratungspakets und der durchführenden Akteure, Abstimmung der Beratungs-
leistungen und -inhalte zwischen den Akteuren 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Kooperationsbereitschaft der verschiedenen Akteure im Bereich der Energiebe-
ratung, Abstimmung der Inhalte der Beratungsangebote mit dem Kommunikati-
onskonzept 
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Maßnahme: BBI-14 Leitbild Klimaschutz 

Priorität:  

Ziel: Verankerung des Klimaschutzes in der Stadt und der Stadtverwaltung  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: 
Institut dezentrale Energietechnologien gemeinnützige GmbH (IdE); Graw, Mas-

terplanbeirat – Team Energieeinsparung und –effizienz 

Beschreibung der Maßnahme 

Ein Leitbild dient der Ausrichtung der Aktivitäten aller Beteiligten auf das gemeinsame Ziel des Masterplans. Es 

zeigt die Richtung der Entwicklung und den gemeinsam angestrebten zukünftigen Zustands auf und definiert 

den Rahmen, innerhalb dessen die weitere Entwicklung verlaufen soll. Ein Leitbild kann Impulse für den Verän-

derungsprozess geben und ihm eine größere Dynamik verleihen, wenn sich möglichst viele Akteure mit ihm 

identifizieren können. Das Leitbild sollte insbesondere zur Motivation der Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

dienen, da diese zentrale Akteure des Masterplans sind und eine Vorbildfunktion ausüben. 

Für die Formulierung eines Leitbildes sind ein gemeinsames Problemverständnis und der Wille zur Zusammen-

arbeit erforderlich. Durch die bisherigen Arbeiten am Masterplan 100% Klimaschutz wurden diese wichtigen 

Grundlagen bereits im Wesentlichen geschaffen. Gegenstand der vorgeschlagenen Maßnahme ist die Formulie-

rung des gemeinsamen Leitbildes, zunächst für den Bereich der Stadt Osnabrück. Dies könnte im Rahmen eines 

Workshops erfolgen, an dem z. B. die Mitglieder der Prozessteuerungsgruppe und Vertreter des Masterplan-

beirats teilnehmen würden. 

Im weiteren Verlauf des Masterplans sollte angestrebt werden, auch für die gesamte Masterplanregion ein 

gemeinsames Leitbild zu entwickeln. Der Kooperationsvertrag, den die vier Akteure der Masterplanregion be-

reits geschlossen haben, bildet hierfür eine wichtige Grundlage.  

Nächste Schritte: Beschluss zur Erstellung eines Leitbildes  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen 

Bereitschaft Akteure zur Mitwirkung an der Erstellung eines gemeinsamen Leit-
bildes 
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6.4.3 BILDUNG, BERATUNG, INFORMATION – DIE STADT ALS DIENSTLEISTER 

Die Stadt hält bereits eine Reihe von Informationsmaterialien bereit und berät zu ausgewählten Energiethemen 

(siehe Kapitel 6.1.4, Maßnahme EE-4). Die Stadtwerke Osnabrück bieten ihren Kunden Beratung zu den The-

menbereichen Energieeinsparung und erneuerbare Energien an und setzen sich mit den Angeboten des ÖPNV 

und begleitenden Aktionen und Informationen für eine nachhaltige Mobilität ein. Diese Aktivitäten sollen im 

Rahmen des Masterplans fortgeführt und intensiviert werden.  

Maßnahme: BBI-9 Fortführung der Kampagne Mobilität 2030 

Priorität:  

Ziel: 
Information und Beteiligung der Bevölkerung bei der Entwicklung des Mobili-

tätskonzepts für Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt Osnabrück, Bürger 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadtwerke Osnabrück bieten der Bevölkerung auf der Internetseite Mobilität 2030.de die Möglichkeit, 

Ideen zur Weiterentwicklung der nachhaltigen Mobilität in Osnabrück einzuspeisen und vorhandene Vorschlä-

ge zu kommentieren. Teil der Kampagne sind darüber hinaus aktuelle Veranstaltungen wie z. B. Filmvorstellun-

gen zum Themenfeld sowie Informationen über aktuelle Entwicklungen und Angebote zur nachhaltigen Mobili-

tät. Die Kampagne soll in der Phase II fortgeführt und dafür genutzt werden, um die Bürgerinnen und Bürger an 

der Weiterentwicklung der nachhaltigen Mobilität zu beteiligten und neue Anregungen für Maßnahmen zu 

erhalten. 

Nächste Schritte: Entwicklung weiterer Aktivitäten im Rahmen der Kampagne 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitschaft der Stadtwerke zur Einbindung und Nutzung der Kampagne in die 
Phase II des Masterplanprozesses 
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6.4.4 BILDUNG, BERATUNG, INFORMATION – DIE STADT ALS ORT 

In diesem Kontext gibt es zwei unterschiedliche Maßnahmenschwerpunkte: die Information der Bürgerinnen 

und Bürger über den Masterplanprozess und die Aus- und Weiterbildung. Die Information über die Aktivitäten 

im Rahmen des Masterplans ist im Prinzip Teil des zuvor genannten Kommunikationskonzepts. An dieser Stelle 

wird sie aufgrund der Bedeutung der kurzfristigen Informationsmaßnahmen gesondert aufgeführt.  

Für die Umsetzung der ambitionierten Ziele bei der Reduktion des Energieverbrauchs der Gebäude, der effi-

zienten Energieversorgung und der Nutzung erneuerbarer Energien bedarf es gut ausgebildeter Fachleute im 

Handwerk sowie bei den Planern und Architekten. Hier wird in den kommenden Jahren eine steigende Nach-

frage nach qualifizierten Fachleuten zu verzeichnen sein. Nur sie können gewährleisten, dass Maßnahmen auch 

fachgerecht ausgeführt werden und dadurch die gewünschten Einspareffekte erreicht werden. 

Maßnahme: BBI-2 Informationen zum Masterplan 100 % Klimaschutz 

Priorität:  

Ziel: 
Information und Beteiligung der Bevölkerung bei der Weiterentwicklung des 

Masterplans 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Masterplanbeirat  

Vorschlagende Akteure: IFAM, Masterplanbeirat – Team Energieeinsparung und -effizienz 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Information der Bürgerinnen und Bürger über den Masterplan 100 % Klimaschutz soll in der Phase II inten-

siviert und auch danach weitergeführt werden. Die Maßnahmen für die Phase II sind im Folgenden genauer 

dargestellt. 

Sichtbare Präsentation des Masterplanprozesses auf den Internetseiten der Stadt 

Derzeit findet man die Informationen zum Masterplan 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück nur nach länge-

rem Suchen auf den Internetseiten der Stadt. Dort erhält man die wichtigsten Informationen zu dem Vorhaben. 

Außerdem bieten die Internetseiten der Stadt zahleiche Informationen zu erneuerbaren Energien und Energie-

einsparung sowie Energieeffizienz. Diese Inhalte könnten z. B. unter der Überschrift „Masterplan Osnabrück“ 

oder „Klimastadt Osnabrück“ gebündelt, an prominenter Stelle platziert und kontinuierlich gepflegt werden. 

Durch eine laufende Aktualisierung unter Mitwirkung der Pressestelle der Stadt Osnabrück sollen die Bürgerin-

nen und Bürger über den Fortschritt des Prozesses auf dem Laufenden gehalten werden. Auch könnten Beiträ-

ge von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Klimaschutz auf der Seite integriert werden. 
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Informationsveranstaltung Masterplan  

Eine erste Informationsveranstaltung zum Masterplan 100 % Klimaschutz hat am 18. November 2013 stattge-

funden. Die rund 150 Teilnehmer wurden dabei über die Ziele, die bisherigen Aktivitäten, die Möglichkeiten zur 

Beteiligung sowie die nächsten Schritte zur Erstellung des Masterplans informiert.  

Im weiteren Verlauf des Masterplanprozesses sollen weitere Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, aber 

auch für einzelne Zielgruppen durchgeführt werden. Die Planung dieser Veranstaltungen wird Gegenstand der 

Phase II sein. Zur Information der Bevölkerung sollen dabei unter anderem auch die bereits etablierten Bürger-

foren in den Stadtteilen Osnabrücks genutzt werden.  

Jährlicher Bericht zum Stand der Umsetzung des Masterplans  

Der Stand der Umsetzung des Masterplans wird einmal jährlich in einem Bericht des / der Masterplanmana-

gers/In veröffentlicht und allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht. Die Darstellung der Ergebnisse 

kann nach Zielgruppen differenziert werden (z. B. Politik, Verwaltung, allgemeine Öffentlichkeit). 

Aufruf zur Einreichung von Ideen zur Weiterentwicklung des Masterplans  

Im Turnus von zwei Jahren fordert die Stadt Osnabrück die Bevölkerung zur Einreichung neuer Ideen zur Wei-

terentwicklung des Masterplans auf. Die eingehenden Vorschläge werden entsprechend den in Kapitel 6.1 

genannten Kriterien geprüft und bei positivem Ergebnis in den Masterplan aufgenommen (siehe auch Kapitel 

3.5).  

Nächste Schritte: 
Verbesserung der Präsenz des Masterplanprozesses auf den Internetseiten der 
Stadt; Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Phase II 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel 

 

 

Maßnahme: BBI-3 
Regionale Umsetzung des Förderprogramms Energieberatung Mit-
telstand  

Priorität:  

Ziel: Erschließung des Einsparpotenzials in mittelständischen Unternehmen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020, laufende Maßnahme 

Umsetzungsakteure: IHK, Unternehmen, Energieberater 

Vorschlagender Akteur: IHK 
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Beschreibung der Maßnahme 

Die KfW fördert Energieberatung für den Mittelstand. Die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim unter-

stützt die regionale Umsetzung dieser Beratung. Im Rahmen des Masterplanprozesses wird sie ihre Aktivitäten 

verstärken, um Unternehmen des Mittelstandes zu motivieren, die Beratung in Anspruch zu nehmen und die 

Fördermittel zu nutzen.  

Nächste Schritte: 
Gezielte Ansprache von Unternehmen für die Motivation zur Nutzung des Bera-
tungsangebots 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel 

 

 

Maßnahme: BBI-4 
Energiethemen in der Aus- und Weiterbildung im Handwerk, für 
Planer und Architekten 

Priorität:  

Ziel: 
Fundierte Aus- und Weiterbildung des Handwerks, der Planer und der Architek-

ten zu Energiethemen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: 
IHK, Handwerkskammer (HWK), Ingenieur- und Architektenkammern, Hoch-

schule, Berufs- und allgemeinbildende Schulen 

Vorschlagende Akteure: 
Masterplanbeirat - Team Energieeinsparung und -effizienz, Handwerkskammer 

(HWK), IHK 

Beschreibung der Maßnahme 

In Osnabrück gibt es bereits eine Reihe von einschlägigen Angeboten, insbesondere der IHK und der Hand-

werkskammer. Allerdings bedarf es der Einbindung weiterer relevanter Energiethemen in die Ausbildung der 

Fachleute und der Schaffung bzw. Ausweitung der einschlägigen Fortbildungsangebote.  

Angebote sind insbesondere zu folgenden Themenfeldern erforderlich:  

- Energieeffiziente Sanierung, 

- Energieeffiziente Gebäudetechnik, 

- Passiv-, Null- und Plus-Energiegebäude, 

- neue Heizungstechniken (KWK, Solarthermie, Pelletheizung, etc.), 

- Energieberatung, 

- Energiemanagement, 
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- Elektromobilität. 

Einige dieser Themen werden bereits durch die existierenden Weiterbildungsangebote abgedeckt, z. B. durch 

die Angebote der Handwerkskammer zur Energieberatung, zu thermischen Solaranlagen, zum Passivhausbau 

und Mini-Blockheizkraftwerk sowie die Ausbildung zum Energiemanager der IHK. Bei den bestehenden Ange-

boten gilt es, die Nachfrage zu stärken und hierbei auch potenzielle Interessenten in der Masterplanregion 

anzusprechen. Darüber hinaus soll die Entwicklung weiterer Angebote zu bislang noch nicht besetzten Themen 

vorangetrieben werden. Hierbei könnte sich auch eine Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Energie 

entwickeln.  

Nächste Schritte: 
Identifizierung von Energiethemen, die in der Aus- und Weiterbildung noch un-
genügend vertreten sind; Erarbeitung von Vorschläge zur Schließung dieser Lü-
cken 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Änderung der Ausbildungspläne, ausreichende Nachfrage nach Weiterbildungs-
angeboten 

 

 

Maßnahme: BBI-5 Fortbildung Gebäude- und Energiemanagement 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion des Energieverbrauchs durch Energiemanagement durch Hausmeis-

ter / Gebäudetechniker 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: IHK, Handwerkskammer (HWK) 

Vorschlagende Akteure: Masterplanbeirat, IHK 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Gebäudemanagement sind Hausmeister / Gebäudetechniker zentrale Akteure für den energieeffizienten 

Betrieb der Haustechnik in Verwaltungs- und Gewerbegebäuden. Erfahrungen in Energiesparprojekten haben 

gezeigt, dass durch engagierte Hausmeister / Haustechniker mittelfristig Energieeinsparungen im zweistelligen 

Bereich erzielt werden können [Hessen, IFEU 2004]. Daher stellt die Schulung dieses Personenkreises eine 

wichtige Maßnahme für die Energieeinsparung im Verwaltungs- und Gewerbebereich dar.  

Angepasste Schulungsprogramme können für diese Zielgruppe auf der Basis vorhandener Kurse, z. B. den 

Hausmeisterschulungen der Energieagentur NRW entwickelt bzw. durchgeführt werden. Neben den Erfahrun-

gen im Energiemanagement des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück 

sollten durch einen Erfahrungsaustausch auch die Ergebnisse aus anderen Städten dabei einfließen. 
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In Unternehmen können durch die Ausbildung von Energiemanagern Maßnahmen zur Energieeinsparung und 

Steigerung der Energieeffizienz identifiziert und deren Umsetzung vorangetrieben werden. Hier setzt das Aus-

bildungsangebot der IHK zum EnergieManager (IHK) - European EnergyManager (EUREM) an. Im Rahmen des 

Masterplans 100% Klimaschutz sollte angestrebt werden, die Zahl der Energiemanager in Osnabrücker Unter-

nehmen deutlich zu erhöhen. 

Nächste Schritte: 
Ermittlung des Bedarfs für entsprechende Schulungsangebote; Sichtung vorhan-
dener Angebote 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Anreize für Hausmeister / Haustechniker zur Teilnahme an den Veranstaltungen 

 

 

Maßnahme: BBI-6 Betrieblicher Erfahrungsaustausch  

Priorität:  

Ziel: Förderung von Effizienzmaßnahmen in Unternehmen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: IHK, Unternehmen 

Vorschlagende Akteure: IHK, Masterplanbeirat, IREES 

Beschreibung der Maßnahme 

Durch regelmäßigen Austausch von Unternehmen über Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen profitieren 

diese wechselseitig, motivieren sich gegenseitig und verbessern so die Chancen, wichtige Effizienzmaßnahmen 

zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind hier die bestehenden Netzwerke 

der IHK, die die Vernetzung von Unternehmern und deren Mitarbeitern über die bestehenden IHK-Gremien 

hinaus zum Ziel haben.  

Im Rahmen des Masterplans wird angestrebt, die bestehenden Aktivitäten zu verstärken und mehr Unterneh-

men am Austausch teilhaben zu lassen und zu Klimaschutzmaßnahmen zu motivieren. Neben dem in Kapitel 

6.5.3 genannten, überregionalen Projekt ÖKOPROFIT kann für die Motivation der Unternehmen auch der An-

satz der „Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffizienz und Innovation“, einer Kooperation des Bundesum-

weltministerium (BMU), des Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und der IHK-Organisation, dienen. Das 

Projekt endete nach vier erfolgreichen Jahren am 30. September 2013 und wird jetzt als Verein "Klimaschutz-

Unternehmen e. V“ durch das Unternehmensnetzwerk und im Nachfolgeprojekt, der Mittelstandsinitiative 

Energiewende der DIHK fortgesetzt.  

Auch die Auszeichnung im Rahmen von EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) könnte als Motivations-

instrument genutzt werden. EMAS ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen 
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und Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbes-

sern. Die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim unterstützt bereits seit längerem Unternehmen, die 

diese Zertifizierung anstreben. 

Durch eine Bündelung der Aktivitäten des betrieblichen Erfahrungsaustausches mit anderen bestehenden Initi-

ativen Osnabrücker Unternehmen könnten diese intensiviert und der Öffentlichkeit gegenüber effizienter 

kommuniziert werden. 

Nächste Schritte: 

Identifizierung von klimarelevanten Themen, die für die Netzwerkteilnehmer von 
Interesse sind, Planung und Durchführung entsprechender Netzwerkveranstal-
tungen, Kontakt zu anderen Initiativen sowie Unternehmen, die im Bereich Kli-
maschutz aktiv und noch nicht in IHK-Netzwerke eingebunden sind. 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel durch die IHK,  
Interesse der Unternehmen 

 

 

Maßnahme: BBI-10 Energiescouts 

Priorität:  

Ziel: 
Identifikation von Energiesparpotenzialen in Unternehmen und kommunalen 

Einrichtungen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: IHK, Unternehmen, Stadt Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: IHK, Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Energiescouts sind Auszubildende, die im Rahmen des betrieblichen Klimaschutzes in ihrem Ausbildungsbetrieb 

nach Energiesparpotenzialen und möglichen Energiekosteneinsparungen suchen. Die IHK Osnabrück - Emsland 

- Grafschaft Bentheim beteiligt sich im Rahmen der „Mittelstandsinitiative Energiewende“ des BMWi, BMU, 

ZDH und DIHK an diesem Projekt zur Einbeziehung von Auszubildenden in den betrieblichen Klimaschutz. Die 

Weiterbildung der Auszubildenden erfolgt unternehmensübergreifend in jeweils drei IHK-Workshops. Vermit-

telt wird ein breites, allerdings nicht zu detailliertes Wissen um Energieeffizienzthemen. Experimentier- und 

Innovationsfreude der Azubis werden gefördert. Die Maßnahme soll im Rahmen des Masterplans fortgeführt 

und auf möglichst viele Unternehmen ausgedehnt werden, um Energieeinsparpotenziale in den Unternehmen 

aufzudecken und junge Mitarbeiter für das Thema Energie zu sensibilisieren. Auch im Bereich der kommunalen 

Einrichtungen könnten Energiescouts über Einsparmöglichkeiten und richtiges Benutzerverhalten informieren 

und die Umsetzung niedriginvestiver Maßnahmen begleiten. 
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Nächste Schritte: 
Kontakte zwischen IHK und Stadt zur Abstimmung einer möglichen Kooperation; 
Fortführung des Konzepts in Unternehmen und Ansprache weiterer potenzieller 
Teilnehmer in Unternehmen und Verwaltung  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Personalmittel durch Unternehmen / Verwal-
tung 

 

 

Maßnahme: BBI-11 Agenda-Wettbewerbe 

Priorität:  

Ziel: Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für Klimaschutzthemen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Lokale Agenda 21 

Vorschlagende Akteure: Lokale Agenda 21 

Beschreibung der Maßnahme 

Zu den wichtigsten und regelmäßig durchgeführten Aktivitäten der Lokalen Agenda 21 gehören die Agenda-

Wettbewerbe, die mit wechselnden Jahresthemen in zweijährigem Abstand durchgeführt werden. Zielgruppe 

sind Kinder und Jugendliche, die als Einzelne, Gruppen, Schulklassen, Kindergärten oder Schulen teilnehmen 

können. Der Wettbewerb steht jedes Mal unter einem anderem Thema, wie z. B. „Leben und Wohnen in der 

Stadt“, „Stadtnatur“ oder „Nachhaltig Mobil“. Die besten Beiträge werden prämiert und öffentlich ausgestellt. 

Die Agenda-Wettbewerbe sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden und fester Bestandteil des Masterplanpro-

zesses werden. 

Nächste Schritte: Planung und Durchführung der Agenda-Wettbewerbe  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und Personalmittel 
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Maßnahme: BBI-12 
Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen aus dem Be-
reich „Energieeffizienz und Erneuerbare Energien“ 

Priorität:  

Ziel: 
Informationen zu aktuellen Themen aus dem Bereich Energie und Klimaschutz 

für verschiedene Zielgruppen, Sensibilisierung für Energiethemen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: 

diverse Akteure z. B. Verbraucherzentrale, IHK, Stadtwerke Osnabrück AG, 

Kompetenzzentrum Energie, Hochschule Osnabrück, Museum am Schölerberg 

Natur und Umwelt - Umweltbildungszentrum, Sparkasse Osnabrück 

Vorschlagende Akteure: 

Stadt Osnabrück - Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, IHK, Museum am 

Schölerberg Natur und Umwelt - Umweltbildungszentrum, Sparkasse Osnab-

rück, Masterplanbeirat - Team Ernährung, Abfall, Beschaffung, Felix Schoeller 

Group 

Beschreibung der Maßnahme 

Neben den Maßnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung werden bislang schon von verschiedenen Insti-

tutionen für verschiedene Zielgruppen zahlreiche Informationsveranstaltungen in Osnabrück durchgeführt, z. B. 

die Earth hour, Bustouren zu beispielhaften Projekten erneuerbarer Energien im Rahmen des Tags der Erneu-

erbaren Energien und die seit 2004 jährlich stattfindende Energiemesse oder die Immobilienmesse „Bauen und 

Wohnen“ der Sparkasse Osnabrück. In 2014 ist die Durchführung der Inforeihe „Energetische Gebäudesanie-

rung konkret“ (2014) im Rahmen des Anschlussvorhabens des Klimaschutzmanagers geplant. Weitere Informa-

tionsangebote werden in Zukunft hinzukommen, wie z. B. die geplante Ausstellung „Klimawandel und Klima-

schutz (Arbeitstitel)“, die für alle Besucher des Umweltbildungszentrum Museum am Schölerberg offen sein 

soll, oder ein Abfallvermeidungstag.  

Die Bündelung der Information über diese Veranstaltungen z. B. in Form einer Programmübersicht und/oder 

der Koordinierung der Anmeldung zu diesen Programmen würde Interessierten den Zugang zu den Veranstal-

tungen vereinfachen. Die Erstellung der Übersicht und die Rolle des Koordinators könnte die (noch einzurich-

tende) zentrale Energieberatungsstelle übernehmen. Bei der Gliederung der Informationen sollte nach den 

Zielgruppen differenziert werden, z. B. allgemeine Öffentlichkeit (z. B. Gebäudeeigentümer, Mieter), Industrie 

und Gewerbe, Baufachleute wie Handwerker, Architekten, Planer. 

Nächste Schritte: 
Erstellung einer Übersicht über geplante Veranstaltungen, Identifikation weiterer 
relevanter Themen und Zielgruppen  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Kooperationsbereitschaft der verschiedenen Akteure in Osnabrück 
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Maßnahme: BBI-13 Grün Tagen in Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: 
Sensibilisierung von Tagungsteilnehmern für Klimaschutzthemen, Reduzierung 

CO2-Emissionen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Netzwerk "Grün tagen in Osnabrück", Kongressbranche, Stadt Osnabrück,  

diverse Organisationen 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Das Netzwerk "Grün tagen in Osnabrück" wurde in2010 von zehn Anbietern aus der Kongressbranche gegrün-

det und über zwei Jahre von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Inzwischen ist „Grün tagen in 

Osnabrück“ eine beispielhafte regionale Initiative. Die Angebote der Initiative soll im Rahmen des Masterplans 

intensiv genutzt und ausgedehnt werden, z. B. auch auf Stadtveranstaltungen. 

Nächste Schritte: 
Information  an alle Einrichtungen und Organisatoren von Tagungen und ver-
gleichbaren Veranstaltungen über die Angebote der Mitglieder der Initiative 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Keine besonderen Bedingungen erforderlich 

 

6.5 HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION  

In einer Reihe von Handlungsfeldern können durch Kooperationen in 

der Region Synergien erschlossen oder Ziele sogar erst erreichbar 

werden. Daher haben der Landkreis Osnabrück, der Kreis Stein-

furt, die Stadt Osnabrück und die Stadt Rheine bereits in der An-

fangsphase der Masterplanerstellung eng zusammengearbeitet 

und bilden zusammen die Masterplanregion. Um die Zusammen-

arbeit zu festigen und zu verstetigen und die Ziele der Masterplan-

region 100 % Klimaschutz zu erreichen, wurde zwischen den vier Gebietskörperschaften der Masterplanregion 

eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.  

Diese sieht ein Engagement insbesondere in den folgenden fünf Handlungsfeldern vor:  

- klimaschonende Mobilitätskonzepte, 

- Ausbau der erneuerbaren Energien, 
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- Förderung der Energie-Effizienz, 

- sparsame Nutzung von Energie im Strom- und Wärmesektor, 

- Erhöhung der Gebäudesanierungsraten.  

Dazu arbeiten die vier Gebietskörperschaften an ihren individuellen  

Masterplänen und stimmen ihre Klimaschutzaktivitäten im Rahmen 

von regelmäßigen Treffen miteinander ab. Bezüglich der Verant-

wortlichkeiten streben die Partner nach einvernehmlichen Lösun-

gen für Klimaschutzprojekte, die gemeinsam innerhalb der Master-

planregion durchgeführt werden. Gemeinsame Aktivitäten werden 

über eine Koordinierungsrunde gesteuert. Das Projekt- und Veran-

staltungsmanagement für gemeinsame Aktivitäten erfolgt arbeitsteilig.  

6.5.1 HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION – ZENTRALE MAßNAHMEN IN 

PHASE II  

Die zentralen Maßnahmen, die die Akteure in der Masterplanregion in der Phase II in Angriff nehmen werden, 

betreffen die Bereiche Mobilität, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie gemeinsame Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen wie z. B. der regionale Klimagipfel, der Anfang 2014 zum ersten Mal statt-

fand. Im Bereich Mobilität sollen z. B. die Vorbereitungen für die Umsetzung eines intermodalen Mobilitätsan-

gebots getroffen werden. Für die gemeinsame Nutzung der Ressourcen erneuerbarer Energien in der Region 

sollen in Phase II innovative Lösungen entwickelt werden.  
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6.5.2 HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION - ERNEUERBARE ENERGIEN 

Für die Stadt Osnabrück ist die Kooperation mit dem Umland im Bereich der erneuerbaren Energien von zent-

raler Bedeutung für die Erreichung der Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz. Die innerstädtischen Ressour-

cen an erneuerbaren Energien sind auch bei gleichzeitiger intensiven Energieeinsparung und Steigerung der 

Effizienz nicht ausreichend, um das Ziel der CO2-Reduktion um 95 % aus eigener Kraft zu erreichen. Erst durch 

die Zusammenarbeit mit der umgebenden Region, insbesondere dem Landkreis Osnabrück, ist eine Zielerrei-

chung möglich.  

Zentrale Aktivitäten in Phase II  

 Gemeinsame Aktionen und Kampagnen (MPR-2) 

Hierzu gehören unter anderem Aktivitäten zur Stärkung des Radverkehrs und der Nutzung von  

E-Bikes und Pedelecs wie die in 2015 geplante gemeinsame Radsternfahrt aus der Masterplan-

region nach Osnabrück (VO/2013/3587). Ein weiterer Schwerpunkt in Phase II werden gemein-

same Kampagnen im Bereich der Gebäudesanierung sein. Auch wird die Ausweitung der Bera-

tung einkommensschwacher Haushalte in der Masterplanregion angestrebt (siehe hierzu BBI-12) 

 Ausrichtung eines weiteren Regionalen Klimagipfels im Jahre 2015 und 2016 (MPR-3), 

 Konzept für die Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien in der Masterplanregion 

(MPR-4), 

Angestrebt wird ein Konzept über die Möglichkeit der Nutzung der Potenziale erneuerbarer Ener-

gien aus der Masterplanregion. Im ersten Schritt wird eine Vereinbarung über die Zusammenar-

beit im Hinblick auf die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzierungsraumes und die Entwick-

lung einer gemeinsamen Energiebilanzierung mit dem Landkreis Osnabrück abgeschlossen. 

 Konzeptentwicklung zur gemeinsamen Verwertung und ggf. Vergärung der Bioabfälle aus Stadt 

und Landkreis, (VO/2014/3606) (MPR-5) 

Der Osnabrücker ServiceBetrieb erarbeitet in Abstimmung mit der AWIGO Abfallwirtschaft Land-

kreis Osnabrück GmbH ein Konzept zur Verwertung von Bioabfällen. Hierbei wird auch die ener-

getische Nutzung betrachtet. 

 Vorplanung eines Radschnellweges von Osnabrück nach Belm (MPR-8), 

Für die auf Basis der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ausgewählte Route nach Belm wird die 

Vorplanung erstellt.  

 Kooperation im Projekt der Hochschule Osnabrück „Energiespeicherlösungen in der Region Os-

nabrück-Steinfurt (EOS)“ (MPR-9). 
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Maßnahme: MPR-4 
Konzept für die Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien 
in der Masterplanregion  

Priorität:  

Ziel: 
Deckung der Lücke zur Erreichung des Ziels der Reduktion der CO2-Emissionen 

um 95 % bis 2050 in Osnabrück und in der Masterplanregion 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Kreis Steinfurt 

Vorschlagende Akteure: IdE, Graw, IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Potenziale des Kreises Steinfurt und des Landkreises Osnabrück werden von diesen nach dem bisherigen 

Stand der Konzepte überwiegend für die Erreichung ihrer Masterplanziele benötigt. Es bleibt demnach nur ein 

begrenzter Spielraum für die bilanzielle Nutzung durch die Stadt Osnabrück. Da diese jedoch als verdichteter 

Siedlungsraum das Masterplanziel Reduktion der CO2-Emissionen um 95 % nur erreichen kann, wenn auch 

Potenziale erneuerbarer Energien aus dem Umland einbezogen werden können, besteht hier noch weiterer 

Untersuchungs- und Abstimmungsbedarf. Letztendlich wird ein Konzept angestrebt, das Aussagen trifft, in 

welchem Umfang erneuerbare Energien aus dem Umland genutzt werden können, wie die Speicherung erfol-

gen kann, welche Organisationsformen hierfür in Frage kommen und in welcher Form die gemeinsame Bilan-

zierung erfolgen kann.  

Ein erster Schritt auf dem Weg zu diesem Konzept ist die Erstellung einer Kooperationsvereinbarung mit dem 

Landkreis Osnabrück, die die Zusammenarbeit der Kooperationspartner Landkreis und Stadt Osnabrück in Hin-

blick auf die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzierungsraumes zur umfassenden Reduktion von Treibhaus-

gasen und Entwicklung einer gemeinsamen Energiebilanzierung präzisiert (siehe auch Kapitel 10.1.2). 

Nächste Schritte: 
Erstellung und Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und 
dem Landkreis Osnabrück über die Entwicklung eines gemeinsamen Bilanzie-
rungsraumes 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Schaffung eines gemeinsamen Bilanzierungsraums, Möglichkeit der Nutzung der 
vorhandenen Potenziale 
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Maßnahme: MPR-5 
Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für die energetische Verwer-
tung der Bioabfälle der Stadt und des Landkreises Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: Energetische Nutzung der Bioabfälle der Stadt und des Landkreises Osnabrück 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Osnabrücker ServiceBetrieb, AWIGO Abfallwirtschaft Land-

kreis Osnabrück GmbH 

Vorschlagende Akteure: Osnabrücker ServiceBetrieb 

Beschreibung der Maßnahme 

In der Stadt Osnabrück fallen jährlich zwischen 7.800 und 9.000 Tonnen Bioabfall an, die bislang im Landkreis 

Osnabrück von der Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück mbH (K.R.O.) verwertet werden. Der Osnab-

rücker ServiceBetrieb hat gemeinsam mit der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH verschiede-

ne Optionen der energetischen Nutzung der Bioabfälle der Stadt und des Landkreises untersucht. Die Untersu-

chung hat gezeigt, dass die energetische Nutzung der Bioabfälle der Stadt allein nicht wirtschaftlich ist. Auch 

wurde festgestellt, dass der Standort Piesberg nicht genug Platz für eine größere Anlage bietet, in der auch der 

Bioabfall aus dem Landkreis genutzt werden könnte. Wirtschaftlicher und operativ besser darstellbar wäre der 

Neubau einer Vergärungsanlage mit größerer Durchsatzkapazität auf einer ausreichenden Fläche an einem 

geeigneten Alternativstandort.  

Die Stadt Osnabrück hat beschlossen, den Bioabfall zunächst weiterhin der Kompostierung zuzuführen und 

parallel hierzu ein Zukunftskonzept für die energetische Verwertung der Bioabfälle zu erstellen. Hierbei sollen 

auch die Möglichkeiten einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) in Betracht gezogen werden. 

Nächste Schritte: 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Erarbeitung eines umsetzbaren Konzepts für die 
gemeinsame Verwertung der Bioabfälle aus Stadt und Landkreis Osnabrück 
durch den Osnabrücker ServiceBetrieb und die AWIGO 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Vorlage eines umsetzbaren Konzepts; Beschlüsse zur Kooperation zwischen Stadt 
und Landkreis bei der energetischen Nutzung des Bioabfalls; Kündigung beste-
hender Verträge 
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Maßnahme: MPR-9 
Forschungsvorhaben EOS – Energiespeicherlösungen in der Region 
Osnabrück-Steinfurt 

Priorität:  

Ziel: 
Identifikation, Untersuchung und Bewertung der Möglichkeiten zur  

Speicherung elektrischer Energie in der Masterplanregion 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Hochschule Osnabrück, Masterplanregion, Stadt und Landkreis Osnabrück, 

Kreis Steinfurt, Stadt Rheine 

Vorschlagende Akteure: Hochschule Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

In dem Forschungsvorhaben werden verschiedene Speicherkonzepte – von Smart-Home-Lösungen und Elekt-

romobile über kleine, lokale Speicher bis hin zum Großspeicher - bezüglich ihres möglichen Beitrags zu einer 

100 % regenerativen Stromversorgung in der Region betrachtet. Dabei werden neben technischen Aspekten 

auch die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Implikationen berücksichtigt. Das Vorhaben wird von der 

Hochschule Osnabrück durchgeführt und von den Akteuren der Masterplanregion begleitet. 

Nächste Schritte: 
Durchführung des Forschungsvorhabens durch die Hochschule, Begleitung des 
Projektes in Phase II 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

sind bereits vorhanden 

 

 

Maßnahme: MPR-11 
Erschließung weiterer Standorte für Windkraftanlagen und Er-
richtung von Anlagen – gemeinsame Gesellschaft 

Priorität:  

Ziel: Nutzung der Windkraftpotenziale  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
Landkreis Osnabrück, Landvolkverband, regionale Stadtwerke, Kommunen 

des Landkreises, regionale Kreditinstitute etc. 

Vorschlagende Akteure: Stadtwerke Osnabrück AG 
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Beschreibung der Maßnahme 

Das Ziel des Masterplans 100 % Klimaschutz, bis 2050 die CO2-Emissionen um 95 % gegenüber 1990 zu senken, 

ist nur durch die intensive Nutzung der Potenziale der erneuerbaren Energien in der Masterplanregion möglich. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Windenergie. Die Maßnahme zielt auf den Ausbau der regenerativen Strom-

erzeugung auf Basis von Windkraft ab. Es wird eine gemeinsame Gesellschaft angestrebt, in die Realisierung 

werden unterschiedliche Investoren wie z. B: Landvolkverband, die Stadtwerke der Region, Kommunen im 

Landkreis Osnabrück, lokale Energiegenossenschaften, regionale Kreditinstitute, Landwirte und Bürgerinnen 

und Bürger einbezogen. 

Nächste Schritte:  
Identifikation geeigneter Flächen für die Installation von Windkraftanlagen im 
Landkreis Osnabrück 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Beschluss des Landkreises, weitere Flächen für Windkraftanlagen zu prüfen und 
bei positivem Ergebnis diese planerisch zu entwickeln und zu vermarkten, Um-
setzung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Akzeptanz in der Bevölke-
rung. 

 

6.5.3 HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION - ENERGIEEINSPARUNG UND 

ENERGIEEFFIZIENZ 

Die Steigerung der Energieeffizienz insbesondere im Bereich der Wirtschaft ist neben der Sanierung des Ge-

bäudebestandes und der Schaffung und verstärkten Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote eine 

zentrale Herausforderung in der Masterplanregion. Die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim widmet 

sich bereits seit längerem diesem Themenfeld und wird im Rahmen des Masterplans seine Aktivitäten in der 

Region fortsetzen und gemeinsam mit anderen Akteuren intensivieren. 

Maßnahme: MPR-1 Fortführung des Projekts ÖKOPROFIT in Osnabrück 

Priorität:  

Ziel: 
Erschließung von Einsparpotenzialen in Gewerbe und Industrie in der Master-

planregion 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020, laufendes Vorhaben 

Umsetzungsakteure: IHK, Unternehmen, Stadt Osnabrück, Wirtschaftsförderung (WFO) 

Vorschlagende Akteure: IHK 

Beschreibung der Maßnahme 

ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der 

Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen (u. a. Wasser, Energie). Dabei 

sind produzierende Unternehmen, Dienstleister und Sozialeinrichtungen wie auch Handwerker gleichermaßen 
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angesprochen. Ziele des Projekts sind die Kostensenkungen durch die Reduzierung des Verbrauchs an Energie, 

Wasser und Betriebsmitteln sowie des Abfall- und Abwasseraufkommens, die Schaffung von Rechtssicherheit 

durch die Ermittlung der an das Unternehmen gestellten umweltrechtlichen Anforderungen sowie der Erfah-

rungsaustausch und die Stärkung der Kontakte durch regionale Netzwerke. Das Projekt sollte fortgeführt und 

im Rahmen des Masterplans intensiviert werden. Eine ergänzende Komponente könnte hier eine internetba-

sierte Vernetzungsplattform für Unternehmen aus dem GHD-Sektor sein. 

Nächste Schritte: 
Prüfung der Umsetzbarkeit und der erfolgreichen Akquise von Unternehmen, 
Ratsbeschluss zur Fortführung und Planung der nächsten Runde des Projekts 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Personalressourcen durch die IHK, der Stadt 
Osnabrück und der Wirtschaftsförderung; Interesse der Unternehmen  

 

6.5.4  HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION - MOBILITÄT 

Eine nachhaltige Umgestaltung der Mobilität ist sowohl in der Stadt Osnabrück als auch in der gesamten Mas-

terplanregion nur durch eine enge Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Mobilitätsstrukturen und -

angebote möglich. Daher bestehen hier bereits seit längerem etablierte Planungsstrukturen, in denen sich die 

Stadt und der Landkreis Osnabrück zusammengeschlossen haben. Im Zuge der Umsetzung des Masterplans 

100 % Klimaschutz soll eine Intensivierung dieser Kooperation und die Ausweitung in die gesamte Masterplan-

region erfolgen. Dies gilt sowohl für den Bereich des ÖPNV / SPNV als auch für den motorisierten Individualver-

kehr. Darüber hinaus gibt es beim Radverkehr erste Ansätze der Zusammenarbeit.  

Zentrales Ziel des Masterplans ist die Stärkung des ÖPNV und die Zusammenführung des Regionalverkehrs mit 

dem ÖPNV. Beide Komponenten sind zwingend erforderlich, um den Umstieg vom MIV zu klimafreundlicheren 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Die innerstädtischen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV sind 

im Kapiteln 6.3 aufgeführt. Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen beziehen sich auf die Masterplanregion 

als Ganzes bzw. auf die Stadt und den Landkreis Osnabrück. 
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Maßnahme: MPR-6 
Schaffung eines intermodalen Mobilitätsangebots in der Master-
planregion 

Priorität:  

Ziel: 
Reduktion des MIV durch Steigerung der Attraktivität des ÖPNV / SPNV durch 

Realisierung eines intermodalen Mobilitätsangebots  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
VOS, PlaNOS, VGM, Stadt Osnabrück, , Landkreis Osnabrück, Stadt Rheine, Kreis 

Steinfurt, Deutsche Bahn AG 

Vorschlagende Akteure: PlaNOS, Stadt Osnabrück, Arbeitskreis Stadtentwicklung - Lokale Agenda 21 

Beschreibung der Maßnahme 

Wie für die Ebene der Stadt, so gilt auch für die Masterplanregion, dass nur durch eine gute Koordinierung des 

Regionalverkehrs mit dem ÖPNV eine Stärkung der öffentlichen Verkehrsangebote und eine Reduktion des MIV 

erreicht werden kann. Hierzu gehören sowohl die Abstimmung der Taktzeiten, in vielen Fällen auch eine Ver-

dichtung der Taktzeiten (z. B. Haller Wilhelm), die Einrichtung von Mobilpunkten mit optimalen Umsteigemög-

lichkeiten zwischen den verschiedenen Mobilitätsangeboten in der Masterplanregion und nicht zuletzt die 

Vereinfachung des Tarifsystems (siehe auch Kapitel6.3.6). Eine besondere Rolle spielt dabei die vollständige 

Umsetzung des Bus-Schiene-Tarifs. Mittelfristig sollte ein gemeinsamer Tarif der Masterplanregion für Busse 

und Schienenverkehr realisiert werden.  

Wichtige Einzelmaßnahmen zur Schaffung eines intermodalen Mobilitätsangebots sind u. a. die Koordinierung 

der Nachtbuskonzepte in der Region - insbesondere im Nordkreis Osnabrück und im Südkreis Vechta - sowie 

die Ausweitung der Verkehre, die die Grenzen der PlaNOS-Region überschreiten, sowohl innerhalb der Master-

planregion als auch darüber hinaus in südlicher Richtung. Eine weitere wichtige Komponente zur Steigerung der 

Attraktivität der öffentlichen Verkehrsangebote ist die Modernisierung der Bahnhofsinfrastruktur. Wie für die 

Mobilpunkte gilt, dass hier verschiedene Mobilitätsangebote zusammenkommen und die Infrastruktur in ge-

eigneter Weise ausgebaut werden muss.  

Auch für die Masterplanregion muss den Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel zukünftig ein leicht zugängli-

ches, mobiles Fahrgastinformationssystem zur Verfügung stehen. Dieses ist in der Fläche von noch größerer 

Bedeutung als in der Stadt. 

Zwei der genannten Maßnahmen – die Vereinfachung der Tarifstruktur und die Einrichtung von Mobilitäts-

punkten - werden aufgrund ihrer zentralen Funktion bei der Schaffung eines intermodalen Mobilitätsangebots 

nachfolgend auch als einzelne Maßnahmen aufgeführt.  
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Nächste Schritte: 

Prüfung und Konkretisierung der im Nahverkehrsplan skizzierten Ansätze; dabei 
Differenzierung nach Maßnahmen, die innerhalb der Stadt und des Landkreises 
Osnabrück umgesetzt werden können und solchen, die die Einbindung der Ak-
teure außerhalb der Stadt und des Landkreises Osnabrück erfordern; Kontakt zu 
und Einbindung von Akteuren außerhalb der Stadt und des Landkreises Osnab-
rück 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Kooperationsbereitschaft der Akteuren außerhalb der Stadt und des Landkreises 
Osnabrück 

 

 

Maßnahme: MPR-7 
Flächendeckende Einrichtung von Mobilitätspunkten in der Mas-
terplanregion 

Priorität:  

Ziel: Erleichterung des Umstiegs auf ÖPNV/SPNV 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2030 

Umsetzungsakteure: 
VOS, PlaNOS, VGM, Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Stadt Rheine, Kreis 

Steinfurt, Deutsche Bahn AG 

Vorschlagende Akteure: IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Sowohl von der Stadt Osnabrück als auch von den anderen Masterplanakteuren in der Masterplanregion wird 

eine Abnahme des MIV angestrebt. Zu den Maßnahmen, die auf der Ebene der Masterplanregion hierfür ge-

meinsam ergriffen werden können, gehört die im Nahverkehrsplan vorgeschlagene Einrichtung von Mobilitäts-

punkten in der Masterplanregion in der Art wie in Kapitel 6.3.6 beschrieben. Wichtig ist hierbei insbesondere 

die Ausstattung mit ausreichend großen Park & Ride-Parkplätzen, die gut an den Nahverkehr angebunden sind 

und möglichst überdachte Fahrradstellplätze sowie ein barrierefreier Zugang zu den Mobilitätsangeboten bie-

ten.  

Nächste Schritte: 
Einbindung der regionalen Akteure aus der Masterplanregion, Vorauswahl mögli-
cher Standorte für Mobilpunkte in der Masterplanregion; Prüfung der Eignung 
der Standorte, Erstellung eines Umsetzungskonzepts  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Kooperationsbereitschaft der Akteure aus der Masterplanregion, Finanz- und 
Personalmittel für die Konzepterstellung 
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Maßnahme: MPR-8 Realisierung von Radschnellwegen in der Masterplanregion 

Priorität:  

Ziel: 
Stärkung des Radpendlerverkehrs in der Masterplanregion durch den Bau von 

Radschnellwegen 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Stadt Rheine, Kreis Steinfurt 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Stadt Osnabrück hat in Abstimmung mit dem Landkreis Osnabrück in der ersten Phase des Masterplans 

100 % Klimaschutz eine Machbarkeitsstudie für Radschnellwege im Umkreis von 20 km um Osnabrück erstellen 

lassen [Planersocietät 2014]. In Phase II des Masterplans erfolgt die Detailplanung der ausgewählten Route, bis 

2020 wird die Realisierung des Radschnellwegs angestrebt. Auf Basis der Machbarkeitsstudie wurde als erstes 

Vorhaben der Radschnellweg von Osnabrück nach Belm identifiziert. In der zweiten Phase des Masterplans 

erfolgt für diese Route die Vorplanung. Mittelfristiges Ziel ist es, das Radschnellwegesystem auf die gesamte 

Masterplanregion auszudehnen. Langfristig wird die Anbindung über die Masterplanregion hinaus angestrebt. 

Nächste Schritte: Vorplanung des Radschnellwegs von Osnabrück nach Belm 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Ratsbeschluss, Kooperationsbereitschaft der Akteure aus der Masterplanregion; 
Finanzmittel für die Realisierung der Radschnellwege, Verfügbarkeit von Förder-
mitteln 

 

 

Maßnahme: MPR-12 Vereinfachung der Tarifstruktur 

Priorität:  

Ziel: 

Übersichtlicheres Tarifangebot zum Abbau von Hemmnissen zur Nutzung 

des ÖPNV/SPNV, Schaffung eines Bus-Schiene-Tarifs in der gesamten Mas-

terplanregion 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2020 

Umsetzungsakteure: 
VOS, PlaNOS, VGM, Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Stadt Rheine, 

Kreis Steinfurt, Deutsche Bahn AG 

Vorschlagende Akteure: IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück 
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Beschreibung der Maßnahme 

Im Raum Osnabrück gibt es derzeit neben den Tarifen der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück und den Nahver-

kehrstarifen der Deutschen Bahn AG mehrere Tarife aus den nordrheinwestfälischen Nachbarregionen, z. B. 

NRW-Tarif, VGM-Tarif. Diese Vielfalt ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. In der Region gibt es kei-

nen einheitlichen Bus-Schiene-Tarif. Während die Tarife im Süden und Süd-Westen (VGM, NRW, VOS-Plus-Tarif, 

Der Sechser) für die Nutzung beider Verkehrsmittel eine Fahrkarte anbieten, gibt es im nördlichen Bereich 

keinen Bus-Schiene-Tarif. 

 

Abbildung 6-7: Aktuelle Tarifstruktur im SPNV im Raum Osnabrück (Quelle: Entwurf NVP) 

Hier sollte entsprechend dem Vorschlag im Nahverkehrsplan für eine größere Transparenz der Angebote eine 

Vereinfachung der Tarifstruktur erfolgen, da die Tarifvielfalt für den Fahrgast sehr unübersichtlich ist. Hierbei 

sollten auch besondere Tarife wie z. B. das TERRAvita Ticket der VOS einbezogen werden. 

Nächste Schritte: Prüfung und Konkretisierung der im Nahverkehrsplan skizzierten Ansätze; Prü-
fung der Realisierbarkeit der verschiedenen Ansätze in Zusammenarbeit mit den 
Akteuren außerhalb der Stadt und des Landkreises Osnabrück  

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Kooperationsbereitschaft der Akteure außerhalb der Stadt und des Landkreises 
Osnabrück 

 



260 

 

 

Maßnahme: MPR-13 
Erarbeitung eines Konzepts für die Einrichtung von Ladestatio-
nen für Elektromobile in der Masterplanregion 

Priorität:  

Ziel: Schaffung der Infrastruktur für den Einstieg in die Elektromobilität 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
VOS, PlaNOS, VGM, Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Stadt Rheine, 

Kreis Steinfurt, Deutsche Bahn AG 

Vorschlagende Akteure: IFAM 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Umstieg auf die Elektromobilität spielt in der Masterplanregion eine wichtige Rolle bei der Reduktion der 

CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. Damit dieser Umstieg erfolgen kann, muss eine entsprechende Infrastruk-

tur für die Ladung der Fahrzeuge geschaffen werden. Im Rahmen der Planungsgemeinschaft PlaNOS und in 

Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren aus der Masterplanregion soll ein Konzept für die Errichtung eines 

Netzes von Ladestationen für Elektromobile in der Region erarbeitet werden. Hierbei sollen auch die zu erwar-

tende Entwicklung der Elektromobilität bis 2020 und bis zum Zielhorizont 2050 berücksichtigt werden.  

Nächste Schritte: 
Bildung einer Arbeitsgruppe aus Akteuren der Masterplanregion; Identifikation 
des Bestands und möglichen Bedarfs an Ladestationen in der Masterplanregion 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Ratsbeschluss, Kooperationsbereitschaft der Akteure aus der Masterplanregion, 
Finanz- und Personalmittel für die Konzepterstellung 

 

6.5.5 HANDLUNGSFELDER DER MASTERPLANREGION – BILDUNG, BERATUNG, INFOR-

MATION 

Bildung, Beratung und Informationsangebote bewirken zwar keine direkte Energieeinsparung oder CO2-

Reduktion. Sie sind aber eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Auf der 

Ebene der Masterplanregion sind hier insbesondere Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung sowie der Infor-

mation vorgesehen. Bezüglich der Bildung wird angestrebt, dass die Aus- und Weiterbildungsangebote, die 

insbesondere in der Stadt Osnabrück vorhanden sind bzw. entwickelt werden, auch von den verschiedenen 

Zielgruppen aus der Masterplanregion genutzt werden. Die Maßnahmen zu den Aus- und Weiterbildungsange-

boten sind in Kapitel 6.2.6 dargestellt. Daher wird auf diesen Aspekt hier nicht noch einmal eingegangen. Auf 

dem in 2015 und 2016 geplanten regionalen Klimagipfel sollen Akteure in der Region über den Stand der Um-

setzung und die Aktivitäten in der Masterplanregion informiert und zur Mitarbeit angeregt werden. 
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Maßnahme: MPR-2 Gemeinsame Aktionen und Kampagnen  

Priorität:  

Ziel: 

Erhöhung der Wirkung von Aktionen und Kampagnen in der Masterplan-

region, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Masterplanregion,  

Erschließung von Synergieeffekten  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2050 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Umlandgemeinden des Landkreis Osnabrück und des Kreis 

Steinfurt, ADFC, Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH (OMT)  

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Die vier Akteure der Masterplanregion streben die gemeinsame Durchführung von Aktionen und Kampagnen in 

solchen Themenfeldern an, die für die gesamte Masterplanregion relevant sind und in vergleichbarer Weise 

adressiert werden können. Im Frühjahr 2015 wird eine Radsternfahrt aus der Masterplanregion nach Osnab-

rück stattfinden. Ziel ist es, in der Radsaison an einem Aktionstag die Bevölkerung zum Radfahren zu motivie-

ren. Insbesondere sollen die Umlandgemeinden in der Masterplanregion in die Aktion einbezogen werden. Die 

Sternfahrt wird durch Marketingmaßnahmen wie Aktionen zum Radfahren, Außenwerbung und Internetauftritt 

begleitet.  

Auch im der Bereich der Gebäudesanierung sind in Phase II des Masterplans gemeinsame Kampagnen geplant. 

Im Verlauf des Masterplanprozesses werden weitere Themenfelder hinzukommen. 

Nächste Schritte: 
Planung und Durchführung der Radsternfahrt 2015, Vorplanung gemeinsamer 
Kampagnen im Bereich der Gebäudesanierung 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

ausreichend Finanz- und Personalmittel für die Planung und Durchführung 
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Maßnahme: MPR-3 
Ausrichtung weiterer Regionaler Klimagipfel in den Jahren 2015 
und 2016 

Priorität:  

Ziel: 
Information und Austausch der Politik, der Beiräte und der Fachöffentlichkeit 

über die Aktivitäten in der Masterplanregion 

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Kreis Steinfurt, Stadt Rheine 

Vorschlagende Akteure: Stadt Osnabrück 

Beschreibung der Maßnahme 

Die vier Masterplankommunen der länderübergreifenden Masterplanregion haben im März 2014 den ersten 

regionalen Klimagipfel durchgeführt und eine gemeinsame Zwischenbilanz der Aktivitäten in der Region gezo-

gen. Zu den Gästen zählten neben Fachleuten aus den vier Masterplankommunen - Landkreis Osnabrück und 

Kreis Steinfurt sowie die Städte Rheine und Osnabrück - auch die Umweltminister der beiden Bundesländer 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Veranstaltung ist auch für die beiden Folgejahre 2015 und 2016 

geplant, um über den weiteren Verlauf des Masterplanprozesses in der Region zu informieren.  

Nächste Schritte: Planung und Durchführung des Regionalen Klimagipfels 2015 und 2016 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

ausreichende Finanz- und Personalressourcen 

 

 

Maßnahme: MPR-10 Best-Practice-Atlas Masterplanregion 

Priorität:  

Ziel: 
Anregung zur Durchführung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zur 

Nutzung erneuerbarer Energien durch gute, realisierte Beispiele  

Umsetzungszeitraum: 2014 bis 2016 

Umsetzungsakteure: 
Stadt Osnabrück, Besitzer von Gebäuden, an denen Maßnahmen durchge-

führt wurden / Besitzer von EE-Anlagen   

Vorschlagende Akteure: IFAM 
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Beschreibung der Maßnahme 

In dem Atlas sollen Projekte zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien in der Masterplanregi-

on dargestellt werden. Dies können z. B. beispielhafte Sanierungsvorhaben, besonders gelungene Photovol-

taikanlagen, Windenergieanlagen oder der Energiesparzoo sein. Wichtig ist, dass man diese Anlagen in der 

Region auch sehen und sich selbst einen Eindruck von der Technik verschaffen kann. Der Atlas sollte auf Inter-

net-Basis erstellt und zugänglich gemacht werden. Dies soll den einfachen Zugriff auf die Informationen, eine 

Präsenz auch über die Region hinaus und nicht zuletzt die Möglichkeit der kurzfristigen, einfachen Aktualisie-

rung bieten.  

Nächste Schritte: 
Beschluss zur Erstellung des Atlas, Recherche nach Best-Practice-Beispielen im 
Kreis der Masterplanakteure der Region; Erstellung des Atlas 

Erforderliche Rahmen-
bedingungen: 

Bereitstellung der erforderlichen Personalressourcen; Möglichkeit der Integrati-
on in die Internetseiten der vier Masterplanprojekte in der Masterplanregion 

 

6.6 ÜBERSICHT ÜBER DIE MAßNAHMEN UND DEREN UMSETZUNGSZEITRÄUME 

 

In der nachfolgenden Übersichtstabelle sind die Maßnahmen des Masterplans nach Handlungsfeldern zusam-

mengefasst und die Zeiträume dargestellt, in denen ihre Umsetzung erfolgen soll.  
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Tabelle 6-2: Übersicht der Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Erneuerbare Energien

EE-1 KUK-Investitionsprogramm

Stadtwerke Osnabrück AG, 

Masterplanbeirat - Team 

Erneuerbare Energien 2014-2020

EE-2 Pilotprojekt Direktvermarktung von Solarstrom für die Gesamtschule Schinkel nwerk eG 2014-2016

EE-3 Errichtung eines Biomassebrenners für das Nahwärmesystem Hafenringstraße

Osnabrücker ServiceBetrieb, 

Stadt Osnabrück 2014-2016

EE-4

Weiterentwicklung des Informationsangebots der Stadt zu erneuerbaren 

Energien IFAM 2014-2050

EE-5

Routinemäßige Prüfung und Nutzung erneuerbarer Energien bei Sanierung und 

Neubau kommunaler Gebäude

Masterplanbeirat - Beiratsteam 

Erneuerbare Energien, IFAM 2014-2050

EE-6 Bürgersolarprojekt Sonnenstromkraftwerk Heinrich-Schüren-Schule

WEO Windenergie Osnabrück GmbH 

& Co. KG 2014-2016

EE-7 PVO Kombikraftwerk

Masterplanbeirat - Team 

Erneuerbare Energien 2014-2016

EE-8 Ersatzbrennstoffkraftwerk Papierfabrik Ahlstrom

Masterplanbeirat - Team Erneuer-

bare Energien 2016-2020

EE-9 Pilotprojekt Hydrothermale Carbonisierung (HTC) nwerk eG 2014-2016

EE-10 Solarpark Hellern (PV-Freiflächenanlage) IFAM 2014-2020

EE-11

Ausweisung weiterer Standorte für Windkraftanlagen und Errichtung von 

Anlagen in der Stadt Osnabrück

Stadt OS, Stadtwerke OS, 

Masterplanbeirat- Team Erneuerbare 

Energien 2014-2020

EE-12

Installation einer Holzhackschnitzelheizungs-anlage an der Gesamtschule 

Schinkel

Stadt Osnabrück - Klimaschutz-

manager, Eigenbetrieb Immobilien- 

und Gebäudemanagement 2014-2016

EE-13

Forschungsprojekt Herstellung von DIN-zertifiziertem Regelbrennstoff (Pellets) 

aus Laub- und Grünpflegematerial Osnabrücker ServiceBetrieb 2014-2016

EE-14

Prüfung der Eignung weiterer Flächen für die Installation von PV-

Freiflächenanlagen und deren Vermarktung IFAM 2014-2020

EE-15 Zukünftige Nutzung von Erdwärme und Solarenergie in KWK-Nahwärmenetzen IFAM 2030-2050

EE-16 Einführung von innovativen Stromtarifen 

Masterplanbeirat - Team Erneuer-

bare Energien 2014-2016  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht der Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Energieeinsparung und Energieeffizienz

EFF-1

Umfassende Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

Stadtwerke Osnabrück AG, Stadt 

Osnabrück Fachbereich Straßenbau, 

Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und -effizienz 2014-2020

EFF-2 Weiterentwicklung des Energiemanagements kommunaler Gebäude IFAM 2014-2020

EFF-3 Erstellung von Gebäudesteckbriefen (Gebäudetypologie)

Stadt Osnabrück Fachbereich Umwelt 

– und Klimaschutz 2014-2016

EFF-4 Thermographiebefliegung Stadt OS 2014-2016

EFF-5 Nachhaltige Beschaffung

Stadt OS, Masterplanbeirat - Team  

Ernährung, Beschaffung, Abfall, Süd-

Nord Beratung (VeB e. V.) 2014-2050

EFF-6 Weiterentwicklung der Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen IFAM 2014-2016

EFF-7

Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die kommunalen Gebäude und 

Sanierung der Gebäude

Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und –effizienz, 

IFAM, IREES

2014-2016, Sanierung 

bis 2050

EFF-8

Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung

Stadt Osnabrück Fachbereich 

Städtebau, Masterplanbeirat - Team 

Mobilität 2014-2050

EFF-9 Umsetzungsplan Stadtteil-/Quartierssanierung IFAM 2014-2016

EFF-10 "Die Wüste" - Ein Stadtteil macht sich auf den Weg

Stadt OS – Fachdienst 

Bauleitplanung, Wüsteninitiative – 

Verein zur Förderung des 

Bürgertreffs Wüste e. V. 2014-2030

EFF-11

Ausweitung der Energiesparprojekte auf alle Schulen und Kindergärten der 

Stadt Osnabrück

AK Umweltbildung Lokale Agenda 21, 

Eigenbetrieb Immobilien- und 

Gebäudemanagement, Museum am 

Schölerberg - 

Umweltbildungszentrums 2014-2020

EFF-12 Querschnittsmaßnahmen in der Wirtschaft IHK, IREES 2014-2030

EFF-13 Energetische (Teil-) Sanierung der Grundschule Pye

Stadt Osnabrück - Eigenbetrieb 

Immobilien- und 

Gebäudemanagement 2014-2016

EFF-14

Potenzialanalyse zur Steigerung der Energieeffizienz und zur ökologischen 

Optimierung der Kläranlage Eversburg Stadtwerke OS 2014-2016  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht der Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Energieeinsparung und Energieeffizienz

EFF-15 Umfassende Quartierssanierungen in Osnabrück Stadt OS, IFAM 2014-2050

EFF-16 Förderprogramme für Effizienzmaßnahmen durch Stadtwerke Osnabrück Stadtwerke OS 2014-2030

EFF-17 Energiecontracting und -controlling Stadtwerke OS 2014-2030

EFF-18 Dienstleistungen Energieeffizienz Stadtwerke OS 2014-2030

EFF-19

Studie zur Nutzung der Abwärme-Potenziale von Osnabrücker 

Industriebetrieben

Masterplanbeirat – Team 

Erneuerbare Energien 2014-2016

EFF-20 Studie Virtuelles Kraftwerk Osnabrück Stadtwerke OS 2014-2020

EFF-21 Machbarkeitsstudie für Nahwärmesysteme auf Basis KWK-Studie

Masterplanbeirat- Team Energie-

einsparung und -effizienz, 

Stadtwerke Osnabrück, IFAM 2014-2016

EFF-22 Sanierung landeseigener Gebäude in Osnabrück IFAM 2014-2020

EFF-23 Digitalisierung des Datenmanagements der Stadtverwaltung Stadt OS 2014-2020

EFF-24 Runder Tisch Sanierungsbündnis mit Wohnungswirtschaft IFAM 2014-2016

EFF-25 Ökologischer Mietspiegel IFAM 2014-2016

EFF-26 Energieeinspar- und Energieeffizienz-maßnahmen für einzelne Branchen IREES 2014-2030

EFF-27 KWK in kommunalen und Landesgebäuden IFAM 2014-2030

EFF-28 Energieeffiziente Gewerbegebiet mit Null-CO2-Fabrikgebäuden IREES, Stadt OS 2020-2030

EFF-29

Pilotprojekt - Energieeffiziente Sanierung eines denkmalgeschützten 

Gebäudes IFAM 2014-2020

EFF-30 Konzept für ein Null-Emissions-Quartier IFAM 2020-2030

EFF-31 Umweltfreundliche Grill und Gargeräte Osnabrücker Bürger 2014-2016  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht der Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Mobilität

MOB-1 Elektrifizierung des ÖPNV 

Stadt OS, Stadtwerke OS, 

Wüsteninitiative 2014-2030

MOB-2

Betriebliches Mobilitätsmanagement in der Stadtverwaltung und in 

Unternehmen Stadt OS 2014-2020

MOB-3 Car-Sharing Elektromobile

Stadtwerke OS, Stadtteilauto OS 

GmbH 2014-2030

MOB-4 Initiative  Elektromobilität der Stadtwerke Stadtwerke OS 2014-2020

MOB-5 Intermodale Mobilität in der Stadt - Einrichtung von Mobilpunkten

Stadt OS, Stadtwerke OS, PlaNOS, 

Masterplanbeirat Team Mobilität 2014-2020

MOB-6 Verbesserung des Streckenangebots in Osnabrück Stadt OS, Stadtwerke OS, PlaNOS 2014-2030

MOB-7

Fortschreibung und Weiterentwicklung des Osnabrücker Radverkehrsplans 

2005 Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2016

MOB-8 Fahrradparken in der City Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2020

MOB-9 Kampagnen für den Radverkehr Stadt OS - Fachbereich Städtebau 2014-2020

MOB-10 Verbesserte Nutzung  des Tarifangebots

Stadt OS - Fachbereich Städtebau, 

PlaNOS, IHK 2014-2020

MOB-11 Verbesserung der Fahrgastinformationen Stadt OS, PLaNOS, Stadtwerke OS 2014-2020

MOB-12

Ausweitung spezieller Angebote und Aktionen zum ÖPNV und zur Reduzierung 

des MIV Stadt OS, Lokale Agenda 21 2014-2030

MOB-13 Beschleunigung des Busverkehrs / Reduktion der Fahrzeiten

PlaNOS, VOS, VGM , Stadt-

verwaltung - Fachdienst 

Verkehrsplanung, Fachdienst 

Bauleitplanung, Fachdienst 

Straßenplanung 2014-2020  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Mobilität

MOB-14 Ausweitung der Vertriebswege des ÖPNV Stadt OS, PLaNOS, Stadtwerke OS 2014-2020

MOB-15 Umstellung des Fuhrparks der Stadt auf Elektromobile und Dienstfahrräder

Stadt Osnabrück, Osnabrücker 

ServiceBetrieb 2014-2030

MOB-16

Einrichtung von Ladepunkten für Elektromobile im Stadtgebiet, insbesondere 

an öffentlichen Gebäuden

Stadt OS - Fachbereich Straßenbau, 

IFAM 2014-2020

MOB-17

Optimierung von Logistikkonzepten für neue und bestehende Gewerbe- und 

Industriestandorte IREES 2014-2030

MOB-18 Verbesserung der Radinfrastruktur

Stadt OS - Fachbereich Städtebau, 

Masterplanbeirat Team Mobilität, 

Bürgerhaushalte 2014-2020

MOB-19

Verbesserung des Verkehrsablaufs und der Reisegeschwindigkeit des 

Radverkehrs Stadt OS 2014-2020

MOB-20 Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger

Stadt OS - Fachdienst Naturschutz 

und Landschafts-planung, 

Fachbereich Straßenbau, 

Masterplanbeirat - Team Mobilität 2014-2020

MOB-21 Begrenzung und Bewirtschaftung des Parkraums

Masterplanbeirat, AK 

Stadtentwicklung - Lokale Agenda 21 2014-2020

MOB-22 Gutachten zur ÖPNV-Flatrate

OS Klimaallianz,  AK 

Stadtentwicklung - Lokale Agenda 21 2014-2016  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Bildung, Beratung, Information

BBI-1

Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikations- und Beteiligungs-

konzepts Stadt OS, ECOLOG 2014-2016

BBI-2 Informationen zum Masterplan 100% Klimaschutz 

IFAM, Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und -effizienz 2014-2050

BBI-3 Regionale Umsetzung des Förderprogramms Energieberatung Mittelstand IHK 2014-2020

BBI-4

Energiethemen in der Aus- und Weiterbildung im Handwerk, für Planer und 

Architekten

Masterplanbeirat -Team 

Energieeinsparung und -effizienz, 

Handwerkskammer (HWK), IHK 2014-2050

BBI-5 Fortbildung Gebäude- und Energiemanagement Masterplanbeirat, IHK 2014-2050

BBI-6 Betrieblicher Erfahrungsaustausch IHK, Masterplanbeirat, IREES 2014-2020

BBI-7 Abstimmung und Weiterentwicklung bestehender Beratungsangebote IFAM 2014-2016

BBI-8 Zentrale, neutrale Energieberatungsstelle

ECOLOG, Masterplanbeirat - Team 

Energieeinsparung und -effizienz, AK 

Umweltbildung - Lokale Agenda 21-, 

IFAM 2014-2050

BBI-9 Fortführung der Kampagne Mobilität 2030 IFAM 2014-2016

BBI-10 Energiescouts IHK, Stadt OS 2014-2030

BBI-11 Agenda-Wettbewerbe Lokale Angenda 21 2014-2020

BBI-12

Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen aus dem Bereich 

„Energieeffizienz und Erneuerbare Energien“

Stadt Osnabrück - Fachbereich 

Umwelt und Klimaschutz, IHK, 

Museum am Schölerberg Natur und 

Umwelt - Umweltbildungs-zentrum, 

Sparkasse Osnabrück, 

Masterplanbeirat - Team Ernährung, 

Abfall, Beschaffung, Felix Schoeller 

Group 2014-2050

BBI-13 Grün Tagen in Osnabrück IFAM 2014-2020

BBI-14 Leitbild Klimaschutz

Ide; Graw, Masterplanbeirat – Team 

Energieeinsparung und –effizienz 2014-2016  
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Tabelle 6-2 ff: Übersicht Realisierungszeiträume der Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück 

 

Projektplanung

Maß.-Nr. Maßnahmentitel Vorschlagender Akteur Umsetzungs-zeitraum 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0

Handlungsfelder der Masterplanregion

MPR-1 Fortführung des Projekts ÖKOPROFIT Osnabrück IHK 2014-2020

MPR-2 Gemeinsame Aktionen und Kampagnen Stadt OS 2014-2050

MPR-3 Ausrichtung weiterer Regionaler Klimagipfel in den Jahren 2015 und 2016 Stadt OS 2014-2016

MPR-4

Konzept für die Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien in der 

Masterplanregion IdE/Graw, IFAM 2014-2016

MPR-5

Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für die energetische Verwertung der 

Bioabfälle der Stadt und des Landkreises Osnabrück Osnabrücker ServiceBetrieb 2014-2016

MPR-6 Schaffung eines intermodalen Mobilitätsangebots in der Masterplanregion

VOS, PlaNOS, VGM, Stadt OS, 

Landkreis OS, AK Stadtent-wicklung - 

Lokale Agenda 21 2014-2030

MPR-7 Flächendeckende Einrichtung von Mobilitätspunkten in der Masterplanregion

IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, 

Landkreis Osnabrück 2014-2030

MPR-8 Realisierung von Radverkehrsschnellwegen in der Masterplanregion Stadt OS, Landkreis OS 2014-2020

MPR-9

Forschungsvorhaben EOS – Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück-

Steinfurt Hochschule OS 2014-2020

MPR-10 Best-Practice-Atlas Masterplanregion IFAM 2014-2016

MPR-11

Erschließung weiterer Standorte für Windkraftanlagen und Errichtung von 

Anlagen – gemeinsame Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG 2014-2020

MPR-12 Vereinfachung der Tarifstruktur

IFAM, PlaNOS, Stadt Osnabrück, 

Landkreis Osnabrück 2014-2020

MPR-13

Erarbeitung eines Konzepts für die Einrichtung von Ladestationen für 

Elektromobile in der Masterplanregion IFAM 2014-2016

Themenübergreifende Maßnahmen

Ü-1

Fortführung der Geschäftsstelle des  Masterplans 100% Klimaschutz der Stadt 

Osnabrück IFAM 2014-2050  
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6.7 MAßNAHMENKOSTEN IM ÜBERBLICK 

Für die Maßnahmen wurde, soweit ausreichende Informationen vorlagen, eine Kostenschätzung vorgenom-

men. Dabei wurde differenziert nach den Gesamtkosten und den Kosten, die auf die Stadt Osnabrück entfallen 

könnten. Bei einer Reihe von Maßnahmen handelt es sich um solche, die größere Umsetzungsmaßnahmen 

anstoßen. Dies ist z. B. bei der Ausweisung neuer Standorte für Windkraftanlagen oder der Erstellung eines 

Umsetzungsplans für die Stadtteil- / Quartierssanierung der Fall. Bei diesen Maßnahmen wurde eine Abschät-

zung der Kosten der vorbereitenden Maßnahme vorgenommen und eine Grobschätzung der Umsetzungskos-

ten in den Maßnahmenblättern im Anhang zu diesem Bericht als Erläuterung beigefügt. Hierbei handelt es sich 

aber nur um eine sehr grobe Abschätzung mit einem informellen Charakter. Außerdem wurden die Kosten dem 

Zeitraum zugeordnet, für den die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen ist. Es wurde dabei nach vier Zeitab-

schnitten unterschieden: 2014 bis 2016 (Phase II des Masterplans), 2016 bis 2020, 2020 bis 2030 und 2030 bis 

2050. Die folgende Tabelle zeigt einen zusammenfassenden Kostenüberblick nach den Handlungsfeldern. Darin 

sind nur die Kosten für die Maßnahmen enthalten, bei denen eine Kostenschätzung zum derzeitigen Zeitpunkt 

vorgenommen werden konnte. Für eine ganze Reihe von Maßnahmen war dies aktuell nicht möglich. In der 

Detailübersicht im Anhang wurden diese Positionen mit k. A. (keine Angaben) gekennzeichnet. 

Die größten Kostenpositionen für die Stadt sind die Personalkosten für die dauerhafte Weiterführung der Ko-

ordinierungsstelle für den Masterplan sowie die Einrichtung einer zentralen, neutralen Energieberatungsstelle. 

Diese beiden Positionen sind daher unter der Gesamtsumme noch einmal gesondert ausgewiesen. Für den 

Zeitraum der zweiten Phase des Masterplans würde die Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen für die 

Stadt Kosten von knapp 1,8 Mio. € verursachen. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 würde die Umsetzung der 

Maßnahmen, für die Kosten abgeschätzt werden konnten, ein Finanzvolumen von fast 2,7 Mio. € erfordern. 

Ohne die Kosten für die Einrichtung der Koordinierungsstelle, die Energieberatungsstelle und das Pilotprojekt 

der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes (1 Mio. €) lägen die Kosten der restlichen Maßnahmen in 

diesem Zeitraum bei ca. 720.000 €.  

Die Kostenangaben für die Zeit nach 2020 beinhalten nur für einen Bruchteil der für diesen Zeitraum vorge-

schlagenen Maßnahmenkosten. Die zu erwartenden Kosten werden mit Sicherheit höher ausfallen. Aufgrund 

der Unsicherheiten bezüglich der letztendlich zur Umsetzung gelangenden Kosten können hierzu aber keine 

Angaben gemacht werden.  

Die Detailübersicht über die vorliegenden Kostenschätzungen für die einzelnen Maßnahmen ist im Anhang zu 

finden.
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Tabelle 6-3: Übersicht Kosten nach Handlungsfeldern 

  Gesamtkosten * Kosten der Stadt * 

                  

Maßnahmentitel 
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o
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n
 2

0
3

0
-2

0
5

0
 

Erneuerbare Energien 1013.500 0 0 0 933.500 0 0 0 

Energieeinsparung und Energieeffizienz 782.000 1.472.000 314.000 0 670.000 1.363.000 50.000 0 

Mobilität 114.000 175.000 569.000 0 110.000 171.000 565.000 0 

Bildung, Beratung, Information (ohne Energieberatungs-
stelle) 59.000 16.000 40.000 40.000 36.000 8.000 20.000 20.000 

Handlungsfelder der Masterplanregion 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 

Fortführung der Geschäftsstelle des Masterplans  + Ener-
gieberatungsstelle 3.000 968.000 2.420.000 4.840.000 3.000 968.000 2.420.000 4.840.000 

Summe 1.994.500 2.631.000 3.243.000 4.880.000 1.775.500 2.510.000 3.055.000 4.860.000 

Investitionen der Stadtwerke Osnabrück  
KUK-Investitionsprogramms  
(Erneuerbare Energien + Energieeffizienz) 180.000.000 

Aufteilung auf Zeiträume aufgrund 
fehlender Informationen nicht möglich     

* Die Kostenangaben beinhalten nicht die Kosten aller in Kapitel 6 aufgeführten Maßnahmenvorschläge, sondern nur die Schätzungen zu den Maßnahmen, bei denen die vorliegenden 

Informationen ausreichend für eine Kostenschätzung waren. Details hierzu sind im Anhang zu finden. 
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7 FINANZIERUNG 

Wie die Darstellung im vorangegangen Kapitel zeigt, sind bereits für die Umsetzung der bislang identifizierten 

Maßnahmen erhebliche Finanzmittel erforderlich. Der mittel- und langfristige Finanzierungsbedarf, der aufge-

bracht werden muss, um die ambitionierten Ziele des Masterplans zu erreichen, liegt aber noch deutlich höher. 

Es stellt sich daher die Frage, aus welchen Quellen in Zeiten knapper Haushaltmittel die finanziellen Ressourcen 

für die Umsetzung der vielen Klimaschutzmaßnahmen kommen sollen. 

Zur Klärung dieser Frage hat die Stadt Osnabrück das Wuppertal Institut mit einem Gutachten zu Konzepten 

und Instrumenten zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen beauftragt [Wuppertal 2014a]. Diese Studie 

weist zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten auf und bewertet diese in Bezug auf die Relevanz für die Stadt 

Osnabrück sowie hinsichtlich der durch sie adressierten Maßnahmen und der Zielgruppen. Die Studie gibt dar-

über hinaus Hinweise, welche organisatorischen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen und welche Vo-

raussetzungen in Osnabrück für eine erfolgreiche Umsetzung des Finanzierungskonzepts bereits bestehen. 

Außerdem enthält sie eine qualitative Abschätzung des Zeit-, Personal- und Sachmittelbedarfs für die Umset-

zung des Finanzierungskonzepts und zeigt die nächsten Umsetzungsschritte auf. Das Wuppertal Institut emp-

fiehlt der Stadt Osnabrück zur Realisierung eines Finanzierungskonzepts für Klimaschutzmaßnahmen eine drei-

stufige Strategie:  

 Generierung neuer Finanzmittel, 

 Reduktion von Kosten oder des Mitteleinsatzes, 

 Zweckbindung von Gebühren und Abgaben. 

Im Folgenden werden die Vorschläge für die Umsetzung dieser Strategie in Osnabrück dargestellt. 

Für die konkrete Auswahl geeigneter Finanzierungsformen für die Umsetzungsmaßnahmen wird die Gründung 

einer Expertengruppe empfohlen. Diese hat die Aufgabe, für die zur Umsetzung empfohlenen Projekte und 

Maßnahmen geeignete Finanzierungsformen zu identifizieren - insbesondere passende Fördermittel, die För-

derfähigkeit des jeweiligen Vorschlags zu prüfen und Finanzierungsvorschläge zu entwickeln. Vorstellbar wäre 

auch die Begleitung der für die Umsetzung verantwortlichen Akteure bei der Beantragung von Fördermitteln 

durch die Expertengruppe. Mitglieder einer solchen Expertengruppe könnten z. B. aus dem Bereich der Banken, 

der DBU, der Technologiekontaktstelle der Osnabrücker Hochschulen oder der Kammern kommen.  

7.1 GENERIERUNG NEUER FINANZMITTEL 

Mittel für die Umsetzung des Masterplans können einerseits durch eine stärkere Inanspruchnahme von För-

derprogrammen der EU, des Bundes und des Landes nach Osnabrück fließen. Eine weitere Möglichkeit für die 

Erschließung von Finanzierungsmitteln ist die Initiierung eines kommunalen Klimafonds. Durch die Akquirierung 

dieser Mittel können viele oder umfangreiche Klimaschutzmaßnahmen mit vergleichsweise geringer Belastung 
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des kommunalen Haushalts umgesetzt werden. Darüber hinaus unterstützt der Einsatz von Fördermittel von 

EU, Bund oder Land in Osnabrück oder der Region nicht nur den Klimaschutz, sondern bedeutet auch eine För-

derung der kommunalen und regionalen Wertschöpfung. Sie tragen dadurch zur Sicherung von Arbeitsplätzen 

vor Ort bei, unterstützen die Regionalwirtschaft und generieren Steuereinnahmen. Da Förderprogramme in der 

Regel Vorhaben unterstützen, die ohne diese Mittel nicht wirtschaftlich umsetzbar wären, sind sie auch ein 

Motor für Investition und Innovation. 

7.1.1 FÖRDERPROGRAMME 

Sowohl für Kommunen, als auch für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), Hochschulen, industrielle Unternehmen sowie Privatpersonen 

existieren inzwischen vielfältige Fördermöglichkeiten in Form von zins-

günstigen Darlehen, Zuschüssen oder Forschungsgeldern. Im Bereich des 

Klimaschutzes fördert die EU beispielsweise industrielle und technische 

Innovationen sowie Forschungs- und Umsetzungsprojekte zu Energieeffi-

zienz im Gebäudebereich, Strategieentwicklung und Netzwerke auf lokaler und kommunaler Ebene. Der Euro-

päische Energieeffizienzfonds (EEEF) und die European Local Energy Assistance (ELENA) halten für Kommunen 

finanzielle und technische Hilfe bei Investitionen in Effizienzmaßnahmen, in erneuerbare Energien oder auch 

den Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen bereit. Seit 2014 führt das neue Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020 verschiedene Förderprogramme der Europäischen Kommission zusammen. 

Die Analyse des Wuppertal Instituts hat ergeben, dass die Förderprogramme der EU derzeit in der Stadt Osnab-

rück bislang kaum genutzt werden und in Zukunft stärker in Anspruch genommen werden könnten. Dabei ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass die Teilnahme an EU-Projekten immer mit einem nicht unerheblichen bürokra-

tischen Aufwand verbunden ist. Sie bietet andererseits interessante Möglichkeiten des Austauschs und der 

Vernetzung in internationalen Projektteams. Die Voraussetzungen in Osnabrück für eine Teilnahme werden als 

sehr gut eingeschätzt, da die Forschungseinrichtungen der Hochschulen, aber auch örtliche Unternehmen wie 

etwa die Stadtwerke Osnabrück AG als kompetente Projektpartner in verschiedenen Projekten mitwirken 

könnten. Einen ersten Ansatz stellt hierbei die gemeinsame Projektentwicklung der Masterplan- und Euregio-

Region im Bereich „Elektromobilität“ zur Bewerbung als INTERREG V–Projekt dar (siehe Kapitel 3.3).  

Auch auf der Bundesebene finden sich verschiedene Förderprogramme, die Kommunen und kommunale Un-

ternehmen in ihren Klimaschutzbemühungen unterstützen. So bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

eine Vielzahl von Programmen, die Kommunen, Unternehmen, soziale Einrichtungen oder auch Privatpersonen 

beanspruchen können. Zudem finanzieren beispielsweise das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB), die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder das Bun-

desamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) Forschungsaufträge und Projekte zur Entwicklung und Umset-

zung von Klimaschutzmaßnahmen.  
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Fördermittel des Bundes werden in Osnabrück von verschiedenen Akteuren bereits genutzt. Hierzu gehören 

Privatpersonen und Unternehmen, die die Finanzierungsangebote der KfW-Bank nachfragen. Auch die Stadt 

Osnabrück nimmt bereits verschiedene Finanzierungsangebote des Bundes in Anspruch. Die Gutachter stellen 

jedoch fest, dass die Angebote auf Bundesebene in Osnabrück noch intensiver beansprucht werden könnten, 

etwa die Förderung der energetischen Stadtsanierung. Auch könnten Beratung und Information für Privatper-

sonen und Unternehmen dazu beitragen, dass Mittel aus Programmen des Bundes in höherem Maß nach Osna-

brück fließen als bislang. Dabei sollten sowohl klimaschutzspezifische Programme berücksichtigt werden wie 

auch solche in benachbarten Handlungsfeldern, die sich mit Klimaschutzzielen sinnvoll verknüpfen lassen (z. B. 

Stadt- und Quartiersentwicklung, Wirtschaftsförderung, soziale Wohnraumförderung etc.). 

Das Land Niedersachsen bietet über die NBank Förderprogramme unter anderem im Bereich energetische 

Sanierung, effizienter Neubau, Infrastrukturen und Energiemanagement an. Sie agiert darüber hinaus auch als 

zentrale Mittlerin, über die EU- und Bundesmittel – beispielsweise aus dem Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) – in das Land geleitet werden. Es ist zu erwarten, dass sich auf der Landesebene mit der 

Klimaschutzstrategie des Landes Niedersachsen neue Finanzierungsoptionen eröffnen werden. 

Landesmittel fließen z. B. durch die Beratung durch die Verbraucherzentrale Niedersachsen, einer Landesein-

richtung, in die Stadt Osnabrück. Bezüglich der Inanspruchnahme sonstiger Landesinitiativen und  

-förderprogramme lagen den Gutachtern keine Erkenntnisse vor. Allerdings bestehen hier im Rahmen der Kli-

mastrategie des Landes zukünftig durchaus interessante Finanzierungsmöglichkeiten, wie in Kapitel 4.1.2 auf-

gezeigt. Denkbar wäre z. B. die (anteilige) Förderung der Einführung eines ökologischen Mietspiegels, die Co-

Finanzierung der Ein- bzw. Weiterführung von Stromspar-Checks sowie die Nutzung von Finanzmitteln aus in 

Zukunft zu erwartenden Förderprogrammen des Landes z. B. finanzielle Anreize für Einsparcontracting-Projekte 

oder auch Zuschüsse für Contractoren.  

Die Stadt Osnabrück hat einen Dienstleister beauftragt, durch den sie regelmäßig über bestehende Fördermög-

lichkeiten von EU, Bund und Land informiert wird. Die Gutachter des Wuppertal Instituts schlagen vor, dass die 

Stadt Osnabrück zusätzlich eine klare Strategie entwickelt, wie die Inanspruchnahme auf Basis dieser Informa-

tion forciert werden kann. Hierzu gehört beispielsweise die Identifikation von Forschungs- und Innovationsvor-

haben, für die eine Beteiligung Osnabrücks in Frage käme. Dafür können bestehende Städte- oder Forschungs-

netzwerke genutzt werden oder – soweit vorhanden – auf bestehenden Erfahrungen aufgebaut werden. 

In der anstehenden nächsten Phase des Masterplans sollte geprüft werden, ob sich die in Kapitel 6 (Maßnah-

menkatalog) aufgeführten Maßnahmen für die Finanzierung durch ein bestehendes Förderangebot auf Bundes- 

bzw. Landesebene eignen. Dabei sollten sowohl klimaschutzspezifische Programme wie auch solche in benach-

barten Handlungsfeldern, die sich mit Klimaschutzzielen sinnvoll verknüpfen lassen (z. B. Stadt- und Quartiers-

entwicklung, Wirtschaftsförderung, soziale Wohnraumförderung etc.), berücksichtigt werden.  
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7.1.2 KLIMAFONDS 

Eine weitere Möglichkeit für die Erschließung von Finanzierungsmitteln ist die Initiierung eines kommunalen 

oder regionalen Klimafonds. Die Grundidee eines Klimafonds ist die Schaffung eines örtlichen oder regionalen 

Finanzpools zur Förderung oder Vollfinanzierung von Klimaschutz-Investitionen. Durch regelmäßige Einzahlun-

gen soll der Klimafonds über längere Zeit für die finanzielle Unterstützung entsprechender Maßnahmen zur 

Verfügung stehen und damit Kontinuität und eine planerische Verlässlichkeit gewährleisten. Beteiligte Akteure 

können beispielsweise Stadtwerke Osnabrück AG, Sparkassen und Kommunen sein. 

Die Finanzierung eines Fonds kann unterschiedlich gestaltet werden. So kann beispielsweise ein kommunaler 

oder regionaler Energieversorger einen speziellen Tarif einführen, der einige Zehntelcent pro Kilowattstunde 

über dem Grundversorger-Tarif liegt und dessen zusätzliche Einnahmen in den Fond fließen. Ein Beispiel hierfür 

ist der Wuppertaler Klimafonds. Hierein fließen die Überschüsse aus den Grünstrom- und Grüngasangeboten 

der Stadtwerke [Wuppertal 2014b].  

Auf eine andere Art der Finanzierung setzt z. B. der proKlima enercity Fonds in der Region Hannover. Hier stel-

len neben den Stadtwerken die Städte Hannover, Laatzen, Hemmingen, Ronnenberg, Seelze und Langenhagen 

die Grundfinanzierung des Fonds mit einem aktuellen Fondsvolumen von rund 4,4 Mio. € sicher  

[proKlima 2014]. Eine dritte Variante der Finanzierung nutzt der hertenfonds. Dieser finanziert sich durch Bür-

gerkapital, indem Schuldverschreibungen der Stadtwerke an die Kundinnen und Kunden verkauft werden  

[Herten 2013]. Dieses Angebot stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf regen Zuspruch, der Fonds mit ei-

nem Volumen von 10 Mio. € musste in 2013 in seiner zweiten Auflage wegen Überzeichnung geschlossen wer-

den. 

Bestehende Klimafonds zeigen, dass ihre Einrichtung ein wichtiger Schritt zur Finanzierung von kommunalen 

Klimaschutzmaßnahmen ist und sie zu einer Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen können.
29

 Für die 

Initiierung und Finanzierung eines kommunalen bzw. regionalen Klimafonds sind lokale Stadtwerke und Kredit-

institute als Partner hilfreich.  

Für Osnabrück empfehlen die Gutachter für die Einrichtung eines Fonds beispielsweise eine Kooperation zwi-

schen Stadtwerken Osnabrück AG, Sparkasse und Stadtverwaltung. Darüber hinaus könnten weitere Partner – 

zahlende und beratende – eingebunden werden, z. B. die Hochschulen, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

(DBU), die Industrie- und Handelskammer oder anderen Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen vor Ort. 

 

 

                                                                 
29

  So ergab die Evaluation der regionalwirtschaftlichen Effekte des enercity-Fonds Hannover für das Jahr 2011, dass im 
Durchschnitt für jeden Fördereuro gut 12 Euro von den Empfängern der Fördermittel investiert wurden. Gut ein Drittel 
der gesamten ausgelösten Wertschöpfung von rund 47 Mio. Euro wie auch der 757 Vollzeitarbeitsplätze, die in 2010 
hierdurch geschaffen bzw. gesichert wurden, verbleiben im Fördergebiet bzw. der Region Hannover, rund die Hälfte im 
Gesamtgebiet Niedersachsen [Wuppertal 2014]. 
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7.1.3 AKTIVIERUNG VON BÜRGERKAPITAL 

Die Nutzung von Bürgerkapital zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen erlebt derzeit in Deutschland 

einen Boom (siehe Abbildung 7-1). So steigt die Zahl von Bürgerenergieanlagen und Energiegenossenschaften 

seit einigen Jahren stark an. Auch Privathaushalte erzeugen zunehmend Energie aus regenerativen Quellen: 

Laut einer Umfrage von TNS Infratest im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien hatten 22 % der priva-

ten Haushalte in 2011 eine Anlage zur regenerativen Energieerzeugung oder waren an einer solchen finanziell 

beteiligt. Dies zeigt, dass Klimaschutzmaßnahmen inzwischen auch als Kapitalanlagen angesehen werden. Hin-

zu kommt, dass die Möglichkeit, sich finanziell an Klimaschutzmaßnahmen zu beteiligen, auch die Akzeptanz 

und die Unterstützung der Maßnahmen in der Bevölkerung fördert. Die Durchführung von Maßnahmen vor Ort 

kann dabei in besonderem Maße durch die Sichtbarkeit der Investition zu einer positiven Haltung der Bürgerin-

nen und Bürger der Maßnahme gegenüber führen. 

 

Abbildung 7-1: Entwicklung von Energiegenossenschaften in Deutschland 

Quelle: Klaus Novy Institut, DGRV (Stand: 7/2013), www.unendlich-viel-Energie.de 

Diese Chance sollte die Stadt Osnabrück nutzen und Projekte entwickeln und/oder unterstützen, bei denen sich 

Bürgerinnen und Bürger finanziell beteiligen können. Hierzu bieten sich Kooperationen mit örtlichen Banken 

und Sparkassen an. Als Beteiligungsformen kommen in erster Linie: Energiegenossenschaften und die Auflage 

eines Klima-Sparbriefes, aber auch Crowdfunding oder Bürger-Contracting in Frage. Aufgabe der Stadt Osnab-

rück und der relevanten Akteure in der nächsten Phase ist es nun, die Vorschläge aus dem Gutachten unter 

Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen zu prüfen und auf dieser Grundlage ein Finanzierungskonzept zu 

entwickeln. Der Vorschlag der Gutachter des Wuppertal Instituts, auch Möglichkeiten der Kooperation auf der 

Ebene der Masterplanregion zu suchen, sollte dabei aufgegriffen werden. 
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7.2 REDUKTION VON KOSTEN ODER DES MITTELEINSATZES 

Die zweite Stufe des Finanzierungskonzepts zielt auf die Reduktion der Kosten oder des Mitteleinsatzes bei 

Investitionen oder Beteiligungen ab, die den Haushalt der Stadt Osnabrück betreffen. Bei den Instrumenten, 

die nach Einschätzung von [Wuppertal 2014a] für die Stadt Osnabrück von besonderer Relevanz sind, handelt 

es sich um Contracting-Maßnahmen, den Klima-Ceck, No-Regret-Maßnahmen sowie die Berücksichtigung der 

Lebenszykluskosten anstelle der alleinigen Bewertung der Investitionskosten. 

7.2.1 CONTRACTING-MAßNAHMEN 

Mittels Contracting können Effizienzmaßnahmen, die häufig wegen fehlender Finanzmittel vernachlässigt oder 

gar nicht realisiert werden, erschlossen werden. Beim Contracting werden Aufgaben der Energiebereitstellung 

und Energielieferung sowie der Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen auf ein darauf spezialisiertes 

Unternehmen (Contractor) oder eine eigens hierfür gegründete Projektträgergesellschaft, z. B. beim Bürger-

contracting, übertragen.  

Der Contractor ist zuständig für die Finanzierung und bringt für die erfolgreiche Projektverwirklichung das not-

wendige Fachwissen mit ein. Außerdem managt er die Maßnahmenumsetzung – von der Planung über die 

Ausschreibung und Vergabe und - bei Baumaßnahmen - bis hin zur Bauleitung und –überwachung. Häufig 

übernimmt dieser auch Betrieb und Wartung von Anlagen oder die Verbrauchsabrechnung. Die Vorteile des 

Contractings lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- keine Kapitalbindung beim Gebäudeeigentümer, dadurch größere Liquiditätsspielräume,  

- Reduktion der Schnittstellen, Ansprechpartner und Einzelrisiken durch die Bündelung mehrerer Teil-

leistungen zu einer Gesamtdienstleistung, 

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung der Vollkosten fällt häufig zugunsten der Ener-

giedienstleistung aus.  

In dem Gutachten des Wuppertal Instituts werden verschiedene Formen des Contractings vorgeschlagen: Ener-

gieliefer-Contracting (auch Anlagen-Contracting genannt), Einspar-Contracting, Contracting-Pooling und Bür-

ger-Contracting.  

Beim Energieliefer-Contracting bezieht sich das Contracting auf die Errichtung einer Anlage zur Energiewand-

lung, z. B. Heizungskessel, BHKW. Der Contractor plant, finanziert, betreibt und wartet die Anlage. Die Refinan-

zierung erfolgt hier über den Verkauf von Nutzenergie vom Contractor an den Nutzer Wärme.  

Im Fall des Einspar-Contractings wird ein Energiesparkonzept umsetzt. Dies ist in der Regel mit einer verbindli-

chen Einspargarantie für die benötigten Endenergien verknüpft. Die Einsparungen werden hierbei durch eine 

Gewerke übergreifende Optimierung der Gebäudetechnik erreicht. Typisch für das Einspar-Contracting ist eine 

durch den Contractor garantierte Energiekostensenkung. Diese wird für die Refinanzierung der durch den 
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Contractor vorfinanzierte Optimierungs- und Modernisierungsinvestitionen über die Laufzeit des Vertrages 

genutzt.  

Beim Contracting-Pooling werden mehrere Gebäude eines Eigentümers zu einem Gebäudepool zusammenge-

fasst. Die Kombination der Umsetzung hochrentabler Maßnahmen in einigen Gebäuden ermöglicht dann die 

Realisierung weniger wirtschaftlicher Maßnahmen in anderen Gebäuden des Pools. Außerdem ist der Aufwand 

für Planung und Ausschreibung im Vergleich zu Maßnahmen an einzelnen Gebäuden geringer. Durch die Zu-

sammenlegung mehrerer Liegenschaften kann zudem das sogenannte "Rosinenpicken" auf der Anbieterseite 

vermieden und Skaleneffekte erzielt werden, indem Leistungen in größeren Maßstäben vergeben werden 

[Wuppertal 2104a]. Bezüglich des Contracting-Poolings ist festzustellen, dass der Eigenbetrieb Immobilien- und 

Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück bereits in diesem Sinne tätig wird. 

Die Frage, die sich bei den drei zuvor genannten Contracting-Arten stellt, ist die nach der Wirtschaftlichkeit der 

Übertragung der Aufgaben an einen Contractor. Insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen kann es im Einzelfall 

für die Stadt günstiger sein, die Finanzierung selbst zu übernehmen, anstatt die Dienste eines Contractors in 

Anspruch zu nehmen. Daher gilt es im Einzelfall eine Abwägung zu treffen. 

Im Fall des Bürger-Contractings übernimmt eine hierfür gegründete Projektträgergesellschaft die Rolle des 

Contractors. Jeder Interessent kann sich kapitalmäßig beteiligen, zumeist an einem konkreten Projekt, und 

erhält dafür eine Rendite. Erfahrungen mit dieser Finanzierungsform hat z. B. das Wuppertal Institut aufgrund 

der Durchführung von mehreren Projekten in Schulen, in denen der Kapitalrücklauf durch die eingesparten 

Energiekosten so hoch war, dass er einer 6- bis 7-%igen Verzinsung des eingesetzten Kapitals entsprach [Wup-

pertal 2014].  

7.2.2 KLIMA-CHECK 

Beim Klima-Check werden Beschlussvorhaben der Verwaltung, die Maßnahmen im öffentlichen Raum oder 

verwaltungsinterne Neuerungen und Anschaffungen hinsichtlich ihrer Klimarelevanz bewertet. Ähnlich der 

Umweltprüfung werden die Maßnahmen auf ihre Klimaverträglichkeit hin untersucht, sodass es möglich ist, bei 

Bedarf die Vorhaben im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes anzupassen. Der Klima-Check kann so 

einerseits zu einem klimafreundlicheren Handeln der Stadt beitragen, hat aber auch das Potenzial, den Ener-

gieverbrauch mittelfristig zu reduzieren. Nicht zuletzt kann er für alle Ratsbeschlüsse bzw. Beschlüsse zum Bau 

städtischer Liegenschaften die Transparenz der kommunalen Entscheidungen hinsichtlich ihrer Klimaschutzwir-

kung erhöhen. 
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7.2.3 NO-REGRET-MAßNAHMEN 

No-Regret-Maßnahmen sind solche Maßnahmen, die effektiv zum Klimaschutz beitragen, ohne dass sie andere 

Bereiche nachteilig beeinflussen. Es handelt sich dabei meist um nicht-investive Maßnahmen oder solche mit 

geringen Kosten. No-Regret-Maßnahmen finden sich in vielen Bereichen. Beispiele sind die Durchführung von 

Projekttagen an Schulen zum Thema Energiesparen und Klimaschutz genannt, die Beschaffung effizienter Gerä-

te und Leuchten. Auch im Bereich der Stadtplanung findet man Maßnahmen dieses Typs.  

Auf Ebene der Stadt Osnabrück sollten in diesem Sinne Synergiepotenziale zwischen Klimaschutz und anderen 

Aufgaben der Stadtverwaltung identifiziert und systematisch in die kommunalen Handlungsfelder integriert 

werden. Die Umsetzung von No-Regret-Maßnahmen kann auch dazu beitragen, Klimaschutz als querschnitts-

orientierte Aufgabe in der Verwaltung und in allen Politikbereichen zu verankern. 

7.2.4 BEWERTUNG INVESTIVER MAßNAHMEN NACH LEBENSZYKLUSKOSTEN 

Bislang wird die Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen einer investiven Maßnahme häufig anhand der 

Investitionskosten beurteilt, die Folgekosten werden oft nicht beachtet. Für die Umsetzung klimafreundlicher 

Maßnahmenoptionen sollte bei investiven Maßnahmen in allen relevanten Bereichen grundsätzlich die Lebens-

zykluskosten, die auch die Folgekosten für Betrieb, Wartung und ggf. Entsorgung beinhalten, als Beurteilungs-

maßstab herangezogen werden. Obwohl die Investitionen in Effizienztechnologien und -maßnahmen anfänglich 

oft höher sind als bei Standardausführungen, ergeben sich über die gesamte Nutzungsdauer aufgrund des ge-

ringeren Energieverbrauchs geringere Lebenszykluskosten und damit auch geringere Ausgaben für den kom-

munalen Haushalt. Bereiche, in denen dies zum Tragen kommen kann, sind beispielsweise die öffentliche Be-

schaffung von Geräten und Dienstfahrzeugen, die Gebäudewirtschaft und Infrastrukturmaßnahmen.  

Für eine Kommune wie Osnabrück, die sich mit dem Masterplan sehr ambitionierten Klimaschutzzielen gesetzt 

hat, ist diese umfassendere Beurteilung von Maßnahmen ein wichtiges Instrument des Klimaschutzes. Außer-

dem kann diese Vorgehensweise mittelfristig durch Einsparungen aufgrund des geringeren Energieverbrauchs 

auch finanzielle Spielräume eröffnen. 

7.2.5 ZWECKBINDUNG VON GEBÜHREN UND ABGABEN 

Finanzmittel für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen können prinzipiell auch durch die Verwendung 

von Gebühren oder Bußgeldern zu Klimaschutzzwecken erschlossen werden. Denkbar wären z. B. die Zweck-

bindung von Gebühren und Abgaben, die Generierung von Mitteln für den Klimaschutz durch Bußgeldeinnah-

men aus der Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs, die räumliche und zeitliche Ausweitung 

der Parkraumbewirtschaftung oder die Verwendung der Stellplatzablöse für verkehrliche Klimaschutzmaßnah-

men sowie die Einführung einer PKW-Maut für bestimmte Stadtgebiete. 



281 

 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellt sich jedoch schwierig dar. Zum einen ist ein Großteil der Mittel aus 

bereits genutzten Geldquellen in anderen Bereichen der Verwaltung fest eingeplant wie z. B. im Fall der Stell-

platzablöse, Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs oder andere 

Gebühren und Abgaben. Bei anderen Maßnahmen ist eine Abwägung erforderlich, da z. B. die Einführung einer 

PKW-Maut für bestimmte Stadtgebiete auf Ablehnung in der Bevölkerung stoßen kann und durch die Zweck-

bindung auch die hierdurch finanzierten Klimaschutzmaßnahmen auf Ablehnung treffen könnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufen des Finanzierungskonzepts für Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt Osnabrück: 

 Bildung einer Expertengruppe Finanzierung 

Aufgabe der Expertengruppe ist die Identifizierung geeigneter Finanzierungsformen für die zur 

Umsetzung empfohlenen Projekte und Maßnahmen und die Entwicklung von Finanzierungsvor-

schlägen. 

 Generierung neuer Mittel durch:  

die stärkere Inanspruchnahme von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Nie-

dersachsen, 

die Initiierung eines kommunalen oder regionalen Klimaschutzfonds, 

die Aktivierung von Bürgerkapital. 

 Reduktion von Kosten oder des Mitteleinsatzes der der Stadt Osnabrück durch: 

die Einführung des Klima-Checks, 

die Umsetzung von No-Regret-Maßnahmen, 

die Bewertung investiver Maßnahmen auf Basis der Lebenszykluskosten, 

die Nutzung von Contracting, sofern diese wirtschaftlich darstellbar sind. 

 Zweckbindung von Gebühren und Abgaben 

Hierdurch können prinzipiell Finanzmittel für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gene-

riert werden. Jedoch müssen dabei die Interessen der verschiedenen Akteure sorgfältig abgewo-

gen werden.  
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8 REGIONALE WERTSCHÖPFUNG 

Viele Klimaschutzmaßnahmen sind mit Investitionen verbunden, erfordern somit den Einsatz von Arbeitskräf-

ten und führen bei den Mitarbeitern der ausführenden Firmen zu erhöhtem Einkommen, einmalig oder jährlich 

wiederkehrend. Welcher Teil dieser positiven Effekte sozusagen als „zweite Dividende“ (neben den positiven 

Klimaschutzeffekten) in der Region verbleibt, kann mithilfe komplexer Wertschöpfungsanalysen, die auf Analy-

sen des regionalen Wirtschaftskreislaufs beruhen, abgeschätzt werden. 

Die regionale Wertschöpfung wird definiert als die Summe aus: 

- den erzielten Gewinnen (nach Steuern) der an den Wertschöpfungsschritten beteiligten Unternehmen 

in einer Kommune, 

- den Nettoeinkommen der Beschäftigten, 

- und der durch die einzelnen Wertschöpfungsschritte generierten Steuereinnahmen der Kommune. 

Bei der Untersuchung der Wertschöpfungseffekte muss man die verschiedenen Wertschöpfungsstufen (Anla-

gen-) Produktion, Installation, Betrieb und ggf. Anlagenrückbau unterscheiden. Dabei ist zu beachten, dass die 

Produktion beispielsweise von Windkraftanlagen, Photovoltaikmodulen oder modernen Heizkesseln in der 

Regel an anderen Standorten stattfindet, diese Anlagen also in die Region importiert werden und somit kein 

lokaler Wertschöpfungseffekt vorliegt. Ein anderer, sehr wichtiger Aspekt ist, dass die Wertschöpfung der Pro-

duktion, der Installation und des Rückbaus nur einmalig stattfinden, die Wertschöpfung aus dem Betrieb dage-

gen über die gesamte Nutzungszeit der Anlage. 

Nur ein Teil der Wertschöpfung ist mit direkten Beschäftigungseffekten verbunden, nämlich die Nettoeinkom-

men. Steuern und Gewinne oder z. B. Pachtzahlungen führen erst dann zu (sogenannten indirekten) Beschäfti-

gungseffekten, wenn diese Einnahmen wieder ausgegeben werden. Der regionale Anteil an diesen indirekten 

Beschäftigungseffekten hängt also davon ab, wie viel dieser Einnahmen wieder in der Region ausgegeben wer-

den. Fließt die Pacht für einen Windkraftanlagenstandort an einen Eigentümer außerhalb der Region oder sitzt 

die Betreibergesellschaft eines Energieparks außerhalb der Region, wird die regionale Wertschöpfung niedriger 

sein als im Fall der lokalen Ansässigkeit. 

Für eine genaue Abschätzung der Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte müsste man zusätzlich analysie-

ren, welche Ausgaben und damit verbundene Wertschöpfungseffekte aufgrund der Klimaschutzinvestitionen 

wegfallen. Nur die so genannten „Nettoeffekte“ stellen die wirkliche Verbesserung der Situation gegenüber 

dem Zustand ohne Klimaschutzmaßnahmen dar. 

Eine solch komplexe volkswirtschaftliche Untersuchung der regionalen Wertschöpfungs- und Beschäftigungsef-

fekte des Masterplankonzeptes Osnabrück ist im Rahmen der Konzepterstellung nicht möglich. Die folgende 

Betrachtung beschränkt sich deshalb auf die Arbeitsplatzeffekte.  
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Anhand von sechs ausgewählten Maßnahmen werden im Folgenden die Arbeitsplatzeffekte exemplarisch er-

läutert. Es handelt sich dabei um fünf Maßnahmen des Masterplans sowie – als Beispiel für eine Quartierssa-

nierung – die Sanierung des Quartiers Dodesheide, für das bereits ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde. Für 

diese sechs Maßnahmen wurde eine Grobschätzung der Kosten vorgenommen. Im Fall des Quartiers Dodes-

heide basieren die Kostenangaben auf den Ergebnissen des Sanierungskonzepts [plan zwei 2013]. 

Tabelle 8-1: Ausgewählte Maßnahmen  

Maßnahme Maßnahmentitel Kostenschätzung Zeitraum der Umsetzung 

Nr.   € 
 

EFF-1 LED-Straßenbeleuchtung 12.300.000 2014 bis 2020 

EE-10 Solarpark Hellern (PV-Freiflächenanlage) 2.000.000 2014 bis 2020 

EE-11 
Ausweisung weiterer Standorte für Wind-
kraftanlagen und Errichtung von drei Anla-
gen á 3 MW 

15.300.000 2014 bis 2020 

EE-14 

Prüfung der Eignung weiterer Flächen für die 
Installation von PV-Freiflächenanlagen und 
deren Vermarktung: Kosten sind für Installa-
tion! 

31.000.000 2014 bis 2020 

EFF-15 
Umfassende Sanierung des Gebäudebestan-
des 

2.500.000.000 2014 bis 2050 

Teil von EFF-
15 

Sanierung Dodesheide 16.200.000 2017 bis 2030 

    
Neben der Gesamtzahl der Vollzeitarbeitsplätze, die während des Umsetzungszeitraums durch die Maßnahme 

geschaffen bzw. gesichert werden, wird im Folgenden auch die Zahl der Arbeitsplätze pro Jahr angegeben. 

Hierbei wird als Zeitraum der Umsetzung dabei immer der gesamte Zeitraum angesetzt, dem die Maßnahme 

zugeordnet wurde. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass für die Umsetzung der Maßnahmen auch genau 

diese Zeit benötigt wird. Die Angaben für die Beschäftigungseffekte pro Jahr sind daher nur sehr grobe Orien-

tierungswerte und können in Abhängigkeit von der wirklichen Umsetzungsdauer von realen Effekten stark 

abweichen.  

Für die Beurteilung des Beschäftigungseffekts während des Betriebs wurde die Lebensdauer der Anlagen (PV-

Freiflächen und Windkraftanlagen) einheitlich mit 20 Jahren angesetzt  

Die Ergebnisse der Analyse und die wichtigsten Annahmen, die hierbei zugrunde gelegt wurden, sind in der 

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.  
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Tabelle 8-2: Arbeitsplatzeffekte ausgewählter Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz Osnabrück 

Maßn. Maßnahmentitel Arbeitsplätze Wesentliche Annahmen 

Nr.   gesamt pro Jahr  

EFF-1 LED-Straßenbeleuchtung 40 5,7 
Anteil der Inv.-Kosten für Arbeiten vor 
Ort: 20 % [Volz 2011] 

EE-10 

Solarpark Hellern (PV-
Freiflächenanlage) 

 Planung  + Installation 

 Anlagenbetrieb 

 

17 

18 

 

2,4 

0,9 

Rückbau, Planung und Installation, 
sowie Wartung und Instandhaltung 
durch Firmen aus der Region 

Lebensdauer der Anlagen:  

20 Jahre, spez. Arbeitsplatzeffekte nach 
[Hirschl et a 2011] 

EE-11 

Ausweisung weiterer Standorte für 
Windkraftanlagen und Errichtung von 
drei Anlagen á 3 MW 

 Planung  + Installation 

 Anlagenbetrieb 

 

 

 

23 

270 

 

 

 

3,3 

13,5 

Annahmen wie bei Solarpark Hellern 

EE-14 

Errichtung von PV-Freiflächenanlagen  

 Planung  + Installation 

 Anlagenbetrieb 

 

260 

290 

 

37 

14,5 

Annahmen wie bei Solarpark Hellern 

EFF-15 
Umfassende Sanierung des Gebäude-
bestandes 

23.100 625 
Anteil der Beschäftigungseffekte vor 
Ort: 72 % (nach [IWU/IFAM 2013]  

Teil von 
EFF-15 

Sanierung Dodesheide 150 11 
Anteil der Beschäftigungseffekte vor 
Ort: 72 % (nach [IWU/IFAM 2013] 

 

Die Ergebnisse in Tabelle 8-2 zeigen, dass erwartungsgemäß die größten Arbeitsplatzeffekte durch die Sanie-

rung des Gebäudebestandes zu erwarten sind. Würde der gesamte Gebäudebestand saniert, würden hierfür 

insgesamt ca. 23.000 Vollzeitarbeitskraftjahre bzw. bei einem Umsetzungszeitraum von 37 Jahren (2014 – 

2050) 625 Arbeitsplätze pro Jahr benötigt. Dies entspricht ca. 16 % aller derzeit im Baugewerbe sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten. 

Berücksichtigt man, dass in 2012 in Osnabrück knapp 3.700 Personen im Baugewerbe beschäftigt waren 

[OS 2012d], zeigen die Ergebnisse, dass die Sanierung des Gebäudebestands für die lokale Bauwirtschaft zwar 

eine Chance, aber gleichzeitig auch eine enorme Herausforderung darstellt. Nur mit einer ausreichenden Zahl 

von Fachleuten vor Ort kann diese gemeistert werden. Um dies sicherzustellen, sind Anstrengungen in der Aus- 

und Weiterbildung im Handwerk, aber auch bei den Planern eine wesentliche Voraussetzung. 

Die Wirkung der anderen Maßnahmen bezüglich der regionalen Wertschöpfung ist dagegen deutliche geringer. 

Im Fall der PV-Freiflächen- und der Windkraftanlagen sind die Arbeitsplatzeffekte im Wesentlichen auf den 

Betrieb und die Wartung der Anlagen beschränkt. 
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9 MONITORING- UND CONTROLLINGKONZEPT 

Beim Controlling unterscheidet man vier Phasen: die Festlegung der 

Ziele, den Vergleich des Ist-Zustandes mit dem angestrebten Soll-

Zustand mit der Feststellung der Abweichungen (Soll-Ist-Vergleich), 

die Analyse der Ursachen für die Abweichungen sowie die Erarbei-

tung von Korrekturmaßnahmen und ggf. die Anpassung der Zielset-

zungen. Die Ziele des Masterplans sind mit einem Zielzeitpunkt 2050 

sehr langfristig gesteckt.  

Um sie auf dem Weg des Masterplanprozesses nicht aus dem Blick zu verlieren, bedarf es der Festlegung von 

Zwischenschritten und der Kontrolle des Fortschritts. Hierzu dient das Monitoring- und Controllingkonzept. Es 

stellt Methoden und Informationen für Planungs- und Kontrollprozesse bereit und ermöglicht die übergreifen-

de Koordination der Prozesse.  

Durch regelmäßigen Vergleich des Ist-Zustands mit den gesetzten Zielen können Erfolge dokumentiert, Abwei-

chungen festgestellt, ihre Auswirkungen bewertet und Korrekturmaßnahmen entwickelt und umgesetzt wer-

den. Ein umfassendes Konzept der Projektüberwachung und -steuerung trägt dazu bei, Erfolge sichtbar zu ma-

chen und den Umsetzungsprozess auch über einen langen Zeitraum auf Kurs zu halten. Es unterstützt somit das 

Masterplanmanagement bei seinen Steuerungs- und Führungsaufgaben. 

Beim Controlling unterscheidet man nach strategischem und operativem Controlling. Das strategische Control-

ling richtet sich auf die langfristige Planung und Kontrolle des Gesamtprozesses, während das operative Con-

trolling auf die einzelnen Projekte konzentriert ist. Während sich das operative Controlling auf quantifizierte 

Größen als Grundlage für den Steuerungsprozess konzentriert, bezieht das strategische Controlling auch die 

qualitativen Faktoren in den Planungsprozess mit ein. 

Das strategische Controlling ist somit eine Aufgabe des Masterplanmanagements, während die Projektleiter für 

die Überwachung des Fortschritts der einzelnen Projekte verantwortlich sind. Beide Ebenen müssen vernetzt 

sein – ohne die Vorgaben des strategischen Controllings kann keine Ausrichtung der einzelnen Projekte und 

Maßnahmen auf die Gesamtziele des Masterplans erfolgen. Und ohne die Ergebnisse des operativen Control-

lings kann der Gesamtprozess nicht bewertet und gesteuert werden. Das Controlling erfordert auf beiden Ebe-

nen klare Abläufe, Zuständigkeiten und Bewertungskriterien.  

Das Controlling erfolgt auf beiden Ebenen prinzipiell nach dem gleichen Ablaufschema (siehe Abbildung 9-1). 

- Festlegung der Ziele und Maßnahmen, 

- Umsetzung der Maßnahmen, 

- Überprüfung der Maßnahmen / organisatorischen Abläufe, 
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- Steuerung des Prozesses. 

Der Controllingprozess ist zukunftsorientiert auf die Steuerung des Handelns sowie die Unterstützung und 

Leitung auf dem Weg zum Ziel des Masterplanprozesses ausgerichtet.  

Das Monitoring ist eine zentrale Komponente des Controllingsystems. Es dient der Überprüfung der Maßnah-

men und der organisatorischen Abläufe und umfasst die Feststellung des Ist-Zustandes, den Vergleich dieses 

Ist-Zustandes mit dem angestrebten Soll-Zustand und die Identifikation von Abweichungen. Auf mögliche Krite-

rien für das Monitoring auf der strategischen und der organisatorischen Ebene wird in den nachfolgenden Kapi-

teln eingegangen. Diese müssen im Verlauf des Umsetzungsprozesses überprüft und gegebenenfalls angepasst 

werden. 

 

Abbildung 9-1: Ablaufschema des Controllingprozesses 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auf beiden Controllingebenen ist die Festlegung klarer Zuständigkeiten erforderlich, um auch langfristig ein 

gutes Projektmanagement sicherzustellen. Der Controllingablauf muss klar geregelt und dokumentiert sein, 

vorzugsweise in einem Controllinghandbuch, so dass auch Personen, die neu in das Controlling einsteigen, die 

Vorgehensweisen gut nachvollziehen und durchführen können.  

Für die Bewertung und Steuerung des Prozesses müssen eindeutige, nachweisbare Kriterien festgelegt werden. 

Hierdurch wird auch eine Vergleichbarkeit der Projekte und Prozesse ermöglicht.  
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Dabei sollten vier Themenfelder betrachtet werden: 

- Ökologische Wirkung, 

Hier wird überprüft, in welchem Maß die Ziele des Masterplans – Energieeinsparung und Reduktion 

der CO2-Emissionen - erreicht werden.  

- Ökonomische Wirkung, 

In diesem Themenfeld wird untersucht, in welchem Umfang finanzielle Mittel eingesetzt wurden und 

wie das Kosten-Nutzenverhältnis in Bezug auf die Zielerreichung zu bewerten ist. Darüber hinaus sollte 

auch betrachtet werden, welche ökonomischen Effekte in Osnabrück erreicht wurden wie z. B. die 

Steigerung der Zahl der Arbeitsplätze im Handwerk oder im Bereich der erneuerbaren Energie, sofern 

hierzu Daten verfügbar sind. 

- Soziale Wirkung und Akzeptanz des Prozesses / der Maßnahmen, 

Dieses Themenfeld wird überwiegend auf der strategischen Ebene betrachtet oder bei Maßnahmen, 

die einen größeren Personenkreis betreffen. 

Auf der strategischen Ebene wird zum einen die Akzeptanz des Masterplans in der Bevölkerung unter-

sucht. Zum anderen kann auch eine Überprüfung der Akzeptanz von Einzelmaßnahmen vorgenommen 

werden. Es würde jedoch einen zu großen Aufwand darstellen, dies für alle Maßnahmen durchzufüh-

ren. Daher sollte hier das Controlling auf solche Maßnahmen beschränkt sein, die einen größeren Per-

sonenkreis bzw. spezielle Zielgruppen betreffen. 

- Qualität der Organisations- und Entscheidungsstruktur des Masterplanprozesses. 

Auch die organisatorischen Abläufe und Entscheidungsprozesse des Masterplans sollten in regelmäßi-

gen Abständen dahingehend überprüft werden, ob sie für die weitere erfolgreiche Durchführung des 

Masterplanprozesses geeignet sind oder Veränderungen vorgenommen werden müssten. Im Rahmen 

des strategischen Controllings muss ebenfalls kontrolliert werden, ob die Grundannahmen, unter de-

nen die Ziele und Zwischenziele des Entwicklungspfades definiert wurden, noch Gültigkeit haben. 

9.1 STRATEGISCHES CONTROLLING 

Ausgangspunkt für das strategische Controlling sind zum einen die Zielsetzungen des Masterplans 100 % Klima-

schutz sowie der in diesem Bericht aufgezeigte Entwicklungspfad und zum anderen die strategischen Stadtziele 

Osnabrücks. Ziele des Masterplans sind die Reduzierung der CO2-Emissionen um 95 % und die Senkung des 

Endenergiebedarfs bis 2050 um 50 % im Vergleich zu 1990.  

Die Ziele des Masterplans müssen im Kontext der Gesamtziele der Stadt gesehen werden. Diese strategischen 

Stadtziele werden vom Rat der Stadt festgelegt. Jährlich werden Entwicklungsschwerpunkte (ESP) zur Errei-
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chung der strategischen Stadtziele festgelegt und durch operative Ziele konkretisiert. Diese werden auf Umset-

zungsmaßnahmen bzw. Handlungsschritte heruntergebrochen (Abbildung 9-2).  

 

Abbildung 9-2:  Zielsystem der Stadt Osnabrück 

Quelle: Stadt Osnabrück 

Das Zielsystem der Stadt weist derzeit sieben strategische Ziele auf. Stadtziel 6 greift derzeit die Ziele des Mas-

terplans auf: die Reduktion des CO2–Ausstoßes um 95 % und die Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 % 

bis 2050 im Vergleich zu 1990. Die Stadtziele werden bislang jährlich festgelegt. Es wird empfohlen, die Mas-

terplanziele fest im Zielsystem der Stadt zu verankern und zukünftig weitere Entwicklungsschwerpunkte zu 

generieren, um dieses Ziel zu erreichen. 

Für das Jahr 2013 hat die Stadt für das Stadtziel 6 folgende Entwicklungsschwerpunkte festgelegt: 

- Errichtung von Neubauten im Passivhausstandard, 

- Energiemanagement und Energiecontrolling, 

- Planung und Umsetzung von CO2-reduzierenden Maßnahmen im Städtebau, 

- Förderung einer klimafreundlichen Mobilität, 

- Administrative Projektleitung des „Masterplans 100 % Klimaschutz“, 

- Entwicklungsschwerpunkte des OSB:  
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o Gestaltungskonzept für die Einfallstraßen sowie den Wallring unter Berücksichtigung der 

Feinstaubbindung und CO2- Reduzierung 

o CO2-Reduzierung durch das Konzept des OSB „energieautark 2020!“ 

Diese Entwicklungsschwerpunkte werden auch in den Handlungsfeldern und Maßnahmen des Masterplans 

100 % Klimaschutz aufgegriffen. Erfolge bei der Umsetzung des Masterplans tragen somit direkt zur Erreichung 

der Stadtziele bei. 

Vor dem Hintergrund dieser engen Verknüpfung der strategischen Stadtziele und dem Masterplan ist es sinn-

voll und effizient, das strategische Controlling und das Monitoring des Masterplans mit demjenigen des strate-

gischen Stadtziels 6 zusammenzuführen.  

9.2 OPERATIVES CONTROLLING 

Das operative Projektcontrolling hat die Erfolge der einzelnen Maßnahme / Aktivität im Blick. Operatives Pro-

jektcontrolling ist eine Aufgabe derjenigen, die für die jeweilige Maßnahme / Aktivität verantwortlich sind (kurz 

Maßnahmenverantwortliche). Die Struktur des operativen Controllings entspricht im Prinzip derjenigen des 

strategischen Controllings (siehe Abbildung 9-1). 

Der Maßnahmenverantwortliche ermittelt, ob und wann die Projektziele erreicht werden. Außerdem bewertet 

er den Stand der jeweiligen Maßnahme, identifiziert Hemmnisse, die deren erfolgreiche Umsetzung eventuell 

gefährden können und schlägt gegebenenfalls geeignete Korrekturmaßnahmen vor. Er informiert den / die 

Masterplanmanager/In mindestens einmal jährlich über den Stand der Umsetzung und die geplanten nächsten 

Schritte. Das zentrale Dokument hierfür ist der aktualisierte Maßnahmenbogen der für den Maßnahmenvor-

schlag erstellt wird und für die Controllingzwecke erweitert werden muss.
30

 

Bei signifikanten Veränderungen inhaltlicher Art oder deutlichen zeitlichen Verzögerungen teilt der Projektver-

antwortliche die vorgesehenen Korrekturmaßnahmen bzw. Planveränderungen ebenfalls mit. Ein Anreiz für die 

Übermittlung der Daten könnte ein noch zu entwickelnder Benchmark für Klimaschutzmaßnahmen in Osnab-

rück sein. 

Nach Abschluss einer Maßnahme erfolgt eine Auswertung. Die Auswertung wird gemeinsam von dem Maß-

nahmenverantwortlichen und der / dem Masterplanmanager/In vorgenommen. Hierbei wird festgestellt: 

- ob die angestrebten Ziele erreicht wurden, 

- was gut funktioniert hat, 

- welche Ansätze fehlgeschlagen sind, 

- welche Folgemaßnahmen evtl. daraus resultieren können und  

                                                                 
30

  Hierauf wird im Zusammenhang mit den Monitoringinstrumenten und –kriterien noch eingegangen (siehe Kapitel 9.5). 
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- ob sich die Maßnahmen oder die dabei gewählte Vorgehensweise als Vorbild für weitere Maßnahmen 

eignen. 

Der Verlauf des Projekts und dessen Ergebnisse werden in Form eines Kurzberichts (max. 10 Seiten) festgehal-

ten. Erfolgreiche, vorbildliche Projekte und Ansätze sollten öffentlichkeitswirksam dargestellt und im nächsten 

Bericht über den Masterplan eingehender erläutert werden. 

Das operative und das strategische Controlling können nicht streng voneinander getrennt werden, da eine 

Wechselwirkung zwischen diesen beiden Bereichen besteht: Die operative Planung – im Fall des Masterplans 

die der einzelnen Umsetzungsmaßnahmen - hängt sehr stark von der strategischen Planung ab: Nur solche 

Maßnahmen können Teil des Masterplans sein, die zur Erreichung der Ziele des Masterplans Beiträge leisten 

können. Andererseits liefern die Überlegungen und Ergebnisse auf der operative Ebene wichtige Anregungen 

für die (möglicherweise) erforderlichen Anpassungen der Strategie zur Erreichung der Masterplanziele. Dies 

könnte z. B. der Fall sein, wenn sich zeigt, dass angestrebte Einsparziele in einem Bereich nicht realisiert wer-

den können und dadurch intensivere Aktivitäten in anderen Bereichen erforderlich werden. 

Aufgrund der engen Verknüpfung des strategischen und des operativen Controllings wird bei der folgenden 

Darstellung nicht nach diesen beiden Aspekten differenziert. 

9.3  AKTEURE DES CONTROLLINGS UND IHRE AUFGABEN 

Das Controlling auf der strategischen Ebene sollte das Masterplanmanagement, d. h. die Projektgruppe in Zu-

sammenarbeit mit dem / der Masterplanmanager/In, übernehmen. Der Monitoring- und Controllingablauf folgt 

dem in Abbildung 9-1 dargestellten Schema. Dabei sind folgende Aufgaben und Rollen zu unterscheiden: 

Projektgruppe: Festlegung der Ziele und Zwischenziele des Masterplans, 

   Fachliche Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen, 

Auswahl der umzusetzenden Maßnahmen im kommenden Haushaltsjahr, 

Erstellung einer Vorlage für den Rat der Stadt durch die zuständigen Fachprüfer, 

 Bewertung des Fortschritts des Masterplanprozesses und Dokumentation von Ab-

weichungen, 

 Festlegung von Anpassungsmaßnahmen bzw. Zielanpassungen, 

Projektverantwortliche: Umsetzung der Projekte / Maßnahmen, operatives Controlling, Dokumentation des 

Projekt- / Maßnahmenfortschritts, Information des / der Masterplanmanager/In 

über den Projektfortschritt 

Masterplanmanager/In: Koordinierung des Controllingprozesses, 

Erfassung der Daten aller Projekte des Masterplanprozesses, 
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Überprüfung des Fortschritts des Masterplanprozesses: 

Soll-Ist-Vergleich der Zielerreichung des Prozesses bezüglich der Reduktion des 

Endenergieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Hierfür werden die Ergebnisse 

der Energiebilanz der Stadt Osnabrück, die durch den Fachbereich Umwelt und 

Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden, herangezogen. 

Soll-Ist-Vergleich bezüglich des Umsetzungsstandes der Projekte in den Hand-

lungsfeldern. Die hierfür erforderlichen Informationen erhält der / die Master-

planmanager/In von den Projektverantwortlichen.  

Dokumentation des Standes der Umsetzung und Veröffentlichung der Ergebnis-

se (mit Unterstützung der Pressestelle der Verwaltung). Das Berichtswesen hier-

für sollte möglichst standardisiert sein. 

„Auditor“: Überprüfung der organisatorischen Abläufe des Masterplans. Bezüglich dieses As-

pekts wird untersucht, ob die zur Beginn der Umsetzung festgelegten Organisations-

strukturen, Rollen und Entscheidungsprozesse sowie Informationswege noch geeig-

net sind für die Erreichung der Ziele des Masterplans. Ein wichtiger Aspekt ist die 

ausreichende Ausstattung der verschiedenen Akteure mit Personal- und Finanzres-

sourcen für die Erfüllung der ihnen zugedachten Aufgaben. Dies gilt insbesondere 

auch für die Ebene des Masterplanmanagements: Die hier anfallenden Aufgaben 

können nicht nebenbei erledigt werden, sondern erfordern eine ausreichende per-

sonelle Ausstattung. 

Die Durchführung der Überprüfung der organisatorischen Abläufe sollte nach Mög-

lichkeit durch einen „Auditor“, der nicht direkt in den Masterplanprozess involviert 

ist, erfolgen. Dieser kann aus der Verwaltung kommen oder ein Externer sein. Kern-

stück des Überprüfungsprozesses ist die Befragung aller relevanten Akteursgruppen 

anhand eines Leitfadens. 

Externe Fachleute: Überprüfung der sozialen Wirkung und der Akzeptanz des Prozesses / der Maßnah-

men. Hierfür sind Befragungen der Bevölkerung bzw. ausgewählter Gruppen erfor-

derlich. Dabei können verschiedene Befragungsmethoden angewandt werden. Zu-

künftig könnte die Befragung per Internet, wie sie im Rahmen des regionalen Ener-

giekonzepts der Region südlicher Oberrhein durchgeführt wird, eine interessante Op-

tion sein. Diese Befragungen überfordern in der Regel die Personalkapazitäten des 

Masterplanmanagements / der Verwaltung und sollten daher von externen Fachleu-

ten durchgeführt werden.  
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9.4 CONTROLLINGZYKLEN 

Das strategische Controlling muss während des gesamten Prozesses der Umsetzung des Masterplans regelmä-

ßig stattfinden. Bezüglich des Monitoring- und Controllingzyklus wird Folgendes empfohlen: 

- Erfassung des Ist-Zustands zu Beginn der Phase II des Masterplanprozesses in einer Projektdatenbank 

Die durch die Projektgruppe beschlossenen Maßnahmen werden dokumentiert und in einer Projektda-

tenbank erfasst. Diese enthält alle wichtigen Projektdaten, die in den Maßnahmenbögen (siehe Tabelle 

9-1) erfasst wurden und kann sich auf die im Anhang dieses Berichts aufgeführten Maßnahmenbögen 

stützen.  

Für die Dokumentation des Ist-Zustands der Organisationsstrukturen, Rollen und Entscheidungspro-

zesse sowie Informationswege kann die Darstellung in Kapitel 3.2 herangezogen werden.  

o Erster Controllingzyklus gegen Ende der Phase II des Masterplans 

Vor Abschluss der Phase II des Masterplans sollte ein erstes Monitoring der Entwicklung des Master-

planprozesses vorgenommen werden, sowohl auf der strategischen als auch der operativen Ebene für 

die Maßnahmen, mit deren Umsetzung bereits begonnen oder die evtl. sogar schon abgeschlossen 

wurden. 

o In der kurzfristigen Perspektive bis 2020 sollte das Controlling im Jahresrhythmus durchgeführt wer-

den, wobei für die Überprüfung der Eignung der organisatorischen Abläufe des Masterplans ein zwei-

jähriger Rhythmus in dieser Phase ausreicht. Bezüglich der Überprüfung der sozialen Wirkung und der 

Akzeptanz ist aufgrund der eher langsamen Veränderungsprozesse in diesem Bereich ein Monitoring 

alle fünf Jahre ausreichend.  

o In der mittelfristigen Perspektive bis 2030 können die Zeiträume verlängert werden. Diese sollten ba-

sierend auf den Erfahrungen der vorangegangen Phase festgelegt werden. Sollte sich hier die Wieder-

holung in kurzen Abständen als erforderlich erwiesen haben, sollte ein Zwei-Jahres-Rhythmus erwo-

gen werden. Sonst dürfte auch eine Kontrolle etwa alle drei bis vier Jahre ausreichend sein. Hinweise 

können hier auch die Ergebnisse der Energiebilanz der Stadt Osnabrück geben, die derzeit alle zwei 

Jahre aktualisiert wird.  

o Ab 2030 dürfte ein Monitoring etwa alle fünf Jahre ausreichend sein, sofern sich der Masterplanpro-

zess bis dahin etabliert hat. 
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Tabelle 9-1: Beispiel für die Struktur des Maßnahmenbogens zur Ersterfassung einer Maßnahme  

Titel des Projekts / der Maßnahme Errichtung eines Biomassebrenners für 
das Nahwärmesystem Hafenringstraße 

Priorität 

 

Projekt- und Maßnahmen-Nr.: EE-3 

Handlungsfeld: Erneuerbare Energien 

Vorschlagender Akteur: Stadt Osnabrück und Osnabrücker ServiceBetrieb 

Koordination und Leitung: Stadt Osnabrück und Osnabrücker ServiceBetrieb 

Akteure und Kooperationspartner Pro-Energie, Stadtwerke Osnabrück AG 

Zielgruppe:  Kommune / kommunaler Gebäude 

Umsetzungsstand:  Maßnahme wurde beschlossen 

Umsetzungszeitraum/ -zeitpunkt/ 
Zeitrahmen: 

2015 

Beschreibung des Projekts bzw. der Maßnahme: 

Der Rat der Stadt hat am 17. Dezember 2013 die Erweiterung des Nahwärmenetzes Hafenringstraße, die 
Einbindung einiger kommunaler Gebäude in diese Wärmeversorgung sowie die Errichtung eines 
Biomassebrenners beschlossen. Durch die Maßnahmen soll im Vergleich zur Wärmeerzeugung durch die 
bestehende Gasheizung eine CO2-Ersparnis von 245.000 kgCO2/a erreicht werden. 

Ziele des Projekts bzw. der Maßnahme: 

CO2-Ersparnis von 245.000 kgCO2/a  

Voraussichtliche Kosten: 460.000 €  

Finanzierung: Stadt Osnabrück (Beschluss des Rates vom 17. Dezember 
2013) 

Voraussichtlicher Personalbedarf: kein zusätzlicher Personalbedarf 

Voraussetzungen: keine weiteren Voraussetzungen erforderlich 

Mögliche Hemmnisse: keine 

Nächste Schritte: 

Planung der Errichtung des Biomassebrenner und der Einbindung der Gebäude 

Endenergieeinsparung: - Einsparung CO2: + Kosten: ++ Kosten Stadt: o 

Kooperationsaufwand:  ++ Multiplikatoreffekt: + Hemmnisse: ++ Personal Stadt: ++ 
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9.5 MONITORINGINSTRUMENTE UND -KRITERIEN 

Die wesentlichen Monitoring- und Controllinginstrumente, die im Rahmen des Controllings des Masterplans 

zum Einsatz kommen sollen, und die zugehörigen Bewertungskriterien sind in in den nachfolgenden Tabellen 

zusammengefasst. 

Tabelle 9-2: Monitoring- und Controllinginstrumente des strategischen Controllings 

Monitoringinstrumente Inhalt Verantwortlicher Akteur 

Energie- und CO2-Bilanz der 
Stadt Osnabrück, erstellt mit 
ECOregion 

Endenergieverbrauch und den CO2-
Emissionen der Stadt Osnabrück nach 
Sektoren und Energieträgern 

Stadt Osnabrück - Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (FB 68) 

Energiebericht der Stadt Osn-
abrück 

Energieverbrauch kommunale Ge-
bäude (vom Eigenbetrieb Immobilien- 
und Gebäudemanagement) nach 
Strom und Wärme 

Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement - Fachdienst 
Technische Betriebe (23-4) 

Projektdatenbank Übersicht über aktuelle Projektdaten  
Masterplanmanager/In / Projekt-
verantwortliche 

Audit / Befragung 
Überprüfung der organisatorischen 
Abläufe des Masterplans 

Auditor (Verwaltungsmitarbeiter, 
der nicht am Masterplanprozess 
teilnimmt, oder Externer) 

Befragungen der Bevölkerung 
Überprüfung der sozialen Wirkung 
und Akzeptanz  

Externe Fachleute 

Controllinginstrumente Inhalt Verantwortlicher Akteur 

Soll-Ist-Vergleich  

Zielerreichung des Masterplanprozes-
ses 

Umsetzungsstandes der Projekte in 
den Handlungsfeldern  

Masterplanmanager/In  

Abweichungsanalyse 
Abweichungen zwischen Soll- und Ist-
Zustand bei der Zielerreichung 

Masterplanmanager/In 

Bericht zum Stand des Master-
planprozesses 

Zusammenfassung der zentralen Er-
gebnisse der vorgenannten Monito-
ringinstrumente  

Masterplanmanager/In 

Teilnahme am European Energy 
Award 

Internationales Qualitätsmanage-
mentsystem und Zertifizierungsver-
fahren für kommunale Energieeffizi-
enz und Klimaschutz  

Stadt Osnabrück – Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (FB 68) 

Bezüglich der Kriterien und der zu erfassenden Daten muss darauf geachtet werden, eine übertriebene Fein-

steuerung und zu große Detailanalysen zu vermeiden. Beides ist geeignet, den Aufwand für die Erfassung der 

erforderlichen Informationen unangemessen zu steigern und Ablehnung des Controllingprozesses hervorzuru-

fen.  
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Hinsichtlich der Qualität der Daten sollte möglichst auf eine hohe Güte der Daten geachtet werden. Dies be-

deutet, dass sich das Monitoring überwiegend auf lokale Primärdaten stützt. Lokale Primärdaten sind aktuelle 

energetische oder soziodemografische Daten, die direkt von Projektbeteiligten wie z. B. den Stadtwerken Osn-

abrück oder den Fachämtern stammen. In der Stadt Osnabrück basiert die Energiebilanz überwiegend auf loka-

len Primärdaten.  

Der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, der für die Erstellung der Energiebilanz verantwortlich ist, ist konti-

nuierlich um eine Ausweitung der lokal erhobenen Daten bemüht und stellt hierdurch die Qualität der Energie-

bilanz sicher. Auf statistische Daten mit regionalem Bezug, die z. B. von Fachämtern des Landkreises Osnabrück, 

den Bezirksregierungen oder wissenschaftlichen Instituten bereitgestellt werden, wird in Osnabrück nur in 

geringem Umfang zurückgegriffen. Gleiches gilt für bundes- oder landesweite statistische Daten. Nur zu weni-

gen Aspekten wie z. B. der Nutzung von Umweltwärme und Flüssiggas oder beim Flugverkehr wird bislang Osn-

abrück sein Anteil am Bundesdurchschnitt zugerechnet (siehe Kapitel 4.4, Analyse des Status quo des Energie-

verbrauchs). Für das Monitoring im strategischen Controlling werden zunächst nur die Kriterien, die in der 

nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind, vorgeschlagen. Eine Erweiterung des Kriterienkatalogs im Verlauf des 

Masterplanprozesses kann sich als sinnvoll erweisen. 

Tabelle 9-3: Monitoringkriterien für das strategische Controllings nach Themenfeldern  

Themenfeld Kriterium Indikator/en Ausprägung 
Monitoringinstrument / 

Datenquelle 

Ökologie 
Reduktion Energie-

verbrauch 

Endenergieverbrauch Strom, 

Wärme Osnabrück 

Endenergieverbrauch nach 

Energieträgern 

Nach Sektoren 

 

Energiebilanz, Soll-Ist-

Vergleich, Abweichungs-

analyse / 

FB 68, Stadtwerke Osn-

abrück AG 

 
Steigerung Strom-

erzeugung durch EE 

Menge eingespeiste Energie  

Anteil EE-Strom am Strom-

verbrauch 

Strom aus PV, 

Wind, Biomasse, 

Wasserkraft 

Energiebilanz, Soll-Ist-

Vergleich, Abweichungs-

analyse /  

Stadtwerke Osnabrück 

AG, FB 68 

 

Entwicklung Wär-

meerzeugung durch 

Erneuerbare Ener-

gien 

Menge erzeugt Wärmeener-

gie  

Anteil EE-Wärme am Wärme-

erbrauch 

Solarthermieanla-

gen, Wärmepum-

pen, Biomassehei-

zungen  

Energiebilanz, Soll-Ist-

Vergleich, Abweichungs-

analyse / 

Schornsteinfeger, Stadt-

werke Osnabrück AG, FB 

68 

 
Kraft-Wärme-

Kopplung 

Installierte Leistung  

- dezentrale Anlagen  

- Nahwärmesysteme  

Anteil KWK-Strom und –

wärme an Gesamt-verbrauch 

Osnabrück 

Biomasse 

Biogas 

Erdgas 

Energiebilanz / Stadt-

werke Osnabrück AG, 

Unternehmen, FB 68 
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Themenfeld Kriterium Indikator/en Ausprägung 
Monitoringinstrument / 

Datenquelle 

Ökologie ff. 
Reduktion CO2-

Emissionen 

CO2-Emissionen pro Jahr 

 

Nach Sektoren 

Nach Energieträ-

gern 

Pro Einwohner 

CO2-Bilanz, Soll-Ist-

Vergleich, Abweichungs-

analyse / FB 68 

 

 
Steigerung Einsatz 

Elektromobile 

Anzahl Elektromobile 

Anteil Elektromobile an KfZ in 

Osnabrück 

Differenzierung 

PKW öffentlicher 

Nahverkehr 

Soll-Ist-Vergleich, Abwei-

chungsanalyse / Team 

Strategische Stadtent-

wicklung und Statistik 

Ökonomie 
Steigerung Sanie-

rungsrate 

Anzahl und Anteil sanierter 

Gebäude an Gebäudebestand 

Gesamtsumme 

Pro Jahr im Be-

trachtungszeitraum 

Soll-Ist-Vergleich, Abwei-

chungsanalyse / KfW-

Förderfälle, Wohnungs-

wirtschaft, Stadt Osnab-

rück 

 

Neu errichtete 

Anlagen zur Nut-

zung erneuerbarer 

Energien 

Anzahl der Anlagen 

 

 

 

Investitionssummen 

Nach Strom- und 

Wärmeerzeugung 

Nach Energieträger 

 

Nur für Wärmeer-

zeugung 

Soll-Ist-Vergleich, Abwei-

chungsanalyse / 

Stadtwerke Osnabrück 

AG (Strom), Bafa, KfW 

 

Arbeitsplätze durch 

erneuerbare Ener-

gien und Sanierun-

gen 

Anzahl Beschäftige im Be-

reich EE im Vergleich zu 2010 

Anzahl Beschäftige im Baube-

reich im Vergleich zu 2010 

 

Bericht zum Masterplan-

prozess / 

Team Strategische Stadt-

entwicklung und Statistik 

 

Sanierungsrate 

kommunale Gebäu-

de 

Anzahl und Anteil sanierter 

Gebäude an Gebäudebestand 
 

Energiebericht der Stadt/ 

Stadt Osnabrück 

 
Steigerung Energie-

beratung 

Anzahl Energieberatung 

 

Anzahl im Vergleich zum 

Vorjahr 

Geförderte Ener-

gieberatung  

- Haushalte 

- Wirtschaft 

Sonstige Energiebe-

ratung 

Bericht zum Masterplan-

prozess / 

KfW, Stadtwerke Osnab-

rück AG, Stadt Osnabrück 

Energieberater, IHK 

Soziales und 

Akzeptanz 
Energiekosten  

Anteil Energiekosten an 

Haushaltekosten 

Private Haushalte 

Kommunaler Haus-

halt 

Bericht zum Masterplan-

prozess / 

Stat. Landesamt, Stadt 

Osnabrück 

 
Entwicklung Miet-

kosten 

Entwicklung der Kalt- und 

Warmmiete  

Sanierte 

/unsanierte Miet-

wohnungen 

Bericht zum Masterplan-

prozess / 

Mietspiegel, Öko-

Mietspiegel, Wohnungs-

wirtschaft 
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Themenfeld Kriterium Indikator/en Ausprägung 
Monitoringinstrument / 

Datenquelle 

Soziales und 

Akzeptanz ff  

Bekanntheitsgrad 

des Masterplanpro-

zesses 

Kenntnis des Masterplans 

Bürgerinnen und Bürger, evtl. 

nach Milieugruppen 

Wirtschaft  

Verwaltung 

Unbekannt 

grobe Kenntnis 

Detailkenntnis 

 

 

Audit, Befragungen / 

Befragung durch Externe 

 
Akzeptanz des 

Masterplans 

Bewertung Masterplan: 

Bürgerinnen und Bürger, evtl. 

nach Milieugruppen 

Wirtschaft  

Verwaltung 

 

Ablehnung 

Gleichgültigkeit 

Zustimmung 

Mitwirkung 

Audit, Befragungen / 

Befragung durch Externe  

 

. 

Möglichkeiten der 

Einbin-

dung/Mitgestaltbar

keit Masterplanpro-

zess 

Bewertung durch: 

Bürgerinnen und Bürger 

Wirtschaft  

Verwaltung 

 

Nicht gegeben 

Gut  

Sehr gut 

Audit, Befragungen / 

Befragung durch Externe 

 Zustimmung zu 

(Neubau von) EE-

Anlagen in der 

Umgebung des 

Wohnortes 

Bürgerinnen und Bürger 

Ablehnung 

Zustimmung unter 

Vorbehalt 

Zustimmung 

Audit, Befragungen / 

Befragung durch Externe 

Qualität der 

Organisations- 

und Entschei-

dungsstruktur  
Mitwirkung bei der 

Gremienarbeit 

Zahl der Teilnehmer an den 

Sitzungen der Gremien des 

Masterplans 

 

wenige Teilnehmer 

Großer Teil der 

Mitglieder meist 

anwesend 

Gremien fast sind 

jedes Mal vollzählig 

Bericht zum Masterplan-

prozess Protokolle der 

Gremiensitzungen 

 

Zufriedenheit mit 

der Arbeit der 

Gremien 

Bewertung der Arbeit der 

Gremien durch die Mitglieder 

der Gremien sowie durch den 

Rat der Stadt 

 

Sehr zufrieden, 

keine Änderungen  

Generell zufrieden, 

einige Änderungen  

Wenig zufrieden, 

zahlreiche Ände-

rungen  

Audit, Befragungen / 

Befragung durch Auditor 

oder Externe 
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9.6 VERÖFFENTLICHUNGEN DER MONITORINGERGEBNISSE  

Im Zeitraum bis 2020 sollte jährlich ein Bericht zum Stand des Masterplanprozesses erstellt werden. Dieser soll 

Auskunft geben über den Stand des Gesamtprozesses (Energie-/CO2-Einsparung), die Entwicklung der Maß-

nahmen/Projekte, Veranstaltungen sowie die Aktivitäten der Gremien des Masterplans und die geplanten 

nächsten Schritte. Insbesondere sollte auch über den Stand der Stadt-Umland-Kooperation berichtet werden. 

Der Bericht zum Masterplan ersetzt nicht den Energiebericht der Stadt Osnabrück, sondern nutzt dessen Er-

gebnisse.  

Die breite Öffentlichkeit sollte in Artikeln in der Presse über den Jahresbericht des Masterplans informiert wer-

den und bei Interesse die Möglichkeit haben, diesen via Internet einzusehen. Hier sollten z. B. eine Übersicht 

über alle Klimaschutzprojekte und –aktivitäten des Masterplans zu finden sein. Auch könnten wichtige Ergeb-

nisse der Beiratssitzungen sowie Beschlüsse der Projektgruppe dort veröffentlicht werden.  
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10 BETEILIGUNGS- UND NETZWERKKONZEPT 

Das hochgesteckte Masterplanziel der Klimaneutralität mit einer Zeitperspektive bis 2050 ist nur unter Beteili-

gung aller gesellschaftlichen Gruppen, aller Bürgerinnen und Bürger, aller Institutionen und aller vor Ort tätigen 

Wirtschaftsbetriebe zu erreichen. Deshalb ist es die zentrale Aufgabe, geeignete Beteiligungsstrukturen zu 

schaffen und den Masterplanprozess langfristig zu institutionalisieren.  

Hierfür wurden in der nun abgeschlossenen ersten Phase des Masterplans von der Stadt Osnabrück bereits 

Grundlagen gelegt: Die Stelle der Masterplanmanagerin wurde eingerichtet und besetzt; eine Prozesssteue-

rungsgruppe (Projektgruppe) auf Ebene der Verwaltung eingerichtet und ein – unabhängig von Politik und 

Verwaltung arbeitender – Masterplanbeirat geschaffen. Dieser setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Institu-

tionen, Vereine und Verbände sowie aus der örtlichen Wirtschaft zusammen. Diese Gremien sind etabliert und 

haben maßgeblich an der Erstellung des Masterplans mitgewirkt. Neben den lokalen Beteiligungsstrukturen 

wurden auch bereits Strukturen auf der Ebene der Masterplanregion sowie auf Bundesebene geschaffen.  

Das Beteiligungskonzept des Masterplans der Stadt Osnabrück umfasst drei unterschiedliche räumliche Ebe-

nen: die Bundesebene, die regionale Ebene und die Ebene der Stadt selbst. Andererseits gibt es auch hinsicht-

lich der Beteiligungsform verschiedenen Ebenen. Im Folgenden wird zunächst auf die drei räumlichen Ebenen 

der Beteiligung eingegangen, anschließend auf die verschiedenen Formen der Beteiligung. Die inhaltliche Aus-

gestaltung der verschiedenen Formen der Beteiligung, die in Kapitel 10.2 dargestellt sind, wird Gegenstand der 

nächsten Phasen des Masterplanprozesses sein. Der Aspekt der Beratung ist nicht Gegenstand des Beteili-

gungskonzepts, sondern stellt einen eigenen Maßnahmenschwerpunkt dar (siehe dazu auch Kapitel 6.4) 

10.1 EBENEN DER BETEILIGUNG 

Beteiligung findet im Kontext des Masterplans auf drei Ebenen statt: der Bundesebene, der Ebene der Master-

planregion und auf Ebene der Stadt Osnabrück, der lokalen Ebene. 

10.1.1 BUNDESEBENE 

Begleitforschung Masterplan 100 % Klimaschutz 

Für die Projekte, die im Rahmen des Förderprogramms „Masterplan 100 % Klimaschutz“ gefördert werden, hat 

das Bundesumweltministerium eine wissenschaftliche Begleitforschung eingerichtet. Durch die Begleitfor-

schung soll ein Netzwerk der Masterplankommunen geschaffen, der Fortschritt der Projekte beobachtet und 

ein gemeinsamer Lernprozess vorangebracht werden. Bislang haben sich die Vertreter der Kommunen bei fünf 

Arbeits- und Vernetzungstreffen zu verschiedenen Themen wie z. B. der Bilanzierung von Treibhausgas-

Emissionen, der Organisation von Masterplanprozessen sowie der Einbeziehung von kommunalen und privaten 
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Entscheidungsträgern ausgetauscht. Es hat sich dabei gezeigt, dass insbesondere zwischen benachbarten Regi-

onen im Verlauf des Prozesses enge Kooperationen entstanden.  

Die Kontakte, die durch die Begleitforschung bereits geschaffen wurden, werden auch in der weiteren Fortfüh-

rung des Masterplans neue Impulse für die Arbeit vor Ort geben können. Ziel sollte sein, das Netzwerk auch 

langfristig zu etablieren und so den Erfahrungsaustausch auch über das Ende der Förderung hinaus sicherzu-

stellen. Dies gilt besonders im Hinblick auf solche Probleme und Herausforderungen, denen sich alle beteiligten 

Kommunen stellen müssen. Hierzu gehören sowohl Fragen der Vernetzung und der langfristigen Motivation 

der Akteure vor Ort, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene, die eine ökolo-

gische und klimaorientierte Kommunalpolitik erschweren. Hier können die Masterplanakteure zusammen mehr 

erreichen als jeder einzelne allein.  

10.1.2 REGIONALE EBENE  

Die Masterplanregion 

In der Masterplanregion Osnabrück-Steinfurt-Rheine gibt es bereits verschiedene 

Netzwerke auf der Ebene der Verwaltung, der Wirtschaft und der Wissenschaft (sie-

he Kapitel 4.3). Diese Netzwerke beziehen sich überwiegend auf den Raum Stadt 

Osnabrück und Landkreis Osnabrück. Mit den vier Masterplanprojekten in der Stadt 

und dem Landkreis Osnabrück sowie dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine wurde 

eine neue Kooperation zwischen diesen Gebietskörperschaften angestoßen. Diese hat die Schaffung einer Mas-

terplanregion 100 % Klimaschutz zum Ziel (siehe auch Kapitel 2.2). 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Masterplanregion gliedert sich in verschiedene Ebenen: 

- Kooperationstreffen auf politischer Ebene (z. B. „Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung“, „Regio-

naler Klimagipfel“), 

- regelmäßiger Erfahrungsaustausch auf der Ebene der Masterplanmanager, 

- Zusammenarbeit auf Projektebene (z. B. Radschnellwege), 

- Erfahrungsaustausch zu Schwerpunktthemen (z. B. Workshop zum Thema „energetische Sanierung in 

der Stadt und auf dem Land“). 

Um die Zusammenarbeit zu institutionalisieren, haben die vier Gebietskörperschaften Landkreis Osnabrück, 

Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück und Stadt Rheine schon im Januar 2013 eine Kooperationsvereinbarung mit 

folgenden Inhalten getroffen: 

1. Die beteiligten vier Gebietskörperschaften der länderübergreifenden Masterplanregion setzen sich da-

für ein, gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren vor Ort einen Beitrag zur Energiewende zu 

leisten und die negativen Auswirkungen des Klimawandels so weit wie möglich zu begrenzen. 
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2. Unser Ziel ist eine lebenswerte und zukunftsfähige Masterplanregion. 

3. Wir gestalten den Wandel zur „Masterplanregion 100 % Klimaschutz“ wirtschaftlich, sozial und um-

weltverträglich. Die im Bereich Energie und Klimaschutz erzeugte Wertschöpfung möchten wir so weit 

wie möglich regionalisieren.  

4.  Zur Erreichung der Ziele engagieren wir uns unter Beteiligung der relevanten gesellschaftlichen Grup-

pen und der Öffentlichkeit insbesondere in folgenden Bereichen: 

- Ausbau der erneuerbaren Energien, 

- Förderung der Energieeffizienz, 

- sparsame Nutzung von Energie im Strom- und Wärmesektor 

- Erhöhung der Gebäudesanierungsraten, 

- klimaschonende Mobilitätskonzepte. 

5. Die Kooperation ist als „Schirm“ angelegt, unter dem die vier Gebietskörperschaften an individuellen 

Masterplänen arbeiten. Regelmäßige Treffen der Kooperationspartner dienen dem Erfahrungsaus-

tausch mit dem Ziel, die Klimaschutzaktivitäten in der Masterplanregion weiterzuentwickeln. Darüber 

hinaus sollen gemeinsame Handlungsfelder definiert und modellhafte Lösungen angestoßen werden. 

6. Folgende Themen stehen vor dem Hintergrund der Stärkung der Stadt-Umland und Umland-Umland-

Beziehungen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten: 

- Ausbau der erneuerbaren Energien, 

- Energiespeicherung, 

- klimabewusstes Verhalten von privaten Haushalten und Unternehmen, 

- klimafreundliche Mobilität als ganzheitlicher Ansatz. 

Verabredungen für die Zusammenarbeit 

a. Die Partner streben nach einvernehmlichen Lösungen für Projekte, die im Rahmen der „Masterplanre-

gion 100 %-Klimaschutz“ gemeinsam durchgeführt werden.  

b. Die Steuerung gemeinsamer Aktivitäten übernimmt eine Koordinierungsrunde. Die Partner arbeiten 

kooperativ und in gegenseitiger Wertschätzung miteinander. 

c. Das Projekt- und Veranstaltungsmanagement für gemeinsame Masterplan-Aktivitäten wird von den 

Partnern in arbeitsteiliger Verantwortung wahrgenommen. 

Die Vereinbarung ist mit Unterzeichnung der Beteiligten am 16. Januar 2013 in Kraft getreten. Ein erster Schritt 

der praktischen Umsetzung der Kooperationsvereinbarung war die Gründung der Arbeitsgruppe der Master-

planregion mit Vertretern aus den vier Gebietskörperschaften. Die AG der Masterplanregion ist ein übergeord-
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netes Gremium, in dem die Kooperationsansätze erarbeitet werden. In weiteren Arbeitsgruppen soll gezielt die 

Vernetzung in bestimmten Themenbereichen vorangebracht werden. 

Die Stadt Osnabrück ist hier bislang in zwei Arbeitsgruppen vertreten, die sich mit Verkehr/Mobilität befassen. 

Ein Thema, das bereits vorangetrieben wurde, ist die Schaffung von Radverkehrsschnellwegen. Hierzu hat die 

Stadt unter Einbeziehung der Region und des Landkreises Osnabrück ein Gutachten in Auftrag gegeben, das im 

Umkreis von 20 km um Osnabrück bereits geeignete Routen für Radverkehrsschnellwege identifiziert hat. Im 

weiteren Verlauf des Masterplans soll auf Basis der Machbarkeitsstudie die Vorplanung für einen Radschnell-

weges entwickelt werden. Ein anderes Verkehrsthemenfeld, bei dem Landkreis und Stadt Osnabrück zusam-

menarbeiten, ist das betriebliche Mobilitätsmanagement. Auch hierfür wurde gemeinsam mit zwei Wirt-

schaftsunternehmen aus der Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 

praktische Lösungsansätze, die - zumindest zum Teil - auch für andere Unternehmen, aber auch die Verwaltun-

gen der anderen Masterplankooperationspartner geeignet sind. Sie bilden auch die Grundlage für eine Befra-

gung der Studenten der Hochschulen in Osnabrück zum Thema Mobilitätsmanagement. 

Ein weiteres Handlungsfeld, in dem die Zusammenarbeit in der Region insbesondere für die Stadt Osnabrück 

von entscheidender Bedeutung ist, ist die Nutzung der Ressourcen erneuerbarer Energien in der Region. Ein 

Gutachten zur Stadt-Umland-Kooperation hat hier Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Hierzu gehören eine ver-

tiefte Kooperationsvereinbarung, die Schaffung eines gemeinsamen Bilanzraumes und die Bildung einer Ar-

beitsgruppe, die sich mit dieser Aufgabe befasst und sich der Überprüfung und Entwicklung gemeinsamer Pro-

jekte widmet. Im weiteren Verlauf werden diese Ansätze auf ihre praktische Umsetzbarkeit hin überprüft und 

konkretisiert. 

Die bereits bestehenden Kooperationsansätze zeigen, dass es sich bei der Zusammenarbeit in der Masterplan-

region nicht nur um eine Willenserklärung handelt, sondern, dass sich bereits konkrete Bereiche der Koopera-

tion und gemeinsame Projekte herauskristallisiert haben. Am Intensivsten findet bislang die Kooperation zwi-

schen Stadt und Landkreis Osnabrück statt. Dies ist aufgrund des regionalen Bezugs und der bereits bestehen-

den Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten verständlich. Im weiteren Verlauf wird die Zusammenarbeit 

auf allen relevanten Ebenen weiter ausgebaut und die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Masterplanak-

teuren, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine intensiviert. Ziel ist es, für die Masterplanregion gemeinsame 

Ziele und ein gemeinsames Rollen- und Aufgabenverständnis zu erarbeiten. Zudem sollen in der nun anstehen-

den zweiten Phase des Förderprojektes über die Kooperation auf Verwaltungsebene hinaus Formen der Koope-

ration und des Austauschs zwischen den Akteuren aus den Beiräten und den Netzwerken der jeweiligen Mas-

terplankommunen organisiert werden. 

10.1.3 LOKALE EBENE 

Nach dem Start des Projekts Masterplan 100 % Klimaschutz war einer der ersten Schwerpunkte der Stadt Osn-

abrück die Schaffung einer geeigneten Organisations- und Beteiligungsstruktur für den Masterplanprozess. Die 

Gesamtstruktur des Masterplans 100 % Klimaschutz  weist eine Differenzierung nach den Aufgaben „Entschei-
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dung“, „Projektsteuerung / Koordination“ und „Fachliche Beratung / Beteiligung / Vernetzung“ auf (siehe  

Abbildung 10-1).  

 

Abbildung 10-1:  Übersicht über die Organisationsstruktur des Projekts Masterplan 100 % Klimaschutz der Stadt 

Osnabrück 

Quelle: Stadt Osnabrück 

Diese Strukturierung ist prinzipiell angemessen und geeignet für die Erstellung eines umsetzungsorientierten 

Masterplankonzepts: Die beratenden Gremien bündeln die Vorschläge der Akteure vor Ort und überführen sie 

in umsetzungsfähige Maßnahmenvorschläge. Diese werden von der Projektgruppe, die die Gesamtverantwor-

tung für den Prozess trägt, in ein Gesamtkonzept eingebunden, über das im Anschluss der Rat der Stadt ver-

bindliche Entscheidungen trifft. Die Vernetzungsfunktion wird in diesem Prozess durch das Masterplanma-

nagement und den Masterplanbeirat wahrgenommen.  

Zentrale Elemente der Organisationsstruktur des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück sind die 

Projektgruppe des Masterplans, das Masterplanmanagement und der Masterplanbeirat. Auf lokaler Ebene 
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findet eine breite Beteiligung auch in Arbeitsgruppen, Foren und Workshops statt.
31

 Darüber hinaus wurden 

Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Masterplanregion geschaffen (siehe Kapitel 10.1.2). 

Die Abbildung 10-1 vermittelt einen Überblick über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Gremien des 

Masterplans. 

Der Rat der Stadt Osnabrück ist das oberste Gremium, welches die verbindlichen Entscheidungen zum Konzept 

des Masterplans 100 % Klimaschutz und der darin enthalten Maßnahmen sowie zu den Organisations-, Control-

ling- und Informationsstrukturen trifft.  

 

Abbildung 10-2: Organisationstruktur der Projektgruppe Masterplan 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zentrale Aufgabe der Projektgruppe ist die Steuerung des gesamten Masterplanprozesses. Die Leitung der Pro-

jektgruppe erfolgt durch den Vorstand für Städtebau, Umwelt / Klimaschutz, Feuerwehr und Ordnung der Stadt 

Osnabrück (Vorstand 3). Stimmberechtigte Mitglieder sind neben dem Vorstand für Städtebau, Umwelt / Kli-

maschutz, Feuerwehr und Ordnung, die Leiter/innen der Fachbereiche Stadtentwicklung und Integration, Städ-

tebau, Umwelt und Klimaschutz, des Osnabrücker ServiceBetriebs, des Eigenbetriebs Immobilien und Gebäu-

demanagement sowie die Masterplanmanagerin. Nicht stimmberechtigte Mitglieder sind die beiden Vorsitzen-

den des Masterplanbeirates sowie Vertreter der Stadtwerke Osnabrück AG, der Wirtschaftsförderung Osnab-

rück GmbH sowie der Ratsfraktionen. Zu den Aufgaben der Projektgruppe gehören die Festlegung von Zielen 

und Handlungsfeldern, der Aufbau und die Weiterentwicklung von Organisations- und Arbeitsstrukturen, die 

                                                                 
31

  Hierauf wird im Kapitel 10.2.2 und 10.2.3 eingegangen. 
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Begleitung der Vergabe von Gutachten im Rahmen des Masterplanprozesses, die Benennung und Priorisierung 

von Projekten und Maßnahmen sowie die Einrichtung eines Monitoring- und Controllingsystems. Außerdem 

bewertet sie die Vorschläge des Masterplanbeirats sowie der Fachbereiche der Verwaltung und gibt diese als 

Entscheidungsgrundlage an den Rat der Stadt Osnabrück und seine Beschlussgremien weiter. 

Das Masterplanmanagement, welches direkt dem Vorstand für Städtebau, Umwelt / Klimaschutz, Feuerwehr 

und Ordnung unterstellt ist, übernimmt die Gesamtkoordination und die inhaltliche Konzeption des Master-

planprozesses. Aufgabe des Managements ist es, die verschiedenen Gremien bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 

wesentliche Akteure in die Arbeit einzubinden, relevante Gutachten zu beauftragen und deren Bearbeitung zu 

begleiten, die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zu unterstützen sowie die gemeinsam erarbeiteten 

Ergebnisse in ein strategisches Gesamtkonzept zusammenzuführen. Weitere Aufgaben sind die Öffentlichkeits-

arbeit, die Dokumentation und Berichtspflicht gegenüber dem Fördermittelgeber, die Koordinierung und 

Durchführung des Controlling- und Monitoringprozesses sowie die stetige Weiterentwicklung des Gesamtpro-

zesses. Diese Aufgaben werden von der Geschäftsstelle des Masterplans 100 % Klimaschutz, die im Fachbereich 

Umwelt und Klimaschutz der Stadt Osnabrück angesiedelt ist wahrgenommen. Sie besteht derzeit aus der Mas-

terplanmanagerin und einer Projektassistenz, die mit einem Teil ihrer Arbeitszeit die Masterplanmanagerin 

unterstützt. Für einen erfolgreichen weiteren Verlauf des Masterplanprozesses ist nach Auslaufen der Förde-

rung der Stelle der Masterplanmanagerin die dauerhafte Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Mas-

terplanprozess erforderlich (Details hierzu siehe Kapitel 3.2).  
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Die Projektgruppe wird vom fachlich und politisch unabhängigen Masterplanbeirat inhaltlich beraten. Dieser ist 

aus dem 1992 gegründeten Runden Tisch CO2 hervorgegangen und wurde um weitere relevante Mitglieder 

erweitert. Dem Masterplanbeirat gehören derzeit Vertreter von 23 Institutionen (Kirchen, Unternehmen, 

Kammern, Vereine und Verbände, Stadtwerke Osnabrück AG, Universität und Hochschule, Osnabrücker 

Klimaallianz, DBU, Sparkasse, Lokale Agenda 21 u. a.) als stimmberechtigte, ständige Mitglieder an. Nicht 

stimmberechtigte Mitglieder sind die Ratsfraktionen, der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 

sowie die Masterplanmanagerin. 
32

 

 

Abbildung 10-3: Mitgliedsorganisationen des Masterplanbeirats 100 % Klimaschutz Stadt Osnabrück  

und ihre Funktionen  

Quelle: Eigene Darstellung 

Entsprechend seiner Geschäftsordnung unterstützt der Beirat die politischen Gremien, die Projektgruppe und 

die Masterplanmanagerin bei deren Entscheidungsfindung hinsichtlich des Vorgehens im Masterplanprozess 

(Masterplanerstellung und -umsetzung). Seine Beschlüsse haben empfehlenden Charakter. Der Beirat fungiert 

als Bindeglied zwischen der Projektgruppe, den lokalen Akteuren und der Bevölkerung.  

                                                                 
32

  Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind diese in Abbildung 10-3 teilweise zu Gruppen zusammengefasst. Der Anhang 
enthält eine Liste der derzeit im Masterplanbeirat vertretenen Organisationen. 
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Er fördert die Transparenz und ermöglicht die Partizipation der gesellschaftlichen Gruppen (z. B. mit der Durch-

führung einer Einführungsveranstaltung zum Masterplanprozess). Vorsitzende des Masterplanbeirats sind ein 

Vertreter der IHK sowie ein Vertreter der DBU (Stand: Mai 2014). 

Zur Bearbeitung der inhaltlichen Themen wurden sechs Beiratsteams gegründet (siehe Abbildung 10-4). Diese 

binden themenbezogen weitere Experten oder Gremien in ihre Arbeit ein. Die Beiratsteams haben sich mit der 

Konkretisierung der Handlungsfelder sowie der Entwicklung und Priorisierung von Maßnahmen befasst. Zwi-

schen Sommer 2012 und Sommer 2014 tagte der Masterplanbeirat an zwölf Terminen und die Projektgruppe 

an acht Terminen.  

 

Abbildung 10-4: Die Beiratsteams des Masterplanbeirats 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück  

Auch in Zukunft ist die Begleitung des Masterplanprozesses durch ein beratendes Gremium erforderlich. Der 

Masterplanbeirat sollte diese Funktion auch in Zukunft wahrnehmen. Allerdings ist zu überlegen, ob dies mit 

der derzeitigen Struktur erfolgen soll. Zu überdenken ist z. B. 

- die Größe des Gremiums 

- die Frage, ob die Arbeitsgruppen in der derzeitigen Form weitergeführt werden sollen und  

- die Zahl der jährlichen Sitzungen. 

 

 

 

 

10.2 BETEILIGUNGSFORMEN IM MASTERPLANPROZESS 
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Der Masterplan 100 % Klimaschutz Osnabrück sieht auf drei Ebenen Informations- und Beteiligungsmöglichkei-

ten für Akteure des Klimaschutzes und die Bevölkerung vor: die Ebene der Information, die Beteiligung in Gre-

mien auf Ebene der Stadt und die umsetzungsorientierte Beteiligung auf der Stadtteil- und Quartiersebene. Auf 

die in Abbildung 10-5 dargestellten Formen der Beteiligung wird im Folgenden eingegangen. 

 

Abbildung 10-5: Instrumente der Bürgerbeteiligung 

 

10.2.1 BETEILIGUNG DURCH INFORMATION 

Für die Information der Bevölkerung und der Akteure zu Projekten, Veranstaltungen und Ergebnissen des Mas-

terplans der Stadt Osnabrück sind neben der Pressearbeit drei weitere Instrumente vorgesehen, eine Internet-

plattform des Masterplans, ein jährlicher Masterplanreport und die Beteiligung an der jährlich stattfindende 

Energiemesse. 

Die Internetplattform des Masterplans dient der allgemeinen Information über den Masterplan 100 % Klima-

schutz der Stadt Osnabrück, den Stand der Umsetzung und aktuelle Veranstaltungen und Entwicklungen. Diese 

Plattform sollte bei der Stadt angesiedelt sein und dort eine eigene Internetseite haben, die mit dem Informa-

tionsangebot der Stadt Osnabrück vernetzt ist. Der Internetauftritt des Masterplans sollte durch die Koordinie-

rungsstelle des Masterplans in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt der Stadt betreut wer-

den.  

Dabei soll das bisher schon bestehende Informationsangebot zum Thema Energie einbezogen werden. Die 

Internetplattform bietet auch jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit, mit dem Masterplanmanage-

ment direkt in Kontakt zu treten und eigene Anregungen in den Masterplan einzubringen. 
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Die Stadt Osnabrück hält zu verschiedenen Energiethemen bereits Informationsbroschüren bereit. Auch über 

die Aktivitäten des Masterplans sollte in Zukunft mittels Broschüren informiert werden. Hier sind einerseits 

solche Broschüren denkbar, die über die wichtigsten Fakten zum Masterplanprozess wie die Organisations-

strukturen, zentrale Ansprechpartner, die zentralen Handlungsfelder, etc. informieren. Darüber hinaus sollten 

Broschüre zu spezifischen Themen wie z. B. Fördermitteln, Beratungsangeboten u.ä. erstellt werden. Ein In-

strument, das Anregungen zum nachhaltigen Umgang mit Energie und zum Klimaschutz gibt, ist das Klimaspar-

buch Osnabrücker Land, das in 2014 erneut aufgelegt wurde und auch in Zukunft weitergeführt werden sollte. 

Der Masterplanreport soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich einmal jährlich über die Entwicklung 

des Masterplans zu informieren. Hierbei könnte es sinnvoll sein, neben dem ausführlicheren Report, der sich an 

die Mitglieder der Gremien des Masterplans richtet, eine Kurzfassung für die Öffentlichkeit zu erstellen. Diese 

Kurzfassung sollte in kompakter Form Auskunft über den Stand des Gesamtprozesses, die Entwicklung der 

Maßnahmen und Projekte sowie die Veranstaltungen im vergangenen Jahr geben. 

Die Energiemesse wird vom Osnabrücker Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) der Deutschen Bundesstif-

tung Umwelt veranstaltet und findet in Osnabrück seit 2004 jährlich statt. Sie wird u. a. von der Stadt Osnab-

rück und den Stadtwerken Osnabrück AG unterstützt. Auf der Energiemesse informieren Fachfirmen des 

Handwerks und des Handels das Fachpublikum sowie die allgemeine Öffentlichkeit aus der Region über die 

neuen Entwicklungen bei der Energienutzung, Energiegewinnung und Energieeinsparung. In den letzten Jahren 

besuchten mehr als 10.000 Interessierte die Veranstaltung, deren Hauptzielgruppe die Endverbraucher sind. 

Die Ausstellung wird abgerundet durch Fachvorträge von beteiligten Ausstellern und unabhängigen Experten. 

Die Stadt Osnabrück nimmt regelmäßig als Aussteller teil. Themen könnten z. B. die Gebäudesanierung, um-

weltfreundliche Verkehrsangebote, interessante neue Finanzierungsformen für Energieeffizienzmaßnahmen 

oder die Nutzung erneuerbarer Energien und Beratungsangebote für spezielle Zielgruppen sein. 

Bei entsprechenden Anlässen wie z. B. Veranstaltungen des Masterplans in Osnabrück oder der Region, dem 

Start wichtiger Maßnahmen des Masterplans oder der Veröffentlichung des Masterplanreports sollten auch 

Veröffentlichungen in der Presse angestrebt werden. Hier könnte  das Presse- und Informationsamt der Stadt 

aktiv werden. 
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10.2.2 BETEILIGUNGSFORMEN AUF EBENE DER STADT 

Auf den Masterplanbeirat wurde in Kapitel 10.1.3 bereits eingegangen. Neben der Aufgabe der fachlichen Be-

ratung der Projektgruppe nimmt der Masterplanbeirat gemäß seiner Geschäftsordnung auch die Funktion als 

Bindeglied zwischen der Projektgruppe, den lokalen Akteuren und der Bevölkerung wahr. Er fördert die Trans-

parenz und ermöglicht die Partizipation der gesellschaftlichen Gruppen. So können beispielsweise Akteure ihre 

Ideen zum Masterplan auch über den Masterplanbeirat einspeisen.  

Es ist vorgesehen, zu speziellen Themen Workshops durchzuführen, bei denen sich die Bevölkerung oder ein-

zelne Zielgruppen informieren und ihre Anregungen einbringen können, um so den Prozess mitzugestalten. 

Workshops können z. B. hilfreich sein, wenn im Zuge der Weiterentwicklung des Masterplans neue Themenfel-

der in den Masterplan aufgenommen werden sollen. 

Die Lokale Agenda hat als Mitglied des Masterplanbeirats aktiv an der Erstellung des Masterplans mitgewirkt. 

Auch in Zukunft wird die Lokale Agenda mit ihren fünf Arbeitskreisen - Energie, Bauen und Wohnen, Fairer 

Handel / Fairtrade, Stadtentwicklung, Umweltbildung und Wohnen und Leben im Alter – ein zentrales Organ 

für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplans 

sein. Der Schwerpunkt wird voraussichtlich auch weiterhin bei Umweltbildung und Veranstaltungen und Aktio-

nen zu aktuellen Energiethemen liegen. 

Eine besondere Form der Bürgerbeteiligung war der Bürgerhaushalt der Stadt Osnabrück 

(www.buergerhaushalt-osnabrück.de), der aktuell überarbeitet wird. Durch den Bürgerhaushalt bot die Stadt 

ihren Bürgern seit 2012 - neben den bereits zuvor  bestehenden Bürgerforen (siehe Kapitel 4.3.2) – eine weite-

re Möglichkeit der aktiven Beteiligung. Im Vorfeld der Erstellung des Haushaltsplans für das Folgejahr hatten 

alle Bürgerinnen und Bürger Osnabrücks die Möglichkeit, eigene Vorschläge per Internet oder Post einzubrin-

gen und die gesammelten Vorschläge zu bewerten. Letztendlich beschloss der Rat der Stadt darüber, wie viele 

der am höchsten bewerteten Vorschläge in den Haushaltplan zur Umsetzung aufgenommen wurden. Über den 

Bürgerhaushalt konnten somit die Bürger Osnabrücks auch Vorschläge für die Umsetzung des Masterplans 

einbringen.  

Für die Motivation möglichst vieler Gruppen und Sektoren zum Klimaschutz und zur Erreichung der Master-

planziele wäre es sinnvoll, wenn es weiterhin eine große Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der 

Stadt Osnabrück wie z. B. den Bürgerhaushalt geben würde und dies im zu entwickelnden Kommunikations- 

und Beteiligungskonzept (siehe Kapitel 6.4.2 BBI-1) berücksichtigt würde. 

10.2.3 BETEILIGUNG AUF STADTTEIL- UND QUARTIERSEBENE 

Eine Beteiligungsmöglichkeit auf der Ebene der Stadtteile bieten die Bürgerforen, die in den 14 Bezirken Osnab-

rücks jeweils zweimal im Jahr stattfinden (siehe auch Kapitel 4.3.2). Die Vorschläge, die hier von den Bürgerin-

nen und Bürgern im Rahmen der angemeldeten Tagesordnungspunkte eingebracht werden, werden im An-
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schluss an das Bürgerforum an die zuständigen Fachausschüsse des Rates geleitet, sofern sie nicht bereits wäh-

rend der Sitzung abschließend behandelt wurden. Sonstige Anregungen und Wünsche werden an die Verwal-

tung weitergegeben und innerhalb von vier Wochen beantwortet. Die Bürgerforen sollten dazu genutzt wer-

den, über die Aktivitäten des Masterplans, die für die jeweiligen Stadtteile von besonderem Interesse sind oder 

sein könnten, zu informieren und die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich für den Stadtteil im Rahmen des Mas-

terplans ergeben können. 

Auf der Quartiersebene wird eine Beteiligung der Einwohner bereits im Rahmen des Quartierssanierungsma-

nagements ermöglicht. Im Zuge der Umsetzung des Masterplans soll eine umfassende Sanierung des Gebäude-

bestandes stattfinden. Hierfür sind die Erstellung und Realisierung von Quartierssanierungskonzepten vorgese-

hen (siehe Kapitel 6.2, insbesondere Maßnahmen EFF-15). Diese Sanierungen werden durch ein Quartierssanie-

rungsmanagement begleitet, das die Bürger mit Beratung und Information bei der Umsetzung unterstützt, aber 

auch deren Anregungen und Wünsche aufgreifen soll. Darüber hinaus sollten Quartiersstrukturen, wie z. B. 

Quartiers- und Seniorentreffs genutzt werden, um Bürger zu informieren und in den Masterplanprozess einzu-

binden.  

In Osnabrück gibt es mehrere Gemeinschaftszentren, die Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren als 

Kommunikations- und Begegnungszentrum offenstehen und ihnen eine aktive Freizeitgestaltung ermöglichen 

sollen. Träger der Gemeinschaftszentren ist die Stadt Osnabrück. Aktivitäten in den Gemeinschaftszentren 

können ein guter Ansatzpunkt für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil sein. Hier könnte 

man beispielsweise auch Angebote für die Zielgruppen der Kinder und Jugendlichen platzieren, zwei Zielgrup-

pen, die als zukünftige Erwachsene den weiteren Verlauf des Masterplanprozesses mitgestalten werden und 

die bislang nur durch Aktivitäten in den Schulen angesprochen werden. Hier könnten z. B. die Klimabotschafter 

der Ursulaschule, die bereits vielfältige Aktivitäten in Osnabrück angestoßen haben, einbezogen werden.  

Eine gute Möglichkeit für die Information und Beteiligung auf der Stadtteilebene sind auch die Stadtteilzeit-

schriften. Hier kann gezielte Pressearbeit zu Veranstaltungen und solchen Vorhaben des Masterplans, die für 

den jeweiligen Stadtteil besonders interessant sind, erfolgen.  

10.3 BETEILIGUNG BESONDERER AKTEURS- UND ZIELGRUPPEN 

Für die Umsetzung des Masterplans gibt es in Osnabrück gibt es bereits verschiedene bestehende bzw. geplan-

te Formen der Beteiligung der Bevölkerung am Masterplanprozess. Es ist jedoch festzustellen, dass eine Reihe 

von Akteursgruppen, die bislang noch nicht bzw. unzureichend im Prozess vertreten sind, gezielt adressiert und 

in den Masterplanprozess einbezogen werden sollten.  

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Energieeinsparungen im Gebäudebereich sind dies z. B. die Woh-

nungswirtschaft und Multiplikatoren wie Schornsteinfeger und Energie- und Verbraucherberater. Ein geeigne-

ter Ansatzpunkt zur Beteiligung dieser Akteure in den Masterplanprozess könnte hier der in Kapitel 6.2 vorge-

schlagene „Runder Tisch Sanierungsbündnis mit Wohnungswirtschaft“ sein. 
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Auch die intensivere Einbindung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die in Osnabrück derzeit einen 

Anteil von rund 10 % hat (siehe Kapitel 4.2.2) sowie der Bildungseinrichtungen ist eine Aufgabe im Rahmen des 

Masterplans.  

Aus dem Bereich der Wirtschaft sind die IHK und die Handwerkskammer sowie eine Reihe großer Unternehmen 

im Masterplanbeirat vertreten. Für die erfolgreiche Weiterentwicklung und Durchführung des Masterplans ist 

es jedoch erforderlich, eine möglichst große Zahl von Unternehmen zu adressieren, die bei der Erstellung des 

Masterplans nicht direkt mitgewirkt haben. Dies gilt insbesondere für den Bereich Gewerbe / Handel / Dienst-

leistungen, der in Osnabrück in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum erfahren hat. Hier müssen im 

weiteren Verlauf des Masterplanprozesses noch geeignete Beteiligungsinstrumente für diese Zielgruppe ge-

nutzt werden. Hierfür bietet sich das das Netzwerk Energie der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 

an. Durch dieses könnten z. B. gezielt einzelne Branchen des GHD-Sektors angesprochen werden und zu dem 

Themenfeld „Energieeinsparung / Energieeffizienz“ Informationen erhalten, z. B. im Rahmen von Workshops, 

Branchentreffen oder in Form von entsprechenden Broschüren.  

Eine wichtige Funktion bei der Maßnahmenumsetzung kommt auch den Finanzinstituten zu, die bislang im 

Masterplanprozess nur durch die Sparkasse Osnabrück vertreten sind. Sie könnten bei der Entwicklung der 

Finanzierungskonzepte für die Maßnahmenumsetzung eingebunden werden. 

Es wird deutlich, dass das Beteiligungskonzept des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Osnabrück zum 

großen Teil auf bereits bestehenden Strukturen aufbauen kann und diese weiterentwickeln sollte. Allerdings 

besteht für einige Akteurs- und Bevölkerungsgruppen auch noch der Bedarf an der Ausweitung bestehender 

bzw. Schaffung neuer Beteiligungsmöglichkeiten.  

Bei der Umsetzung der verschiedenen Komponenten des Beteiligungskonzepts sollte auch auf eine gute Ab-

stimmung mit dem noch zu entwickelnden Kommunikationskonzept geachtet werden (siehe Kapitel 6.4) 
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